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Vorwort 

Zur Prävention von Täuschungen im Lebensmittelsektor steht Verbrauchern ein brei-
tes Angebot an institutionellen Einrichtungen und Instrumenten aus Bundes- und 
Landesministerien, amtlicher und privater Lebensmittelüberwachung und Verbrau-
cherorganisationen zur Verfügung. Allerdings kann keine gesetzliche Regelung si-
cherstellen, dass sich die Erwartungen jedes einzelnen Verbrauchers an ein be-
stimmtes Konsumprodukt erfüllen. Geschützt sind deshalb nur berechtigte Verbrau-
chererwartungen. Die Instrumente einer wirkungsvollen und effizienten Verbraucher-
politik zum Schutz vor Gefährdungen und Benachteiligungen bedürfen einer kontinu-
ierlichen Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung. 

Vor diesem Hintergrund bewertet Anne Piper die Effizienz staatlicher Maßnahmen 
zum Schutz vor Täuschung im Lebensmittelverkehr. Sie untersucht aus ökonomi-
scher Sicht die Notwendigkeit einer Täuschungsbekämpfung, stellt ökonomische 
Konzepte zur Erklärung der Existenz von (objektiver) Täuschung dar und untersucht 
empirisch das häufig in der Diskussion vernachlässigte Phänomen der (subjektiv) 
empfundenen Lebensmitteltäuschung.  

Anne Piper hat sich einem sehr aktuellen verbraucherrelevanten Forschungsthema 
zur ökonomischen Relevanz der Lebensmitteltäuschung sowohl theoretisch als auch 
empirisch gewidmet. In der vorliegenden Schrift wird das Thema der Verbraucher-
täuschung äußerst facettenreich mit erheblichen praxisrelevanten Implikationen be-
arbeitet. Die Autorin leistet einen wertvollen Beitrag zur Versachlichung der Diskussi-
on über die verbraucherrelevanten Aspekte von Lebensmitteltäuschung und zeigt 
deutlich die Ansatzpunkte auf, die zu einer verbraucherseitigen Kompetenzbildung 
beitragen können. Die von Frau Piper vorgelegte Dissertation bietet eine wesentliche 
Erweiterung der Verbraucherperspektive im Zusammenhang mit objektiver und sub-
jektiver Lebensmitteltäuschung. 

Vor diesem Hintergrund wäre es wünschenswert, wenn die vorliegende Arbeit eine 
entsprechende Verbreitung und Beachtung in der Fachwelt finden würde. 

 

Gießen, im Dezember 2015             Univ.-Prof. Dr. R. Kühl 
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1 Einleitung 

1.1  Einführung 
“Opportunity makes a thief.” 

(Francis Bacon, 1598) 
 

Der Lebensmittelmarkt hat die größte Reichweite aller Märkte; sich ihm zu entziehen, 
ist in der Regel kaum möglich.1 Gleichzeitig herrschen hier günstige Bedingungen für 
opportunistisches Anbieterverhalten. Diese Einschätzung lässt sich vor allem damit 
begründen, dass die Kaufentscheidungsprozesse der Verbraucher2 zunehmend 
durch Informationsasymmetrien geprägt sind. Die steigende Produktkomplexität bei 
gleichzeitiger Entfremdung der Konsumenten vom Herstellungsprozess erhöht die 
Erklärungsbedürftigkeit der Produkte. Informationen über die Zusammensetzung, die 
Produktionsweise oder die Anbieter der Produkte stehen in großer Menge zur Verfü-
gung, können jedoch aufgrund begrenzter Such- und Verarbeitungskapazitäten nicht 
vollständig genutzt werden. In Zeiten eines nie da gewesenen Sicherheits- und Qua-
litätsniveaus wächst die Kaufentscheidungsrelevanz von Vertrauenseigenschaften.3 
Folglich ist der Verbraucher allein nicht imstande, zum Zeitpunkt der Kaufentschei-
dung die Ausprägung aller relevanten Qualitätsmerkmale in Gänze zu beurteilen. 

Um den Verbraucher vor Benachteiligungen zu schützen, die aus anbieterseitigem 
Missbrauch der Informationsüberlegenheit resultieren können, werden verschiedene 
verbraucherschutzpolitische Maßnahmen ergriffen. Kennzeichnungspflichten der An-
bieter transferieren Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften in Sucheigenschaften, 
gesetzliche Irreführungsverbote stellen im Falle täuschenden Anbieterverhaltens eine 
Bestrafung in Aussicht. Trotz der Existenz dieser Maßnahmen weckt eine unsyste-
matische Betrachtung der medialen Berichterstattung einen Eindruck, der durch em-
pirische Studien unterstützt wird: Die Täuschung des Lebensmittelkonsumenten4 
scheint allgegenwärtig.  

Verschiedene (nicht-staatliche) Organisationen haben es sich zur Aufgabe gemacht, 
Verbrauchertäuschungen durch die Lebensmittelindustrie aktiv zu bekämpfen, wobei 
z. B. Beschwerde- und Boykottaufrufe als Maßnahmen zum Einsatz kommen. Zudem 
startete das Verbraucherschutzministerium (BMELV) im Jahr 2011 mit „Klarheit und 
                                                
1  Vgl. Schwan (2009): 25. 
2  Um die Lesbarkeit zu verbessern, wird in dieser Arbeit grundsätzlich das generische Mas-

kulinum verwendet. Weibliche und männliche Personen sind hiermit stets gleichermaßen 
gemeint, und jegliche Diskriminierung ist lückenlos unbeabsichtigt. 

3  Vgl. Verbeke (2005): 348. 
4  Die Begriffe ‚Konsument‘ und ‚Verbraucher‘ werden im Rahmen dieser Arbeit, wie im all-

gemeinen Sprachgebrauch üblich, synonym verwendet. 
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Wahrheit bei der Kennzeichnung und Aufmachung von Lebensmitteln“ eine Initiative, 
die die Bekämpfung von Lebensmitteltäuschung fokussiert, wodurch deutlich wird, 
dass diesbezüglich auch die Politik Handlungsbedarf sieht. 

1.2  Relevanz des Themas 

Die Täuschung des Verbrauchers durch Lebensmittelanbieter wird im Ergebnis ver-
schiedener empirischer Studien als Problem mit relevanter Präsenz beschrieben.5 
Grundsätzlich lassen sich diese Untersuchungen einteilen in Marktanalysen, die die 
Rechtskonformität und Täuschungseignung von Produktaufmachungen beurteilen, 
und Verbrauchersurveys, welche die Wahrnehmung der Verbreitung von Lebensmit-
teltäuschungen im Allgemeinen oder das Täuschungspotential konkreter Produktge-
staltungsbeispiele abfragen. 

Den Marktanalysen lassen sich zunächst die Kontrollen der amtlichen Lebensmittel-
überwachung zuordnen, welche anhaltend Verstöße gegen die Täuschungsschutz-
normen des Lebensmittelrechts feststellen.6 Zu den Marktanalysen, die sich in ihrer 
Bewertung nicht ausschließlich an den gesetzlichen Vorgaben orientieren, gehören 
beispielsweise die sogenannten „Marktchecks“ der Verbraucherzentralen. 

Eine entsprechende Untersuchung wird z. B. im Jahr 2003 zur Verbreitung von Irre-
führung bei alkoholfreien Getränken durchgeführt. Im Zuge dieser soll beleuchtet 
werden, welche Substanzen verschiedene alkoholfreie Erfrischungsgetränke mit Zu-
satznutzen enthalten und mit welchen Versprechen diese beworben werden. Bei 
14% der 238 analysierten Getränke werden Kennzeichnungsfehler oder ein Verstoß 
gegen das geltende Täuschungsschutzgesetz diagnostiziert.7 Im Rahmen einer 
Überprüfung der Grundpreisangaben im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) werden im 
Jahr 2010 bei 60% der 3.225 analysierten Produkte irreführende Preisangaben fest-
gestellt.8 Zwei Jahre später kommt eine bundesweite Markterhebung mit 119 ver-
packten Produkten u. a. zu dem Resultat, dass die Verkehrsbezeichnung bei 44% 
der Produkte beschönigend ist und damit „bestimmte Inhaltsstoffe oder eine höhere 
Qualität, als tatsächlich vorhanden, vortäuschen“.9 Im Ergebnis einer Markterhebung 
zu süßenden Zutaten in Lebensmitteln identifizieren die Verbraucherzentralen im 
Jahr 2013 eine „Vielzahl [von] Bezeichnungen, von denen nur wenige ohne Fach-
kenntnis als Zucker erkennbar sind“.10 Verschiedene Werbeaussagen bzw. Pro-

                                                
5  Vgl. z. B. DLG (2015); vzbv (2014b); SGS Institut Fresenius (2014); Foodwatch (2014a); 

Stiftung Warentest (2011); Zühlsdorf et al. (2013); Zühlsdorf und Spiller (2012b).  
6 Vgl. die Ausführungen in Kapitel 4.5.2.1. 
7  Vgl. vzbv (2003): 35. 
8  Vgl. vzbv (2010): 3 ff. 
9  Vgl. vzbv (2012): 4. 
10  Vgl. vzbv (2013): 10. 
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duktaufmachungen weisen hier aus Sicht der Verbraucherzentralen Täuschungspo-
tential auf, und die Kennzeichnungspraxis würde „Verbraucher über den Einsatz sü-
ßende[r] Zutaten eher verwirr[en] als informier[en]“.11 Gesundheitsbezogene Wer-
bung auf Lebensmitteletiketten ist Gegenstand eines Marktchecks im Jahr 2014. Bei 
beinahe der Hälfte der 46 untersuchten Produkte werden Claims identifiziert, die „aus 
Sicht der Verbraucherzentralen nicht erlaubt sind und irreführen können“.12 

Eine weitere Verbraucherschutzinstitution, die das Lebensmittelangebot hinsichtlich 
der Einhaltung von Kennzeichnungsvorschriften sowie seines Potentials zur Ver-
brauchertäuschung bewertet, ist die STIFTUNG WARENTEST. Eine Auswertung der 
Testergebnisse aus den Jahren 2008 bis 2010 kommt zu dem Ergebnis, dass etwa 
jedes vierte getestete Lebensmittel nur ausreichend oder mangelhaft deklariert ist 
und seine Kennzeichnung somit über die wahre Qualität des Produktes täuschen 
kann.13 

Die Beurteilung des Täuschungspotentials von Produktaufmachungen erfolgt im 
Rahmen der beschriebenen Marktbetrachtungen von professioneller Seite und vor-
geblich stellvertretend für die Verbraucher, jedoch ohne diese direkt einzubeziehen. 
Mit dem Ziel, die tatsächliche Verbraucherwahrnehmung der Lebensmittelkennzeich-
nung zu ermitteln, werden Verbrauchersurveys durchgeführt. 

Besonders aktiv tritt hier die seit 2011 im Auftrag der Verbraucherzentralen durchge-
führte Begleitforschung zum Onlineportal LEBENSMITTELKLARHEIT in Erscheinung. Eine 
erste empirische Studie untersucht anhand ausgewählter Produktbeispiele, inwieweit 
deren Aufmachung bei den 750 Befragten „Missverständnisse über die tatsächliche 
Produktbeschaffenheit auslöst“14. Hierbei zeigt sich, dass sich je nach vorgelegtem 
Produktbeispiel 39% bis 72% der Probanden durch die Produktkennzeichnung bzw.  
-aufmachung getäuscht fühlen.15 Die Wissenschaftler bewerten dies als eine insge-
samt „hohe wahrgenommene Täuschung“, die die gesamte Verbraucherschaft be-
trifft, und konkludieren, dass es sich hierbei nicht nur um das „Randphänomen einer 
kleinen Gruppe ‚überkritischer‘ Verbraucher“ handelt.16 Eine weitere empirische Un-
tersuchung derselben Forschergruppe Ende 2012 kommt zu ähnlichen Ergebnis-
sen.17 Die Befragung von 1.021 Verbrauchern ergibt hier, dass drei Viertel der An-
sicht sind, dass „die Angaben auf der Verpackung Lebensmittel oft besser darstellen, 

                                                
11  Vgl. vzbv (2013): 31 ff. 
12  Vgl. vzbv (2014b): 10. 
13  Vgl. Stiftung Warentest (2011): 23. 
14  Zühlsdorf und Spiller (2012b): 2. 
15  Vgl. Zühlsdorf und Spiller (2012b): 5. 
16  Vgl. Zühlsdorf und Spiller (2012b): 3. 
17 Vgl. Zühlsdorf et al. (2013); eine weitere Beschreibung der Studie findet sich bei Weinrich 

et al. (2015). 
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als sie in Wirklichkeit sind.“18 Nahezu ebenso weit verbreitet ist hiernach „das Gefühl, 
bei den Angaben auf Lebensmitteln [werde] viel getrickst“19. Im Rahmen derselben 
Untersuchung werden den Befragten verschiedene Produktdummies vorgelegt, ver-
bunden mit der Bitte, mitzuteilen, wie die jeweilige Produktkennzeichnung hinsichtlich 
der Zusammensetzung oder Herkunft verstanden wird. Dabei stellen die Autoren fest, 
dass die Verbrauchererwartung mehrheitlich deutlich von den tatsächlichen Gege-
benheiten hinter den verschiedenen Beschreibungen abweicht.20 

Ebenfalls produktbeispielbezogen ermittelt eine Untersuchung der Verbraucherzent-
rale Hamburg (vzhh) das wahrgenommene Irreführungspotential. Hierfür werden 25 
Personen zwischen 15 und 71 Jahren mit 23 Etiketten verschiedenster Lebensmittel 
konfrontiert. Dabei entsprechen 20 der 23 Produkte mehrheitlich nicht den Verbrau-
chererwartungen, die durch die Etikettierung erzeugt worden sind. Die größte wahr-
genommene Täuschung wird bei dieser Untersuchung durch zu geringe Anteile wert-
gebender Bestandteile oder den Einsatz von Imitaten hervorgerufen.21 

Neben den Ergebnissen von Markterhebungen und Verbrauchersurveys, die das Irre-
führungspotential konkreter Produktaufmachungen ermitteln, deuten auch die Ergeb-
nisse von Verbraucherbefragungen, die die Wahrnehmung des Phänomens Le-
bensmitteltäuschung allgemeiner erfassen, daraufhin, dass es sich hierbei um ein 
beachtliches Problem handelt. So stellt beispielweise das Institut Fresenius 2010 im 
Rahmen einer Untersuchung fest, dass die Hälfte der Verbraucher Sorge hat, „dass 
Produkte nicht die Zutaten enthalten, die auf der Verpackung gezeigt sind.“22 Eine 
Umfrage im Auftrag von FOODWATCH kommt 2014 zu einem ähnlichen Ergebnis: 30% 
der Befragten machen sich „häufig“, ebenso viele „manchmal“ Sorgen darüber, „dass 
in einem Produkt nicht drin ist, was drauf steht“.23 Anlässlich der neuen Lebensmit-
telinformationsverordnung (LMIV) gibt die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 
(DLG) im Herbst 2014 eine Studie zur Wahrnehmung der Verpackungsinformationen 
bei Lebensmitteln in Auftrag. Ein zentrales Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass 
knapp die Hälfte (48%) der 1.015 befragten Lebensmittelkonsumenten an Täuschung 
bei der Lebensmittelkennzeichnung glaubt.24 

Diesen Studienresultaten zufolge ist Verbrauchertäuschung bei Lebensmitteln ein 
sehr präsentes Problem. Von besonderer Bedeutung ist an dieser Stelle allerdings 

                                                
18  Zühlsdorf et al. (2013): 10. 
19  Zühlsdorf et al. (2013): 10. 
20  Vgl. Zühlsdorf et al. (2013): 12 ff. 
21  Vgl. vzhh (2010). 
22  Vgl. SGS Institut Fresenius (2010): 4; dieses Ergebnis zeigt sich erneut in der SGS Ver-

braucherstudie 2014 (vgl. SGS Institut Fresenius (2014): 7). 
23  Vgl. Foodwatch (2014a): 14. 
24  DLG (2015): 4. 
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die Frage, inwiefern die Ergebnisse dieser Verbrauchersurveys tatsächlich Auf-
schluss über das reale Ausmaß von Lebensmitteltäuschung zu liefern vermögen.  

Grundsätzlich fällt bei diesen Verbraucherbefragungen zur Lebensmitteltäuschung 
auf, dass sogenannte ‚vage Quantifikatoren‘, wie „häufig“ oder „selten“, zum Einsatz 
kommen, welche u. a. die Vergleichbarkeit der Antworten einschränken.25 Zudem 
dominiert bei den verwendeten Fragestellungen die ‚negative‘ Formulierung mit uni-
polaren Antwortskalen. Auf disparat formulierte Kontrollfragen wird in der Regel ver-
zichtet. Aus diesem Grund ist hier mit einer Akquieszenz-induzierten26 Verzerrung 
der Ergebnisse und somit einer Überschätzung der Täuschungsverbreitung zu rech-
nen. Die folgenden Beispiele mögen dies verdeutlichen. 

Frageformulierung  Quelle 
„Wie stehen Sie zu der folgenden Aussage?“ 
„Es ist für Verbraucher sehr schwierig, die Qualität von Lebensmitteln 
anhand der Angaben auf der Verpackung richtig zu beurteilen.“ 

Antwortskala: stimme voll und ganz/eher/eher nicht/überhaupt nicht zu 

FOODWATCH 
(2014): 13 f. 

„Ich lese Ihnen einige mögliche Bedenken vor, die man beim Einkaufen 
haben kann. Bitte sagen Sie mir jeweils, wie häufig dies bei Ihnen vor-
kommt.“ 
„Ich mache mir Sorgen darüber, … 

 … dass in einem Produkt nicht drin ist, was drauf steht.“ 
 … dass ich eine versteckte Preiserhöhung nicht mitbekomme.“ 
 … dass wichtige Angaben zu den Inhaltsstoffen nicht oder nur ver-
steckt oder unverständlich auf der Verpackung stehen.“ 

 … dass ein Lebensmittel nicht so gesund ist, wie es die Verpackung 
verspricht.“ 

 (…) 

Antwortskala: häufig/manchmal/selten/nie 

 

„Wie häufig kommt es vor, dass Sie beim Lebensmittelkauf unsicher 
oder unentschlossen sind, weil Sie nicht wissen, ob Sie ein bestimmtes 
Produkt kaufen sollen bzw. für welches Produkt Sie sich entscheiden 
sollen?“ 

Antwortskala: häufig/gelegentlich/selten/nie 

Wenn gelegentlich/selten/nie: 
 „… weil man nicht weiß, ob auch das drin ist, was draufsteht“ 
 (…) 

Antwortskala: ja/nein 

SGS 
Institut Fresenius 
(2014): 7 

 

                                                
25 Vgl. Krumpal et al. (2011): 1333 ff. 
26  Der Begriff ‚Akquieszenz‘ (auch: Zustimmungstendenz) beschreibt die Tendenz von Be-

fragten, vorgegebenen Aussagen unabhängig von ihrem Inhalt zuzustimmen (vgl. Schnell 
et al. (2013): 346). 

Tabelle 1: Frageformulierungen in ausgewählten Verbrauchersurveys 
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Ein ähnlicher Effekt ist aufgrund der Beobachtung zu vermuten, dass bei Befragun-
gen, die das Täuschungspotential anhand konkreter Produktbeispiele abfragen, der 
Aspekt der Kaufrelevanz der betrachteten Eigenschaften auf probandenindividueller 
Ebene keine erkennbare Beachtung findet. Jedoch scheint diese von essentieller 
Bedeutung, wird Lebensmitteltäuschung doch vornehmlich als Schädigung der wirt-
schaftlichen Verbraucherinteressen diskutiert. Auch im Täuschungsverbot des Wett-
bewerbsrechts wird auf die Relevanz der Täuschung für die Kaufentscheidung abge-
stellt.27 

Angesichts dieser Beobachtungen lassen sich nach Ansicht der Autorin kaum Aus-
sagen über das tatsächliche Ausmaß bzw. die Tragweite von Lebensmitteltäuschung 
treffen. Die Tatsache, dass es sich hierbei grundsätzlich um ein relevantes Problem 
handelt, ist an dieser Stelle jedoch keineswegs zu verneinen. Von elementarer Be-
deutung zeigen sich hier die Diskrepanzen in der Diagnose von Lebensmitteltäu-
schungsfällen, welche je nach Perspektive differieren. Auf der einen Seite steht die 
juristische Bewertung, welche in Vorschriften zur Lebensmittelkennzeichnung, Täu-
schungsschutznormen und der Rechtsprechung ihren Niederschlag findet. Dass die-
se vor allem den individuellen Täuschungsschutzbedarf nicht vollständig erfassen, 
zeigt sich in zahlreichen Fällen, in denen verbraucherseitig auch rechtskonform auf-
gemachte Produkte als täuschend empfunden werden. Diese werden vor allem durch 
Verbraucherschutzorganisationen in die öffentliche Debatte gebracht und repräsen-
tieren hier einen sehr präsenten zweiten Blickwinkel. Eine umfassende Analyse des 
Phänomens Lebensmitteltäuschung macht es somit erforderlich, dieses Konstrukt dif-
ferenzierter zu betrachten und zwischen objektiver und subjektiver Täuschung zu un-
terscheiden. 

Aus den vorausgegangenen Ausführungen ergibt sich die der vorliegenden Arbeit 
zugrundeliegende Problemstellung. 

1.3  Problemstellung 

Verschiedene empirische Betrachtungen zeigen, dass es trotz gesetzlicher Täu-
schungsschutzverbote und umfassender weiterer Täuschungsschutzmaßnahmen im 
Lebensmittelbereich in relevantem Maße zu Fällen von Verbrauchertäuschung 
kommt. Hierbei fällt auf, dass es sich häufig um Fälle handelt, in denen sich Verbrau-
cher auch von rechtskonform aufgemachten Produkten getäuscht fühlen. Angesichts 
dieser Beobachtungen stellt sich die Frage: Inwiefern sind die bestehenden staatli-
chen Maßnahmen zum Schutz vor Irreführung im Lebensmittelbereich tatsächlich 
zielführend?

                                                
27  Vgl. Dreyer (2013): Rn. 163 f.; Berg (2008): 8 f. und die dort angegebenen Quellen. 
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Aus dieser Fragestellung ergeben sich als zentrale Ziele dieser Arbeit: 

 eine ökonomische Fundierung des Phänomens Lebensmitteltäuschung sowie 

 die Bewertung staatlicher Maßnahmen zum Schutz des Verbrauchers vor Le-
bensmitteltäuschung hinsichtlich ihrer Wirksamkeit. 

Zur Erreichung dieser Ziele wird zunächst geklärt, inwieweit der Lebensmittelmarkt 
besondere Merkmale aufweist, die das Auftreten von Täuschungen begünstigen. Im 
Zuge dessen ist zu untersuchen, ob diese täuschungsfördernden Charakteristika 
ausschließlich produktbezogen vorliegen oder auch beim Verbraucher festzustellen 
sind. 

Im Kontext der Lebensmitteltäuschung treten mit potentiellen Tätern, Opfern und Ret-
tern mehrere Akteure in Erscheinung, deren Zusammenspiel bisher nicht ausrei-
chend untersucht worden ist. Von besonderem Interesse ist dabei die Frage, wie das 
Anreizsystem der Lebensmitteltäuschungs-Täter beschaffen und hinsichtlich mögli-
cher Schwachstellen zu bewerten ist. Zudem ist zu klären, ob Markteingriffe zur Be-
kämpfung der Lebensmitteltäuschung aus ökonomischer Perspektive notwendig sind. 

Forschungslücken bestehen auch in Bezug auf die Wahrnehmung des Phänomens 
Lebensmitteltäuschung durch die Verbraucher sowie deren Schutz- und Bestra-
fungsverhalten. Um diese Lücken zu schließen, wird theoretisch fundiert ein umfas-
sendes, empirisch ermitteltes Bild des Verbrauchers im Täuschungskontext erstellt. 
Dabei wird darauf geachtet, die in bisherigen Verbraucherstudien identifizierten Ver-
zerrungen zu minimieren. 

Im Zuge dieser Arbeit werden sowohl theoretisch als auch empirisch Kenntnisse über 
die Täuschungstriebkräftegewonnen, welche folgerichtig Ansatzpunkte und somit 
Stellschrauben der Täuschungsverhütung bilden. Hieraus werden schließlich Vor-
schläge zur Verbesserung des staatlichen Täuschungsschutzes abgeleitet. 

1.4  Vorgehen 

Um die Bearbeitung der vorliegenden Problemstellung vorzubereiten, wird in  
Kapitel 2 zunächst die Eignung von Lebensmitteln als Täuschungsobjekt diskutiert. 
Im Zuge dessen werden die wesentlichen begrifflichen Grundlagen gelegt und die im 
Täuschungskontext relevanten Charakteristika von Lebensmitteln als Konsumgüter 
erläutert. 

Im Anschluss widmet sich Kapitel 3 der Vorstellung relevanter Akteure im Täu-
schungskontext, wofür eine Einteilung der relevanten Gruppen in Anlehnung an das 
sogenannte Dramadreieck aus Täter, Opfer und Retter erfolgt. Die Erläuterungen fo-
kussieren dabei die jeweiligen Funktionen im Kontext der Lebensmitteltäuschung 
bzw. hierfür gewichtige Charakteristika der Entscheidungsträger. Dieser Abschnitt 
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der Arbeit schließt mit einer Analyse der Anreizwirkung ausgewählter Täuschungs-
schutzmaßnahmen im Lebensmittelbereich. 

In Kapitel 4 wird zunächst der Frage nachgegangen, ob aus ökonomischer Perspek-
tive eine Notwendigkeit zur Bekämpfung von Lebensmitteltäuschung besteht. Zur 
Beantwortung werden ein wohlfahrtsökonomischer Ansatz sowie Argumente der 
Neuen Institutionenökonomik herangezogen. In der Folge werden auf Grundlage der 
ökonomischen Theorie der Kriminalität diejenigen im Täuschungskontext relevanten 
Entscheidungsmodelle abgeleitet, die alle theoretisch relevanten Determinanten täu-
schenden Verhaltens eines Lebensmittelanbieters berücksichtigen. Unterteilt in an-
bieter-, verbraucher- und behördenbezogene Determinanten werden diese anschlie-
ßend umfassend erläutert, um mögliche Stellschrauben von Täuschungsschutzmaß-
nahmen zu identifizieren. Die theoretische Auseinandersetzung mit den verbraucher-
bezogenen Determinanten mündet zur Vorbereitung der Verbraucherbefragung je-
weils in einer Ableitung der zu untersuchenden Hypothesen sowie in der Operationa-
lisierung der entsprechenden Konstrukte. Die Erläuterung der behördenbezogenen 
Determinanten wird um empirische Erkenntnisse ergänzt, indem ausgewählte Ergeb-
nisse der amtlichen Lebensmittelüberwachung und relevante Fälle der lebensmit-
teltäuschungsbezogenen Rechtsprechung präsentiert und analysiert werden. Das 
Ziel besteht hierbei darin, Erkenntnisse über die reale Täuschungspräsenz und die 
Wirksamkeit gesetzlicher Täuschungsschutzmaßnahmen zu gewinnen. 

In Kapitel 5 wird sodann der Lebensmittelkonsument in den Fokus der empirischen 
Betrachtung gestellt. Mit dem Ziel, die zuvor entwickelten Hypothesen über die 
Wahrnehmung und den Umgang der Konsumenten in Bezug auf Lebensmitteltäu-
schung zu überprüfen, werden im Rahmen einer Konsumentenbefragung Daten er-
hoben und ausgewertet. Hierbei kommt neben univariaten Verfahren u. a. eine Struk-
turgleichungsanalyse zum Einsatz, um das verbraucherseitige Bestrafungsverhalten 
im Falle einer Lebensmitteltäuschung zu untersuchen. Darüber hinaus werden mittels 
einer Clusteranalyse verschiedene täuschungsbezogene Verbrauchertypen identifi-
ziert.  

Die Verknüpfung aller theoretisch und empirisch gewonnenen Erkenntnisse erfolgt im 
sechsten Kapitel, welches einer zusammenfassenden Schlussbetrachtung sowie der 
Ableitung von Handlungsempfehlungen für eine Verbesserung staatlicher Täu-
schungsschutzmaßnahmen im Lebensmittelbereich dient. 
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2 Eignung von Lebensmitteln als Täuschungsobjekt 

Eine ganzheitliche wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen der 
Verbrauchertäuschung bei Lebensmitteln erfordert zunächst die Abgrenzung eines 
geeigneten Täuschungsbegriffs sowie die Identifikation relevanter Erscheinungsfor-
men. Weiterhin empfiehlt es sich, die Fokussierung auf den Lebensmittelbereich zu 
begründen. Aus diesem Grundwerden die Spezifika von Lebensmitteln als Produkte 
sowie des Verhaltens der Lebensmittelkonsumenten erläutert, die das Auftreten von 
Verbrauchertäuschungen in diesem Bereich ermöglichen bzw. begünstigen. 

2.1  Täuschung 

2.1.1 Begriffsabgrenzung 

Der Ausdruck ‚täuschen‘ ist mit dem niederländischen ‚tuisen‘ verwandt, welches in 
der Bedeutung ‚betrügen, übervorteilen, schachern‘ auftritt.28 Da im Rahmen dieses 
Dissertationsprojektes eine ökonomische Betrachtung der Täuschung angestrebt 
wird, ist an dieser Stelle die Ähnlichkeit zwischen den Begriffen ‚Tausch‘ und ‚Täu-
schung‘ bemerkenswert. Untersucht man die Herkunft beider Begriffe, findet man für 
das Wort ‚Tausch‘, das auf das mittelhochdeutsche ‚t schen‘ zurückgeht, als ur-
sprüngliche Bedeutung ‚unwahr reden, lügnerisch versichern, anführen‘. Erst im 15. 
Jahrhundert tauchte erstmals die Auslegung ‚Waren auswechseln, gegen etwas an-
deres tauschen‘ auf, welche sich laut dem Duden aus ‚unwahr reden, in betrügeri-
scher Absicht aufschwatzen‘ entwickelte. BAYER UND BONUS erklären die gemeinsa-
me Wurzel beider Begriffe damit, dass im Rahmen eines Tausches Eigenes, Vertrau-
tes für etwas Fremdes weggegeben wird, das überwiegend unbekannt ist, weshalb 
jeder Tausch doppelbödig ist.29 Der Ausdruck ‚Täuschung‘ wird in zahlreichen ver-
schiedenen Zusammenhängen verwendet, wobei es sich im Grunde immer um die 
Beschreibung einer falschen Auffassung eines Sachverhaltes handelt, welche so-
wohl unbewusst als auch absichtlich hervorgerufen werden kann.30 

Die vorliegende Arbeit fokussiert die Täuschung im Rahmen der Vermarktung von 
Lebensmitteln, wobei auch die synonyme Verwendung des Begriffs ‚Irreführung‘ üb-
lich ist, was für die vorliegende Arbeit übernommen wird. Mit Bezug zur Produktver-
marktung lassen sich der objektive und der empfängerorientierte Irreführungsbegriff 
unterscheiden. Während der objektive Irreführungsbegriff bereits zur Anwendung 
kommt, sobald eine Information objektiv nicht den Tatsachen entspricht, stellt der 

                                                
28  Vgl. Schroeter (2008): 351. 
29  Vgl. Bayer und Bonus (2008): 100. 
30  Vgl. Law (2015). 
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empfängerorientierte Irreführungsbegriff die Wahrnehmung des Betroffenen in den 
Mittelpunkt. Hieraus resultiert das Begriffsverständnis, nach dem im Falle einer Irre-
führung „eine Information so verstanden bzw. wahrgenommen wird, dass ein fal-
sches Bild von der Realität entsteht“.31 

In einer ökonomischen Betrachtung zum Einfluss der Konsequenzen auf die Täu-
schungsbereitschaft legt GNEEZY folgende Definition zugrunde:  

“A successful or unsuccessful deliberate attempt, without forewarning, to create 
in another a belief that the communicator considers to be untrue in order to in-
crease the communicator’s payoff at the expense of the other side.”32 

Um dieses Begriffsverständnis zu verfeinern und für die vorliegende Arbeit zweck-
mäßiger zu gestalten, wird die deutlich detailliertere Definition von OTTERMANN her-
angezogen, welche zwar in der Soziologie angesiedelt ist, für eine umfassende Be-
trachtung des Phänomens Verbrauchertäuschung allerdings dennoch besonders ge-
eignet ist. Dieser Auffassung entsprechend wird der Begriff Täuschung hier verstan-
den als eine bewusste kommunikative Handlung, im Rahmen derer handlungsrele-
vante Informationen verfälscht oder verheimlicht werden und/oder von Relevantem 
(zu Irrelevantem) abgelenkt (hingelenkt) wird, was beim Empfänger Verwirrung bzw. 
Verständnisschwierigkeiten hervorruft und in falschen Vorstellungen über die objekti-
ven Gegebenheiten hinsichtlich handlungsrelevanter Aspekte resultiert. Entschei-
dend für die Abgrenzung von positiv konnotierter Täuschung wie etwa der Zauber-
kunst ist, dass die Täuschungsabsicht durch den Sender ohne Ankündigung bleibt 
und seitens des Empfängers kein Einverständnis mit der Täuschung vorliegt.33 

Im Rahmen dieser Arbeit wird angenommen, dass jede verbrauchergerichtete Kom-
munikation eines Lebensmittelanbieters eine bewusste kommunikative Handlung ist 
und somit durch das beschriebene Begriffsverständnis erfasst werden kann. Es wird 
weiterhin vorausgesetzt, dass unternehmerischen Entscheidungsträgern die rechtli-
chen Rahmenbedingungen ihres Wirkens bekannt sind, so dass eine Täuschung des 
Verbrauchers im juristischen Verständnis nicht aus Versehen passiert, sondern min-
destens das Resultat grober Fahrlässigkeit ist. Die in der Definition beschriebenen 
Täuschungscharakteristika – Verhaltensrelevanz des falschen Eindrucks und die Un-
kenntnis des Beeinflussten von der Täuschung – werden auch in der Marketingtheo-
rie als solche herausgearbeitet.34 

Eine Verbrauchertäuschung lässt sich an dieser Stelle wie folgt beschreiben: Bei der 
Vermarktung eines Produktes werden Informationen verwendet, die nicht der Realität 
                                                
31  Kroeber-Riel und Gröppel-Klein (2013): 380. 
32  Gneezy (2005): 386. 
33  Vgl. Ottermann (2000): 22 ff. 
34  Vgl. Kroeber-Riel und Gröppel-Klein (2013): 380. 
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entsprechen und das Produkt für den Konsumenten attraktiver erscheinen lassen 
können, als es tatsächlich ist. Sofern die Täuschung bis zum Kauf unentdeckt bleibt 
und Verhaltensrelevanz aufweist, entwickelt der Konsument eine höhere, der sugge-
rierten Qualität oder Funktionalität des Produktes entsprechende Zahlungsbereit-
schaft bzw. tätigt einen Kauf, von dem er ohne die irreführenden Informationen ab-
gesehen hätte. Bei Lebensmitteln kann eine solche Täuschung beispielsweise die 
Herkunft oder Qualität der Zutaten, die Zusammensetzung sowie den Genuss- oder 
Gesundheitswert des Produktes betreffen. Eine erfolgreiche Täuschung bleibt sowohl 
vor dem Kauf als auch im Anschluss unentdeckt.  

Grundsätzlich existieren verschiedenste Möglichkeiten, Täuschungsfälle und ver-
wandte Verhaltensweisen, wie Betrug oder Lügen, zu kategorisieren.35 Im Rahmen 
dieser Arbeit sind insbesondere zwei Täuschungsklassifikationen von Bedeutung, 
die, ausgehend von der Begriffsdefinition, speziell für den vorliegenden Untersu-
chungsgegenstand erarbeitet wurden: die bewertungsperspektivenbasierte und die 
quellenbasierte Unterscheidung. 

2.1.2 Formen der Lebensmitteltäuschung 

2.1.2.1 Bewertungsperspektivenbasierte Unterscheidung 

Das dieser Arbeit zugrunde liegende Begriffsverständnis einer Täuschung beschreibt 
diese im Ergebnis als falsche Vorstellungen des Informationsempfängers über objek-
tive Gegebenheiten. Eine Täuschung ist somit immer von der Wahrnehmung des In-
dividuums abhängig und nicht vollständig objektivierbar. Für den gesetzlichen Ver-
braucherschutz und die Schaffung allgemeingültiger Regelungen ist eine gewisse 
Verallgemeinerung jedoch unumgänglich. Aus diesem Grund sollen im Rahmen die-
ser Arbeit auf Grundlage der juristischen Bewertung folgende zwei Täuschungsarten 
unterschieden werden: objektive und subjektive Täuschung.  

Der Ausdruck objektive Täuschung soll für jeden Täuschungsfall verwendet werden, 
der auch juristisch als solcher bewertet wird. Fühlt sich hingegen ein Verbraucher 
von einer Produktaufmachung getäuscht, die den aktuellen rechtlichen Vorgaben 
entspricht, wird dies in der vorliegenden Arbeit als subjektive Täuschung oder auch 
(Ent-)Täuschung bezeichnet.  

Einer objektiven Täuschung zuordnen lassen sich beispielsweise Fälle, in denen im 
Rahmen der Produktvermarktung eindeutig unwahre Angaben gemacht werden, die 

                                                
35 So unterscheidet beispielweise GNEEZY verschiedene Täuschungsarten nach ihren Kon-

sequenzen in a) Lügen, die beiden Seiten helfen; b) Lügen, die dem Anderen helfen auch 
wenn sie dem Lügner schaden; c) Lügen, die dem Lügner nicht helfen aber beiden Seiten 
oder dem Anderen schaden und d) Lügen, die den Nutzen des Lügners erhöhen und den 
des Anderen senken (vgl. Gneezy (2005): 385). 
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nicht unmittelbar durch ergänzende Informationen relativiert werden. Ein Beispiel wä-
re die Auslobung von Bio-Qualität, wenn der Produktionsprozess des Produktes die 
entsprechenden Anforderungen nicht erfüllt. Ebenfalls exemplarisch zu nennen wäre 
hier die Bezeichnung eines Fleischproduktes als „Filet“, wenn dieses die in den Leit-
sätzen des deutschen Lebensmittelbuches formulierten Anforderungen an ein sol-
ches nicht erfüllt.  

Als subjektive Täuschungen lassen sich zum Beispiel Fälle einordnen, in denen eine 
zu oberflächliche Betrachtung der verfügbaren Verpackungsinformationen in einer 
unzutreffenden Erwartungshaltung an das Produkt resultieren. Führt beispielweise 
allein die Betrachtung der Abbildung auf der Frontseite der Verpackung zu der An-
nahme, eine Speisequarkzubereitung würde Früchte enthalten, weil das Produkt auf 
der Abbildung mit solchen garniert ist, handelt es sich nach jeweils aktueller Rechts-
lage und -anwendung objektiv nicht um eine Täuschung, wenn weder die Produktbe-
zeichnung noch das Zutatenverzeichnis Hinweise auf Früchte enthalten und zudem 
neben der Abbildung der Hinweis „Serviervorschlag“ angebracht ist. Die unter Um-
ständen missverständliche Information wird somit im direkten Umfeld der Abbildung 
aufgeklärt. Die (Ent-)Täuschung des Konsumenten könnte hier mit etwas mehr Auf-
merksamkeit vermieden werden. Da die Täuschungsschutzgesetze und deren An-
wendung ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit beim Konsumenten voraussetzen, 
würde ein solcher Fall juristisch nicht als Lebensmitteltäuschung eingestuft und gilt 
somit als subjektive Täuschung.36 

Die Bedeutung der Unterscheidung dieser beiden Erscheinungsformen der Verbrau-
chertäuschung bei Lebensmitteln wurde bereits eingangs umrissen. Grundsätzlich 
liegen objektiven und subjektiven Täuschungsfällen verschiedene Ursachen zugrun-
de, woraus sich differierende Gegenmaßnahmen ergeben. Aus diesem Grund ist es 
an verschiedener Stelle zweckmäßig, diese getrennt zu betrachten. 

2.1.2.2 Quellenbasierte Unterscheidung 

Die im vorangegangenen Kapitel erarbeitete, für die vorliegende Arbeit gültige Defini-
tion von Täuschung nennt verschiedene Quellen einer Täuschung. Diese sollen nun 
für die zweite im Kontext der Lebensmitteltäuschung relevante Kategorisierung von 
Täuschungsfällen herangezogen werden.  

                                                
36 Dieser Fall entspricht einer auf LEBENSMITTELKLARHEIT veröffentlichten Verbraucherbe-

schwerde, welche unter 
 http://www.lebensmittelklarheit.de/produkte/rewe-bio-speisequarkzubereitung-halbfettstufe 

(Stand: 13.09.2015) nachzulesen ist. 
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Demnach können Täuschungen hervorgerufen werden durch: 

1) Verfälschung von relevanten Informationen; 

2) Verheimlichung von relevanten Informationen; 

3) Ablenkung von Relevantem.37 

Diese Unterscheidung von Täuschungsfällen wird für die vorliegende Arbeit als rele-
vant erachtet, da es für die verbraucherpolitische und ökonomische Betrachtung von 
besonderer Bedeutung ist, wodurch und mit wie viel Aufwand eine Täuschung ver-
meidbar ist, was sich u. a. aus der Quelle der Täuschung ergibt. Demzufolge kann 
eine Täuschung, die durch Verfälschung von relevanten Informationen entsteht, nur 
vermieden werden, indem zunächst erkannt wird, dass die Information falsch ist, und 
anschließend korrekte Informationen beschafft werden können. Letzteres ist auch nö-
tig, um Täuschungen durch die Verheimlichung von relevanten Informationen zu 
vermeiden. Kommt eine Täuschung durch Ablenkung von relevanten Informationen 
zustande, bedeutet dies, dass grundsätzlich alle kaufrelevanten Informationen in kor-
rekter Form vorliegen, jedoch gesteigerte Aufmerksamkeit notwendig ist, um diese 
bewusst wahrzunehmen. Der Aufwand, der zur Täuschungsvermeidung nötig ist, ist 
bei den verschiedenen Täuschungsformen unterschiedlich hoch und nimmt bei der 
hier gewählten Sortierung der Täuschungsformen von oben nach unten ab.  

Der zur Vermeidung einer Lebensmitteltäuschung erforderliche Aufwand steht in en-
gem Zusammenhang mit verschiedenen Charakteristika, die diese Produktgruppe als 
Konsumgut auszeichnen und welche somit ihre Eignung als Täuschungsobjekt de-
terminieren. 

2.2 Lebensmittel als Konsumgüter 

Die Qualität von Lebensmitteln38 wird zunehmend anhand ihrer Vertrauenseigen-
schaften beurteilt, bei welchen die Informationsasymmetrien zwischen Anbieter und 
Konsument besonders groß sind. Folglich bestehen hier vergleichsweise günstige 
Voraussetzungen für eine nicht aufdeckbare Verbrauchertäuschung. Aufgrund be-
grenzter Informationsverarbeitungskapazitäten des Konsumenten ist die Bereitstel-
lung von Informationen als Maßnahme zur Reduktion der Informationsasymmetrien 

                                                
37  Diese Kategorie umfasst aufgrund der großen inhaltlichen Ähnlichkeit auch das Hinlenken 

zu Irrelevantem. 
38  Mit diesem Begriff werden im Rahmen dieser Arbeit alle Produkte erfasst, die folgender 

Definition aus Art. 2 VO (EG) 178/2002 entsprechen: „Lebensmittel [sind] alle Stoffe oder 
Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind oder von denen nach vernünftigem Ermessen erwar-
tet werden kann, dass sie in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem oder unverarbeitetem 
Zustand von Menschen aufgenommen werden. Zu Lebensmitteln zählen auch Getränke, 
Kaugummi sowie alle Stoffe – einschließlich Wasser –, die dem Lebensmittel bei seiner 
Herstellung oder Ver- oder Bearbeitung absichtlich zugesetzt werden.“ 
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nicht zwangsläufig zweckdienlich. Wissenschaftliche Erkenntnisse räumen hier sogar 
die Möglichkeit negativer Effekte ein, z. B. auf die Bereitschaft, Informationen zu su-
chen. Bestimmt wird diese Bereitschaft durch das Involvement, das Verbraucher in 
Bezug auf Lebensmittel und die entsprechenden Einkaufsentscheidungen mitbrin-
gen. Gemeinhin gilt dieses als vergleichsweise gering ausgeprägt, woraus eine ge-
ringe Bereitschaft resultiert, das vorhandene Informationsangebot in vollem Umfang 
zu nutzen.  

Diese einleitende Charakterisierung von Lebensmitteln und Lebensmittelkonsumen-
ten zeigt, dass es sowohl produkt- als auch verbraucherbezogen Merkmale gibt, die 
das Auftreten objektiver und subjektiver Verbrauchertäuschungen begünstigen. 

2.2.1 Informationsökonomische Eigenschaften von Lebensmitteln 

Lebensmittelprodukte lassen sich, wie alle anderen Güter auch, als Bündel von Ei-
genschaften verstehen.39 Ein mögliches Kriterium, anhand dessen sich diese Eigen-
schaften kategorisieren lassen, ist das Ausmaß, indem die Ausprägung einer Eigen-
schaft durch den Verbraucher bestimmt werden kann. Produktmerkmale, deren Aus-
prägung der Verbraucher ohne Weiteres direkt am Point of Sale (POS) feststellen 
kann, werden als Sucheigenschaften40 bezeichnet. Hinsichtlich dieser Attribute liegen 
zwischen Lebensmittelanbieter und -konsument symmetrische Informationen vor. 
Dies ist beispielsweise beim Reifegrad einer Banane der Fall, welcher sich im Su-
permarkt anhand der Färbung leicht feststellen lässt. Liegen zum Zeitpunkt des 
Kaufs hinsichtlich einzelner Produktmerkmale Informationsasymmetrien vor, die je-
doch bei der Verarbeitung oder beim Verzehr des Produktes abgebaut werden kön-
nen, spricht man von Erfahrungseigenschaften.41 Der Konsument kann die wahre 
Qualität42 des Produktes hinsichtlich dieser Eigenschaften erst nach dem Kauf beur-
teilen, wie es typischerweise beim Geschmack von Lebensmitteln der Fall ist. Für 
Merkmale, deren Ausprägung der Konsument auch nach dem Kauf nur unter prohibi-
tiv hohem Aufwand bestimmen kann, führen DARBY UND KARNI 1973 die Bezeichnung 
der Vertrauenseigenschaften ein.43 Hierzu lassen sich beispielsweise das Vorhan-
densein gentechnisch modifizierter Inhaltsstoffe oder die regionale Herkunft einzelner 
Produktbestandteile zählen.44 

                                                
39  Vgl. Lancaster (1966): 133. 
40  Vgl. Nelson (1970): 312. 
41  Vgl. Nelson (1970): 312. 
42  Der Qualitätsbegriff ist ein sehr komplexes Konstrukt und wird im Rahmen zahlreicher ei-

genständiger Forschungsarbeiten diskutiert, wie z. B. bei Böcker et al. (2004): 3 ff.; Enge-
lage (2002): 90 ff. 

43  Vgl. Darby und Karni (1973): 68 f. 
44  Im Rahmen der Nestlé-Studie (2012: 17) wurde gezeigt, dass es der deutlichen Mehrheit 

der Verbraucher vor allem bei abgepackten Lebensmitteln schwer fällt, die Qualität des 
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TIETZEL UND WEBER nehmen hier mit dem Begriff der ‚Potemkingüter‘ eine weitere Dif-
ferenzierung vor:  

„Während Güter mit Glaubensqualität [Vertrauensgüter] bestimmte Eigenschaften 
aufweisen, welche den Bedürfnissen, die der Konsument damit zu befriedigen 
sucht, möglicherweise nicht vollkommen entsprechen, besitzen Potemkin-Güter 
bestimmte Qualitäten überhaupt nur dem Anschein nach.[…] Anders als Erfah-
rungsgüter enthüllen Potemkin-Güter ihre wahren Eigenschaften nicht ohne wei-
teres ‚auf den zweiten Blick‘.“45 

Als Beispiel für ein Potemkingut wird mit Glykol versetzter Wein genannt, bei wel-
chem der Verbraucher „über den Ursprung zweier relevanter Eigenschaften des 
Weines, nämlich der ‚goldenen Farbe‘ und des lieblichen Geschmacks‘“ irrt, da diese 
Eigenschaften durch das Glykol hervorgerufen und nicht von Natur aus vorhanden 
sind.46 

Der Begriff der Potemkingüter wird von JAHN ET AL. übernommen und hierbei trotz 
Verweises auf die Primärquelle mit einer deutlich abweichenden Bedeutung verwen-
det. Potemkin-Eigenschaften sind hier dadurch charakterisiert, dass “neither the buy-
er nor external institutions are able to carry out controls through laboratory analyses 
at the end-product-level”.47 JAHN ET AL. verwenden den Begriff somit für rein prozess-
bezogene Produktmerkmale und nennen als Beispiele die Haltungsbedingungen bei 
tierischen Produkten oder die Einhaltung von Fair-Trade-Vorgaben bei entsprechen-
der Kennzeichnung.48 

Eine ähnlich fokussierte Begriffsspezifizierung findet sich bei HANF, wobei Vertrau-
enseigenschaften explizit unterteilt werden in Merkmale, die nur den Produktionspro-
zess betreffen (metaphysische Vertrauenseigenschaften), und Attribute des Endpro-
dukts (Risiko-Vertrauenseigenschaften).49 Den wesentlichen Unterschied zwischen 
diesen beiden Kategorien von Vertrauenseigenschaften sieht HANF im Ausmaß des 
Schadens, der dem Verbraucher im Falle einer unerwünschten Ausprägung des ent-
sprechenden Merkmals entsteht. Während metaphysische Vertrauenseigenschaften 
„nur ein[en] relativ begrenzte[n] Nutzenzuwachs erziel[en]“ und dem Konsumenten 
bei ungewollter Ausprägung einer derartigen Eigenschaft „nur geringes Leid zuge-

                                                                                                                                                   

Produktes zu erkennen. Zum gleichen Ergebnis kommen Studien von Foodwatch (2014a: 
13).  

45  Tietzel und Weber (1991): 116. 
46  Vgl. Tietzel und Weber (1991): 116. 
47  Jahn et al. (2005): 55. 
48  Vgl. Jahn et al. (2005): 55. 
49  Vgl. Hanf (2000): 266. 
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fügt“ wird, bergen Risiko-Vertrauenseigenschaften das Potential, großes, vor allem 
gesundheitsbezogenes, Leid zuzufügen.50 

Zur Veranschaulichung werden die informationsökonomischen Eigenschaften von 
Lebensmitteln in Tabelle 2 anhand verschiedener Beispiele dargestellt. 

 Bananen 
(lose) 

Schweineschnitzel 
(transparent verpackt) 

Sucheigenschaften Reifegrad (Farbe),Größe, 
Versehrtheit 

Fettverteilung, 
Farbe 

Erfahrungseigenschaften Geschmack, 
Haltbarkeit 

Wasserverlust  
beim Garen 

Vertrauens-
eigenschaften 

metaphysisch Arbeitsbedingungen Haltungsbedingungen 

Risiko Schadstoffgehalt  
(z. B. Pflanzenschutzmittel) 

Schadstoffgehalt  
(z. B. Hormone) 

 

Die Produktmerkmale, die zur Qualitätsbeurteilung herangezogen werden, lassen 
sich unterteilen in intrinsische und extrinsische Qualitätskriterien. Intrinsische Quali-
tätskriterien betreffen die physische Beschaffenheit des Produktes (z. B. Geschmack, 
Konsistenz), welche teilweise erst am Point of Consumption beurteilt werden kann. 
Extrinsische Qualitätskriterien sind zwar mit dem Produkt verknüpft, aber nicht direkt 
ein Bestandteil dessen (z. B. Preis, Marke).52 

Zur Reduktion der Informationsasymmetrien zwischen Lebensmittelanbieter und                 
-konsument existieren gesetzliche Produktkennzeichnungspflichten, die der Ver-
wandlung von Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften in Sucheigenschaften die-
nen können.53 Das Ergebnis dieser Transformation wird auch als ‚Quasi-Sucheigen-
schaften‘ bezeichnet.54 

Zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnungsangaben werden 
Verbraucher durch freiwillige Angaben der Lebensmittelanbieter sowie aus zahlrei-
chen anderen Quellen mit verschiedensten Informationen über Lebensmittel und Er-
nährung konfrontiert. Aufgrund begrenzter Informationsverarbeitungskapazitäten 
führt ein Anstieg im Umfang der verfügbaren Informationen nicht immer im selben 
Ausmaß zu einer Zunahme der Informiertheit eines Individuums. Aus diesem Grund 
ist nicht nur der Inhalt von Verbraucherinformationen Gegenstand der Verbraucher-
schutzdebatte sondern auch die Informationsmenge. Ein Phänomen, das in diesem 
                                                
50  Vgl. Hanf (2000): 266 f. 
51  Eigene Darstellung. 
52  Vgl. Zeithaml (1988): 6; Olson und Jacoby (1972): 167 ff. 
53  Vgl. Caswell und Mojduszka (1996): 1251. 
54  Vgl. z. B. Ngobo (2011): 92. 

Tabelle 2: Beispiele informationsökonomischer Eigenschaften von Lebensmitteln51 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

kt



Lebensmittel als Konsumgüter 17 

 

Zusammenhang diskutiert wird, ist die Informationsüberlastung (information over-
load).55 Diese kann entstehen, wenn Verbraucher in einem bestimmten Zeitraum mit 
zu vielen Informationen konfrontiert werden, und führt unter Umständen dazu, dass 
schlechte, ineffektive Konsumentscheidungen getroffen werden.56 Der Zustand, der 
in diesem Zusammenhang diskutiert wird und durch Informationsüberlastung hervor-
gerufen werden kann, wird als ‚Consumer Confusion‘ bezeichnet.57 

2.2.2 Consumer Confusion im Lebensmittelbereich 

Ein ständiger Begleiter der Lebensmittelkennzeichnungsdebatte der letzten Jahre ist 
das Phänomen der ‚Consumer Confusion‘,58 welches sich zunächst grundsätzlich in 
die Konstrukte ‚Konsumentenverwirrtheit‘ und ‚Einkaufsverwirrung‘ unterteilen lässt. 
Erstere beschreibt eine produktbezogene Verwirrung, während letztere zur Benen-
nung der ladenumweltbezogenen Verwirrung herangezogen wird.59 

Die Konsumentenverwirrtheit ist die Ausprägung der Consumer Confusion, die bis 
dato die größere wissenschaftliche Beachtung fand.60 Sie lässt sich definieren als 
“consumer failure to develop a correct interpretation of various facets of a prod-
uct/service during the information processing procedure, [which can] create[…] mis-
understanding or misinterpretation of the market.”61 WIEDMANN ET AL. konzeptualisie-
ren die Konsumentenverwirrtheit als dreidimensionales Konstrukt, bestehend aus 
wahrgenommener Stimulusähnlichkeit, Stimulusüberlastung und Stimulusunklar-
heit.62 Dementsprechend wird Konsumentenverwirrung dadurch begründet, dass die 
Produktauswahl (Stimuli) als untereinander zu ähnlich oder zu umfangreich wahrge-
nommen wird oder unverständliche Elemente aufweist.63 Dabei kann die Konsumen-
tenverwirrung bewusst oder unbewusst vorliegen.64 Die möglichen Konsequenzen 
der Konsumentenverwirrtheit (für den Unternehmenserfolg) sind zahlreich und Ge-
genstand verschiedener empirischer Untersuchungen.65 

Der Begriff Einkaufsverwirrung beschreibt einen Gefühlszustand, der „dann auftreten 
kann, wenn Kunden durch die Mannigfaltigkeit verschiedenster Eindrücke an der 
                                                
55  Vgl. Köcher und Holzmüller (2014): 309 ff. und die dort angegebenen Quellen. 
56  Vgl. Lee und Lee (2004): 160. 
57  Vgl. Kasper et al. (2010): 141. 
58  Vgl. z. B. Eberle et al. (2011): 1. 
59  Vgl. Garaus und Wagner (2013): 9. 
60  Ebenda. 
61  Turnbull et al. (2000): 145. 
62  Vgl. Wiedmann et al. (2001): 86 ff. Eine weitere Konzeptualisierung der Auslöser von 

Consumer Confusion findet sich bei SCHWEIZER. Hier werden Stimulusvielfalt, -neuar-
tigkeit, -komplexität, -konflikt und -irritation unterschieden (vgl. Schweizer (2005): 149 ff.). 

63  Vgl. Mitchel et al. (2005): 143. 
64  Vgl. Walsh und Hennig-Thurau (2002): 96. 
65  Vgl. z. B. Auflistungen bei Garaus (2012): 341 ff.; Schulz (2006): 56 ff.; Walsh und Hen-

nig-Thurau (2002): 95. 
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Einkaufsstätte durcheinandergebracht oder verunsichert werden.“66 Sie ist „das Er-
gebnis eines temporären Überschreitens der Informationsverarbeitungskapazitäten 
eines Konsumenten. Die Einkaufsverwirrung repräsentiert einen negativen kognitiven 
Gefühlszustand, welcher die Selektion und Interpretation von Elementen der Laden-
gestaltung erschwert.“67 Die wissenschaftliche Literatur diskutiert eine Reihe ver-
schiedener Konsequenzen dieses Phänomens.68 Eine experimentelle Studienserie 
mit Fokus auf dem Lebensmitteleinzelhandel kommt zu den Ergebnissen, dass Ein-
kaufsverwirrung „zu geringeren ungeplanten Ausgaben, zu geringer ausgeprägten 
Wünschen zur Erkundung der Einkaufsstätte, zu geringerer Absicht, die Einkaufsstät-
te erneut aufzusuchen, zu geringerer Freude am Einkaufen sowie […] zu geringerem 
Kontakt mit dem Einkaufspersonal führt“.69 

Das Verbraucherbarometer der Europäischen Kommission ermittelte im Jahr 2012 
den so genannten Marktperformance-Indikator (MPI). Dieser stellt sich als Mischin-
dex dar, für dessen Berechnung die Vergleichbarkeit des Waren- und Dienstleis-
tungsangebotes, das Vertrauen der Verbraucher in die Einhaltung von Verbraucher-
schutzvorschriften, die Zufriedenheit der Verbraucher mit den einzelnen Märkten so-
wie Problem- und Beschwerdefälle berücksichtigt wurden.70 Die Vergleichbarkeit der 
Waren und Dienstleistungen wird dabei verstanden als „Fähigkeit der Verbraucher, 
unterschiedliche Angebote zu verstehen und zu vergleichen und somit eine fundierte 
Entscheidung zu treffen“.71  

Bei der verbraucherseitigen Bewertung der Vergleichbarkeit des Angebots auf 51 
verschiedenen Waren- und Dienstleistungsmärkten schneiden die fünf berücksichtig-
ten Lebensmittelmärkte72 deutlich besser ab als die meisten Märkte für Gebrauchs-
gegenstände und alle Dienstleistungsmärkte.73 Diese Ergebnisse liegen auf europäi-
scher Ebene aggregiert und nicht separat für Deutschland vor. Dennoch unterstützen 
sie Zweifel an dem Postulat, Lebensmittelkonsumenten seien (besonders) verwirrt. 
Dieser Untersuchung zufolge scheint es sich hierbei nicht um ein Problem zu han-
deln, das Lebensmittelmärkte (in besonderem Maße) betrifft. 

Zu einem anderen Ergebnis kommen beispielweise LIEBMANN ET AL. im Rahmen des 
HANDELSMONITOR 2006/07. Hier wurden 609 deutsche und österreichische Konsu-

                                                
66  Garaus und Wagner (2013): 9. 
67  Garaus (2012): 338. 
68  Vgl. Garaus und Wagner (2013): 10 f. und die dort angegebenen Quellen. 
69  Garaus und Wagner (2013): 19. 
70  Vgl. Europäische Kommission (2012): 5. 
71  Europäische Kommission (2012): 17. 
72 Die berücksichtigten Lebensmittelmärkte sind a) Brot, Getreideprodukte, Reis und Teigwa-

ren, b) Nichtalkoholische Getränke, c) Obst und Gemüse, d) Milchprodukte sowie            
e) Fleisch und Fleischerzeugnisse. 

73  Vgl. Europäische Kommission (2012): 17 f. 
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menten u. a. danach gefragt, in welcher Branche sie beim Einkauf am stärksten ver-
unsichert sind. Als verwirrendste Branche wurde im Rahmen dieser Untersuchung 
der Lebensmittelhandel identifiziert, gefolgt von Baumärkten und dem Textilhandel.74 

Im Rahmen einer Verbraucherbefragung stellen SPILLER UND NITZKO fest, dass die 
Transparenzbedürfnisse der Lebensmittelkonsumenten in Deutschland deutlich vari-
ieren und ein weites Spektrum von Informationsüberlastung bis -defiziten zu be-
obachten ist.75 VEY UND WANGEROW kommen zu ähnlichen Ergebnissen: Im Rahmen 
einer qualitativen Studie zur Informationsüberlastung beobachten sie, dass dieselbe 
Menge an Produktinformationen von einigen Personen als ausreichend bzw. zu ge-
ring, von anderen Probanden hingegen als zu viel empfunden wird. Insgesamt wurde 
das Problem hier deutlich stärker in der Stimulusunklarheit als in der Stimulusüber-
lastung verortet.76 

Insgesamt lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass bei der Bereitstellung von In-
formationen als Maßnahme zur Reduktion von Informationsasymmetrien im Lebens-
mittelbereich sehr heterogene Verbraucherbedürfnisse zu berücksichtigen sind. 

Die Bereitschaft, Informationen zu suchen und zu verarbeiten und sich so beispiels-
weise auch einen Überblick über ein zunächst unübersichtlich wirkendes Angebot zu 
verschaffen, ist eng verknüpft mit dem Konstrukt des Involvements.  

2.2.3 Lebensmittel als Low-Involvement-Produkte? 

Lebensmittel gelten als klassische Low-Involvement-Produkte.77 Verschiedene wis-
senschaftliche Untersuchungen liefern jedoch Hinweise darauf, dass diese Aussage 
nicht pauschal gültig ist. 

Der Begriff des Involvements ist in den Sozialwissenschaften weit verbreitet und wird 
je nach Bezugsobjekt differierend verwendet,78 woraus sich zahlreiche verschiedene 
Definitionen ergeben.79 In der Konsumforschung lässt sich der Involvementbegriff 
heranziehen, um ganz allgemein “a person’s perceived relevance of the object based 
on inherent needs, values and interests”80 zu beschreiben und damit „einen Zustand 
der Aktiviertheit […], von dem das gedankliche Entscheidungsengagement ab-

                                                
74  Vgl. Liebmann et al. (2006): 42 zit. nach Liebmann und Gruber (2007): 93 f. 
75  Vgl. Spiller und Nitzko (2014): 20. 
76  Vgl. Vey und Wangerow (2015). 
77  Vgl. Neumann (2009): 147 ff.; Bell und Marshall (2003): 236. 
78  Vgl. z. B. Matzler (1997): 191.; Zaichkowsky (1985): 341. 
79  Umfangreiche Übersichten z. B. bei Hohl und Naskrent (2009): 16ff.; Jaritz (2008): 17 f.; 

Matzler (1997): 191 f.; Muehling et al. (1993): 22 ff.; Andrews et al. (1990): 31 f. 
80  Zaichkowsky (1985): 342.  
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hängt“81. Sowohl Objekte und Prozesse als auch Aktivitäten oder Situationen können 
dabei als Bezugsobjekte auftreten.82 

Im Bereich der Marketingforschung wird das Phänomen des Involvements vor allem 
für einzelne Produkte bzw. Produktgruppen sowie Marken untersucht und gilt dabei 
als entscheidende Erklärungsvariable für das Verhalten von Konsumenten („Schlüs-
selkonstrukt“83).84 So werden beispielsweise das Ausmaß der Informationssuche,85 
die Länge des Entscheidungsprozesses, die Markenbindungsintensität,86 die Ver-
wendungshäufigkeit von Produkten oder der Spaß am Einkaufen durch das Involve-
ment des Konsumenten beeinflusst.87 Aus diesem Grund misst die Marketingtheorie 
der Intensität des Involvements eine besondere Bedeutung bei.  

Die Abstufung der Involvementintensität geht auf KRUGMAN88 zurück und lässt sich auf 
dreierlei Art betrachten: dichotom, diskret und kontinuierlich. Das dichotome Invol-
vementverständnis unterscheidet einzig zwei eindeutig getrennte, sich gegenseitig 
ausschließende Zustände: das Low-Involvement und das High-Involvement. In die-
sen beiden Extremen weisen Kaufentscheidungen prägnante Charakteristika auf.89 
Idealtypisch findet bei Einkäufen mit High-Involvement eine bewusste, aktive Infor-
mationssuche statt, die mit einer hohen kognitiven Verarbeitungstiefe90 einhergeht. 
Dabei werden viele Produktmerkmale beachtet und verschiedene Produkte vergli-
chen, wobei stets nach der besten Alternative gesucht wird. Demgegenüber erfolgt 
beim Einkauf unter Low-Involvement eine eher passive, zufällige Aufnahme von In-

                                                
81  Kroeber-Riel und Gröppel-Klein (2013): 461. 
82  Vgl. Neumann (2009): 32; Poiesz und de Bont (1995): 448. 
83  Trommsdorf und Teichert (2011): 48. 
84  Vgl. Verbeke und Vackier (2004): 159; Broderick und Mueller (1999): 97.  
85  Vgl. Bloch et al. (1986): 123 f. 
86  Vgl. Knox und Walker (2003): 271 ff. 
87  Vgl. Ares et al. (2010): 303; Verbeke und Vackier (2004): 159; Bell und Marshall (2003): 

236; Beharrell und Denison (1995): 24; Mittal und Lee (1989): 367. 
88  Vgl. Krugman (1965): 355; Krugman (1966): 583 ff. 
89 Im Rahmen dieser Arbeit wird die zustandsorientierte Perspektive auf das Involvement 

eingenommen, die unterstellt, dass die Involvementintensität den Grad der Informations-
verarbeitung bestimmt. Im Gegensatz hierzu unterstellt die prozessorientierte Sichtweise 
das Maß an Informationsverarbeitung als Determinante des Involvements (vgl. Matzler 
(1997): 193 f.). 

90  Eine intensive Betrachtung findet die Verarbeitungstiefe von Informationen im Elaboration-
Likelihood-Modell, das auf Petty und Cacioppo (1986) zurückgeht. Die Grundannahme 
des Modells besagt, dass Informationen auf zentralem oder peripherem Wege verarbeitet 
werden können. Welcher Weg gewählt wird, hängt von den Motiven und Fähigkeiten der 
Person ab. Sind beide sehr hoch ausgeprägt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der 
zentrale Weg der Informationsverarbeitung gewählt wird. Hier erfolgt eine Einstellungsbil-
dung bzw. -änderung infolge einer intensiven und kritischen gedanklichen Auseinander-
setzung mit den entsprechenden Informationen. Bei gering ausgeprägter Motivation und 
Fähigkeit erfolgt die Einstellungsbildung bzw. -änderung über den flüchtigeren, peripheren 
Weg, bei dem vor allem Hinweisreize genutzt werden (vgl. Petty und Cacioppo (1986): 
126). 
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formationen, die anschließend nur mit geringer Tiefe verarbeitet werden. Beim Pro-
duktkauf werden nur wenige Produktmerkmale beachtet, wobei das Ziel lediglich in 
der Wahl einer zufriedenstellenden Alternative besteht.91 

Eine differenziertere Betrachtung der Involvementintensität liefert der diskrete Ansatz 
von GREENWALD UND LEAVITT.92 Hierbei werden, basierend auf der Tiefe der Informati-
onsverarbeitung, vier Niveaustufen abgegrenzt: Vor-Aufmerksamkeit (preattention), 
fokale Aufmerksamkeit (focal attention), Verstehensebene (comprehension) und Ela-
boration (elaboration). Die Vor-Aufmerksamkeit ist mit dem sogenannten Low-
Involvement gleichzusetzen. Von diesem Ausgangspunkt wird mit zunehmender Abs-
traktion der Informationsanalyse schließlich die Phase der Elaboration erreicht, die 
dem sogenannten High-Involvement entspricht. 

Neuere Arbeiten der Involvementtheorie lassen zunehmend von der Bestimmung 
diskreter Intensitätsniveaus ab und vertreten vielmehr einen kontinuierlichen Ansatz. 
Dieser bedient sich ebenfalls der Konstrukte des High- und Low-Involvements, be-
trachtet diese jedoch im Gegensatz zum dichotomen Verständnis als Endpunkte ei-
nes Kontinuums. Zwischen diesen beiden extremen Intensitätsstufen, die sich mit 
„vollkommener Interessenlosigkeit“ und „Obsession“ beschreiben lassen,93 bleibt 
Raum für eine Vielzahl sehr feiner Abstufungen. 

Neben der Einteilung in verschiedene Intensitätsstufen gibt es weitere Merkmale, 
mithilfe derer sich Involvement kategorisieren lässt. Eine Konzeptualisierung des In-
volvements, bei der die verschiedenen Ausprägungen gleichzeitig in Erscheinung tre-
ten können und nicht wie zuvor ausschließlich als Alternativen, unterscheidet zwi-
schen kognitiv und emotional dominiertem Involvement. NEUMANN versteht beide als 
Summanden, die zusammen das Gesamtinvolvement ergeben und in ihren Anteilen 
Variabilität aufweisen.94 Je nachdem, in welcher Kombination die verschiedenen 
Ausprägungen des emotionalen und kognitiven Involvements auftreten, werden die in 
Tabelle 3 abgebildeten vier Kaufentscheidungstypen abgegrenzt.  

Extensive Kaufentscheidungen werden auch als ‚echte Kaufentscheidungen‘ oder 
‚Suchkäufe‘ bezeichnet und zeichnen sich durch hohe kognitive Steuerung bei hoher 
Aktivierung aus. Sie treten vor allem in neuartigen Entscheidungssituationen auf, für 
die noch keine bewährten Entscheidungsmuster vorliegen. Ein vergleichsweise gro-
ßer Bedarf an Informationen führt hier zu einer intensiven Informationsaufnahme und 

                                                
91  Eine detailliertere Gegenüberstellung der Charakteristika findet sich z. B. bei Neumann 

(2009): 46. 
92  Vgl. Greenwald und Leavitt (1984): 584 f. 
93  Vgl. Solomon et al. (2001): 128. 
94  Vgl. Neumann (2009): 35. 
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-verarbeitung, wodurch die Entscheidungsfindung relativ lange dauert. Reaktive Pro-
zesse spielen bei extensiven Kaufentscheidungen in der Regel keine Rolle.95 

Involvement 
Kaufentscheidung 

kognitiv emotional 

stark stark extensiv 

stark schwach limitiert 

schwach stark impulsiv 

schwach schwach habitualisiert 
 

Im Gegensatz zu extensiven Kaufentscheidungen verfügt der Entscheider bei limitier-
ten Kaufentscheidungen über Vorerfahrungen, die eine kognitive Vereinfachung  
(z. B. durch Heuristiken) und eine Entscheidungsfindung auf Basis von Schlüsselin-
formationen ermöglichen. Emotionale und reaktive Prozesse sind bei limitierten Kau-
fentscheidungen von untergeordneter Bedeutung.97 

Impulsive Kaufentscheidungen verlaufen unmittelbar reiz- und emotionsgesteuert, 
gehen rasch vonstatten und unterliegen keiner relevanten kognitiven Steuerung. Re-
aktive Prozesse dominieren auch das habitualisierte Entscheidungsverhalten, wobei 
die Reaktion auf die entsprechenden Reize zuvor erlernt wird, indem diese durch 
häufige Wiederholungen mit Assoziationen belegt werden. Dies dient der kognitiven 
Entlastung, welche hier, bei den sogenannten Gewohnheitskäufen, noch stärker 
ausgeprägt ist als beim limitierten Kaufverhalten.98 Viele Lebensmittel sind Konsum-
güter des täglichen Bedarfs, weshalb sie vergleichsweise häufig erworben werden 
(müssen). Dieser Umstand verschafft Lebensmitteln großes Potential, Gegenstand 
von Gewohnheitskäufen zu werden. Anders als bei regulären Kaufentscheidungspro-
zessen,99 wird hier auf die Informationssuche und die Alternativenbewertung verzich-
tet. Somit stellt sich der Kaufentscheidungsprozess bei habitualisierten Käufen stark 
vereinfacht dar.100 

Eine Erweiterung der Kategorisierung nach emotionalem und kognitivem Involvement 
erarbeiten HOHL UND NASKRENT101 mit dem Konzept des ‚konativen Involvements‘, das 

                                                
95  Vgl. Kroeber-Riel und Gröppel-Klein (2013): 470 f. 
96  Vgl. Kroeber-Riel und Gröppel-Klein (2013): 463. 
97  Vgl. Kroeber-Riel und Gröppel-Klein (2013): 471 f. 
98  Vgl. Kroeber-Riel und Gröppel-Klein (2013): 485 f. 
99  Für eine detaillierte Darstellung des Consumer Decision Process Modells siehe Blackwell 

et al. (2006): 70. 
100 Vgl. Kannacher (1982): 61. 
101 Vgl. Hohl und Naskrent (2010): 64 und die dort angegebenen Quellen. 

Tabelle 3: Involvementstruktur und Entscheidungsverhalten96 
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den Aufwand beschreibt, den ein Individuum über die Kognition hinaus zu betreiben 
bereit ist. Als Beispiel hierfür ist das Engagement in Brand Communities102 zu nen-
nen.103 

Anhand der zeitlichen Dauer lässt sich zwischen situativem und überdauerndem In-
volvement unterscheiden. Während situatives Involvement nur in bestimmten Situati-
onen auftritt (z. B. im Vorfeld einer kapitalintensiven Anschaffung), besteht überdau-
erndes Involvement hinsichtlich eines Objektes in konstanter Ausprägung über einen 
längeren Zeitraum.104 

Die Bestimmungsfaktoren des Involvements werden beispielsweise von LAURENT UND 

KAPFERER untersucht, welche Involvement als multidimensionales Konstrukt begrei-
fen, das sich aus folgenden Aspekten zusammensetzt:105 

 Interesse (interest, importance); 

 Genuss/Vergnügen (pleasure); 

 Symbolwert (sign); 

 Risikobedeutung (risk importance); 

 Risikowahrscheinlichkeit (risk probability); 

Das Interesse an dem Bezugsobjekt (z. B. Produkt) umfasst dessen wahrgenomme-
ne Wichtigkeit. Die Dimension Genuss/Vergnügen beschreibt den hedonischen Wert 
des Bezugsobjektes. Der Symbolwert eines Bezugsobjektes ergibt sich aus dessen 
wahrgenommener Eignung, den individuellen Status, die eigene Persönlichkeit oder 
Identität zum Ausdruck zu bringen. Mit der Risikobedeutung ist das Ausmaß gemeint, 
in dem die Konsequenzen einer Fehlentscheidung (z. B. bei der Auswahl eines Pro-
duktes) als negativ empfunden werden. Die Risikowahrscheinlichkeit beschreibt da-
bei, für wie wahrscheinlich es erachtet wird, dass es zu dieser Fehlentscheidung 
kommt.106 

Diesen Bestimmungsfaktoren wird in unterschiedlichem Ausmaß Einfluss sowohl auf 
das überdauernde als auch auf das situative Involvement zugesprochen. Während 
das überdauernde Involvement in erster Linie durch Interesse und Genuss/Ver-

                                                
102 Unter ‚Brand Communities‘ versteht man „specialized, non-geographically bound commu-

nit[ies], based on a structured set of social relations among admirers of a brand“ (Muniz 
und O’Guinn (2001): 412). 

103 Untersuchungen zu Beispielen aus dem Lebensmittelbereich finden sich z. B. bei Cova 
und Pace (2006) sowie Sicilia und Palazón (2008). 

104 Vgl. Richins et al (1992): 143; Houston und Rothschild (1978): 184 f. 
105 Vgl. Laurent und Kapferer (1985): 44; Kapferer und Laurent (1985): 50. 
106 Vgl. Laurent und Kapferer (1985): 44; Kapferer und Laurent (1985): 49 f. 
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gnügen beeinflusst ist, spielt die subjektive Risikowahrnehmung eine besondere Rol-
le für das situative Involvement.107 

Inhaltliche Überschneidungen zu dieser Systematik weisen die Ausführungen von 
NEUMANN auf, der in Anlehnung an ASSAEL108 verschiedene Risikoformen als Be-
stimmungsgründe des produkt(gruppen)bezogenen Involvements und dabei insbe-
sondere dessen Intensität identifiziert: 

 finanzielle Risiken; 

 soziale Risiken; 

 psychologische Risiken. 

Die subjektive Wahrnehmung des finanziellen Kaufrisikos ist eng mit dem Preis eines 
Gutes verknüpft. Je höher dieser gemessen am Einkommen ist, desto schwerer 
wiegt ein Fehlkauf, weshalb solche Kaufentscheidungen in der Regel vergleichswei-
se stark involviert gefällt werden. Die wahrgenommenen sozialen Risiken sind ein in-
terpersonelles Phänomen, welches aus dem Wunsch resultiert, mit dem Konsum ei-
nes Produktes den Anforderungen der relevanten Bezugsgruppen zu genügen. Von 
ähnlicher Manier, jedoch intrapersoneller Natur, sind psychologische Risiken, die mit 
dem Auftreten von Dissonanzen einhergehen.109 

Der Lebensmittelmarkt wird von NEUMANN als Low-Involvement-Markt eingestuft.110 
Begründet wird dies zunächst damit, dass der Lebensmittelkauf aufgrund der ver-
gleichsweise geringen Preise und der kurzen Verweildauer im Haushalt eher als ge-
fahrloser Kauf empfunden wird. Zusätzlich führt NEUMANN an, dass Lebensmittel 
überwiegend außerhalb des öffentlichen Raumes konsumiert werden und die Aus-
wahl von Lebensmitteln folglich kaum dem Einfluss externer Bezugsgruppen unter-
liegt.111 

Auch wenn die theoretischen Erläuterungen grundsätzlich die Einordnung von Le-
bensmitteln als Low-Involvement-Produkte stützen, ist diese Einschätzung in der 
Wissenschaft umstritten.112 Verschiedene Studien zeigen, dass „die pauschale 
Gleichsetzung von Lebensmitteln mit niedrigem Involvement nicht zulässig ist“.113 Die 
Bestimmungsfaktoren des Involvements sind zahlreich und werden im Rahmen ver-
schiedener Modellierungsansätze untersucht. Je nach Person, Situation und Be-

                                                
107 Vgl. Kapferer und Laurent (1985): 49. 
108 Vgl. Assael (1998): 19 f. 
109 Vgl. Neumann (2009): 41 ff. 
110 Vgl. Neumann (2009): 147. 
111 Vgl. Neumann (2009): 148. 
112 Vgl. Verbeke und Vackier (2004): 159.  
113 Aschemann-Witzel (2009): 67. 
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zugsobjekt kann die Intensität und Art des Involvements erheblich differieren, was 
auch für Lebensmittel belegt ist. 

So stellen DRICHOUTIS ET AL. im Rahmen einer empirischen Untersuchung mit 320 
griechischen Lebensmittelkonsumenten fest, dass das Lebensmittelinvolvement einer 
Person durch Faktoren wie Alter, Bildungsstand und Einkommen beeinflusst wird. 
Geringes Lebensmittelinvolvement wird vor allem bei jungen, sehr gebildeten Perso-
nenfestgestellt, die über ein hohes Einkommen verfügen und nicht für die Zuberei-
tung von Mahlzeiten in einem mehrköpfigen Haushalt zuständig sind. Ältere Perso-
nen hingegen neigen zu einem vergleichsweise hohen Lebensmittelinvolvement, was 
mit der höheren Bedeutung von Gesundheitsaspekten erklärt wird.114 

KAPFERER UND LAURENT ermitteln im Rahmen einer Verbraucherbefragung mit 800 In-
terviews das Involvement für zwanzig verschiedene Produktgruppen, darunter sieben 
Lebensmittel. Dabei erfolgt die Involvementmessung anhand der fünf Dimensionen 
Interesse (interest), Vergnügen/Genuss (pleasure), Symbolwert (sign), Risikobedeu-
tung (risk importance) und Risikowahrscheinlichkeit (risk probability). Die Ergebnisse 
zeigen, dass sich das Involvement für verschiedene Lebensmittelproduktgruppen 
nicht nur in der Intensität unterscheidet, sondern auch auf verschiedene Aspekte zu-
rückzuführen ist (vgl. Tab. 4). 

Produktgruppe Interesse Vergnügen/ 
Genuss Symbolwert Risiko-

bedeutung 

Risiko-
wahrschein-

lichkeit 
Kaffee 106 116 108 89 113 
Joghurt 95 105 73 72 73 
Schokolade 94 130 86 76 91 
Mineralwasser 81 66 78 67 77 
Champagner 75 128 123 123 119 
Konfitüre 75 104 94 68 96 
Pasta 69 73 74 56 80 
Waschmaschine 130 111 104 136 102 
Shampoo 99 78 93 94 102 
Batterien 36 39 59 65 98 

 

Das Involvement für Schokolade wird beispielsweise beinahe ausschließlich durch 
einen überdurchschnittlich stark ausgeprägten Genussaspekt ausgelöst. Auch Kaffee 
weist überdurchschnittlich hohe Genusswerte auf, allerdings gehen diese hier mit 
überdurchschnittlich hohem Interesse, Symbolwert und hoher wahrgenommener Ri-

                                                
114 Vgl. Drichoutis et al. (2007): 899 ff. 
115 Gekürzt und durch die Autorin ins Deutsche übersetzt nach Kapferer und Laurent (1985): 

51. Die Tabelle enthält normalisierte Werte mit einem Mittelwert von 100 und einer Stan-
dardabweichung von 50. 

Tabelle 4: Involvement-Profile verschiedener Produktkategorien115 
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sikowahrscheinlichkeit einher. Die Bewertungen von Pasta und Mineralwasser fallen 
hinsichtlich aller Involvementdimensionen stark unterdurchschnittlich aus. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass auch bezogen auf Lebensmittel hohes Involve-
ment vorliegen kann. Situationen, in denen dies wahrscheinlich ist, sind beispielswei-
se Fälle von gesundheitlicher Beeinträchtigung116 oder besondere Anlässe, die Le-
bensmittel zum Gegenstand eines sozialen Events oder Geschenkes werden lassen 
und hohes Situationsinvolvement auslösen. Zudem sind Lebensmittel für immer grö-
ßere Verbrauchergruppen Bestandteil ihres individuellen Wertesystems (z. B. Bio-
Produkte), was sich ebenfalls in gesteigertem Involvement äußern kann.117 Grund-
sätzlich spielt das Involvement eine wichtige Rolle für die Lebensmittelauswahl bzw. 
das Marktverhalten von Konsumenten.118 Weitere Studien, die diese Behauptung 
stützen, sind in Tabelle A – 1 des Anhangs beschrieben. 

Für die vorliegende Arbeit spielt neben dem bisher schwerpunktmäßig betrachteten 
Produktinvolvement das Kaufentscheidungsinvolvement eine zentrale Rolle.119 MIT-

TAL beschreibt dieses als “the extent of interest and concern that a consumer brings 
to bear upon a purchase decision task”.120 Die Bedeutung des Kaufentscheidungsin-
volvements ergibt sich hier daraus, dass eine Täuschung des Lebensmittelkonsu-
menten durch den Anbieter am Point of Sale (POS) geschieht. Hier entsteht die Er-
wartung des Verbrauchers an das Produkt sowie die entsprechende Zahlungsbereit-
schaft. Entscheidend ist dabei die Intensität, mit der die verfügbaren Produktinforma-
tionen erfasst und verarbeitet werden. Aus diesem Grund soll im Rahmen dieser Ar-
beit neben dem generellen Produktinvolvement bei Lebensmitteln insbesondere das 
Kaufentscheidungsinvolvement fokussiert werden. KIM UND SUNG postulieren, dass 
sich dieses aus dem Produktentscheidungsinvolvement (PPDI) und dem Markenent-
scheidungsinvolvement (BPDI) zusammensetzt, wobei jeweils „the extent of interest 
and concern“121 gemeint ist, mit dem ein Konsument die Produkt- und Markenaus-
wahl angeht. Bei beiden Konstrukten kann hier sowohl eine kognitive als auch eine 
affektive Dimension ermittelt werden.122 

                                                
116 Vgl. Drichoutis et al (2007): 899; Verbeke und Vackier (2004): 160. 
117 Vgl. Lind (2007): 698. 
118 Vgl. z. B. Chen (2007): 1017; Eertmans et al. (2005): 719; Candel (2001): 21. 
119 Die Zweckdienlichkeit der Unterscheidung zwischen Produkt- und Kaufentscheidungsin-

volvement im Rahmen dieser Arbeit ergibt sich aus der verbreiteten und wissenschaftlich 
belegten Überzeugung, dass das grundsätzliche Involvement gegenüber einem Produkt 
oder einer Produktgruppe nicht zwangsläufig das Kaufentscheidungsinvolvement deter-
miniert (vgl. Mittal (1989): 148). 

120 Mittal (1989): 150. 
121 Kim und Sung (2009): 508. 
122 Vgl. Kim und Sung (2009): 508 ff. Eine anschließend durchgeführte Messung des Invol-

vements der Produkt- und Markenentscheidung bezüglich verschiedener Produktgruppen 
zeigt für Softdrinks und Bier ein BPDI, dass das PPDI übersteigt, während dieses bei 
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Untersuchungen zum Kaufentscheidungsinvolvement bei Lebensmitteln zeigen, dass 
dieses für manche Lebensmittel (z. B. frisches Fleisch und Milchprodukte) ebenso 
hoch sein kann wie für Autoversicherungen oder Restaurantbesuche,123 weshalb 
auch hier nicht pauschal von geringem Involvement gesprochen werden kann. In 
diesem Zusammenhang konnte zudem gezeigt werden, dass starke Marken hoch in-
volvierend wirken und die Bereitschaft des Verbrauchers senken, die entsprechende 
Marke bei Nicht-Verfügbarkeit zu substituieren statt eine andere Einkaufsstätte auf-
zusuchen.124 

Als Bestimmungsfaktor des Involvements wurde im Rahmen dieses Kapitels u. a. das 
mit dem Produkt bzw. der Einkaufsentscheidung verbundene Risiko thematisiert. 
Nicht alle mit dem Lebensmittelkonsum verbundenen Risiken gehen direkt vom Pro-
dukt aus, einige lassen sich auch einem fehlerhaften Umgang in der Nachkaufphase 
und damit dem Konsumenten zuschreiben. Ursächlich für derartige Risiken ist der 
Charakter von Lebensmitteln als vergängliche Naturprodukte. 

2.2.4 Lebensmittel als vergängliche Naturprodukte 

Lebensmittel sind Produkte des täglichen menschlichen Bedarfs, weshalb ein gene-
reller Verzicht keine echte Handlungsoption darstellt. Diese Essentialität des Le-
bensmittelkonsums geht mit Risiken einher. Als vergängliche Naturprodukte unterlie-
gen sie dem natürlichen Verderbnisvorgang, im Rahmen dessen zunächst unbe-
denkliche, nahrhafte Produkte eine Gesundheitsgefährdung entwickeln können. Glei-
ches kann durch „unsachgemäße Herstellung, Behandlung oder Verarbeitung […], 
falsche Lagertemperaturen oder [die] Verwendung ungeeigneter Behältnisse“125 ver-
ursacht werden. 

Die Qualität eines Lebensmittels zum Verzehrzeitpunkt hängt folglich von zahlreichen 
Faktoren ab. Entlang der Wertschöpfungskette kommen bis zur Einzelhandelsstufe 
zahlreiche, zum Teil gesetzlich vorgeschriebene, Qualitätssicherungsmaßnahmen 
zum Einsatz, zu denen z. B. das HACCP-Konzept und verschiedene Zertifizierungs-
systeme zählen. Diese Kontrolle bzw. Regulierung der Behandlung von Lebensmit-
teln ist beendet, sobald diese in den Besitz des Verbrauchers übergehen. Um zu ge-
währleisten, dass ein Produkt in dieser Phase keine relevante Qualitätsminderung er-
fährt, sind beim Verbraucher Kenntnisse über den qualitätserhaltenden Umgang mit 
Lebensmitteln bzw. entsprechende Hinweise auf der Produktverpackung nötig. Wer-
den letztere nicht erfasst oder missachtet, kann es zu einer Qualitätsminderung des 

                                                                                                                                                   

Donuts und salzigen Snacks geringer ausfällt, als das PPDI (vgl. Kim und Sung (2009): 
514 f.). 

123 Vgl. Beharrell und Denison (1995): 27. 
124 Vgl. Beharrell und Denison (1995): 27 f. 
125 Neuhaus (2010): 109 f. 
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Produktes kommen, die möglicherweise ungerechtfertigt dem Anbieter zugeschrie-
ben wird und verbraucherseitig (Ent-)Täuschung auslöst. 

2.2.5 Zwischenfazit 

Lebensmittel weisen zahlreiche Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften auf, so 
dass zum Zeitpunkt des Kaufs grundsätzlich Informationsasymmetrien zwischen An-
bieter und Konsument hinsichtlich verschiedener Qualitätskriterien vorliegen. Damit 
ist eine notwendige Grundvoraussetzung für Täuschungen erfüllt.  

Um ein durch diese Informationsasymmetrien induziertes Marktversagen zu verhin-
dern und dem Verbraucher kompetente Konsumentscheidungen zu ermöglichen, 
sind den Anbietern von Lebensmitteln verschiedene Kennzeichnungspflichten aufer-
legt. Die hierdurch verfügbaren Qualitätsinformationen werden durch Informationen 
ergänzt, die seitens des Anbieters als Qualitätssignale und somit zur vorteilhaften 
Herausstellung im Wettbewerbsumfeld eingesetzt werden. Folglich stehen dem Le-
bensmittelkonsumenten am POS zahlreiche Informationen zur Qualitätsbeurteilung 
und Zahlungsbereitschaftsbestimmung zur Verfügung. Der Umfang, indem diese In-
formationen erfasst und verarbeitet werden, hängt wesentlich vom Involvement des 
Konsumenten ab. Wie zuvor dargelegt, lassen sich Lebensmittel nicht pauschal als 
Low-Involvement-Produkte bezeichnen. Allerdings sprechen verschiedene Kriterien 
dafür, dass viele Lebensmittelprodukte in einem Gros der Einkaufsakte als solche 
einzustufen sind. Dementsprechend verkürzt laufen hier die einer Kaufentscheidung 
vorausgehenden Informationssuch- und Verarbeitungsprozesse ab. Dies erhöht die 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass für die individuelle Qualitätsbeurteilung relevante In-
formationen übersehen oder falsch interpretiert werden, was zu einem unzutreffen-
den Eindruck von der Produktqualität führen kann. In der Regel begünstigt dies vor 
allem das Auftreten subjektiver Täuschungsfälle. Der Spielraum für opportunistisches 
Anbieterverhalten bzw. Non-Compliance im rechtlichen Graubereich ist in Low-
Involvement-Situationen vergleichsweise hoch, weil hier die Ablenkung von der ei-
gentlich verfügbaren täuschungsvermeidenden Information besonders leicht gelingt 
(z. B. durch affektiv wirksame Abbildungen). 

Das habitualisierte Kaufverhalten, das vor allem bei Lebensmitteln in Erscheinung 
tritt, geht allerdings nicht nur mit einem vergleichsweise reduzierten Informationsver-
halten einher. Gleichzeitig erlaubt es dem Verbraucher auch, zumindest hinsichtlich 
der Such- und Erfahrungseigenschaften mit relativ wenig Aufwand zum Experten zu 
werden. KAPFERER UND LAURENT stellen hierzu fest: “Products that are bought every 
day allow the consumer to develop expertise in their purchase, decreasing perceived 
risk”.126 Genügt ein gekauftes Produkt nicht den individuellen Ansprüchen, so kann 

                                                
126 Kapferer und Laurent (1985): 49. 
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von einem Wiederkauf abgesehen werden, wodurch sich der zukünftige Entschei-
dungsraum vereinfacht. Dies lässt sich auch als ‚Learning-by-buying‘ bezeichnen.127 
Dabei sind sowohl Nutzungsdauer als auch Produktwechselkosten in der Regel nied-
rig, so dass ein Fehlkauf bei Lebensmitteln vergleichsweise geringe negative Konse-
quenzen hat. Bezogen auf Vertrauenseigenschaften, die als Qualitätsmerkmale im-
mer stärker an Relevanz gewinnen,128 können derartige Lerneffekte jedoch nicht ge-
neriert werden. Hier bleibt Raum für Täuschungen bestehen. Formen der Verbrau-
cher-(Ent-)Täuschung, für die habitualisierte Käufe eine besondere Anfälligkeit auf-
weisen, sind jene, die aus Produktänderungen resultieren. Bleibt diese durch den 
Konsumenten unbemerkt, da dieser das Produkt nach initialer, einmaliger Informati-
onsbeschaffung gewohnheitsmäßig und ohne wiederholte Betrachtung der als be-
kannt gewähnten Informationen kauft, kann hieraus eine (Ent-)Täuschung entstehen. 
Ein typisches Beispiel hierfür sind die sogenannten‚ versteckten Preiserhöhungen‘, 
bei denen eine Reduzierung des Verpackungsinhalts bei gleichbleibendem Preis zu 
einer (oftmals unbemerkten) Verteuerung des Produktes führt.129 

Ein weiterer Punkt, der Lebensmittel besonders anfällig für (Ent-)Täuschungen 
macht, ist die Tatsache, dass die Qualität von Lebensmittelprodukten nicht unwe-
sentlich durch den Umgang mit ihnen beeinflusst wird. Ungeeigneter Transport, un-
sachgemäße Lagerung oder Zubereitung können die Produktqualität beeinträchtigen 
und zu einer Unzufriedenheit des Verbrauchers führen, deren Ursache möglicher-
weise nicht vollständig beim fehlerhaften Umgang mit dem Produkt in der Nachkauf-
phase gesehen wird.130 

Sowohl Lebensmittel als auch deren Konsumenten weisen Charakteristika auf, die 
das Auftreten objektiver und subjektiver Verbrauchertäuschung ermöglichen bzw. 
begünstigen. Eine ökonomische Analyse dieses Phänomens bedarf der Kenntnis der 
relevanten Akteure, vor allem hinsichtlich ihrer Funktionen und der ergriffenen täu-
schungsrelevanten Maßnahmen. 

 

                                                
127 Vgl. Jaeger und Storchmann (2011): 140; Ratchford (2001): 409. 
128 Zühlsdorf und Spiller (2012a): 5 f. 
129 Eine Liste mit entsprechenden Fällen führt z. B. die Verbraucherzentrale Hamburg unter  
 http://www.vzhh.de/ernaehrung/32535/Versteckte%20Preiserhoehungen.pdf (zuletzt ge-

prüft am 28.09.2015). 
130 Vgl. Zühlsdorf und Spiller (2012a): 28. 
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3 Akteure im Kontext der Lebensmitteltäuschung 

3.1  Das Dramadreieck der Lebensmitteltäuschung 

Für die folgenden Betrachtungen erfolgt eine Gruppierung der im Täuschungskontext 
relevanten Akteure hinsichtlich ihrer Funktion. Als Grundlage hierfür dient das usuelle 
Täter-Opfer-Retter-Modell, welches als sogenanntes Dramadreieck131 ein Konzept 
der Transaktionsanalyse darstellt. 

Eine Täuschung im Lebensmittelverkehr besteht ganz allgemein dann, wenn im 
Rahmen der Vermarktung eines Lebensmittels bereitgestellte Informationen so ver-
standen werden, dass hinsichtlich handlungsrelevanter Aspekte falsche Vorstellun-
gen über die objektiven Gegebenheiten entstehen. Folglich gibt es stets einen Ak-
teur, der die irreführenden Informationen bereitstellt (Täuschungstäter) und mindes-
tens eine Partei, bei der dadurch ein nicht den Tatsachen entsprechendes Bild des 
Produktes entsteht (Täuschungsopfer). 

Als potentielle Täuschungstäter kommen im Lebensmittelverkehr alle Akteure in Be-
tracht, die Lebensmittel auf dem Markt anbieten, weshalb diese Gruppe im Folgen-
den mit dem Begriff ‚Lebensmittelanbieter‘ bezeichnet wird. Potentielle Täuschungs-
opfer sind all die Marktteilnehmer, die Lebensmittel nachfragen.132 

Als potentielle Retter im Täuschungskontext präsentieren sich zunächst diverse 
nichtstaatliche bzw. staatlich unterstützte Verbraucherschutzorganisationen, indem 
sie z. B. verschiedene Kontroll-, Aufklärungs- und Bestrafungsmaßnahmen einleiten. 

Der Staat ist grundsätzlich mit der Aufgabe betraut, geeignete Rahmenbedingungen 
für das Agieren dieser drei Gruppen zu schaffen. In Bezug auf Lebensmitteltäu-
schung tritt der Staat allerdings in erster Linie über verbraucherpolitische Maßnah-
men in Erscheinung, weshalb dieser hier als Vertreter der Verbraucherinteressen be-
handelt wird.133 

                                                
131 Vgl. Karpman (1968): 40. 
132 Hierbei ist anzumerken, dass dies neben den Endverbrauchern auch Akteure einer Zwi-

schenstufe der Wertschöpfungskette sein können, welche Lebensmittel als Inputfaktoren 
einkaufen. Folglich besteht genau genommen die Möglichkeit, dass ein Marktteilnehmer 
gleichermaßen der Gruppe potentieller Täuschungstäter (Lebensmittelanbieter) als auch 
der Gruppe potentieller Täuschungsopfer (Lebensmittelnachfrager) zuzuordnen ist. Dieser 
Fall soll im Rahmen dieser Arbeit jedoch keine gesonderte Beachtung erfahren. 

133 Vgl. Kühl (2014): 15 ff. 
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3.2  Lebensmittelanbieter als potentielle Täuschungstäter und  
Kontrollinstanz 

Lebensmittelanbieter können im Kontext der Lebensmitteltäuschung zwei Funktionen 
erfüllen: die eines potentiellen Täuschungstäters und die einer potentiellen Kontrol-
linstanz. 

Erstere Funktion ergibt sich daraus, dass sie über die Möglichkeit und unter bestimm-
ten Bedingungen auch den Anreiz verfügen, bei der Vermarktung ihrer Produkte In-
formationen zu verwenden, die beim Nachfrager (zunächst) unbemerkt eine falsche 
Vorstellung von dem entsprechenden Produkt erzeugen. Das wohl bedeutsamste 
Mittel produktbezogener Kommunikation ist dabei, wenn vorhanden, die Lebensmit-
telkennzeichnung auf der Verpackung.134 Lebensmittelverpackungen135 ersetzen im 
heutzutage dominierenden Selbstbedienungsbereich den Verkäufer, indem sie dem 
Verbraucher nach Möglichkeit alle kaufentscheidungsrelevanten Informationen ver-
mitteln.136 Je nach Verarbeitungsgrad und somit Erklärungsbedürftigkeit des Produk-
tes stehen diese in unterschiedlichem Umfang zur Verfügung. Dabei können die In-
formationen textlicher Art sein oder in Form von Bildzeichen und Symbolen vorliegen. 
Weiterhin lässt sich zwischen gesetzlich vorgeschriebenen137 und freiwilligen Anga-
ben des Anbieters unterscheiden. Die wichtigsten Kennzeichnungselemente abge-
packter Lebensmittel sind in Abbildung 1 zusammengefasst. 

Viele der dargestellten Informationen liefern dem Verbraucher Hinweise auf die Qua-
lität des Produktes bzw. dessen Eignung zur Befriedigung der jeweiligen Konsumen-
tenbedürfnisse. Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften werden in Quasi-
Sucheigenschaften überführt. Inwiefern dies gelingt, hängt u. a. davon ab, ob die In-
formationen tatsächlich erfasst und richtig verstanden werden. Die Wahrnehmung 
der Verpackungsinformationen durch die Konsumenten ist mittlerweile Gegenstand 
zahlreicher Untersuchungen. So wurde beispielweise im Rahmen der bevölkerungs-
repräsentativen SGS-Verbraucherstudie im Jahr 2013 ermittelt, dass bei abgepack-
ten Fleisch- und Wurstwaren sowie Eiern ein Drittel der Verbraucher die Verpa-
ckungsangaben nicht lesen. Bei Limonaden, Bier und Nudeln oder Reis gaben dies 
sogar rund 9 von 10 Befragten an.138 

                                                
134 Vgl. Verbeke (2005): 359. 
135 Der Begriff ‚Verpackung‘ beschreibt hier die Verkaufsverpackung nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 

der VerpackV. 
136 Vgl. Kunle und Ganiyu (2013): 62; Kloss (2012): 3. 
137 Hierzu gehören z. B. die Verkehrsbezeichnung, das nach Mengenanteil sortierte Zutaten-

verzeichnis mit QUID-Angaben oder Angaben zur Haltbarkeit. Ein sehr verständlich auf-
gearbeiteter Überblick über die aktuellen Lebensmittelkennzeichnungsvorschriften findet 
sich bei BMEL (2014b). 

138 Vgl. SGS Institut Fresenius (2014): 29. 
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SØRENSEN ET AL. führten eine Eyetracking-Studie zum Informationssuchverhalten 
beim Lebensmitteleinkauf durch. Im Zuge dessen wird gemessen, ob und wie lange 
einzelne Verpackungselemente von den Probanden betrachtet werden.140 

Die nachstehende Tabelle fasst einige zentrale Ergebnisse zusammen. Demnach ist 
beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, dass der Name eines Produktes Beachtung 
findet, sechsmal so hoch wie die Wahrscheinlichkeit der Betrachtung eines BIO-
Claims. Im Durchschnitt werden die Kennzeichnungselemente nur 0,2 bis 0,9 Sekun-
den lang visuell fixiert.141 Zuerst betrachtet wird der Produktname, es folgen auffällige 
Abbildungen, weitere Produktinformation und Claims. Siegel werden zuletzt erfasst. 

  

                                                
139 Modifiziert und ergänzt nach Vaih-Baur und Kastner (2010): 113 sowie Berndt und Sell-

schopf (2011): 16. 
140 Vgl. Sørensen et al. (2012): 101 ff. 
141 Vgl. Sørensen et al. (2012): 109. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Königstorfer 

und Gröppel-Klein (2012): 221. 

Verbraucherinformationen auf Lebensmittelverpackungen 

Inhalt 

Claim 

Verkehrs-
bezeichnung 

Menge 

Zutaten 
(ggf. QUID) 

Nährwerte 

ggf. 
Alkoholgehalt  

Anwendung 

Produkt-
verwendung 

Haltbarkeit 

Lager-
temperatur 

Produkt-
zubereitung 

Warnungen 

Servier-
vorschlag 

Qualität 

Prüfzeichen 

Qualitäts-
siegel 

Garantie 

Herkunft 

Hersteller/ 
Verkäufer 

Marke 

Herkunfts-
land/ 

-region 

Preis 

Preis  

Vergleichs-
preis (z. B. 
pro Kilo) 

Sonstige 
z. B. 

Verwertungs-
zeichen  

Rezepte 

Gewinnspiel 

QR- und  
Barcodes 

Loskenn-
zeichnung 

Abbildung 1: Verbraucherinformationen auf Lebensmittelverpackungen139 
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Kennzeichnungs- 
element 

Relation der 
Betrachtungs-

wahrscheinlichkeit 
zum Referenzobjekt 

(Odds Ratio) 

Kennzeichnungs- 
element 

Reihenfolge der 
Betrachtung 

(in durchschnittlicher 
Dauer bis zur 

Betrachtung in 
Sekunden, kumulativ) 

Produktname 6,14 Produktname 1,11 
Produktunabhängige 
Abbildung 5,26 Produktabbildung 1,14 

Produktabbildung 3,83 Produktunabhängige 
Abbildung 1,22 

Produkt-
beschreibung 3,11 Produkt- 

beschreibung 1,29 

Produktbezogener 
Claim 1,93 Markenlogo 1,84 

Gesundheits-
bezogener Claim 1,71 Produktbezogener 

Claim 1,91 

Markenlogo 1,63 Gesundheitsbezogener 
Claim 1,95 

Zutatenliste 1,57 Zutatenliste 2,71 
unregulierte Label 0,43 unregulierte Label 2,86 
regulierte Label 0,18 regulierte Label 4,55 
BIO - Claim 1* BIO - Claim - 
* Referenz 

 

Mittels verschiedener Regressionsanalysen wird ermittelt, dass mit steigendem all-
gemeinem Lebensmittelwissen die Betrachtungsdauer von Produktinformationen ab-
nimmt, gleichzeitig jedoch mehr Informationen erfasst werden. Siegel werden bei ho-
hem Lebensmittelwissen früher im Suchprozess beachtet. Darüber hinaus stellen die 
Autoren fest, dass Personen im Alter von unter 30 Jahren Labeln eine größere Be-
achtung schenken, wohingegen Personen im Alter von über 30 Jahren über ein bes-
seres allgemeines Lebensmittelwissen verfügen.143 

Insgesamt können alle kaufentscheidungsrelevanten Verpackungsinformationen als 
Vehikel einer Verbrauchertäuschung fungieren. Sind sie unwahr oder unverständlich, 
so kann dies in objektiven Verbrauchertäuschungen resultieren. Die Entstehung sub-
jektiver Täuschungen wird hingegen vor allem durch den Umfangbestimmt, in dem 
Verbraucher die auf einer Produktverpackung verfügbaren Informationen aufnehmen 
und verarbeiten. Die Analyse der Verbrauchermeldungen auf dem Onlineportal LE-

BENSMITTELKLARHEIT zeigt, dass in der Mehrheit der Fälle alle zur Auflösung eines 
täuschenden ersten Eindrucks erforderlichen Informationen auf der Packung verfüg-
bar waren (vgl. Kap.3.5.1). Folglich hätte eine intensivere Betrachtung der Produkt-
verpackung am POS die (Ent-)Täuschung des Konsumenten verhindert.  

                                                
142 Modifiziert und durch die Autorin ins Deutsche übersetzt nach Sørensen et al. (2012):    

108 f. 
143 Vgl. Sørensen et al. (2012): 109 ff. 

Tabelle 5: Wahrscheinlichkeit und Dauer der Betrachtung einzelner Verpackungselemente142 
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Neben ihrer Funktion als potentielle Täuschungstäter sind Lebensmittelanbieter im 
Kontext der Irreführung theoretisch auch als Kontrollinstanz zu berücksichtigen. Be-
gründen lässt sich dies wie folgt: Ein wesentliches Ziel der Strategie eines Unter-
nehmens besteht in der Schaffung dauerhafter Wettbewerbsvorteile. Dies gelingt 
über eine Produktplatzierung im Markt, welche die Überlegenheit gegenüber den 
Konkurrenten maximiert.144 Von elementarer Bedeutung hierfür sind Kenntnisse über 
die Stärken und Schwächen der relevanten Wettbewerber, welche im Rahmen der 
Konkurrentenanalyse gewonnen werden.145 Diese unterstützt die Generierung indivi-
dueller Wettbewerbsvorteile146 und liefert mit der Diagnose und Prognose des Wett-
bewerberverhaltens grundlegende Informationen für Marketingentscheidungen.147 

Die Konkurrentenanalyse ist Bestandteil des Konzeptes der Competitive Intelligence, 
welches von ROUACH UND SANTI beschrieben wird als 

“art of collecting, processing and storing information to be made available to peo-
ple at all levels of the firm to help shape its future and protect it against current 
competitive threat.”148 

Als wesentlicher Bestandteil der Unternehmensaktivität sind dabei auch die Produkte 
der Wettbewerber Gegenstand einer systematischen Konkurrenzbeobachtung.149 
Wird die Attraktivität eines Produktes durch Täuschung erhöht, kommt dies einer un-
echten Produktdifferenzierung gleich, welche dazu geeignet ist, Wettbewerbsvorteile 
zu generieren. Speziell auf den überwiegend gesättigten Lebensmittelmärkten wer-
den Konkurrenten ein Interesse daran haben, dies zu verhindern und rivalisierende 
Produkte im Rahmen der Konkurrenzbeobachtung dahingehend zu prüfen. Aus die-
sem Grund fungiert jeder konkurrierende Lebensmittelanbieter als potentieller Entde-
cker von täuschendem Verhalten der anderen. Eine besondere Eignung hierfür ergibt 
sich aus den vergleichsweise geringen Kosten, die die Aufdeckung einer Täuschung 
durch einen Konkurrenten verursacht. Sowohl das zur Täuschungserkennung not-
wendige Know-how (z. B. rechtliche Anforderungen) als auch die mitunter erforderli-
che technologische Ausstattung sollten vorhanden sein und im Rahmen der Be-
obachtung der Konkurrenzprodukte ohnehin zum Einsatz kommen. 

 

                                                
144 Vgl. Porter (2013): 88. 
145 Vgl. Kortmann (2003): 53. 
146 Vgl. Brezski (1993): 17. 
147 Vgl. Brezski (1993): 5. 
148 Rouach und Santi (2001): 553; für eine ausführlichere Erläuterung des Konzepts sowie 

wissenschaftliche Analysen der Competitive Intelligence-Praxis siehe z. B. Wright et al. 
(2012); Franco et al. (2011); Wright et al. (2002). 

149 Vgl. Rouach und Santi (2001): 553. 
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3.3 Lebensmittelverbraucher als potentielle Täuschungsopfer 

Als Empfänger der anbieterseitig bereitgestellten Informationen übernimmt der Kon-
sument im Kontext der Verbrauchertäuschung bei Lebensmitteln in erster Linie die 
Rolle eines potentiellen Täuschungsopfers. Zur Beschreibung des (Lebensmittel-) 
Verbrauchers hinsichtlich dieser Rolle lassen sich neben einer grundsätzlichen Defi-
nition verschiedene Verbraucherleitbilder und Segmentierungsansätze heranziehen. 
Im Ergebnis wird deutlich, dass es sich bei den Lebensmittelkonsumenten um eine 
sehr heterogene Gruppe von Marktakteuren handelt, die sich auch hinsichtlich ihres 
Verbraucherschutzbedarfs unterscheidet. 

3.3.1 Verbraucherbegriff und Verbraucherleitbilder 

3.3.1.1 Verbraucherbegriff 

„Die gesellschaftliche Tradition sieht den Verbraucher als Konsumenten am Ende der 
Produktionskette von Waren und Dienstleistungen.“150 Der in dem Verbrauchersyno-
nym enthaltene Begriff ‚Konsum‘ lässt sich dabei beschreiben als „Versuch, mit Hilfe 
marktvermittelter Güter und Dienstleistungen in den Phasen Kauf, Nutzung und Ent-
sorgung die Befriedigung von Bedürfnissen zu erreichen“.151 

Eine juristische Definition des Verbraucherbegriffs ist in §13 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (BGB) festgeschrieben. Hier heißt es:  

„Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke 
abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann.“  

Bei diesem Begriffsverständnis besteht die Möglichkeit der normspezifischen Diffe-
renzierung,152 weshalb die im Lebensmittelrecht gültige Auffassung des Endverbrau-
chers als „letzter Verbraucher eines Lebensmittels, der das Lebensmittel nicht im 
Rahmen der Tätigkeit eines Lebensmittelunternehmens verwendet“153 verbaliter ab-
weicht. 

Die vorliegenden Definitionen beziehen sich ausschließlich auf das tatsächliche 
Handeln des Verbrauchers und lassen dabei völlig unberücksichtigt, wie er agiert und 
„welche Fähigkeiten und Schwächen er innerhalb seines Tuns mit einbringt“.154 Um 
diese Lücke zu schließen, wurden sogenannte Verbraucherleitbilder entwickelt, die 

                                                
150 Rempe (2009): 22. 
151 Schrader et al. (2013): 4. 
152 Vgl. Erdmann (2010): Rn. 3. 
153 EG Basisverordnung, 2002, Art. 3 Nr. 18. 
154 Rempe (2009): 23. 
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Produzenten-
souveränität 

Konsumenten-
souveränität 

eine „typisierte Beschreibung des Durchschnittsverbrauchers“ versuchen.155 Im Täu-
schungskontext spielen sowohl ökonomische als auch juristische und politische Ver-
braucherleitbilder eine Rolle, wobei sich diese grundlegend voneinander unterschei-
den. 

3.3.1.2 Verbraucherleitbilder 

Ökonomisches Verbraucherleitbild 

Die Leitbilder der Wirtschaftswissenschaften beschäftigten sich ursprünglich mit der 
Frage nach demjenigen Akteur, der den Markt dominiert, bzw. die Marktsouveränität 
innehat und beschreiben folgende drei Idealtypen eines Marktmodells: Konsumen-
tensouveränität, Konsumfreiheit und Produzentensouveränität.156 Diese unterschei-
den sich im Wesentlichen hinsichtlich der Stellung von Verbraucher und Anbieter im 
Kontext des Kontinuums zwischen Hilflosigkeit und Souveränität (vgl. Abb. 2). 
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Das Leitbild der Konsumentensouveränität existiert seit Adam Smith und legt das 
Menschenleitbild des Homo Oeconomicus sowie das Ordnungsleitbild vollständiger 
Konkurrenz zugrunde. Demzufolge wird angenommen, dass Menge und Struktur al-
ler hergestellten und angebotenen Güter durch das Nachfrageverhalten derart ge-
lenkt werden, dass sie eine optimale Bedürfnisbefriedigung erzielen. Exogene Ein-
flüsse gelten als ausgeschlossen, weshalb staatliche Eingriffe für nicht notwendig er-
achtet werden.158 

Das Leitbild der Konsumfreiheit nimmt ebenfalls Wettbewerb und die Reaktion des 
Angebots auf die Entscheidungen der Konsumenten an. Anders als beim Ideal der 

                                                
155 Vgl. Rempe (2009): 23. 
156 Vgl. Schwan (2009): 54; Kuhlmann (1990): 29. 
157 In Anlehnung an Kuhlmann (1990): 29. 
158 Vgl. Kuhlmann (1990): 29 ff. 

Abbildung 2: Positionierung von ökonomischen Verbraucherleitbildern157 

Konsumfreiheit 
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Konsumentensouveränität werden hierbei jedoch äußere und innere Beschränkun-
gen berücksichtigt, die auf die Entscheidungsfreiheit des Konsumenten wirken. Dabei 
bestimmen äußere Beschränkungen den Raum, in dem die verbraucherseitige Wahl-
freiheit ausgelebt werden kann. Hierzu zählen verschiedene Barrieren, die durch die 
wirtschaftliche und soziale Umwelt vorgegeben werden. Als Beispiel nennt KUHLMANN 

eine unzureichende Erfassung der Verbraucherbedürfnisse durch die Anbieter und 
folglich eine ungenügende Anpassung des Angebots. Innere Beschränkungen be-
zeichnen die Fähigkeiten des Konsumenten, den ihm durch die äußeren Beschrän-
kungen vorgegeben Raum zu nutzen. Hierzu zählt u. a. die Fähigkeit, eigene Bedürf-
nisse zu erkennen oder Informationen zu beschaffen und zu verarbeiten.159 

Die Produzentensouveränität wird auch als „Herrschaft der Anbieter“ bezeichnet und 
vertritt als Leitbild die These, dass Marketingaktivitäten die Bedürfnisse der Verbrau-
cher formen und diese lediglich auf ein gegebenes Angebot reagieren können. Allei-
nige Determinanten der Angebotsgestaltung und -präsentation sind die Anbieterinter-
essen.160 

Die Relevanz dieser ökonomischen Ordnungsleitbilder ergibt sich aus ihrer Funktion 
als Grundlage für verbraucherpolitische Konzeptionen. Auf ihnen basieren Begrün-
dungen oder Negierungen der Notwendigkeit eines staatlichen Verbraucherschutzes. 
Weiterhin bieten sie eine Orientierung für Intensität und Richtung der Marktregulie-
rung.161 

In Ergänzung zu den Ordnungsleitbildern der Wirtschaftswissenschaften findet sich 
bei KENNING UND WOBKER eine Zusammenstellung von deskriptiven wirtschaftswis-
senschaftlichen Menschenleitbildern. Hierbei werden vier zentrale Paradigmen unter-
schieden, die verschiedenen Entwicklungsstufen der wirtschaftswissenschaftlichen 
Forschung entstammen und gegenwärtig koexistieren, weshalb sich bisher kein ein-
heitliches Modell identifizieren lässt.162 Die nachstehend aufgeführte Abbildung liefert 
eine Übersicht über die wichtigsten deskriptiven Modelle. 

  

                                                
159 Vgl. Kuhlmann (1990): 32 ff. 
160 Vgl. Kuhlmann (1990): 36. 
161 Vgl. Schwan (2009): 54. 
162 Vgl. Kenning und Wobker (2013): 284. 
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Das (deskriptive) Verbraucherleitbild in der ökonomischen Forschung 
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Homo oeconomicus Homo oeconomicus Bounded rationality Approach/Avoidance 
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Variablen: Zufrieden-
heit, Framing,  

Prospect Theory 

Variablen: Belohnung, 
Bestrafung, Aktivie-

rung, Hirnaktivie-
rungen 

    

 

Im Laufe der Zeit haben die ökonomischen Modelle deutlich an Realitätsbezug ge-
wonnen. Gleichzeitig sinken jedoch das Abstraktionsniveau und die Generalisierbar-
keit der Modelle.164 

Juristisches Verbraucherleitbild 

Anders als die ökonomischen Leitbilder versuchen juristische Leitbilder keine Erklä-
rung oder Beschreibung von Marktzusammenhängen, sondern vielmehr eine realisti-
sche Charakterisierung des Verbrauchers, um darauf aufbauend bestimmen zu kön-
nen, was diesem zuzumuten ist bzw. von diesem verlangt werden kann.165 

Als Maßstab hierfür dienen menschliche Schwächen und Fähigkeiten, womit das ju-
ristische Verbraucherleitbild „eine Verallgemeinerung […] unterschiedlichster Verhal-
tensweisen und Reaktionsmuster von Verbrauchern auf Wettbewerbshandlungen der 
Unternehmen“ darstellt.166 In Deutschland galt dabei ursprünglich das Leitbild des 
unaufmerksamen, flüchtigen Verbrauchers, woraus sehr scharfe Irreführungsverbote 
resultierten.167 Die Rechtsprechung transportierte die Auffassung, dass Verbraucher 
zumindest „alltägliche Verbrauchsgüter […] ohne großes Nachdenken und ohne Stu-

                                                
163 In Anlehnung an Kenning und Wobker (2013): 285; an gleicher Stelle findet sich eine aus-

führliche Erklärung der Grafikinhalte. 
164 Vgl. Kenning und Wobker (2013): 287 f.; Strünck et al. (2012: 7) sprechen hier vom „Di-

lemma der Wirtschaftswissenschaften“ in der Verbraucherleitbilddiskussion. 
165 Vgl. Schwan (2009): 55. 
166 Stark (2004): 145. 
167 Vgl. Diekmann (2012): 50; Lubberger (2010): Rn. 2.  

Abbildung 3: Paradigmen der ökonomischen Verbraucherverhaltensforschung163 

1850 2000    Jahre 
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dieren von längeren Werbetexten“168 kaufen. Im Rahmen von Gerichtsverfahren ka-
men verschiedene Methoden der empirischen Sozialforschung zum Einsatz, deren 
Ziel es war, die tatsächlich vorhandene Verkehrsauffassung sowie eine Irreführungs-
quote zu bestimmen.169 

Auf europäischer Ebene sah man sich neben der auch auf nationaler Ebene gestell-
ten Aufgabe des Verbraucherschutzes zusätzlich mit der Herausforderung konfron-
tiert, den Warenverkehr zu schützen.170 Zahlreiche verschiedene nationale Regelun-
gen erschwerten den internationalen Handel und machten Leitentscheidungen des 
EuGH notwendig,171 welche zunächst auf dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz basier-
ten, bevor sie Ende der 1990er Jahre begannen, sich an einem Verbraucherleitbild 
zu orientieren.172 Dieses entwickelte sich zu dem mittlerweile auch vom Bundesge-
richtshof übernommenen Leitbild des durchschnittlich informierten, situationsadäquat 
aufmerksamen und verständigen Verbrauchers.173 Die Aufmerksamkeit dieses Refe-
renzverbrauchers kann dabei „je nach Gegenstand, Adressatengruppe und Wahr-
nehmungssituation“ variieren.174 Insgesamt wird die Eigenverantwortung des Ver-
brauchers heutzutage stärker betont und dessen Nachlässigkeit in geringerem Maße 
als schützenswert betrachtet.175 

Bis heute sind sowohl das Leitbild des durchschnittlich informierten, verständigen 
und situationsadäquat aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers als auch das Leit-
bild des flüchtigen Verbrauchers umstritten.176 Als wichtigste Argumente für das Leit-
bild des flüchtigen Verbrauchers werden dessen Realitätsnähe und der Schutz von 
Minderheiten angeführt.177 Die Kritik an diesem Leitbild stützt sich vor allem auf den 
Standpunkt, dass aus seiner Anwendung eine zu starke Einschränkung des Wettbe-
werbs und damit der Entscheidungsfreiheit der Mehrheit der Verbraucherschaft resul-
tiert.178 

                                                
168 Diekmann (2012): 49. 
169 Vgl. Lubberger (2010): Rn. 4. Zusammen mit dem Leitbild des flüchtigen Verbrauchers 

galt als Orientierungspunkt eine Irreführungsquote von 10-15%, wonach in Fällen Verbote 
verhängt wurden, in denen 85-90% der Verbraucher nicht der Gefahr einer Irreführung un-
terlagen, in Zukunft aber dennoch bestimmte Informationen nicht mehr zur Verfügung ge-
stellt bekamen (vgl. Wild (1998): 51 ff.). 

170 Vgl. Lubberger(2010): Rn. 6. 
171 Beispiele bei Lubberger (2010): Rn. 7. 
172 Vgl. Lubberger (2010): Rn. 8 f. 
173 Vgl. Steinbeck (2014): 303; Diekmann (2012): 52; eine detaillierte Beschreibung der Ent-

wicklung des Leitbilds des Europäischen Gerichtshofs findet sich bei Diekmann (2012):    
9 ff. 

174 Vgl. Lubberger(2010): Rn. 13. 
175 Vgl. Diekmann (2012): 19 und die dort angegebenen Quellen. 
176 Vgl. Diekmann (2012): 55. 
177 Vgl. Diekmann (2012): 56 und die dort angegebenen Quellen. 
178 Vgl. Steinbeck (2014): 309. 
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Befürworter des Leitbilds des verständigen Verbrauchers führen zu dessen Verteidi-
gung an, dass der Verbraucher der Gegenwart aufgrund der geänderten Konsumge-
wohnheiten kritischer sei als in früherer Zeit.179 Zudem könne unter diesem Leitbild 
„mit Werbeaussagen freier umgegangen werden“,180 da durch den Konsumenten ei-
ne kritische Prüfung zu erwarten sei. Weiterhin müsse das Risiko, dass ein Verbrau-
cher eine objektiv richtige Werbeaussage falsch versteht, nicht allein vom Werben-
den getragen werden, was bei Verwendung eines rein empirischen Verbraucherleit-
bildes durchaus möglich wäre.181 Die Kritiker des Leitbildes vom verständigen Ver-
braucher hingegen führen in erster Linie an, dass der entsprechend kritische, auf-
merksame Umgang mit Produktinformationen in der Realität mehrheitlich nicht exis-
tiert.182 

Einige jüngere Urteile deutscher Gerichte geben Anlass, eine „Renaissance des 
flüchtigen Verbrauchers“183 zu diskutieren. STEINBECK kommt zu dem Schluss, dass 
die hier beobachtete zunehmend stärkere Orientierung an empirischer Konsumver-
haltensforschung durchaus mit dem Leitbild des angemessen informierten, situati-
onsadäquat aufmerksamen und verständigen Verbrauchers vereinbar ist, da dieses 
„ausreichend flexibel [ist], um unterschiedlichen Situationen und Verhaltensweisen 
gerecht zu werden“.184 

Politisches Verbraucherleitbild 

Ein einheitliches, politikfeldübergreifendes Verbraucherleitbild existiert derzeit 
nicht.185 Stattdessen herrscht parteiübergreifend bis heute Uneinigkeit über das bei 
politischen Entscheidungen zu berücksichtigende Verbraucherleitbild.186 Hierbei 
„dominiert anscheinend das [normative] Leitbild des ‚mündigen Verbrauchers‘: Die 
Verbraucher sollen ihre Entscheidungen selbstbestimmt und wohlinformiert treffen, 
ohne von anderen bevormundet zu werden“.187 Allerdings sind die Interpretationen 
des Begriffes ‚mündig‘ vielfältig:188 „Nicht selten hängen diese Interpretationen davon 
ab, welche wirtschaftlichen Interessen vertreten werden.“189 STRÜNCK spricht hier von 
einer „Instrumentalisierung des Leitbilds“.190 

                                                
179 Vgl. Steinbeck (2014): 309; Wild (1998): 19 f. 
180 Diekmann (2012): 58. 
181 Vgl. Diekmann (2012): 59 und die dort genannte Quelle. 
182 Vgl. Diekmann (2012): 59 und die dort genannten Quellen. 
183 Vgl. Steinbeck (2014): 302. 
184 Steinbeck (2014): 312. 
185 Vgl. Kühl (2014): 22 ff. 
186 Vgl. Kenning und Wobker (2013): 283. 
187 Micklitz et al. (2010): 1. 
188 Vgl. Strünck (2010): 1; Micklitz et al. (2010): 1. 
189 Micklitz et al. (2010): 1. 
190 Strünck (2010): 1; an gleicher Stelle findet sich eine ausführliche Erörterung und Begrün-

dung dieser Behauptung. 
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Als Basis für das Verbraucherleitbild galt lange das sogenannte ‚Informationsmo-
dell‘,191 welches besagt, dass der Verbraucher einzig durch einen Mangel an Infor-
mationen an eigenständigen, rationalen Entscheidungen gehindert wird.192 Daraus 
wurde parteiübergreifend das politische Ziel abgeleitet, dem Verbraucher alle rele-
vanten Informationen zugänglich zu machen.193 Zunehmende Kritik am Informati-
onsmodell entstammt vor allem der Verhaltensökonomik, die mittlerweile zahlreiche 
Belege dafür liefert, dass „es zur Erreichung politischer Ziele nicht ausreicht, fehlen-
de oder falsche Information einfach durch mehr oder bessere Informationen zu erset-
zen, da die affektiven und kognitiven Fähigkeiten der Verbraucher kontextspezifisch 
limitiert sind“.194 Vielmehr wird diskutiert, ob ein Übermaß an Informationen sogar 
negative Effekte haben kann, indem es beispielsweise zur Kundenverwirrung führt.195 

Die Bemühungen, die gesamte Verbraucherschaft zutreffend anhand eines einheitli-
chen Leitbildes zu beschreiben, werden zunehmend durch Forderungen nach der 
Akzeptanz der Heterogenität von Verbraucherschaft und Konsumsituationen er-
gänzt.196 MEYER spricht hier von einem „Trend zur Individualisierung von Informati-
onsbedürfnissen“, welcher „die Orientierung an einem einzigen Verbraucherleitbild 
[…] ungenügend“ werden lässt.197 Im Zuge dieser Debatte wird beispielsweise fol-
gende Einteilung der Konsumentenschaft in drei Verbrauchertypen diskutiert: den 
verletzlichen Verbraucher, den vertrauenden Verbraucher und den verantwortungs-
vollen Verbraucher.198 

Der verletzliche Verbraucher (vulnerable consumer) entspricht „am wenigsten dem 
Leitbild des ‚mündigen‘ Verbrauchers“ und weist hinsichtlich des Marktangebots und 
seiner Rechte einen unzureichenden Kenntnisstand auf. Seine unterentwickelte 
Problemlösungskompetenz führt dazu, dass er „herkömmlichen Herausforderungen 
der Alltags- und Lebensökonomie“ nicht (mehr) gewachsen ist. Der vertrauende Ver-
braucher (confident consumer) ersetzt die möglicherweise aufwendige Vorbereitung 
einer Konsumentscheidung durch Vertrauen, welches somit der Komplexitätsredukti-
on dient. Dieser Verbrauchertyp stellt mutmaßlich den größten Teil der Verbraucher-
schaft. Verantwortungsvolle Verbraucher (responsible consumers) fühlen sich trotz 
begrenzter Kapazitäten verpflichtet, kaufentscheidungsrelevante Informationen zu 

                                                
191 Vgl. Engelage (2002): 32. 
192 Vgl. Kenning und Wobker (2013): 285 f. und die dort angegebenen Quellen. 
193 Vgl. Kenning und Wobker (2013): 286. 
194 Kenning und Wobker (2013): 286 und die dort angegebenen Quellen; vgl. auch Strünck 

(2010): 9 sowie Oehler und Reisch (2008): 8. 
195 Siehe hierzu die Ausführungen in Kapitel 2.2.2. 
196 Vgl. Kenning und Wobker (2013): 289; Strünck (2010): 3; Micklitz et al. (2010): 1; Reisch 

(2003): 24. 
197 Meyer (2004): 12. 
198 Vgl. Micklitz et al. (2010); Kenning und Wobker (2013): 289 f. 
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beschaffen und im Entscheidungsprozess zu verarbeiten. In diesem Teil der Ver-
braucherschaft wird beispielweise der politische Konsum verortet.199 

Unterstützt wird die Forderung nach einer Heterogenisierung des Verbraucherleitbil-
des durch marketingwissenschaftliche empirische Untersuchungen, die verschiedene 
Lebensmittelkonsumententypen identifizieren. 

3.3.2 Verbrauchersegmente im Lebensmittelbereich 

Dieser Abschnitt zur Segmentierung von Lebensmittelkonsumenten dient dem Ziel, 
aufzuzeigen, dass sowohl in der Marketingtheorie als auch -praxis bereits seit Deka-
den versucht wird, mit unterschiedlichsten Ansätzen (Lebensmittel-)Verbraucher-
segmente zu identifizieren, um so die Voraussetzung für eine zielgruppenspezifische 
und erst damit effiziente Verbraucheransprache realisieren zu können. Auch die Ver-
braucherschutzpolitik bedient sich der Verbraucherinformation und damit ähnlicher 
Maßnahmen, wie es das unternehmerische Marketing tut. Gemäß den marketingwis-
senschaftlichen Erkenntnissen ist es somit nur folgerichtig, auch im Bereich des 
staatlichen Verbraucherschutzes ein heterogenes Verbraucherbild zugrunde zu le-
gen, um eine effiziente Verbraucheransprache gewährleisten zu können. 

3.3.2.1 Food Related Lifestyle – Segmente 

Einer der bedeutsamsten lebensmittelbezogenen Segmentierungsansätze ist das 
Food Related Lifestyle (FRL) – Instrument von GRUNERT ET AL., das mit dem Ziel 
entwickelt wurde, länderübergreifende Segmente in europäischen Lebensmittelmärk-
ten zu identifizieren.200 Die Ableitung der FRL-Segmente basiert auf Verbrauchersur-
veydaten, die den Grad der Zustimmung zu 69 Statements umfassen. Diese 69 
Statements lassen sich zu 23 Skalen zusammenfassen, welche jeweils einer der fol-
genden fünf Dimensionen angehören: Art des Einkaufens (ways of shopping), Koch-
verhalten (cooking method), Qualitätsaspekte (quality aspects), Konsumsituationen 
(consumption situations) und Kaufmotive (purchasing motives). 

Die Dimension Art des Einkaufens beschreibt, wie Individuen Lebensmittel einkaufen: 
Dominieren impulsive oder extensive Kaufentscheidungen? Welche Informationen 
werden für die Kaufentscheidung herangezogen? Welche Einkaufsstätten werden 
gewählt? Hinter dem Konstrukt Kochverhalten verbirgt sich die grundsätzliche Frage 
danach, wie Lebensmittel zu Mahlzeiten verarbeitet werden. Dabei wird beispielswei-
se berücksichtigt, welche Rolle hierbei Hingabe, soziales Miteinander und Spontanei-
tät spielen oder wie viel Zeitaufwand betrieben wird. Mit Statements zu Qualitätsas-
pekten wird ermittelt, welche Bedeutung Attributen wie Gesundheit, Natürlichkeit, Fri-

                                                
199 Vgl. Kenning und Wobker (2013): 290. 
200 Vgl. Grunert et al. (2001): 212. 
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sche oder Geschmack beigemessen wird. Die Dimension Konsumsituationen um-
fasst die Anzahl täglicher Mahlzeiten oder den Grad an Außer-Haus-Verzehr. Hinter 
dem Konstrukt der Kaufmotive verbergen sich Fragen nach der Erwartungshaltung 
an Mahlzeiten und nach der Rolle von sozialen Aspekten, Genuss, Tradition und Si-
cherheit.201 

Das FRL-Instrument kam zunächst im Rahmen repräsentativer Verbraucherbefra-
gungen in Dänemark, Frankreich, Deutschland und Großbritannien zur Anwendung. 
Dabei konnten fünf Grundtypen des Lebensmittelkonsumenten identifiziert werden, 
die länderübergreifend in Erscheinung treten:  

(1) der uninvolvierte Lebensmittelkonsument 

(2) der sorglose Lebensmittelkonsument 

(3) der konservative Lebensmittelkonsument 

(4) der rationale Lebensmittelkonsument 

(5) der abenteuerlustige Lebensmittelkonsument 

Der uninvolvierte Lebensmittelkonsumentsteht dem Einkauf von Lebensmitteln im 
Großen und Ganzen gleichgültig gegenüber. Er zeigt unterdurchschnittliches Interes-
se, sowohl an Produktinformationen als auch an allen Produktqualitätsmerkmalen. Im 
Vergleich zu anderen FRL-Typen besteht hier das geringste Interesse an der Zube-
reitung von Mahlzeiten, die in der Regel ungeplant und zügig vonstattengeht. Die 
Nahrungsaufnahme wird nicht mit persönlichen Werten verknüpft und stellt insge-
samt keinen wichtigen Bestandteil des Lebens dar. 

Der sorglose Lebensmittelkonsument weist mit einem grundsätzlichen Desinteresse 
an Ernährung und Lebensmitteln viele Parallelen zum uninvolvierten Lebensmittel-
konsumenten auf. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass der sorglose 
Konsument zumindest für neuartige Lebensmittelprodukte große Begeisterung hegt, 
sofern diese ohne Aufwand zu beschaffen und zuzubereiten sind. 

Der konservative Lebensmittelkonsument zeichnet sich vor allem durch die Ableh-
nung neuartiger Produkte und Zubereitungsmethoden aus. Mahlzeiten werden sorg-
fältig geplant, wobei Convenience-Aspekte kaum von Bedeutung sind. Insgesamt 
nehmen Lebensmittel eine wichtige Rolle im Leben des konservativen Konsumenten 
ein, da sie hier über einen sehr traditionellen Umgang Stabilität und Sicherheit schaf-
fen. Der rationale Lebensmittelkonsument zeigt überdurchschnittlich starkes Interes-

                                                
201 Vgl. Grunert et al. (2001): 216; eine weitere länderübergreifende Segmentierung von eu-

ropäischen Lebensmittelkonsumenten findet sich bei Onwezen et al. (2012). Hier erfolgt 
die Segmentierung anhand multipler Produktnutzendimensionen (Geschmack, Gesund-
heitswert, Convenience etc.). Deutsche Konsumenten blieben in der Untersuchung jedoch 
unberücksichtigt. 
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se an Produktinformationen und an der Qualität von Lebensmitteln. Einkäufe und 
Mahlzeiten werden sorgfältig geplant, wobei stets Ausschau nach neuartigen Zube-
reitungsmethoden gehalten wird. Ernährung und Lebensmittel sind hier ein wichtiger 
Lebensbestandteil, der mit Selbstverwirklichung, Bestätigung und Sicherheit ver-
knüpft wird, was insgesamt in einem interessiert-kritischen Einkaufsverhalten resul-
tiert. 

Der abenteuerlustige Lebensmittelkonsument ist leicht überdurchschnittlich qualitäts-
bewusst und zeichnet sich in erster Linie durch besonders ausgeprägtes Interesse 
an der Zubereitung von Nahrungsmitteln aus. Diese wird hier mit großem Interesse 
an Neuartigkeit und gerne auch als soziale Aktivität betrieben und dient der Selbst-
verwirklichung, womit sie einen wichtigen Bestandteil des Lebens darstellt.202 

Die Skala zur Messung des FRL erwies sich auch im Zeitablauf als stabiles, vorher-
sagekräftiges Instrument203 und wurde erfolgreich zur Analyse des Verbraucherver-
haltens in verschiedenen europäischen Nationen angewandt.204 In Deutschland ver-
teilten sich die verschiedenen FRL-Typen Mitte der 1990er Jahre wie folgt: 19,8% 
uninvolvierte, 24,6% sorglose, 20,5% konservative, 22,7% rationale und 12,3% aben-
teuerlustige Lebensmittelkonsumenten.205 

BRUHN prüft das FRL-Instrumentarium hinsichtlich seiner Eignung zur Prognose ge-
sundheitsbezogener Verhaltensweisen.206 Im Ergebnis der zugehörigen Befragung 
deutscher Verbraucher wird ein zusätzliches Segment identifiziert: der interessierte 
Verbraucher. Dieser zeichnet sich u. a. dadurch aus, dass für ihn Produktinformatio-
nen, Fachgeschäfte und Einkaufslisten sowie Gesundheit und Frische von hoher Be-
deutung sind und er Werbung gegenüber eine kritische Haltung einnimmt. Zudem 
sind Bio-Produkte im Vergleich zu den übrigen Segmenten von höchster Relevanz.207 

3.3.2.2 Involvementbasierte Lebensmittelmarktsegmentierung 

Das multidimensionale Involvementverständnis nach KAPFERER UND LAURENT ist be-
reits Gegenstand der Erläuterung in Kapitel 2.2.3 und dient als Grundlage für einen 
weiteren Verbrauchersegmentierungsansatz. Hierfür wurde im Rahmen einer Ver-
braucherstudie das Involvement für zwanzig verschiedene Produktkategorien ermit-
telt. Dabei wurde das ursprüngliche Messinstrument leicht modifiziert. Die Risiko-
wahrscheinlichkeit wird durch die verwandten Konstrukte der Markenunähnlichkeit 
(perceived difference) und der wahrgenommenen Kompetenz des Verbrauchers 
                                                
202 Vgl. Grunert et al (2001): 219 ff. 
203 Vgl. Brunsø et al. (2004): 196 und die dort angegebenen Quellen; Scholderer et al. 

(2004): 210. 
204 Eine Auflistung verschiedener Studien findet sich bei Scholderer et al. (2004): 198 f. 
205 Vgl. Bredahl und Grundert (1997): 14. 
206 Vgl. Bruhn (2008): 21. 
207 Vgl. Bruhn (2008): 23 f. 
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(competence) in der entsprechenden Produktkategorie ersetzt. Anhand der Befra-
gungsdaten wurden die folgenden zehn Cluster identifiziert:208 

(1) Minimal-Involvement (minimal involvement) 

(2) Funktionale Differenzierung (functional differentiation) 

(3) Nicht-dramatisiertes Risiko (undramatized risk) 

(4) Geringes Vergnügen (small pleasure) 

(5) Angepasstes Einkaufen (conformist purchase) 

(6) Risikofreies Involvement (riskless involvement) 

(7) Funktionales Involvement (funktional involvement) 

(8) Vergnügungsinvolvement (pleasure involvement) 

(9) Beratungsbedarf (need for expertise) 

(10) Uneingeschränktes Involvement (total involvement) 

Die Typen Minimal-Involvement und uneingeschränktes Involvement repräsentieren 
die zwei Extrempunkte, in denen alle Variablen der Skala die niedrigste bzw. höchste 
Ausprägung aufweisen. Die übrigen Cluster ergeben sich, wie in Tabelle 6 abgebil-
det, durch verschiedene Kombinationen unterschiedlicher Ausprägungen der sechs 
Involvement-Dimensionen. 

 
 

I n v o l v e m e n t - D i m e n s i o n  

 Interest Sign Pleasure Risk Im-
portance Competence Perceived 

difference 

In
v

o
lv

e
m

e
n

tt
y

p
 

Minimal Involvement 24 59 38 19 47 43 
Functional Differentiation 34 59 40 87 48 128 
Undramatized Risk 65 65 64 120 56 50 
Small Pleasure 76 77 92 41 107 75 
Conformist Purchase 91 130 123 120 57 123 
Riskless Involvement 113 142 111 79 127 92 
Functional Involvement 121 73 47 124 114 121 
Pleasure Involvement 135 67 131 127 135 150 
Need for Expertise 137 93 141 138 97 59 
Total Involvement 144 164 144 133 145 142 

 

Die Beschreibung der Involvementtypen erfolgt hier anhand standardisierter Werte 
mit einem Mittelwert von 100 und einer Standardabweichung von 50. Dementspre-
                                                
208 Vgl. Kapferer und Laurent (1985): 52. 
209 Modifiziert nach Kapferer und Laurent (1985): 53. 

Tabelle 6: Beschreibung der Involvement-Typen209 
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chend kennzeichnen Werte größer als 100 eine überdurchschnittlich starke Ausprä-
gung der entsprechenden Variable, während Werte kleiner als 100 zum Ausdruck 
bringen, dass der entsprechende Typus hinsichtlich der jeweiligen Dimension unter 
dem Durchschnitt bleibt. 

Im Anschluss an die Identifikation der zehn Involvementsegmente wird deren Bedeu-
tung für verschiedene Produktgruppen ermittelt. In Tabelle 7 sind die Ergebnisse für 
alle betrachteten Lebensmittel zusammengefasst. Die Werte entsprechen den Antei-
len der Konsumenten der jeweiligen Produktgruppe, die dem entsprechenden Invol-
vementtypus zuzuordnen sind.210 Dementsprechend lassen sich beispielsweise 29% 
der Pasta-Konsumenten und 19% der Mineralwasser-Konsumenten dem Cluster 
„Minimal-Involvement“ zuordnen. In diesen Fällen besteht produktgruppenbezogen 
weder Interesse an noch Angst vor einer Fehlentscheidung. Der Produktgruppe wird 
keinerlei Symbol- oder Genusswert zugesprochen. Die Verbraucher dieses Clusters 
schätzen ihre eigene Kaufentscheidungskompetenz als sehr gering ein, glauben al-
lerdings auch nicht daran, dass die verschiedenen Marken der Produktgruppe Unter-
schiede aufweisen.211 

Involvement-Typ 
Lebensmittelprodukte 

Pasta Mineral-
wasser Konfitüre Joghurt Kaffee Schoko-

lade 
Champag-

ner 

Minimal Involvement 29% 19% -- -- -- -- -- 
Functional Differentiation -- 11% -- -- -- -- 10% 
Undramatized Risk -- -- -- 12% -- -- -- 
Small Pleasure 22% 25% 43% 28% 17% 28% -- 
Conformist Purchase -- -- -- -- -- -- 48% 
Riskless Involvement -- -- 21% 12% 14% 14% -- 
Functional Involvement -- 15% -- -- -- -- -- 
Pleasure Involvement -- -- 10% 13% 15% 16% -- 
Need for Expertise -- -- -- 13% -- -- -- 
Total Involvement -- -- -- -- 22% 14% 20% 
 

Mit Ausnahme des Champagners lassen sich bei allen untersuchten Lebensmittel-
produktgruppen 17% bis 43% der Konsumenten dem Involvementtyp „Small Plea-
sure“ zuordnen. Dies bedeutet, dass hier, bezogen auf die Produktgruppe, stark un-
terdurchschnittlich ausgeprägt Interesse, Symbolwert und Angst vor einem Fehlkauf 

                                                
210 Anteile <10% wurden nicht ausgewiesen. 
211 Vgl. Kapferer und Laurent (1985): 53 f. 
212 Modifiziert und durch die Autorin ins Deutsche übersetzt nach Kapferer und Laurent 

(1985): 54. 

Tabelle 7: Involvementtypbasierte Marktsegmentierung212 
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bestehen. Stärker ausgeprägt, aber dennoch unterdurchschnittlich ist der mit der 
Produktgruppe verbundene Genusswert. Die eigene Kaufentscheidungskompetenz 
wird als überdurchschnittlich hoch eingestuft, wobei kaum Unterschiede zwischen 
verschiedenen Marken innerhalb der Produktgruppe wahrgenommen werden. 
Champagner ist die einzige untersuchte Lebensmittelkategorie, deren Konsumenten 
in relevantem Umfang (48%) „angepasst einkaufen“. In diesen Fällen besteht leicht 
unterdurchschnittliches Interesse, jedoch stark überdurchschnittlich ausgeprägt 
Symbol- und Genusswert, Angst vor einem Fehlkauf und der Glaube an große Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Champagnermarken. Damit gehen sehr wenig 
Produktwissen und dementsprechend eine geringe Champagner-Kaufentscheidungs-
kompetenz einher. In solchen Fällen wird häufig auf große, bekannte Marken zurück-
gegriffen, um das Kaufrisiko zu minimieren.213 

3.3.2.3 Struktur der Ernährungstypen nach LÜTH 

LÜTH wählt einen Segmentierungsansatz, der die auf der hierarchischen Clusterana-
lyse basierende, baumartige Aufgliederung der Konsumentengruppen differenziert 
ausweist. Dieses Vorgehen erlaubt die Betrachtung verschiedener Segmentie-
rungstiefen, weshalb dieser Ansatz in der Marketingpraxis sowohl für Mainstream- 
als auch für Nischenanbieter geeignet ist.214 

Die Segmentierung erfolgt auf Basis von Befragungsdaten, die sich aus den Stel-
lungnahmen von 1.150 haushaltsführenden Personen zu 23 Ernährungsstatements 
ergeben. Dabei werden u. a. die Qualitäts- und Preisorientierung, die Risikowahr-
nehmung sowie das Figur- und Gesundheitsbewusstsein der Probanden themati-
siert.215 Eine Übersicht über die identifizierten Segmente liefert die Tabelle A – 2 im 
Anhang. Die erste Grobeinteilung der Bevölkerung erfolgt auch hier mit Bezug auf 
das ernährungsbezogene Involvement. Die weitere Unterteilung ergibt sich dann im 
Wesentlichen aus den sehr heterogenen Verbraucherpräferenzen hinsichtlich der 
Bedeutung von Gesundheits- bzw. Fitnessaspekten, Regionalität und Genuss sowie 
des Preisbewusstseins.216 

3.3.2.4 NESTLÉ Ernährungs- und Einkaufstypen 

Der Nahrungsmittelkonzern NESTLÉ führt in Deutschland seit 2009 jährlich eine Stu-
die zum Ernährungs- und Lebensmitteleinkaufsverhalten durch. Im Zuge einer reprä-
sentativen Befragung217 von 4.000 Personen im Alter zwischen 16 und 79 Jahren 

                                                
213 Vgl. Kapferer und Laurent (1985): 54. 
214 Vgl. Lüth (2005): 45. 
215 Vgl. Lüth (2005): 32 ff. 
216 Vgl. Lüth (2005): 48 ff.; hier findet sich auch eine detaillierte Beschreibung der einzelnen 

Segmente. 
217 Vgl. Nestlé Deutschland AG (2009): 3. 
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wurden zunächst drei Gruppen von Ernährungstypen identifiziert, deren Ernährungs-
verhalten durch Gesundheitsbewusstsein, Desinteresse oder Zeitknappheit dominiert 
wird. Zu den „Gesundheitsbewussten“ zählen etwa 40% der deutschen Verbraucher. 
Diese werden weiter unterteilt in die „Gesundheitsidealisten“, die „Problembewuss-
ten“ und die „Nestwärmer“. Etwa 30% der Deutschen werden der Kategorie der „Un-
interessierten“ zugeordnet, wobei hier abermals eine Untergliederung in die „Maßlo-
sen“ und die „Leidenschaftslosen“ vorgenommen wird. Das Ernährungsverhalten der 
übrigen 30% der deutschen Bevölkerung wird laut der Studie durch Zeitdruck domi-
niert. Dabei werden die Unterkategorien der „Gehetzten“ und der „modernen Multiop-
tionalen“ unterschieden.218 

Neben der Identifikation verschiedener Ernährungstypen wurden die Ergebnisse der 
NESTLÉ-Studie auch genutzt, um Lebensmitteleinkaufstypen abzugrenzen. Neben 
den „Gewohnheitsshoppern“ wurden hier u. a. die Gruppen der „Premium-“, „Budget-
“ oder „Gesundheitsshopper“ identifiziert.219 

Die hier dargestellten Ergebnisse der verschiedenen Segmentierungsstudien bele-
gen eine deutliche Heterogenität der Lebensmittelkonsumenten. Dies stellt nicht nur 
das unternehmerische Marketing vor Herausforderungen, auch die Beurteilung der 
Schutzbedürftigkeit des Verbrauchers gestaltet sich unter diesen Bedingungen 
schwierig.220 Darüber, dass eine Schutzbedürftigkeit grundsätzlich existiert und 
„Maßnahmen zur Verbesserung der Stellung der Verbraucher in ihrem Verhältnis zur 
Anbieterseite [notwendig sind,] besteht heute grundsätzlich Einigkeit“.221 Kemper be-
gründet dies damit, 

„daß den durchschnittlichen Verbrauchern die in einer Marktwirtschaft unabding-
baren Fähigkeiten fehlen, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu gewich-
ten, sich auf den die Produkte zu ihrer Bedürfnisbefriedigung bereithaltenden 
Märkten zurechtzufinden, die für die Entscheidungsbildung notwendigen Informa-
tionen zu beschaffen und zu verarbeiten. Ebenso mangelt es ihnen an Energie, 
die eigenen Interessen notfalls auch zwangsweise durchzusetzen. Hinzu kom-
men Probleme, die sich aus dem oft geringen Interesse der Anbieterseite an dem 
einzelnen Verbraucher wegen dessen geringer Wirtschaftsmacht ergeben.“222 

Die Aufgabe, die Stellung des Verbrauchers zu stärken und den Konsumenteninte-
ressen zur Durchsetzung zu verhelfen, obliegt der Verbraucherschutzpolitik. 

                                                
218 Vgl. Nestlé Deutschland AG (2009): 8 f.; eine detaillierte Beschreibung der Nestlé-

Ernährungstypen findet sich in Tabelle A – 3 des Anhangs. 
219 Vgl. Nestlé Deutschland AG (2011a): 164 ff.; eine detaillierte Beschreibung der Nestlé-

Lebensmitteleinkaufstypen findet sich in Tabelle A – 4 des Anhangs. 
220 Vgl. Kemper (1994): 31. 
221 Kemper (1994): 30; siehe auch Rischkowsky (2007): 25 f. 
222 Kemper (1994): 63. 
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3.3.3 Verbraucherschutzpolitik 

3.3.3.1 Grundlagen 

Verbraucherschutz lässt sich zunächst definieren als „Gesamtheit aller Maßnahmen, 
die den individuell bestimmten Interessen der Verbraucher dienen“.223 SCHERHORN-

wird hier konkreter und fasst unter dem Terminus ‚Verbraucherpolitik‘ „alle staatlichen 
oder staatlich geförderten Maßnahmen [zusammen] […], die darauf abzielen, das 
Ungleichgewicht zwischen Produzenten und Konsumenten zu mildern und dem Kon-
suminteresse zu angemessener Durchsetzung zu verhelfen“.224 Im Verbraucherpoliti-
schen Bericht der Bundesregierung heißt es: 

„Die Verbraucherpolitik der Bundesregierung gewährleistet Sicherheit und 
Selbstbestimmung, damit Verbraucherinnen und Verbraucher in unserer komple-
xen Wirtschaftswelt ihr Konsumverhalten eigenverantwortlich gestalten können. 
Entscheidend für selbstbestimmten Konsum ist es, dass Verbraucher die Ange-
bote an Waren und Dienstleistungen verstehen und objektiv vergleichen können. 
Die Voraussetzung dafür ist ein Rechtsrahmen, der die Marktposition der Ver-
braucher stärkt, Irreführung und Täuschung verbietet sowie ihre Gesundheit und 
Sicherheit gewährleistet.“225 

In der Literatur werden zahlreiche verbraucherpolitische Konzeptionen beschrie-
ben,226 die die verschiedensten ökonomischen Theorien einbeziehen. Dabei reichen 
die Ansätze vom Verständnis der Wettbewerbspolitik als einziger Verbraucherpolitik 
über die Verbraucherpolitik als notwendige Ergänzung der Wettbewerbspolitik zu in-
terventionistischen und interventionskritischen Konzeptionen.227 

Eine Übersicht verbraucherpolitischer Maßnahmen entwickelt KUHLMANN im Rahmen 
einer grundlegenden Kategorisierung des verbraucherschutzpolitischen Zielsystems 
(vgl. Abb. 4). Als gleichrangige Oberziele der Verbraucherpolitik werden hier die Ver-
besserung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Verbrauchers sowie dessen Schutz 
abgegrenzt. Während Ersteres darauf abzielt, Verbraucher in die Lage zu versetzen, 
ihre Probleme eigenständig zu lösen und somit eher indirekt wirksam wird, streben 
Maßnahmen, die Letzterem zuzuordnen sind, direkt den Schutz des Verbrauchers 
an. 

  

                                                
223 Vgl. Roth (2009): 2. 
224 Scherhorn (1975): 121. 
225 BMELV (2012a): 7. 
226 Für eine detaillierte Erläuterung und Klassifizierung siehe z. B. Roth (2009): 2 ff. und Mit-

ropoulos (1997): 4 ff.  
227 Vgl. Mitropoulos (1997): 17. 
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Die Verbesserung der Verbraucherkenntnisse und -fähigkeiten zur Lösung langfristi-
ger Probleme bezieht sich auf unerwünschte Zustände, die langfristig wirksamen 
Dispositionen geschuldet sind, wie z. B. Ernährungsweisen. Maßnahmen, die zu de-
ren Bekämpfung eingesetzt werden, müssen dazu geeignet sein, Sozialisationseffek-
te zu korrigieren. Demgegenüber erfordert die Unterstützung bei der Lösung aktueller 
Probleme vor allem eine Befriedigung verbraucherseitiger Informationsbedürfnis-
se.229 

Dem direkten Schutz des Verbrauchers dient sowohl die Regulierung des Verbrau-
cher- als auch des Anbieterverhaltens. Dabei strebt die Regulierung des Verbrau-
cherverhaltens vor allem dessen Schutz vor sich selbst an, woraus im Wesentlichen 
ein erschwerter Zugang zu als schädlich eingestuften Produkten oder Dienstleistun-
gen resultiert. Im Zuge der dem Verbraucherschutz dienenden Regulierung des An-
bieterverhaltens „sollen Anbieter gezwungen werden, ihre Marketing-Instrumente 
nicht zur Täuschung der Verbraucher einzusetzen bzw. der Gesundheit und dem 
Vermögen der Konsumenten Schaden zuzufügen“.230 Dieses meist über gesetzliche 
Regelungen realisierte Ziel kann durch freiwillige Selbstregulierung ergänzt bzw. er-
setzt werden.231 

An dieser Stelle stellt sich die Frage, inwiefern hier staatliche Markteingriffe, als wel-
che die Regulierung von Anbieter- und Verbraucherverhalten wohl zweifelsfrei zu be-

                                                
228 Modifiziert nach Kuhlmann (1990): 75. 
229 Vgl. Kuhlmann (1990): 74 ff. 
230 Kuhlmann (1990): 76. 
231 Vgl. Kuhlmann (1990): 76. Ein Beispiel für freiwillige Selbstregulierung ist der EU Pledge, 

über den sich Unternehmen der Ernährungsindustrie zu verantwortungsvoller Gestaltung 
von Werbemaßnahmen an Kinder verpflichten (www.eu-pledge.eu). 
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Abbildung 4: Traditionelle Ziele und Maßnahmen der Verbraucherpolitik228 
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zeichnen ist, ökonomisch zu rechtfertigen sind. Nach der klassischen Lehrbuchmei-
nung hat sich staatliches Handeln dem „Primat der Konsumentensouveränität“ unter-
zuordnen, weshalb meritorische oder paternalistische Staatseingriffe im Allgemeinen 
abgelehnt werden.232 Eine Zügelung erfährt diese Überzeugung in Fällen, in denen 
die marktliche Selbstregulierung scheitert und Marktversagen droht bzw. eintritt. Als 
mögliche Ursachen hierfür werden u. a. asymmetrische Informationen genannt, wel-
che ein Versagen des Marktes durch adverse Selektion begünstigen.233 In diesen 
Fällen gelten staatliche Interventionen als legitim, wobei die jeweilige Ausgestaltung 
oftmals strittig bleibt. Da asymmetrische Informationen die wichtigste Voraussetzung 
für eine Täuschung sind,234 dienen staatliche Markteingriffe, die die Informationsas-
ymmetrie auf Märkten reduzieren, automatisch dem Täuschungsschutz. Im Umkehr-
schluss sind Täuschungsschutzmaßnahmen, die ihre Wirkung über die Reduktion 
von Informationsasymmetrien entfalten und damit einem Marktversagen entgegen 
wirken, (auch) aus ökonomischer Perspektive legitim. 

Der direkte Schutz des Verbrauchers vor Lebensmitteltäuschung findet seine Umset-
zung aktuell vor allem in der Regulierung des Anbieterverhaltens. 

3.3.3.2 Gesetzliche Regulierung des Anbieterverhaltens als Täuschungs-
schutzmaßnahme 

Vorschriften zum Schutz vor Täuschung bei Lebensmitteln 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum lebensmittelbezogenen Verbrauchertäu-
schungsschutz wurden innerhalb der EU in den letzten Jahren immer stärker harmo-
nisiert. Die Grundlage für den lebensmittelbezogenen Täuschungsschutz liefert Art. 
16 der für alle Mitgliedstaaten direkt verbindlichen europäischen Lebensmittel-
Basisverordnung.235 Hier ist ein allgemeines Irreführungsverbot festgeschrieben, das 
wie folgt lautet: 

„Unbeschadet spezifischer Bestimmungen des Lebensmittelrechts dürfen die 
Kennzeichnung, Werbung und Aufmachung von Lebensmitteln oder Futtermitteln 
auch in Bezug auf ihre Form, ihr Aussehen oder ihre Verpackung, die verwende-
ten Verpackungsmaterialien, die Art ihrer Anordnung und den Rahmen ihrer Dar-
bietung sowie die über sie verbreiteten Informationen, gleichgültig über welches 
Medium, die Verbraucher nicht irreführen.“ 

Die nationale Ergänzung der Lebensmittel-Basisverordnung, das LFGB, enthält mit  
§ 11 Vorschriften zum Schutz vor Täuschung, deren Wortlaut mit dem jüngsten 

                                                
232 Vgl. Sinn (2003): 282. 
233 Vgl. Fritsch (2014): 247. 
234 Vgl. Molho (2001): 2. 
235 Verordnung (EG) Nr. 178/2002. 
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Schritt der Harmonisierung, dem Inkrafttreten der Lebensmittel-
Informationsverordnung (LMIV)236, eine deutliche Abänderung erfuhr. Diese besteht 
im Wesentlichen darin, dass ein Großteil der zuvor direkt benannten Tatbestände 
durch Verweise auf die relevanten europäischen Verordnungen ersetzt wurde.237 
Diese Verweise betreffen vor allem Art. 7 der LMIV, welcher mit „Lauterkeit der In-
formationspraxis“ betitelt ist. Er ersetzt das Irreführungsverbot aus der europäischen 
Etikettierungsrichtlinie (RL 2000/13/EG), welches bis 2014 in § 11 LFGB eine natio-
nale Umsetzung fand.238 Die neue Vorschrift lautet wie folgt: 

(1) Informationen über Lebensmittel dürfen nicht irreführend sein, insbesondere  

a) in Bezug auf die Eigenschaften des Lebensmittels, insbesondere in Be-
zug auf Art, Identität, Eigenschaften, Zusammensetzung, Menge, Halt-
barkeit, Ursprungsland oder Herkunftsort und Methode der Herstellung 
oder Erzeugung;  

b) indem dem Lebensmittel Wirkungen oder Eigenschaften zugeschrieben 
werden, die es nicht besitzt;  

c) indem zu verstehen gegeben wird, dass sich das Lebensmittel durch be-
sondere Merkmale auszeichnet, obwohl alle vergleichbaren Lebensmittel 
dieselben Merkmale aufweisen, insbesondere durch besondere Hervor-
hebung des Vorhandenseins oder Nicht-Vorhandenseins bestimmter Zu-
taten und/ oder Nährstoffe;  

d) indem durch das Aussehen, die Bezeichnung oder bildliche Darstellun-
gen das Vorhandensein eines bestimmten Lebensmittels oder einer Zutat 
suggeriert wird, obwohl tatsächlich in dem Lebensmittel ein von Natur 
aus vorhandener Bestandteil oder eine normalerweise in diesem Le-
bensmittel verwendete Zutat durch einen anderen Bestandteil oder eine 
andere Zutat ersetzt wurde;  

(2) Informationen über Lebensmittel müssen zutreffend, klar und für die Verbrau-
cher leicht verständlich sein.  

(3) Vorbehaltlich der in den Unionsvorschriften über natürliche Mineralwässer 
und über Lebensmittel, die für eine besondere Ernährung bestimmt sind, vor-
gesehenen Ausnahmen dürfen Informationen über ein Lebensmittel diesem 
keine Eigenschaften der Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer 
menschlichen Krankheit zuschreiben oder den Eindruck dieser Eigenschaften 
entstehen lassen.  

                                                
236 Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. 
237 Für die vollständige Norm siehe Anhang A.4. 
238 Vgl. Boch (2015): Rn. 3. 
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(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten auch für  

a) die Werbung;  

b) die Aufmachung von Lebensmitteln, insbesondere für ihre Form, ihr Aus-
sehen oder ihre Verpackung, die verwendeten Verpackungsmaterialien, 
die Art ihrer Anordnung und den Rahmen ihrer Darbietung. 

Dabei umfasst die Aufmachung eines Lebensmittels: 

„alle Umstände, die die äußere Erscheinung der Ware im Verkehr ausmachen 
[und] beschränkt sich […] nicht auf die Darstellung der Ware selbst, [sondern] er-
streckt sich auch auf die Gestaltung aller Gegenstände, mit denen die Ware in 
Verkehr gebracht wird. Dies sind insb. die Behältnisse und sonstige Verpa-
ckung.“239 

Mit dem Ausdruck „Informationen über Lebensmittel“ ist hier jede Information ge-
meint, „die ein Lebensmittel betrifft und dem Endverbraucher durch ein Etikett, sons-
tiges Begleitmaterial oder in anderer Form, einschließlich über moderne technologi-
sche Mittel oder mündlich, zur Verfügung gestellt wird“.240 Folglich wurde hier eine 
Erweiterung des Begriffsverständnisses der Etikettierungsrichtlinie vorgenommen, 
welches lediglich die Etikettierung, Aufmachung und Bewerbung eines Lebensmittels 
umfasste.241 

Ein weiterer Bereich, in dem mit der LMIV eine Erweiterung bzw. Präzisierung des 
lebensmittelbezogenen Täuschungsschutzes einhergeht, sind ‚nachgemachte‘ Le-
bensmittel, welche nun eindeutiger als solche zu kennzeichnen sind.242 

Maßgeblich für die Einstufung von Lebensmittelinformationen als irreführend ist die 
Verkehrsauffassung.243 Diese lässt sich beschreiben als 

„die Auffassung der am Verkehr mit Lebensmitteln beteiligten Kreise über den In-
halt einer Kennzeichnung, Angabe oder Aufmachung und über die Beschaffen-
heit eines Lebensmittels. […] Die Eigenschaften des Lebensmittels im Vorstel-
lungsbild der Verbraucher werden als Verbrauchererwartung bezeichnet und sind 
die maßgebende Norm für den lebensmittelrechtlichen Schutz vor Irreführung 
[…].Im Lebensmittelrecht kann also nur eine Verkehrsauffassung Richtschnur 
sein, die der Verbrauchererwartung gerecht wird. Nur dann kann von einer all-
gemeinen Verkehrsauffassung gesprochen werden […], die sich im Einzelfall von 

                                                
239 Boch (2015): Rn. 10. 
240 Art. 2 Abs. 2 Buchst. a der VO (EU) Nr. 1169/2011. 
241 Vgl. Boch (2015): Rn. 4. 
242 Vgl. Boch (2015): Rn. 15; für eine detailliertere Erläuterung des ‚neuen‘ § 11 LFGB und 

der zugrundeliegenden EU-Verordnungen sowie Anwendungsbeispiele aus der Recht-
sprechung siehe ebenfalls Boch (2015). 

243 Vgl. Rathke (2014): Rn. 258 und die dort angegebenen Quellen. 
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der Verkehrsanschauung der Lebensmittelwirtschaft oder von Handelsbräuchen 
durchaus unterscheiden kann.“244 

Dabei ist nicht von Bedeutung, wie die Verbrauchererwartung sein sollte oder sein 
könnte, weshalb die Meinung besonders gut informierter Kreise bzw. von Fachleuten 
unerheblich ist. Ebenfalls nicht Bestandteil der berechtigten Verbrauchererwartung 
sind auf spezielle Gesundheitszustände zurückzuführende Erwartungen, die „beson-
dere Geschmacksrichtung von Außenseitern und Reformern“ sowie „die völlige  
– bewusste oder unbewusste – Ignorierung produktionsbedingter Notwendigkei-
ten“.245 

Vorrang vor der allgemeinen Verkehrsauffassung haben Kennzeichnungen, Anga-
ben, Aufmachungen oder Beschaffenheiten von Lebensmitteln, die gesetzlich nor-
miert sind, auch wenn diese durch Teile der Verbraucherschaft missverstanden wer-
den.246 Hilfsmittel zur Feststellung der Verkehrsauffassung in Deutschland sind bei-
spielsweise die Leitsätze des Lebensmittelbuchs,247 die Sachkunde des Gerichts und 
Sachverständiger248 oder Verkehrsbefragungen.249 

Ein Verstoß gegen die Vorschriften zum Schutz vor Täuschung in § 11 LFGB ist eine 
Straftat und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einer Geld-
strafe geahndet werden.250 Die Kontrolle der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Vor-
schriften obliegt in Deutschland in erster Linie der amtlichen Lebensmittelüberwa-
chung.251 

Amtliche Lebensmittelüberwachung 

Die Überwachung der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Vorschriften wird auf euro-
päischer Ebene über die sogenannte ‚Kontrollverordnung‘252 geregelt. In dieser wird 
die Überwachung als „die sorgfältige Beobachtung eines oder mehrerer Futtermittel- 
oder Lebensmittelunternehmen bzw. -unternehmer oder von deren Tätigkeiten“253 de-
finiert.  

Dabei gilt als Beobachtung „die Durchführung einer planmäßigen Abfolge von Kon-
trollen oder Messungen, um einen Überblick über den Stand der Einhaltung des […] 

                                                
244 Rathke (2014): Rn. 265. 
245 Vgl. Rathke (2014): Rn. 266. 
246 Vgl. Rathke (2014): Rn. 283. 
247 Vgl. Boch (2015): Rn. 9; Rathke (2014): Rn. 287 ff. 
248 Vgl. Rathke (2014): Rn. 302 f. 
249 Vgl. Rathke (2014): Rn. 305. 
250 Vgl. § 59 Absatz 1 Nummer 7-9 LFGB. 
251 Vgl. Roth (2009): 83 und die dort angegebenen Quellen. 
252 VO (EG) Nr. 882/2004. 
253 Vgl. VO (EG) Nr. 882/2004 Art. 2 Abs. 9. 
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Lebensmittelrechts […] zu erhalten.“254 Die hierfür zuständigen Behörden werden von 
den EU-Mitgliedstaaten benannt,255 was in Deutschland mit Abschnitt 7 des LFGB 
dergestalt realisiert ist, dass die Lebensmittelüberwachung den Ländern obliegt.256 

Die Organisation der Lebensmittelüberwachung auf Länderebene ist bundesweit 
nicht verwaltungsmäßig einheitlich geregelt. In der Mehrheit der Bundesländer findet 
sich ein dreistufiger Aufbau, der in der nachstehenden Abbildung skizziert wird. Zu-
sätzlich wird hier die Verknüpfung der Lebensmittelkontrollinstitutionen der Länder 
mit entsprechenden Einrichtungen des Bundes deutlich.257 

 
 

Die amtliche Kontrolle von Lebensmitteln wird u. a. in der AVV-RÜb259 geregelt, wel-
che beispielsweise festlegt, dass jährlich fünf amtliche Lebensmittelproben je 1.000 
Einwohner genommen werden müssen,260 woraus sich in Deutschland eine Gesamt-

                                                
254 Vgl. VO (EG) Nr. 882/2004 Art. 2 Abs. 8. 
255 Vgl. VO (EG) Nr. 882/2004 Art. 4 Abs. 1. 
256 Vgl. § 38 LFGB. 
257 Vgl. Neuhaus (2010): 114. 
258 Neuhaus (2010): 115. 
259 Hierbei handelt es sich um die Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur 

Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung lebensmittelrechtlicher, wein-
rechtlicher, futtermittelrechtlicher und tabakrechtlicher Vorschriften vom 03. Juni 2008. 

260 Vgl. § 9 AVV RÜb. 
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zahl von 400.000 Proben pro Jahr ergibt.261 Ein Teil dieser Gesamtprobenanzahl262 
wird u. a. im Rahmen des Bundesweiten Überwachungsplans (BÜp) bundesweit ein-
heitlich geregelt.263 Der BÜp wird für ein Jahr festgelegt, wobei die Auswahl der zu 
untersuchenden Proben risikoorientiert erfolgt. So ist beispielsweise der bundesweite 
Grad der Umsetzung rechtlicher Anforderungen bei jüngst geänderten Kennzeich-
nungsvorschriften von besonderem Interesse.264 

Die in der AVV-RÜb festgelegte Probenanzahl wird in den Ländern im Rahmen von 
Planproben umgesetzt. Die Planprobenplanung der Länder erfolgt ebenfalls risikoori-
entiert265 und ist in der Regel Aufgabe der obersten Lebensmittelüberwachungsbe-
hörde.266 

Weitere wichtige Probenarten sind Verdachts- und Beschwerdeproben. Verdachts-
proben werden entnommen, wenn bei der Planprobenentnahme oder bei Betriebs-
besichtigungen Zustände festgestellt werden, die den Verdacht auf Verstöße gegen 
lebensmittelrechtliche Vorschriften erregen. Als Beschwerdeproben werden all die 
Produkte bezeichnet, die Verbraucher bei der amtlichen Lebensmittelüberwachung 
abgeben, nachdem sie an diesen einen Mangel festgestellt haben. Um zu ermitteln, 
inwiefern die Verbraucherbeschwerde berechtigt ist, wird diese anschließend zu-
sammen mit einer möglichst identischen Vergleichsprobe untersucht.267 

Werden im Rahmen amtlicher Lebensmittelkontrollen Gesetzesverstöße festgestellt, 
so „ist die zuständige Vollzugsbehörde in der Pflicht, für die Abstellung der Mängel zu 
sorgen […] und die Verstöße einer Ahndung zuzuführen“.268 Die Zuständigkeit obliegt 
dabei der Behörde, in deren Zuständigkeitsbereich der Ort des Verstoßes oder der 
entsprechende Betriebssitz liegt. Handelt es sich hierbei um zwei verschiedene Be-
hörden, entscheidet die zuerst mit der Angelegenheit befasste Einrichtung über die 
Bearbeitungsstelle. In der Praxis resultiert dies in der Regel in einer Bearbeitung 
durch die Behörde, in deren Zuständigkeit der Betriebssitz fällt.269 Die ordnungsbe-
hördlichen Maßnahmen, die infolge eines Normverstoßes ergriffen werden können, 
unterteilen sich in präventive und repressive Maßnahmen. Präventive Maßnahmen 
dienen in erster Linie der Gefahrenabwehr und umfassen z. B. die Sicherstellung von 
Produkten. Die Ahndung vergangener Verstöße gelingt mit repressiven Maßnahmen 
wie der kostenpflichtigen Verwarnung oder Bußgeldern (Ordnungswidrigkeit) sowie 

                                                
261 Vgl. BVL (2015): 1. 
262 Nach § 11 AVV RÜb entspricht dieser 0,15 bis 0,45 amtlichen Proben je 1.000 Einwohner. 
263 Vgl. BVL (2015): 1. 
264 Vgl. BVL (2015): 2. 
265 Vgl. Neuhaus (2010): 126. 
266 Vgl. Neuhaus (2010): 114 f. 
267 Vgl. Neuhaus (2010): 126 f. 
268 Neuhaus (2010): 130. 
269 Vgl. Neuhaus (2010): 130. 
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Geld- oder Freiheitsstrafen (Straftat). Gibt es Hinweise darauf, dass es sich bei ei-
nem Verstoß um eine Straftat handelt, so ist die Vollzugsbehörde angehalten, die 
Staatsanwaltschaft zu informieren. Grundsätzlich gilt für alle strafenden Maßnahmen 
der Behörden das Verhältnismäßigkeitsprinzip.270 

Im Jahr 2008 fragte der VZBV einen repräsentativen Teil der Verbraucherschaft nach 
Organisationen, „die sich [in Deutschland] besonders um die Belange der Verbrau-
cher kümmern“. Ungestützt nannte hier nur ein Prozent der Befragten die Lebensmit-
telüberwachung.271 

Im Jahr 2012 wurde eine bundesweite Befragung bei der amtlichen Lebensmittel-
überwachung durchgeführt, an der 452 Mitarbeiter teilnahmen. Hierbei zeigten sich 
85,2% der Befragten (eher) überzeugt, dass der Großteil aller Verbraucher durch die 
Gesetze des LFGB geschützt ist. Mehr als zwei Drittel der befragten ALÜ-Mitarbeiter 
waren der Meinung, man könne seitens der Verbraucher erwarten, dass sich diese 
besser über Lebensmittel informieren.272 Allerdings vertraten 83,9% der Befragten 
auch (eher) die Ansicht, der amtlichen Lebensmittelüberwachung fehle es an finanzi-
ellen Mitteln, um ausreichend Schutz vor Verbrauchertäuschungen gewährleisten zu 
können, wobei es vor allem an Personal mangele.273 

Mögliche Ursachen für eine relativ geringe Nutzung des Beschwerdeangebots der 
amtlichen Lebensmittelüberwachung sehen 75,9% der Befragten darin, dass Ver-
brauchern die Beschwerdemöglichkeiten bei der ALÜ hinsichtlich Verbrauchertäu-
schungen nicht ausreichend bekannt sind. Ebenso viele (75,2%) glauben, dass der 
Beschwerdeaufwand als zu hoch empfunden wird. Mangelndes Vertrauen hält nur 
jeder fünfte Befragte für ursächlich.274 Diese Einschätzung deckt sich mit Ergebnis-
sen einer Umfrage unter Verbrauchern, in welcher drei Viertel angaben, den Le-
bensmittelkontrollämtern (eher) zu vertrauen, „wenn es um zuverlässige Informatio-
nen über die Qualität und Beschaffenheit von Lebensmitteln geht“.275 

Der Rechtsrahmen des Lebensmittelverkehrs verbietet die Irreführung des Verbrau-
chers, die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften wird im Rahmen der amtli-
chen Lebensmittelüberwachung kontrolliert. Dennoch existieren verschiedene Orga-
nisationen, die in Verbrauchertäuschung ein anhaltendes Problem erkennen und sich 
dessen Bekämpfung zur Aufgabe gemacht haben. Ein großer Teil dieser Organisati-
onen wird staatlich unterstützt. Eine der auf diesem Wege realisierten Maßnahmen 
ist das Onlineportal LEBENSMITTELKLARHEIT. 

                                                
270 Vgl. Neuhaus (2010): 130 f. 
271 Vgl. vzbv (2008): 17. 
272 Vgl. Kühl et al. (2013b): 19. 
273 Vgl. Kühl et al. (2013b): 25. 
274 Vgl. Kühl et al. (2013b): 24. 
275 Vgl. Foodwatch (2014a): 18. 
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3.4  Verbraucherorganisationen als potentielle Retter 

3.4.1 Grundlagen 

Die Interessen von (Lebensmittel-)Konsumenten werden von verschiedenen Organi-
sationen vertreten, wobei Fremdorganisationen deutlich häufiger in Erscheinung tre-
ten als Selbstorganisationen.276 Dabei sind Fremdorganisationen in erster Linie 
dadurch gekennzeichnet, dass sie von Dritten initiiert und subventioniert werden, 
während Selbstorganisationen Zusammenschlüsse bezeichnen, die Verbraucher aus 
eigenem Antrieb ins Leben rufen und finanzieren. Die Bestimmung der Ziele und des 
Vorgehens der Interessengemeinschaft werden bei Selbstorganisationen gemeinsam 
erarbeitet.  

Bei Fremdorganisationen erfolgt sie hingegen unter Ausschluss der Verbraucher, de-
ren Mitwirkung hier generell kaum bis gar nicht vorgesehen ist,277 woraus sich natur-
gemäß Zweifel an der Legitimation derartiger Interessengruppen ergeben können.278 
Aufgrund der fehlenden „demokratischen Basisanbindung“279 kommt es hier zu einer 
„elitären“ Bestimmung der Verbraucherinteressen. Einen ähnlichen Aspekt behan-
deln Vorwürfe, die Fremdorganisationen der Verbraucherinteressenvertretung (auch) 
eigeninteressiertes Verhalten unterstellen: „Organisationen, deren wichtigste Arena 
die Öffentlichkeit darstellt, verfängt die Logik eines Markenherstellers.“ Viele Ver-
braucherorganisationen sind „auf eine breite öffentliche Unterstützung angewiesen“ 
und suchen deshalb nach „Themen, die besonders populär sind, auch wenn diese 
wie viele populäre Forderungen manchmal mit irrationalen Ängsten spielen.“280 „Auch 
Verbände und Organisationen, die allgemeine Interessen vertreten, haben Eigeninte-
ressen. Wer den ‚mündigen Verbraucher‘ stärken möchte, will möglicherweise in ers-
ter Linie seinen Bekanntheitsgrad und seine Einnahmen erhöhen.“281 

Die im Lebensmittelbereich präsentesten Verbraucherschutzorganisationen Deutsch-
lands sind die STIFTUNG WARENTEST, FOODWATCH und die Verbraucherzentralen. 

                                                
276 Vgl. Strünck (2010): 5; Übersichten über verschiedene Konzepte zur Erklärung der gerin-

gen Präsenz von Selbstorganisationen finden sich z. B. bei Kuhlmann (1990): 416 ff.; Nel-
les et al. (1981): 101 ff. 

277 Vgl. Kuhlmann (1990): 416. 
278 Vgl. Strünck (2010): 6. 
279 Nelles et al. (1981): 101. 
280 Strünck (2010): 11. 
281 Strünck (2010): 12. 
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3.4.2 Verbraucherorganisationen im Lebensmittelbereich 

3.4.2.1 STIFTUNG WARENTEST 

Die STIFTUNG WARENTEST wurde 1964 von der Bundesrepublik Deutschland mit dem 
Ziel gegründet, die Verbraucher mit objektiven Testergebnissen bei Einkaufsent-
scheidungen zu unterstützen.282 Der Stiftungszweck besteht weiterhin darin, die Ver-
braucher „über objektivierbare Merkmale des Nutz- und Gebrauchswertes sowie [die] 
Umweltverträglichkeit“ von Waren und Dienstleistungen zu informieren, wobei die In-
formationsbereitstellung vordergründig darauf abzielt, die Beurteilung der Märkte 
durch den Verbraucher zu verbessern.283 Damit repräsentiert die Stiftung Warentest 
„eine für das Informationsmodell typische Institution des Verbraucherschutzes“.284 

Zur Erreichung dieser Ziele werden vergleichende Tests von Waren und Dienstleis-
tungen auf wissenschaftlichem Niveau durchgeführt.285 Die Ergebnisse dieser Tests 
werden hauptsächlich über die Homepage der STIFTUNG WARENTEST sowie das mo-
natlich erscheinende Printmagazin veröffentlicht.286 Der Verkauf stiftungseigener 
Publikationen und Informationen finanziert die Stiftungsarbeit bisher zu rund 89%. 
Die verbleibende Finanzierungslücke wird durch Zuwendungen des Bundes ge-
schlossen.287 

Der Einsatz der Testergebnisse zu Werbezwecken setzt seit dem 1. Juli 2013 den 
kostenpflichtigen Erwerb der Nutzungslizenz für die Wort-/Bildmarken der STIFTUNG 

WARENTEST voraus. Mit der Lizenzverwertung wurde eine gemeinnützige Organisati-
onbeauftragt,288 was die Unabhängigkeit der Stiftungstätigkeit sicherstellen soll.289 

In der Verbraucherschaft weist die STIFTUNG WARENTEST (gestützt erhoben) eine Be-
kanntheit von mehr als 90% auf.290 Sie zählt zu den Institutionen, denen seitens der 
Verbraucher das größte Vertrauen entgegengebracht wird.291 Zudem wird ihrer Ver-
braucherschutzarbeit die größte Wirksamkeit zugeschrieben.292 

                                                
282 Vgl. Stiftung Warentest (2009): 3. 
283 Vgl. Stiftung Warentest (2014a): 1. 
284 Strünck (2006): 44. 
285 Vgl. Stiftung Warentest (2014a): 1. 
286 Vgl. Stiftung Warentest (2014b): 16; an dieser Stelle finden sich auch detaillierte Informa-

tionen zum Ablauf der Produkttests. 
287 Vgl. Stiftung Warentest (2014b): 40. 
288 Hierbei handelt es sich um das RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kenn-

zeichnung. Details des Stiftung Warentest-Logo-Lizenzvertrages finden sich unter: 
https://www.ral-logolizenz.com/lizenzoptionen.html?&no_cache=1. 

289 Vgl. Primus (2013). Ob dies gelingt, ist umstritten. Eine wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit der Problematik findet sich bei Hildenbrand et al. (2015): in Kürze erschei-
nend. 

290 Vgl. Grieger und Cie (2013): 12; Epp et al. (2010): 61; vzbv (2008): 18. 
291 Vgl. Grieger und Cie (2013): 13; Nestlé Deutschland AG (2012): 22.  
292 Vgl. vzbv (2008): 14. 
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3.4.2.2 FOODWATCH 

FOODWATCH e.V. ist eine als gemeinnützig anerkannte Organisation, die ihren Zweck 
in der „Förderung des Verbraucherschutzes durch Verbraucherberatung und -auf-
klärung“293 sieht. Zur Erreichung dieses Ziels bietet FOODWATCH Verbraucherinforma-
tion und -beratung zur lebensmittelbezogenen Wertschöpfungskette an und tritt als 
Lobbyist in Parlamenten und Behörden auf.294 Der Verein finanziert sich über Mit-
gliedsbeiträge und Spenden.295 

Eine der wohl prominentesten Maßnahmen von FOODWATCH gegen lebensmittelbe-
zogene Verbrauchertäuschung ist der „Goldene Windbeutel“, der seit 2009 jährlich 
an „die dreisteste Werbelüge“ verliehen wird.296 Im Rahmen der Kampagne „Abge-
speist – Etiketten lügen wie gedruckt“ werden online fortlaufend Produkte veröffent-
licht, die die Verbraucher nach Ansicht des Vereins „an der Nase herumführen“, wo-
bei es als Ziel genannt wird, zu zeigen, „dass Irreführung System hat“ und „es sich 
eben nicht um einzelne ‚schwarze Schafe‘ unter den Herstellern handelt“.297 

FOODWATCH ist (gestützt abgefragt) etwa jedem dritten bis vierten Verbraucher be-
kannt.298 Etwa ein Drittel der Verbraucher hält Organisationen wie FOODWATCH für 
glaubwürdige Informationsquellen.299 

3.4.2.3 Verbraucherzentralen 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) vereinigt als Dachorganisation 
die 16 Verbraucherzentralen der Länder sowie rund 25 weitere verbraucherpolitisch 
ausgerichtete Verbände.300 Das primäre Ziel des VZBV ist die Vertretung der Verbrau-
cherinteressen gegenüber Politik, Verwaltung, Justiz, Wirtschaft und Öffentlichkeit 
sowohl auf Bundesebene als auch international, z. B. als Mitglied des BEUC (Bureau 
Européen des Unions de Consommateurs) und des CI (Consumers International).301 

Die Interessenvertretung auf Länderebene wird durch die einzelnen Verbraucher-
zentralen der Bundesländer geleistet, welche ihre Aufgabe zusätzlich in einer breit 
angelegten Verbraucherberatung und -information sehen. Dabei geht es vor allem 
darum, den Verbraucher beim privaten Konsum zu unterstützen. Hierfür wird ver-
sucht, bei unübersichtlichem Angebot und komplexen Marktbedingungen einen 
Überblick zu verschaffen und über kaufrelevante Gesundheits- und Umweltaspekte 

                                                
293 Foodwatch (2011): 1. 
294 Vgl. Foodwatch (2011): 1. 
295 Vgl. Foodwatch (2013); Quabeck&Partner (2013): 22 f. 
296 Vgl. Foodwatch (2014b). 
297 Vgl. Foodwatch (2014a): 5 f. 
298 Vgl. Epp et al. (2010): 61; vzbv (2008): 18. 
299 Vgl. Nestlé Deutschland AG (2012): 22. 
300 Vgl. vzbv (2015e): 65. 
301 Vgl. vzbv (2015e): 68; vzbv (2014a): 62 ff. 
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zu informieren. Die Finanzmittel der Verbraucherzentralen setzen sich zusammen 
aus öffentlichen Mitteln302 und Eigeneinnahmen, die im Wesentlichen durch den Ver-
kauf von Beratungsleistungen und Publikationen generiert werden.303 

Die Bekanntheit der Verbraucherzentralen liegt gestützt bei mindestens 87%.304 Die 
Mehrheit der Verbraucher vertraut den Verbraucherzentralen als Informationsquel-
le,305 und auch die Wirksamkeit ihrer Verbraucherschutzarbeit wird vergleichsweise 
hoch bewertet.306 

Eine der wohl prominentesten Verbraucherschutzmaßnahmen der Verbraucherzent-
ralen im Lebensmittelbereich ist das Onlineportal LEBENSMITTELKLARHEIT. Dieses wird 
seit Juli 2011 im Rahmen der Initiative „Klarheit und Wahrheit bei der Kennzeichnung 
und Aufmachung von Lebensmitteln“ durch das BMEL(V) gefördert und vom VZBV 
und der Verbraucherzentrale Hessen betrieben.  

3.4.3 LEBENSMITTELKLARHEIT als zentrales Element der Initiative „Klar-
heit und Wahrheit bei der Kennzeichnung und Aufmachung von 
Lebensmitteln“ 

Die Initiative „Klarheit und Wahrheit bei der Kennzeichnung und Aufmachung von 
Lebensmitteln“ wurde im Jahr 2009 vom BMELV auf den Weg gebracht und strebt 
an, „den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Täuschung [zu] verbes-
sern und Unternehmen im Wettbewerb [zu] stärken, die ihre Produkte verbraucher-
freundlich kennzeichnen“.307 Weiterhin soll im Rahmen der Initiative ermittelt werden, 
„welche Aufmachung oder Kennzeichnung von den Verbraucherinnen und Verbrau-
chern als täuschend bewertet wird und wie die Verbraucherschaft und Unternehmen 
jeweils die bestehenden rechtlichen Regelungen verstehen“.308 

Um das Ziel erhöhter Klarheit und Wahrheit bei der Kennzeichnung und Aufmachung 
von Lebensmitteln zu erreichen, ist es nach Ansicht des BMEL notwendig, dass Her-
steller und Händler das Irreführungsverbot einhalten, ‚schwarze Schafe‘ bestraft wer-
den, der Graubereich der Lebensmittelkennzeichnung durch einen verbesserten Dia-
log zwischen Verbrauchern und Lebensmittelanbietern transparenter wird, Verbrau-

                                                
302 Nach (eigenen Berechnungen auf Grundlage der) Angaben in den Jahresberichten z. B. 

Bayern: 86,6% (2012); Hamburg: 65,5% (2013); Sachsen: 87% (2013). 
303 Vgl. Verbraucherzentralen (2014). 
304 Vgl. DLG (2012); Epp et al. (2010): 61; vzbv (2008): 18.  
305 Vgl. Spiller und Nitzko (2014): 12; Nestlé Deutschland AG (2012): 22; DLG (2012). 
306 Vgl. vzbv (2008): 14. 
307 BMEL (2014a): 1. 
308 BMEL (2014a): 1. 
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cher intensiver aufgeklärt werden und die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbu-
ches besser an die aktuelle Verkehrsauffassung angepasst werden.309 

All dies soll im Rahmen der Initiative „Klarheit und Wahrheit bei der Kennzeichnung 
und Aufmachung von Lebensmitteln“ erreicht werden, wofür im Juli 2011 als Kern-
maßnahme das Internetportal LEBENSMITTELKLARHEIT eingerichtet wurde. Durch den 
Bund finanziert und die Verbraucherzentralen betrieben, bietet es Verbrauchern die 
Möglichkeit, sich über die Kennzeichnung von Lebensmitteln zu informieren und Pro-
dukte zu melden, von deren Aufmachung sie sich getäuscht fühlen.310 

Hierfür ist es erforderlich, ein Onlineformular auszufüllen, indem der Täuschungsvor-
wurf beschrieben wird. Als Anlage werden Fotos beigefügt, die den Fall dokumentie-
ren.311 Die Redaktion von LEBENSMITTELKLARHEIT prüft die Verbraucherbeschwerden 
fachlich, wonach zunächst alle Fälle von einer Veröffentlichung ausgeschlossen wer-
den, die nicht dem Thema des Onlineportals entsprechen oder klare lebensmittel-
rechtliche Verstöße aufweisen. Beschwerden, die in die letzte Kategorie fallen, wer-
den an die amtliche Lebensmittelüberwachung weitergeleitet. Alle übrigen Verbrau-
chermeldungen, die aus Sicht der Fachredaktion von LEBENSMITTELKLARHEIT nach-
vollziehbar sind und bei denen das Produkt selbst Täuschungspotential besitzt, gel-
ten als grundsätzlich für eine Veröffentlichung über das Portal geeignet. In diesen 
Fällen wird der Anbieter des Produktes um eine Stellungnahme gebeten, die an-
schließend zusammen mit dem Vorwurf des Beschwerdeführers und einer schriftli-
chen Einschätzung der Fachredaktion auf LEBENSMITTELKLARHEIT veröffentlicht wird. 
Dabei erfolgt eine Zuordnung zu einer der beiden Kategorien „Getäuscht!?“ und „Ge-
ändert“.312 

Die Kategorie „Getäuscht?“ führt die Produkte auf, durch die sich der Beschwerde-
führer getäuscht fühlt. Die Rubrik „Geändert“ beinhaltet Produkte, deren Kennzeich-
nung und Aufmachung infolge der Beschwerde bei LEBENSMITTELKLARHEIT durch den 
Inverkehrbringer angepasst wurden. Zusätzlich existiert die Rubrik „Erlaubt!“, die 
meist anbieterneutral Fälle darstellt, in denen „die kritisierte Kennzeichnung, Aufma-
chung oder Werbung rechtlich geregelt oder in Leitsätzen des Deutschen Lebensmit-
telbuches festgelegt ist“.313 

Neben der Veröffentlichung von Verbrauchermeldungen bietet das Onlineportal all-
gemeine Informationen zur Lebensmittelkennzeichnung314 und führt nicht-repräsenta-

                                                
309 Vgl. BMEL (2014a): 6 f. 
310 Vgl. BMEL (2014a): 9. 
311 Vgl. vzbv (2015f). 
312 Vgl. vzbv (2012d). 
313 vzbv (2015a). 
314 Vgl. vzbv (2015b). 
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tive Umfragen zur Wahrnehmung konkreter Lebensmittelkennzeichnungsfälle 
durch.315 

Die über das Onlineportal realisierte Veröffentlichung von subjektiven Täuschungsfäl-
len als Verbraucherschutzmaßnahme ist nicht unumstritten. Im Rahmen wissen-
schaftlicher Analysen wird vor allem die Anreizwirkung von LEBENSMITTELKLARHEIT 
kritisch betrachtet. 

3.5  Anreizwirkung von LEBENSMITTELKLARHEIT als Verbraucher-
schutzinstrument 

3.5.1 Analyse der Verbrauchermeldungen auf LEBENSMITTELKLARHEIT 

Die Eignung des Onlineportals LEBENSMITTELKLARHEIT als verbraucherschutzpoliti-
sches Instrument wird aus ökonomischer Sicht bereits im Rahmen einer Studie von 
KÜHL ET AL. diskutiert.316 Der Fokus liegt hierbei auf der Funktion von LEBENSMITTEL-

KLARHEIT als Vehikel zur Veröffentlichung von produktbezogenen Verbraucherbe-
schwerden. Hierfür wurden alle zum Zeitpunkt der Studie veröffentlichten Verbrau-
cherbeschwerden hinsichtlich verschiedenster Kriterien analysiert, woraus sich ein 
Stichprobenumfang von 368 Meldungen ergab, welche sich auf 207 verschiedene 
Produkte beziehen.317 

Ein zentrales Ergebnis dieser Untersuchung liefert die Analyse der jeweils von der 
Täuschung betroffenen Produkteigenschaft, wobei zunächst zwischen Such-, Erfah-
rungs- und Vertrauenseigenschaften unterschieden wurde. Hinter dieser Unterschei-
dung verbirgt sich die Fragestellung nach dem Aufwand, der jeweils zur Aufdeckung 
bzw. Prävention der Verbrauchertäuschung notwendig wird. Aus diesem Grund wur-
de eine weitere Präzisierung der Eigenschaftsarten vorgenommen, indem Suchei-
genschaften weiter danach unterschieden wurden, ob sie aufmerksamkeits- oder 
sachkenntnisbezogen sind.  

Aufmerksamkeitsbezogene Sucheigenschaften sind die Informationen, die „ohne um-
fangreiche kognitive Leistung über die Produktverpackung zu erfassen sind“.318 
Demgegenüber bedürfen sachkenntnisbezogene Sucheigenschaften zusätzlich eines 
bestimmten Hintergrundwissens und einer Interpretation. Als Beispiel für aufmerk-
samkeitsbezogene Sucheigenschaften nennen die Autoren die Angabe des 
Fruchtanteils eines Brotaufstrichs mit „Erdbeere 50%“ im Zutatenverzeichnis. Zeigt 
sich ein Verbraucher im Rahmen einer Meldung bei LEBENSMITTELKLARHEIT hier durch 

                                                
315 Vgl. vzbv (2015c). 
316 Vgl. Kühl et al. (2013a): 373 ff. 
317 Vgl. Kühl et al. (2013a): 376 ff. 
318 Kühl et al. (2013a): 278. 
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einen geringeren als den erwarteten Fruchtanteil getäuscht, bezieht sich diese Be-
schwerde auf eine aufmerksamkeitsbezogene Sucheigenschaft. Der Eindruck eines 
höheren Fruchtanteils, der möglicherweise durch die Verkehrsbezeichnung oder eine 
Produktabbildung erweckt worden ist, hätte mit entsprechender Aufmerksamkeit auf 
das Zutatenverzeichnis korrigiert und eine Täuschung verhindert werden können. 
Exemplarisch für sachkenntnisbezogene Sucheigenschaften wird die Angabe „Hefe-
extrakt“ im Zutatenverzeichnis genannt. Wird ein Produkt frontseitig mit dem Hinweis 
„Ohne Zusatzstoff Geschmacksverstärker“ versehen, bedarf es zum einen der 
Wachsamkeit, die Zutat Hefeextrakt als solchen zu erkennen und zum anderen des 
Wissens, dass diese eine geschmacksverstärkende Wirkung hat.319 

Den Studienergebnissen zufolge beziehen sich 71,8% der veröffentlichten Verbrau-
cherbeschwerden auf aufmerksamkeitsbezogene Sucheigenschaften. In drei Vierteln 
dieser kommunizierten Verbraucher(ent)täuschungen hätte es lediglich der Betrach-
tung des Zutatenverzeichnisses bedurft, um den täuschenden Eindruck zu korrigie-
ren. Gut ein Fünftel der veröffentlichten Verbrauchermeldungen bezieht sich auf 
sachkenntnisbezogene Sucheigenschaften. Die übrigen 6% verteilen sich auf Erfah-
rungseigenschaften (1,1%) und Vertrauenseigenschaften (4,9%).320 

Die im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten stammen aus dem Jahr 2012. Um zu 
überprüfen, ob sich seitdem Änderungen ergeben haben, wird der Datensatz aus 
veröffentlichten Verbrauchermeldungen für die vorliegende Arbeit aktualisiert. Im Juni 
2015 konnten auf LEBENSMITTELKLARHEIT insgesamt 599 Verbrauchermeldungen re-
gistriert werden, die unter der Rubrik „Getäuscht?“ oder „Geändert“ veröffentlicht 
sind.  

In 22 Fällen war eine Zuordnung der Beschwerde zu einer der vier informationsöko-
nomischen Eigenschaften nicht eindeutig möglich. Drei Viertel der übrigen 577 Ver-
brauchermeldungen lassen sich, wie in der nachstehenden Abbildung veranschau-
licht, hinsichtlich der betroffenen Produkteigenschaft den aufmerksamkeitsbezoge-
nen Sucheigenschaften zuordnen. Der Anteil dieser Eigenschaftskategorie hat sich 
somit seit der Untersuchung aus dem Jahr 2012 leicht erhöht. Für die Korrektur des 
(ent-)täuschenden Produkteindrucks hätte es in knapp acht von zehn dieser Fälle 
(78,2%) gereicht, am POS das Zutatenverzeichnis zu lesen. Ein Achtel der veröffent-
lichten Verbrauchermeldungen bezieht sich auf sachkenntnisbezogene Sucheigen-
schaften. Ebenso viele lassen sich Erfahrungs- (3,3%) oder Vertrauenseigenschaften 
(9,2%) zuordnen. Damit ist deren Anteil im Vergleich zur Studie aus dem Jahr 2012 
gestiegen, der Anteil sachkenntnisbezogener Sucheigenschaften hat abgenommen. 

                                                
319 Vgl. Kühl et al. (2013a): 378. 
320 Ebenda. 
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Insgesamt zeigt die aktualisierte Erhebung und Auswertung der auf LEBENSMITTEL-

KLARHEIT veröffentlichten Verbrauchermeldungen, dass sich seit der ersten Studie 
keine wesentlichen Änderungen hinsichtlich der Beschwerdeauslöser und Veröffent-
lichungsanforderungen ergeben haben. Die mit Abstand meisten Verbrauchermel-
dungen bringen (Ent-)täuschungen zum Ausdruck, die eine intensivere Betrachtung 
der Verpackungsinformationen vor dem Kauf beseitigt hätte. Bei mehr als der Hälfte 
(58,6%) aller Meldungen hätte allein das Zutatenverzeichnis, das als Pflichtangabe 
Bestandteil jeder Lebensmittelverpackung ist, alle (ent-)täuschungsbeseitigenden In-
formationen bereitgestellt (vgl. Abb. 7). 

Die Dominanz sucheigenschaftsbezogener Verbrauchermeldungen ist hier keines-
falls verwunderlich, setzt das Konzept des Onlineportals doch voraus, dass Verbrau-
cher die (ent-)täuschenden Angaben selbst entdecken. Somit behandelt das Online-
portal Fälle, die auch der Markt lösen könnte, indem (ent-)täuschte Verbraucher auf 
einen (Wieder-)Kauf verzichten oder anderweitig strafend tätig werden. In diesem Be-
reich ist die Legitimation staatlich unterstützter Eingriffe aus ökonomischer Perspekti-
ve folglich stark zu bezweifeln. 

  

                                                
321 Eigene Berechnungen. 
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Abbildung 6: Vom Täuschungsvorwurf betroffene Produkteigenschaft (n = 577)321 
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KÜHL ET AL. erkennen in den Ergebnissen ihrer Analyse in dem Onlineportal eine 
staatliche Unterstützung von ignorantem Konsumentenverhalten, welches sich durch 
nachlässiges Informationsverhalten in der Vorkaufphase auszeichnet, an das sich ei-
ne mit hohen Opportunitätskosten323 verbundene Nachkaufbeurteilung anschließt. 
Mit der „verständnisvollen Veröffentlichung von Meldungen, die sich größtenteils auf 
aufmerksamkeitsbezogene Sucheigenschaften beziehen, wird signalisiert, dass es 
völlig akzeptabel ist und den Erwartungen der Verbraucherpolitik entspricht, die [ver-
pflichtenden] Produktinformationen nur sehr oberflächlich zu betrachten“.324 Weiter-
hin wird kritisiert, dass ein Beschwerdeportal angesichts der vielfach erforschten ge-
ringen Beschwerdebereitschaft unzufriedener Kunden ungeeignet ist, einen tatsäch-
lichen, repräsentativen Täuschungsschutzbedarf zu ermitteln, welcher als erklärtes 
Ziel des Onlineportals formuliert ist.325 

Darüber hinaus wird moniert, dass Produkte trotz rechtskonformer Aufmachung „mit 
einem die Unternehmensreputation in Gefahr bringenden ‚Getäuscht?‘ markiert und 
in der Öffentlichkeit mit deutlicher, plakativer Aufforderung zur Anpassung der Pro-
duktgestaltung präsentiert“326 werden. Diese staatlich initiierte Sanktionierung327 
rechtskonformen Verhaltens wird von den Autoren hinsichtlich ihrer Eignung zur För-
derung des Qualitätswettbewerbs stark bezweifelt. Die mit der Initiative „Klarheit und 
Wahrheit bei der Kennzeichnung und Aufmachung von Lebensmitteln“ angestrebte 

                                                
322 Eigene Berechnungen. 
323 Diese resultieren im Wesentlichen aus dem hohen Zeitaufwand, der für die aufwändig zu 

erstellende Verbrauchermeldung beim Onlineportal entsteht. 
324 Kühl et al. (2013a): 381. 
325 Vgl. Kühl et al. (2013a): 379. 
326 Kühl et al. (2013a): 380. 
327 Im Rahmen dieser Arbeit sind der Begriff ‚Sanktion‘ und all seine Varianten stets mit der 

Bedeutung ‚Bestrafung‘ belegt. Die ebenfalls gebräuchliche Verwendung dieses Aus-
drucks als Synonym für ‚Billigung, Zustimmung‘ kommt hier nicht zum Tragen. 
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Stärkung verbraucherfreundlich agierender Unternehmen scheint hier „eher indirekt 
über eine Schwächung der Übrigen“ zu geschehen.328 Dies ist besonders vor dem 
Hintergrund der fehlenden Systematik bzw. Repräsentativität der Auswahl der veröf-
fentlichten Produkte kritisch zu betrachten. 

Im Jahr 2012 zeigen verschiedene Studien, dass der (deutlichen) Mehrheit der Ver-
braucher das Onlineportal unbekannt ist.329 Ein Drittel bis die Hälfte der befragten 
Konsumenten, die das Portal kennen, zeigt diesem gegenüber Desinteresse.330 Nur 
etwa jeder fünfte Befragte der DLG-Studie stuft das Portal als glaubwürdig ein.331 Ei-
ne deutliche Mehrheit der Befragten der Studie von T.I.P. BIEHL UND PARTNER hinge-
gen hält LEBENSMITTELKLARHEIT für eine nützliche Einrichtung (82%) und glaubt da-
ran, dass das Onlineportal die Industrie dazu bewegen kann, Produkte ehrlicher zu 
beschreiben (72%). Ein Viertel der Befragten ist der Ansicht, dass LEBENSMITTEL-

KLARHEIT vor allem Querulanten ein Forum bietet.332 Insgesamt zeigt sich in dieser 
Meinungsumfrage, dass eine positive Einstellung gegenüber LEBENSMITTELKLARHEIT 
bei älteren Befragten verbreiteter ist als bei jüngeren.333 

Im Rahmen der bereits zitierten Befragung der ALÜ-Mitarbeiter äußerten diese 
mehrheitlich, die Ziele des Onlineportals würden nur teilweise (44,9%) oder gar nicht 
(27%) erfüllt. Besonders gering wird die Eignung des Portals als Instrument der Poli-
tikberatung beurteilt.334 Hiermit konsistent ist die mit deutlicher Mehrheit vertretene 
Ansicht, die Verbraucherbeschwerden stünden nicht repräsentativ für die Probleme 
der gesamten Konsumentenschaft. 

Die Analyse der auf LEBENSMITTELKLARHEIT veröffentlichten Verbrauchermeldungen 
offenbart verschiedene Probleme, die die Eignung des Onlineportals als Täu-
schungsschutzinstrument erheblich in Zweifel ziehen. Von besonderer Bedeutung für 
dessen Wirksamkeit als Anreizinstrument zur Förderung der Anbieter-Compliance ist 
die dem Onlineportal zugesprochene Sanktionsfunktion.  

3.5.2 Staatlich unterstützte Sanktionierung subjektiver Verbraucher-
täuschung als Compliance-Stimulanz? 

Aus ökonomischer Sicht kreieren effektive Täuschungsschutzmaßnahmen Anreize, 
die eine Täuschung des Verbrauchers im Rahmen der Lebensmittelvermarktung als 
Handlungsalternative vergleichsweise unattraktiv machen und somit Compliance för-

                                                
328 Vgl. Kühl et al. (2013a): 380. 
329 Vgl. DLG (2012); Loos und Braun (2012): 185; T.I.P. Biehl und Partner (2012): 5. 
330 Vgl. Loos und Braun (2012): 185; T.I.P. Biehl und Partner (2012): 17. 
331 Vgl. DLG (2012). 
332 Vgl. T.I.P. Biehl und Partner (2012): 9. 
333 Vgl. T.I.P. Biehl und Partner (2012): 12ff. 
334 Vgl. Kühl et al. (2013b): 11. 
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dern. Im vorangegangenen Abschnitt wurde LEBENSMITTELKLARHEIT u. a. als Verbrau-
cherschutzinstrument mit Sanktionsfunktion identifiziert. Alle veröffentlichten Ver-
brauchermeldungen beziehen sich auf Produkte, deren Aufmachung rechtskonform 
und deshalb ungeeignet für die Anzeige bei der amtlichen Lebensmittelüberwachung 
ist.335 Folglich handelt es sich hierbei durchweg um subjektive Täuschungsfälle. Um 
zu analysieren, welche Anreizwirkung Sanktionen infolge subjektiver Täuschung ha-
ben, kommt an dieser Stelle eine Prinzipal-Agenten-Analyse zum Einsatz. Deren 
Eignung ergibt sich hier aus dem Vorliegen von Informationsasymmetrien, welche ei-
ne notwendige Voraussetzung für Lebensmitteltäuschungen bilden und die Konsu-
menten-Anbieter-Beziehung in eine klassische Prinzipal-Agenten-Beziehung ver-
wandeln.336 

Die Modellierung des entsprechenden Entscheidungsproblems entspricht einer leich-
ten Modifikation der Überlegungen von PIPER UND KÜHL,337 welche in ihren Grundzü-
gen an das Moral-Hazard-Modell zur Analyse verhaltensinduzierter Nahrungsmittelri-
siken von HIRSCHAUER angelehnt sind.338 

3.5.2.1 Beschreibung der Entscheidungssituation 

In der freiheitlichen Wirtschaftsordnung gilt der Verbraucher als entscheidende 
Macht, als „Souverän der Wirtschaft“.339 In dem hier zu entwickelnden Entschei-
dungsmodell nimmt der Verbraucher die Rolle des Prinzipals ein, der einen Lebens-
mittelproduzenten ‚beauftragt‘, ihm ein Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen. 
Hiermit wird der Lebensmittelproduzent zum Agenten. Für die Vermarktung seiner 
Lebensmittel stehen diesem zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Er kann mit der Auf-
machung des Produktes die wahre Produktqualität abbilden (a2) oder eine höhere als 
die tatsächliche Qualität suggerieren (a1). 

Das Ergebnis dieser Handlung (Output) kann den Erwartungen, die der Verbraucher 
vor dem Kauf gebildet hat, entsprechen (y2) oder nicht (y1), wobei das Ergebnis nicht 
direkt durch die Aktivität des Agenten bestimmt wird. Bleibt eine Täuschung durch 
den Agenten vom Prinzipal unerkannt, schreibt dieser dem Produkt auch nach dem 
Kauf die suggerierte, höhere Qualität zu und sieht seine Erwartungen erfüllt. Betrifft 
eine Täuschung Erfahrungseigenschaften, so besteht die Möglichkeit, dass der Prin-
zipal diese nach dem Kauf aufdeckt, womit seine Erwartungen an das Produkt unter-
troffen sein dürften. Der Zusammenhang zwischen der Aktivität des Agenten und 

                                                
335 Vgl. vzbv (2015d). 
336 Vgl. Richter und Furubotn (2010): 173 f.; Hirschauer und Zwoll (2008): 32 ff.; Hirschauer 

et al. (2007): 261; Arrow (1985): 37 ff. 
337 Vgl. Piper und Kühl (2015): 223 ff. 
338 Vgl. Hirschauer (2004): 192 ff. 
339 Woll (2008): 590. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

9



70 Akteure im Kontext der Lebensmitteltäuschung 

 

dem Ergebnis soll, wie in Tabelle 8 abgebildet, über Wahrscheinlichkeitsparameter in 
das Modell einfließen. 

 Aktivität des Agenten 

 Täuschung Lauterkeit 

Ergebnis entspricht den Er-
wartungen des Prinzipals 

Unerkannte objektive  
Täuschung 

(1-r) 

Erkannte Lauterkeit 
(q) 

Ergebnis entspricht nicht den 
Erwartungen des Prinzipals 

Erkannte objektive  
Täuschung 

(r) 

Subjektive Täuschung 
(1-q) 

 

Die Wahrscheinlichkeit, dass es dem Prinzipal gelingt, die wahre Produktqualität zu 
ermitteln, indem er eine objektive Täuschung entdeckt oder Lauterkeit auch als sol-
che wahrnimmt, wird mit den Parametern r und q gekennzeichnet. Beide Parameter 
liegen zwischen 0 und 1 und sind somit prozentual interpretierbar. Sie sind eng mit 
dem Informationsaufwand verknüpft, der zur Qualitätsermittlung betrieben wird. Je 
nachdem, welche Eigenschaften des Produktes hinsichtlich ihrer Qualität zu beurtei-
len sind, erfordert dies mehr oder weniger Aufwand. Dementsprechend ist die Aus-
prägung von Sucheigenschaften vergleichsweise leicht zu ermitteln, wobei die Be-
stimmung der Qualität von Erfahrungseigenschaften deutlich mehr Aufwand verur-
sacht, was wiederum bei der Beurteilung von Vertrauenseigenschaften übertroffen 
wird. Somit ist beispielsweise der Aufwand, der zur Erreichung eines r = 1 bei Such-
eigenschaften benötigt wird, deutlich geringer als für die Erzielung eines r = 1 bei 
Vertrauenseigenschaften. 

Das Ergebnis der Aktivität des Agenten, das wie beschrieben auch durch die Wahr-
nehmung des Verbrauchers beeinflusst wird, determiniert die Entlohnung des Agen-
ten. Diese besteht zunächst in dem Preis, der für jede Produktalternative festgelegt 
wird und durch den Prinzipal für den Erwerb des Produktes zu zahlen ist. Dabei wird 
angenommen, dass für die zwei Produktalternativen zunächst zwei verschiedene 
Preise realisiert werden können, da eine täuschende Produktaufmachung eine höhe-
re Qualität suggeriert und somit eine höhere Zahlungsbereitschaft (p1) abgeschöpft 
werden kann als für dasselbe Produkt in lauterer Aufmachung (p2). 

Eine weitere Modellannahme legt fest, dass dem Agenten bei der Durchführung der 
beiden Aktivitäten die gleichen Kosten entstehen, da sich diese nur inhaltlich in der 
Aussage und nicht im Aufwand unterscheiden.  

                                                
340 Piper und Kühl (2015): 225. 

Tabelle 8: Aktivitäts-Output-Kombinationen340 
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Wird eine objektive Täuschung vom Prinzipal entdeckt, kann er das Fehlverhalten 
des Agenten persönlich bestrafen und/oder dieses bei den Behörden melden, 
wodurch die Möglichkeit einer kombinierten Bestrafung entsteht (b1). Denkbare 
Strafmaßnahmen des Prinzipals in seiner Rolle als Verbraucher sind z. B. negative 
Mundpropaganda oder der zukünftige Verzicht auf den Kauf der Produkte des Anbie-
ters. Die Strafmaßnahmen der Behörden sind gesetzlich festgelegt und bestehen je 
nach Schwere der Täuschung in Bußgeldern, Geld- oder Freiheitsstrafen (vgl. Kap. 
3.3.3).  

Die Bestrafung für objektive Täuschung wird hier als additive Verknüpfung der jewei-
ligen Sanktionierung durch Verbraucher und Behörden dargestellt. Im Falle einer 
subjektiven Täuschung kann der Prinzipal ebenfalls als strafender Verbraucher auf-
treten (b2), wird hierbei jedoch nicht durch die Behörden unterstützt. Aus diesem 
Grund ist zu erwarten, dass die Strafe für eine entdeckte objektive Täuschung (b1) 
höher ausfällt, als für eine subjektive Täuschung (b1 > b2). In beiden Fällen reduziert 
sich die Entlohnung des Agenten in Höhe des jeweiligen Produktpreises um den 
Wert der entsprechenden Strafe. Die Modellierung berücksichtigt dabei nur einen 
Agenten, weshalb hier im Falle einer entdeckten objektiven oder einer subjektiven 
Täuschung eine eindeutige Rückverfolgung zum Agenten und folglich eine gezielte 
Bestrafung möglich ist.341 

Über die Sanktionsvariable gelingt weiterhin die Berücksichtigung einer Mehrperiodi-
zität, indem diese zukünftiges Boykottverhalten des Prinzipals oder die Effekte nega-
tiver Mundpropaganda mit in die Betrachtung einschließt. 

Als weitere Modellannahme ergibt sich, dass das Ergebnis der Aktivität des Agenten 
durch den Prinzipal nur eingeschränkt beobachtbar ist. Dabei beginnt die Kontrolle 
des Produkts durch den Prinzipal bereits am Point of Sale mit der Beurteilung der re-
levanten Sucheigenschaften. Dies erfolgt in der Regel über die Erfassung der Verpa-
ckungsinformationen. Diese bestehen zum großen Teil aus gesetzlich vorgeschrie-
benen Angaben, die bestimmte Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften des Pro-
duktes in Sucheigenschaften verwandeln. Hierzu zählt z. B. die Zusammensetzung 
des Produktes, die in der Regel nicht mit haushaltsüblichen Mitteln feststellbar ist, 
aber über das Zutatenverzeichnis eindeutig erkennbar wird. Die Erfassung dieser 
Produktinformationen durch den Verbraucher verursacht Kontrollkosten in Form von 
Zeit. Die Ermittlung der Produktqualität im Rahmen von Erfahrungs- und Vertrauens-
eigenschaften ist ebenfalls nur unter Entstehung von Kosten möglich, die im Bereich 
der Vertrauenseigenschaften rasch unzumutbare Höhen erreichen. Für das vorlie-
gende Modell wird der Aufwand, der vom Verbraucher für die Outputkontrolle betrie-

                                                
341 In der Realität wird die Rückverfolgbarkeit durch die verpflichtende Angabe des Inver-

kehrbringers auf der Produktverpackung gewährleistet. 
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ben wird, als Kontrollintensität (k) bezeichnet. Diese kann vollständig ausbleiben, bis 
zur vollständigen Erschließung der Produktqualität durchgeführt werden oder (im Re-
gelfall) im Bereich zwischen diesen beiden Extremen liegen. Formal wird der Kontrol-
lintensität (k) somit der Bereich zwischen 0 und 1 und die Möglichkeit einer prozentu-
alen Angabe zugewiesen. 

Eine weitere Annahme dieses Modells ist, dass der Prinzipal a priori weiß, dass ihm 
die Aktivität „Lauterkeit“ den größten Nutzen stiftet. Aus diesem Grund besteht das 
Ziel des Prinzipals hier in der Minimierung der Kosten für das Anreiz- und Kontroll-
system, das Täuschung verhindert. Das heißt, die Strafen und Kontrollintensitäten 
des Verbrauchers und der diesen vertretenden Behörden sind so zu gestalten, dass 
Lebensmitteltäuschung mit möglichst geringem Aufwand verhindert wird. Eine Über-
sicht der Modellannahmen zeigt die nachstehende Tabelle. 

Parameter Ausprägung(en) 

Aktivität des Agenten (a) a1 = Täuschung 
a2 = Lauterkeit 

Output (y) y1 = nicht den Erwartungen entsprechend 
y2 = den Erwartungen entsprechend 

Entlohnung des Agenten (l) 

Unerkannte objektive Täuschung (a1, y2): p1 
Erkannte Lauterkeit (a2, y2): p2 
Erkannte objektive Täuschung (a1, y1): p1 – b1 
Subjektive Täuschung (a2, y1): p2 – b2 

Bestrafung des Agenten b1 = Bestrafung für objektive Täuschung 
b2 = Bestrafung für subjektive Täuschung 

Höhe der Entlohnung/Bestrafung 

p1, p2 > 0 
p1 > p2 
b1,b2  0 
b1 > b2 

Anzahl der Agenten eins 

Rückverfolgbarkeit des Outputs (z) z = 1 

Beobachtbarkeit des Outputs eingeschränkt, kostenpflichtig 

Intensität der Outputkontrolle (k) 0 < k < 100% 

Kontrollkosten (c(k)) c(k) > 0 

Zielfunktion des Prinzipals Kostenminimierung 

Seite der asymmetrischen Information einseitig 

 

3.5.2.2 Entscheidungsproblem des Agenten 

Das Ziel des Prinzipals (Verbraucher) (und somit auch der Verbraucherpolitik) be-
steht darin, das Anreiz- und Kontrollsystem so zu wählen, dass die Handlungsalter-
                                                
342 Modifiziert nach Piper und Kühl (2015): 227. 

Tabelle 9: Übersicht über Modellannahmen342 
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native „Täuschung“ aus Sicht des Agenten unattraktiver ist als die Aktivität „Lauter-
keit“. Bei einem nutzenmaximierenden Agenten (Produzenten) ist dies der Fall, wenn 
seine Entlohnung aus Lauterkeit (la2) der Entlohnung aus Täuschung (la1) entspricht 
bzw. diese übersteigt. In den Gleichungen (1) bis (3) sind diese Zusammenhänge 
formal dargestellt. Gleichung (1) zeigt die erwartete Entlohnung aus Täuschung, wel-
che vom Produktpreis, der Wahrscheinlichkeit der Täuschungsentdeckung sowie der 
drohenden Strafe abhängt. Analog bildet Gleichung (2) die Entlohnung aus Lauterkeit 
ab. Die Bedingung, unter der ein nutzenmaximierender Agent die Handlungsalterna-
tive Lauterkeit wählt (la2  la1), ist in Gleichung (3) dargestellt.343 

 

la1 =  (1)  

la2 =  (2)  

 (3)  

 

Wie bereits beschrieben, handelt es sich bei den Parametern q und r nicht um reine 
Zufallsvariablen. Die Wahrscheinlichkeit, eine Täuschung zu entdecken bzw. Lauter-
keit als solche zu erkennen, ist eng verbunden mit dem Aufwand, der seitens des 
Prinzipals (Verbrauchers) für die Informationssuche und -verarbeitung betrieben wird 
(Kontrollintensität (k)). So gelingt beispielsweise die Ermittlung der tatsächlichen Zu-
sammensetzung eines Müslis eher, wenn neben der Betrachtung der grafischen Dar-
stellung der Inhaltsstoffe auf der Verpackungsvorderseite zusätzlich ein Blick ins Zu-
tatenverzeichnis geworfen wird, in dem alle Produktbestandteile aufgeführt und ent-
sprechend ihres Anteils am Gesamtprodukt sortiert oder mit Prozentangaben ge-
kennzeichnet sind. Aus diesem Grund sei:  

 

r = k (4)  
q = k (5)  

 

Berücksichtigt man diese Annahme für das Entscheidungsmodell des Agenten, wird 
Gleichung (3) wie folgt modifiziert: 

 

kp2 + p2 – b2 –kp2 + kb2  p1 – kp1 + kp1 – kb1 (6)  
p2 – b2 + kb2  p1 – kb1 (7)  

 

                                                
343 Die Modellierung des Entscheidungsproblems orientiert sich an Hirschauer und Mußhoff 

(2007: 249 ff.) sowie Hirschauer (2004: 193 ff.). 
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Im Lebensmitteleinzelhandel findet der Verbraucher in der Regel Festpreise vor. 
Dementsprechend werden die Preise auch hier nicht als verhandelbar, sondern kon-
stant angenommen. Eine möglichst effiziente Täuschungsprävention gelingt dann, 
wenn die Sanktionen b1 und b2 so gewählt werden, dass die Differenz zwischen den 
beiden erwarteten Entlohnungen bei minimaler Kontrollintensität (kmin) Null wird. Da-
bei lässt bereits die Ungleichung (7) vermuten, dass die reine Verbrauchersanktionie-
rung (b2) im Vergleich zur behördlich unterstützten Bestrafung (b1) möglichst gering 
ausfallen muss, um die Handlungsalternative „Lauterkeit“ für den nutzenmaximieren-
den Agenten (Produzenten) vergleichsweise attraktiv werden zu lassen.  

3.5.2.3 Konsequenzen 

Das Ausmaß an verbraucherseitiger und behördlich unterstützter Sanktionierung, bei 
dem die zur Täuschungsvermeidung notwendige Kontrollintensität minimal wird, wird 
im Folgenden für verschiedene Preise und Sanktionsintervalle bestimmt.  

Bei der Bestimmung der Preisdifferenz zwischen der lauteren und täuschenden Pro-
duktvariante werden empirische Erkenntnisse dieser Arbeit zum monetären Schaden 
durch Täuschung zugrunde gelegt, die in Kapitel 5.3.9 detailliert erläutert werden. Im 
Falle einer Mehrzahlungsbereitschaft für ein täuschend aufgemachtes Produkt liegt 
diese hier im Mittel zwischen 17,7% und 26,7% des Preises der lauteren Variante. 
Das Prinzipal-Agenten-Modell wird deshalb für den Fall eines 15%igen Preisauf-
schlags für die Täuschung (p2 = 1,29€; p1 = 1,49€) und eine Preisdifferenz von 25% 
(p2 = 0,69€; p1 =0,86€) berechnet. 

Die Abhängigkeit der erwarteten Entlohnungen der beiden Handlungsalternativen 
Täuschung und Lauterkeit von der Kontrollintensität und dem Ausmaß der Bestra-
fung lassen sich zunächst allgemein in einem Diagramm darstellen (vgl. Abb. 8). 

Die Steigung der Graphen variiert mit dem jeweiligen Bestrafungsumfang, der immer 
in Form eines Intervalls berücksichtigt wird. Hiermit findet die in der Realität vorlie-
gende natürliche Begrenzung der Sanktionen Eingang in die Modellierung. Der 
Schnittpunkt der beiden Graphen und die Fläche zwischen den Graphen rechts vom 
Schnittpunkt umfasst alle Sanktionskombinationen, in denen die Entlohnung für Lau-
terkeit mindestens so hoch ist wie die für Täuschung. Relevant sind hierbei selbst-
verständlich nur die Bereiche, in denen die Entlohnung positiv ist, wobei besonderes 
Augenmerk auf der Bestimmung des Anreizsystems liegt, das zur Täuschungsver-
meidung die geringste Kontrollintensität erfordert. 

Beide Graphen verlaufen parallel zur Abszisse, wenn das Ausmaß beider Sanktionen 
Null ist. Bei jeweils maximaler Bestrafung schneiden sich die Graphen im IV. Quad-
ranten, wobei der Täuschungsgraph eine negative Steigung und der Lauterkeits-
graph eine positive Steigung aufweist. Liegt der Schnittpunkt der beiden Graphen auf 
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der Abszisse, so ist der Punkt erreicht, an dem jeder Anstieg der reinen Verbrau-
cherbestrafung (b2) und/oder jede Senkung der behördlich unterstützten Sanktionie-
rung (b1) zur Erhöhung der zur Täuschungsvermeidung notwendigen Kontrollintensi-
tät führt (kmin). Eine Senkung der erforderlichen Kontrollintensität wäre hier nur durch 
eine Senkung von b2 oder die Erhöhung von b1 möglich, wobei Letzteres eine Erwei-
terung des festgelegten Sanktionsintervalls erfordert. Als graphische Unterstützung 
der vorangegangenen Erläuterungen dient die folgende Abbildung. 

 
 

Die zur Realisierung einer minimalen Kontrollintensität notwendige Ausprägung der 
beiden Sanktionen wird im Folgenden für zwei Preisniveaus mit unterschiedlicher Dif-
ferenz sowie drei verschiedene Sanktionsintervalle berechnet. Die Ergebnisse sind 
zunächst grafisch in Abbildung 9 dargestellt und anschließend tabellarisch zusam-
mengefasst. 

Wird für das täuschend vermarktete Produkt ein Preis festgelegt, der 0,20€ bzw. 15% 
über dem Preis für dasselbe Produkt in lauterer Aufmachung liegt und für beide 
Sanktionsformen ein Intervall von {0,10} definiert, sollte die reine Verbraucherbestra-

                                                
344 Eigene Darstellung. 

Abbildung 8: Agentenentlohnung in Abhängigkeit von der Kontrollintensität344 
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fung subjektiver Täuschung bei maximaler behördlich unterstützter Bestrafung für ob-
jektive Täuschung höchstens einen Wert von 1,53 annehmen, um die Handlungsal-
ternative Täuschung unattraktiv zu machen. Jede höhere Ausprägung verschiebt den 
Schnittpunkt der beiden Graphen in den negativen Entlohnungsbereich. Eine weitere 
Senkung von b2 würde die zur Täuschungsvermeidung benötigte Kontrollintensität 
weiter reduzieren. 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

6) 

 

 

Ändert man die Preise oder die Bestrafungsintervalle, so ändern sich zwar der maxi-
male Wert von b2 und die erforderliche Kontrollintensität, aber die Grundaussage 
bleibt gleich: Um die Handlungsalternative „Täuschung“ aus Sicht eines nutzen-
maximierenden Agenten (Lebensmittelproduzenten) unattraktiv zu machen, muss die 
Bestrafung von objektiver Täuschung ein Vielfaches der Bestrafung von subjektiver 
Täuschung betragen (vgl. Tab. 10).   
                                                
345 Modifiziert nach Piper und Kühl (2015): 229 f. 

Abbildung 9: Ergebnisse der Prinzipal-Agenten-Modellierung345 
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Abb. Preise (p1; p2) Bestrafungsintervall ({b1};{b2}) b2 b2/b1 kL 

1) 1,49€; 1,29€ {0,10}; {0,10} 1,53 10,2 0,15 

2) 0,86€; 0,69€ {0,10}; {0,10} 0,74 9,25 0,08 

3) 0,86€; 0,69€ {0,5}; {0,5} 0,82 4,82 0,17 

4) 1,49€; 1,29€ {0,5}; {0,5} 1,82 6,07 0,30 

5) 0,86€; 0,69€ {0,2}; {0,2} 1,22 2,84 0,43 

6) 1,49€; 1,29€ {0,2}; {0,2} -  - 
 

Mit der Bestimmung der geringsten zur Täuschungsvermeidung notwendigen Kon-
trollintensität wird das effizienteste Anreizsystem gewählt, wenn man berücksichtigt, 
dass die reine Verbraucherbestrafung subjektiver Täuschung damit ebenfalls so ge-
ring wie möglich zu halten ist und annimmt, dass die behördliche Bestrafung keine 
relevanten Kosten verursacht, z. B. indem eine bestehende Infrastruktur genutzt wird 
und Strafen in Form von Bußgeldern bzw. Geldstrafen verhängt werden, die eine Fi-
nanzierung des Kontrollsystems ermöglichen bzw. unterstützen. 

Die Ergebnisse der Prinzipal-Agenten-Analyse zeigen, dass eine Unterstützung der 
Bestrafung subjektiver Täuschung als Täuschungsschutzmaßnahme vom ökonomi-
schen Standpunkt aus kontraproduktiv ist. Die Attraktivität lauteren Anbieterverhal-
tens, dessen Orientierungspunkt die gesetzlichen Bestimmungen sind, wird hierdurch 
vermindert. Folglich ist eine Maßnahme wie LEBENSMITTELKLARHEIT, mit welchem die 
Unterstützung der Bestrafung subjektiver Täuschung institutionalisiert worden ist, 
hinsichtlich dieser Sanktionsfunktion eher als Compliance-Bremse denn als Compli-
ance-Stimulanz zu bewerten. 

Sieht der Gesetzgeber in den auf LEBENSMITTELKLARHEIT veröffentlichten Vorwürfen 
die Äußerung eines berechtigten und ausreichend verbreiteten Schutzbedürfnisses, 
sollte dem Problem über eine Anpassung der gesetzlichen Kennzeichnungsvorschrif-
ten sowie deren Anwendung begegnet werden. 

Um weitere Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Effektivität und Effizienz 
des täuschungsbezogenen Verbraucherschutzes abzuleiten, ist eine detailliertere 
ökonomische Untersuchung der Entscheidungsparameter der Akteure im Täu-
schungskontext vonnöten. 

 

                                                
346 Eigene Berechnungen. 

Tabelle 10: Ergebnisse beispielhafter Modellberechnungen346 
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4 Ökonomische Fundierung der Lebensmitteltäuschung 

Die Ergebnisse der vorangegangenen Analysen führen zu der Annahme, dass Ver-
brauchertäuschung bei Lebensmitteln einen verbreiteten, gesellschaftlich uner-
wünschten Zustand darstellt. Erste Analysen bestehender Gegenmaßnahmen offen-
baren Probleme, die deren Eignung als Täuschungsschutzinstrumente erheblich in 
Zweifel ziehen. 

Im Rahmen einer erweiterten ökonomischen Untersuchung ist das gegebene An-
reizsystem nun auf weitere mögliche Schwachstellen zu überprüfen. Hierbei stellt 
sich zunächst die Frage, ob aus ökonomischer Sicht überhaupt eine Notwendigkeit 
besteht, Verbrauchertäuschung zu bekämpfen. 

Zur Beantwortung dieser Frage lassen sich Argumente der Wohlfahrts- und Instituti-
onenökonomik heranziehen. Beide Ansätze eignen sich hier, da sie eine Bewertung 
der Notwendigkeit staatlicher Eingriffe erlauben.  

4.1  Notwendigkeit der Täuschungsbekämpfung 

4.1.1 Wohlfahrtseffekte von Lebensmitteltäuschung 

Eine ökonomische Bewertung der Bekämpfungsnotwendigkeit soll in Anlehnung an 
HUNTLEY UND STEPHEN347 zunächst anhand einer Analyse der Wohlfahrtseffekte einer 
Täuschung vorgenommen werden. 

Das in Abbildung 10a) vereinfacht dargestellte Beispiel zeigt mit NL die Nachfrage 
nach einem Produkt durchschnittlicher Qualität, das unter lauteren Bedingungen zum 
Preis pL vertrieben wird. Entscheidet sich der Anbieter dieses Produktes im Rahmen 
der Vermarktung für den Einsatz täuschender Elemente, so verspricht er sich die 
Wahrnehmung einer höheren Qualität durch den Konsumenten, wodurch sich eine 
Verschiebung der Nachfragekurve von NL auf NT1 ergibt. Folglich kann das Produkt 
nun zu einem höheren Preis pT1 verkauft werden, obgleich sich seine Qualität und 
somit der tatsächliche Nutzen für den Konsumenten entgegen der vom Anbieter ver-
mittelten Informationen nicht erhöht hat. 

Folglich ergibt sich durch die Täuschung eine Senkung der Konsumentenrente um 
die Fläche ABCD, wobei ein Teil der Rente (pT1BCD) auf den Anbieter übergeht. Da 
sich der Verlust der Konsumenten jedoch nicht vollständig auf der Produzentenseite 
als Gewinn niederschlägt, ergibt sich ein Gesamtwohlfahrtsverlust in Höhe der Flä-
che ABpT1.  

                                                
347 Vgl. Huntley und Stephen (1995): 449 ff. 
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Diesem Beispiel liegt die Annahme zugrunde, dass die Täuschung über eine höhere 
Qualität eine Parallelverschiebung der Nachfragekurve bewirkt. Unterstellt der Kon-
sument dem Produkt aufgrund täuschender Informationen des Anbieters jedoch nicht 
nur einen höheren, sondern gar einen einzigartigen Nutzen, kann dies zu verminder-
ten Reaktionen auf Preisänderungen führen, was in einer Ausweitung des Wohl-
fahrtsverlustes resultiert. Im vorliegenden Beispiel wird auch hier die Konsumenten-
rente durch die Täuschung um die Fläche ABCD vermindert, wobei der Teil pT2BCD 
auf den Anbieter übergeht. Es verbleibt der Gesamtwohlfahrtsverlust in Höhe der 
Fläche ABpT2, welcher die Fläche ABpT1 übersteigt (vgl. Abb. 10b)).  

a) Vortäuschung einer höheren Qualität 

 

b) Vortäuschung einer höheren, unikalen Qualität 

 
 

Die durch die Täuschung hervorgerufene Rentenminderung der Konsumenten kann 
in beiden Fällen nicht durch den Zuwachs der Produzentenrente kompensiert wer-
den, wodurch es zu einem Gesamtwohlfahrtsverlust kommt.  

Maßnahmen zur Vermeidung von Täuschung im Lebensmittelbereich dienen somit 
der Erfüllung des Kaldor-Hicks-Kriteriums. Dieses besagt, dass eine Maßnahme 
wohlfahrtssteigernd ist, wenn der Gewinn der Begünstigten dieser Maßnahme den 
Verlust der Benachteiligten übersteigt, so dass theoretisch eine Kompensation der 
Verluste durch die Maßnahmenbegünstigten möglich wäre.349 

                                                
348 Eigene Darstellung in Anlehnung an Huntley und Stephen (1995): 450; eine ähnliche Be-

trachtung der Effekte einer Verbrauchertäuschung findet sich bei Benner (2000): 439 f. 
349 Vgl. Mathis (2009): 56 f. und die dort genannten Quellen. 

Abbildung 10: Wohlfahrtseffekte einer Verbrauchertäuschung348 
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4.1.2 Informationsasymmetrien und opportunistisches Verhalten 

Unvollständige, asymmetrisch verteilte Information und damit die Unsicherheit der 
Wirtschaftssubjekte werden im Rahmen der Neuen Institutionenökonomik berück-
sichtigt. Bei der Unsicherheit von Wirtschaftssubjekten lassen sich Umwelt- und 
Marktunsicherheit unterscheiden.  

Marktunsicherheiten entstehen bei unvollständiger Information über relevante Markt-
bedingungen (z. B. Produktqualität) und lassen sich besonders gut durch Verhal-
tensunsicherheiten repräsentieren.350 Solche Unsicherheit bezüglich des Verhaltens 
eines Transaktionspartners entsteht bei asymmetrisch verteilter Information, da diese 
Raum für opportunistisches Verhalten bietet.351 Dabei bezeichnet Opportunismus 
„die Verfolgung des Eigeninteresses unter Zuhilfenahme von List“, worunter sowohl 
Lügen, Diebstahl, Betrug als auch häufiger „raffiniertere[…] Formen der Täuschung“ 
fallen.352 „Allgemeiner gesagt, bezieht sich Opportunismus auf die unvollständige o-
der verzerrte Weitergabe von Information, insbesondere auf vorsätzliche Versuche 
irrezuführen, zu verzerren, verbergen, verschleiern oder sonst wie zu verwirren.“353 
Das Vorliegen unvollständiger Informationen schafft folglich günstige Bedingungen 
für Täuschung.354 

Zum Zeitpunkt eines Lebensmittelkaufs durch einen Konsumenten besitzt der Produ-
zent des Lebensmittels einen deutlichen Informationsvorsprung. Auch nach ausführ-
licher Begutachtung des Produkts ist der Konsument zunächst lediglich in der Lage, 
eine Beurteilung der Sucheigenschaften des Lebensmittels vorzunehmen. Handelt es 
sich bei dem Vertragsabschluss um einen Wiederholungskauf, erweitert sich sein In-
formationsstand auf die Erfahrungseigenschaften des Lebensmittels. Die Ausprä-
gung der Vertrauenseigenschaften ist durch den Konsumenten jedoch auch nach 
dem Kauf nicht feststellbar. Folglich verfügt der Produzent über weitaus mehr Infor-
mationen hinsichtlich der Rohstoffe, Verarbeitung oder Zusammensetzung eines Le-
bensmittels als der Konsument, womit eine asymmetrische Informationsverteilung 
vorliegt. Inwiefern ein Produkt den Verbraucheranforderungen entspricht und somit 
die Voraussetzung für die Bereitschaft zur Zahlung des Kaufpreises erfüllt, bleibt 
Konsumenten oftmals verborgen. Auf Märkten mit asymmetrisch verteilter Informati-
on besteht somit die Gefahr, dass diese nicht ausreichend Information zur Verfügung 

                                                
350 Vgl. Weiber und Adler (1995): 47. 
351 Vgl. Hirschauer et al. (2007): 260; Molho (2001): 7; Weiber und Adler (1995): 48 und die 

dort angegebenen Quellen. 
352 Vgl. Williamson (1990): 54. 
353 Williamson (1990): 54. 
354 Vgl. Darby und Karni (1973): 72. 
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stellen, um den Verbrauchern die Konsumentscheidungen zu ermöglichen, die am 
besten ihren Präferenzen entsprechen.355 

Diese Informationsasymmetrien können zu Marktversagen in Form einer Negativaus-
lese (Adverse Selektion356) führen.357 Wenn es Anbietern hoher Produktqualität nicht 
gelingt, diese zu signalisieren, ziehen sie sich aus dem Markt zurück, wodurch die 
Durchschnittsqualität der angebotenen Güter und damit deren Fähigkeit zur Bedürf-
nisbefriedigung sinkt.358 Folglich wirken Maßnahmen der Täuschungsbekämpfung, 
die Informationsasymmetrien und Unsicherheit reduzieren, automatisch dem Versa-
gen eines Marktes entgegen und sind somit aus ökonomischer Perspektive wün-
schenswert. 

Grundsätzlich geeignet sind hierbei Instrumente, welche die Signalisierung von Qua-
lität fördern, Anreize gegen opportunistisches Verhalten schaffen und auf der Nach-
fragerseite Vertrauen in bereitgestellte Informationen generieren. Letzterem dienen 
vor allem Maßnahmen, die Täuschungsverhalten umfangreich aufdecken und bestra-
fen, da mit steigender Täuschungsverbreitung das grundsätzliche Vertrauen der 
Konsumenten in die Aufrichtigkeit von Produktinformationen abnimmt. Hiervon sind 
automatisch auch ehrliche Anbieter betroffen.359 Ein dem Verbraucher bekanntes, ef-
fizientes Täuschungsentdeckungs- und -bestrafungssystem kann folglich helfen, das 
Vertrauen in bereitgestellte Produktinformationen und damit die Markteffizienz zu er-
höhen. 

Resümierend ist festzustellen, dass sowohl die wohlfahrts- als auch die institutionen-
ökonomische Perspektive überzeugende Argumente für die Notwendigkeit der Täu-
schungsbekämpfung liefert. Die Entwicklung und Bewertung hierfür geeigneter Maß-
nahmen setzt die Kenntnis der Täuschungstriebkräfte voraus, welche folgerichtig An-
satzpunkte und somit Stellschrauben der Täuschungsverhütung bilden. Aus diesem 
Grund gilt es in einem nächsten Schritt, die Existenz von Täuschungen zu erklären 
und im Zuge dessen zentrale Determinanten von Verbrauchertäuschungen bei Le-
bensmitteln zu identifizieren. 

Da objektive Verbrauchertäuschung bei Lebensmitteln den Charakter einer strafba-
ren Handlung hat, werden zur Erklärung täuschenden Anbieterverhaltens Grundla-
gen der ökonomischen Theorie der Kriminalität herangezogen. 

                                                
355 Vgl. Golan et al. (2001): 136. 
356 Vgl. Akerlof (1970). 
357 Vgl. Molho (2001): 26. 
358 Vgl. Molho (2001): 19. 
359 Vgl. Golan et al. (2001): 130 f. 
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4.2 Entscheidungsmodelle der Lebensmitteltäuschung 

Die von BECKER360 begründete Ökonomische Theorie der Kriminalität unterstellt, 
dass sich eine rational agierende Partei ausschließlich auf der Basis von Nutzener-
wartungen für oder gegen das Begehen einer Straftat entscheidet. Diesem Ansatz 
zufolge werden Straftaten im Allgemeinen begangen, sobald deren erwarteter Nut-
zen den einer legalen Tätigkeit übersteigt.361 Formal lässt sich dies wie folgt darstel-
len: 

 

LK NSN **)1(  (8)  

 

Hierbei kennzeichnet KN  den Ertrag aus erfolgreicher, rechtswidriger Tätigkeit, wäh-

rend LN  für den Ertrag aus legaler Tätigkeit steht. Die Zuwiderhandlung wird mit der 

Wahrscheinlichkeit  aufgedeckt und in diesem Fall mit S  bestraft.  

Dieses allgemeine Entscheidungsmodell lässt sich auch auf den speziellen Fall von 
Lebensmitteltäuschung übertragen. Die rechtswidrige Handlung besteht hierbei im 
Einsatz täuschender Elemente beim Vertrieb von Lebensmitteln (NT). Ist die Täu-
schung wirksam und bleibt dabei unentdeckt, besteht der resultierende Nutzen in der 
Realisierung höherer Gewinne durch eine vergleichsweise höhere Zahlungsbereit-
schaft der Konsumenten und/oder einer Steigerung der Absatzmenge. 

Die Aufdeckung der Täuschung kann direkt durch die Lebensmittelüberwachungsbe-
hörden, durch Wettbewerber oder durch den Konsumenten erfolgen. Im Falle der 
Entdeckung durch die zuständigen Behörden oder eine Anzeige bei diesen durch 
Konsumenten oder Wettbewerber kommt es zu einer rechtlichen Verfolgung der Zu-
widerhandlung. In diesem Fall besteht eine mögliche Form der Sanktionierung in ju-
ristischer Bestrafung z. B. durch Bußgelder oder Vertriebsverbote. Fühlt sich der 
Konsument durch den Anbieter eines Lebensmittels getäuscht, kann dies zu Unzu-
friedenheit aufgrund der Nichterfüllung von Erwartungen führen und neben einer An-
zeige bei den zuständigen Behörden z. B. mit zukünftigem Kaufverzicht oder negati-
ver Mundpropaganda sanktioniert werden. Somit lässt sich hier eine zweite Strafdi-
mension abgrenzen, die unabhängig von der juristischen Bewertung der Situation in-
formell in Erscheinung tritt und den Unternehmenserfolg nachhaltig vermindern kann.  

  

                                                
360 Vgl. Becker (1968). 
361 Vgl. Mehlkop (2011): 60 ff. und die dort angegebenen Quellen; Hirschauer et al. (2007): 

260; Eide et al. (2006): 3 ff.; Freeman (1999): 3538; Ehrlich (1973): 523. 
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Unter Berücksichtigt dieser Überlegungen ergibt sich folgende formale Darstellung 
des Entscheidungsprinzips eines rational agierenden Lebensmittelanbieters: 

 

LBBVVTBV NSSN ***11  (9)  

 

Hierbei kennzeichnet den Nutzen, der aus dem Einsatz täuschender Elemente 
resultiert. Mit dem Index werden die verbraucherseitige Entdeckungswahrschein-
lichkeit und Bestrafung markiert, der Index bezeichnet jede Entdeckung und Be-
strafung unter behördlicher Beteiligung. Letzterem sind auch alle Entdeckungen 
durch Konsumenten oder Wettbewerber zuzuordnen, die bei den Lebensmittelüber-
wachungsbehörden angezeigt werden. 

Eine genauere Untersuchung der ermittelten Parameter ‚Nutzen‘, ‚Entdeckungswahr-
scheinlichkeit‘ und ‚Bestrafung‘ ermöglicht nun die Abgrenzung verschiedener ein-
zelner Faktoren, die eine Entscheidung für den Einsatz täuschender Elemente im 
Lebensmittelverkehr beeinflussen.  

Der Verbraucher nimmt im Täuschungskontext die Rolle des potentiellen Opfers ein. 
Die Theorie der Kriminalität untersucht auch diesen Blickwinkel, indem sie die Nut-
zenerwartung als Entscheidungskriterium eines rational agierenden Akteurs auf die 
Entscheidung für das Ausmaß an Schutzvorkehrungen anwendet.362 Dabei wird an-
genommen, dass Schutzmaßnahmen existieren, mittels derer potentielle Opfer die 
Kosten des Täters erhöhen können, wodurch für sie die Wahrscheinlichkeit sinkt, tat-
sächlich zum Opfer zu werden.  

Die Entscheidung, die der Verbraucher im Täuschungskontext zu treffen hat, betrifft 
das Ausmaß an Schutzvorkehrungen, das zur Vermeidung von Schäden durch Täu-
schung getroffen wird. Das Entscheidungsprinzip eines rationalen Konsumenten lässt 
sich wie folgt darstellen: 

 

SV
K

K
SV

SV
S  

(10)  

 

Eine Ausweitung der Schutzmaßnahmen ( SV) ist solange sinnvoll, bis der Grenznut-
zen, welcher sich aus der Veränderung der Opferwahrscheinlichkeit ( ) und dem 
Schaden (KS) im Falle einer Täuschung zusammensetzt, den Grenzkosten  
( KSV / SV) entspricht. 

                                                
362 Ehrlich (1996): 48 f. 
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Im Täuschungskontext könnten diese Schutzmaßnahmen beispielsweise in der Be-
schaffung von Informationen bestehen, die die Kompetenz des Verbrauchers erhö-
hen bzw. Informationsasymmetrien verringern und somit die Entdeckung einer Täu-
schung vor dem Kauf möglich machen. Auch eine Beschränkung des Konsums auf 
Produkte, die dem Verbraucher bekannt sind und erfahrungsgemäß den Erwartun-
gen entsprechen, senkt die Wahrscheinlichkeit, getäuscht zu werden. 

Analog zu einer Straftat resultieren auch aus dem Ergreifen von Schutzvorkehrungen 
Kosten und Nutzen. Im Falle der Informationsbeschaffung entstehen durch den er-
forderlichen Zeitaufwand beispielsweise Opportunitätskosten,363 während die Kons-
umbeschränkung auf Bekanntes Kosten durch den Verzicht auf Abwechslung oder 
Neuartigkeit verursachen kann. Der Nutzen von Schutzvorkehrungen besteht in der 
Vermeidung eines Schadens, welcher bei einer Täuschung im Lebensmittelverkehr 
zunächst einmal monetärer Art in Höhe der Differenz zwischen tatsächlichem Pro-
duktnutzen und Kaufpreis auftritt. Eine detaillierte Betrachtung anderer Schadensar-
ten sowie der Bedeutung der Kenntnis von der Täuschung für die Wahrnehmung des 
Schadens erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 

Die Relevanz dieser Überlegungen für die Entscheidung eines Lebensmittelanbieters 
über den Einsatz täuschender Elemente ergibt sich daraus, dass das Ausmaß an 
Schutzvorkehrungen potentieller Kunden die Entdeckungswahrscheinlichkeit und 
damit die Kosten für die Täuschung beeinflusst. Einem Lebensmittelanbieter, dessen 
potentielle Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs überdurchschnittlich gut informiert und 
aufmerksam sind, wird eine erfolgreiche Täuschung demzufolge seltener gelingen, 
als es bei einem Anbieter mit schlechter informierten, unaufmerksamen Kunden der 
Fall ist. 

Die hier identifizierten Entscheidungsmodelle ermöglichen die Ableitung verschiede-
ner Determinanten der Täuschungspräsenz, welche in Abbildung 11 zusammenge-
fasst sind. All diese Faktoren beeinflussen die Entscheidung eines Anbieters für oder 
gegen täuschendes Verhalten und fungieren somit als mögliche Stellschrauben von 
Täuschungsschutzmaßnahmen. 

                                                
363 Vgl. Ekelund et al. (1995): 35. 
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Die Unterteilung in anbieter-, verbraucher- und behördenbezogene Täuschungsde-
terminanten wird für deren detaillierte Erläuterung beibehalten.  

4.3  Anbieterbezogene Determinanten 

Anbieterbezogene Einflussfaktoren der Lebensmitteltäuschung umfassen im Wesent-
lichen den Nutzen, der dem Anbieter aus den Aktivitäten Täuschung oder Lauterkeit 
entsteht.  

In Kapitel 4.1.2 wird Täuschung dem opportunistischen Verhalten zugeordnet, wel-
ches die Maximierung des eigenen Vorteils unter Zuhilfenahme von List beschreibt. 
Strebt ein Lebensmittelanbieter in erster Linie nach Gewinnmaximierung, wird mit Hil-
fe täuschender Elemente versucht, dem Verbraucher eine Produktqualität zu sugge-
rieren, die die tatsächliche übersteigt. Gelingt dies, zeigt sich beim Verbraucher die 
Bereitschaft, einen höheren Preis zu bezahlen. Unter der Annahme, dass eine täu-

                                                
364 Eigene Darstellung. 

Determinanten der Präsenz von Verbrauchertäuschung 

Anbieter 

Nutzen der 
Täuschung 
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Lauterkeit 
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wahrscheinlichkeit 

Subjektive 
Opferwahr-
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Schutz-
vorkehrungen 
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Strafe 
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instrumente 

Behörden 

Entdeckungs-
wahrscheinlichkeit 
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Strafe 

Strafverfolgung 
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Abbildung 11: Determinanten der Präsenz von Verbrauchertäuschung364 
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schende Produktaufmachung Kosten in gleicher Höhe verursacht, wie die lautere 
Version, resultiert daraus die Möglichkeit, einen höheren Gewinn abzuschöpfen, als 
dies bei lauterer Aufmachung der Fall wäre. Je nachdem, wie sich die Täuschung als 
unechte Produktdifferenzierung im Wettbewerbsumfeld positioniert, könnte diese zu-
dem neue Käuferschaften anlocken und damit Wettbewerbsvorteile sowie eine Erhö-
hung des absoluten Marktanteils generieren.  

Der Nutzen aus Lauterkeit ergibt sich aus der Zahlungsbereitschaft für die tatsächli-
che Produktqualität, wobei eine geringere Gewinnspanne zu erwarten ist als bei 
Verwendung einer täuschenden Aufmachung. Langfristig könnte es zudem z. B. zum 
Aufbau eines positiven Images als aufrichtiger Anbieter bzw. Konsumentenvertrauen 
kommen. Dieser Nutzen wird in dem vorliegenden Modell nicht als solcher erfasst, 
sondern als Abwesenheit einer Strafe berücksichtigt, welche bei der Aufdeckung täu-
schender Handlungen droht. 

Verstöße gegen die Täuschungsschutznorm des Lebensmittelrechtslassen sich dem 
Phänomen der Wirtschaftskriminalität zuordnen.365 Vergehen dieser Art weisen 
grundsätzlich Charakteristika auf, die ihre Aufdeckung und Bestrafung verhältnismä-
ßig diffizil gestalten.366 Besonders relevant im Verbrauchertäuschungskontext sind 
die oftmals hohe Komplexität der Vergehen, der sogenannte ‚Rippling-Effekt‘367 und 
das Fehlen eines eindeutig Schuldigen.  

Die Komplexität des Vergehens ergibt sich daraus, dass Täuschungen naturgemäß 
und auch im Sinne des § 11 LFGB und dessen Anwendung für den Verbraucher 
nicht offensichtlich, sondern nur mit Fachwissen und/oder entsprechenden techni-
schen Nachweisen zu enttarnen sind. Der ‚Rippling-Effekt‘ beschreibt eine Trivialisie-
rung des individuellen Schadens, die bei Wirtschaftsdelikten über die Viktimisierung 
großer (Personen-)Gruppen entsteht. Folglich können sich derartige Vergehen hoch-
profitabel und gleichzeitig „quasi-opferlos“368 zeigen, da der Schaden Einzelner ver-
gleichsweise gering bzw. kaum messbar ist.  

Die eindeutige Identifizierung von Schuldigen gestaltet sich bei Wirtschaftsdelikten 
vor allem deshalb schwierig, weil oftmals ganze Organisationen zum Täter werden, in 
denen komplexe Entscheidungsprozesse unter der Beteiligung Vieler vonstattenge-
hen. Selbst wenn geregelt bzw. bestimmt ist, wer die Verantwortung für ein demas-
kiertes Vergehen übernimmt, ist damit nicht zwangsläufig die Schuldfrage geklärt. 
Dies kann vor allem dann ein Problem darstellen, wenn zur Bekämpfung von Wirt-
schaftsdelikten Maßnahmen herangezogen werden, deren Verhaltenssteuerung auf 

                                                
365 Vgl. Croall (1993): 359. 
366 Vgl. Croall (1993): 360. 
367 Vgl. Sutherland (1949) zit. nach Croall (1993): 360. 
368 Hirschauer und Mußhoff (2012): 169. 
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immaterielle Anreize wie die Befriedigung des moralischen Gewissens setzt. Diese 
stellen eine der drei Schlüsseldeterminanten der Non-Compliance dar, die sich ganz 
grundsätzlich wie folgt abgrenzen lassen:369 

 physische Gelegenheiten für opportunistisches, regelwidriges Verhalten; 

 Erwartungsnutzen des opportunistischen, regelwidrigen Verhaltens (materiell); 

 soziale Kontextfaktoren und andere immaterielle Motive. 

Letztere lassen sich auch unter dem Begriff ‚protektive Faktoren‘ subsummieren, 
welche definiert werden können als „immaterial behavioral determinants that shield 
actors from deviant acts despite multiple chance of obtaining profit from them“.370 

Für Unternehmen der Ernährungswirtschaft werden hier vor allem intrinsische Wert-
vorstellungen (Berufsethos) und im Falle eines Verstoßes drohende Negativreaktio-
nen im sozialen Umfeld des Unternehmers als relevant erachtet.371 HIRSCHAUER UND 

MUßHOFF konstatieren, dass staatliche Maßnahmen zur Prävention lebensmittelrecht-
licher Verstöße an allen drei Determinanten ansetzen sollten, um so die Entschei-
dungsparameter des Unternehmers zu verändern.372 Transparenzmaßnahmen im 
Sinne des Name-and-Shame-Prinzips werden an dieser Stelle als geeignetes In-
strument betrachtet, was damit begründet wird, dass hier die starke Abschreckungs-
wirkung von ökonomisch relevanten Reputationsschäden mit der Androhung psycho-
sozialer Sanktionen vereint wird.373 Dass immaterielle Motive bei der unternehmeri-
schen Entscheidung für oder gegen täuschungsverbotswidriges Verhalten angesichts 
der beschriebenen Besonderheiten von Wirtschaftsdelikten tatsächlich relevant sind, 
darf allerdings bezweifelt werden. Fehlende individuelle Schuld- bzw. Verantwor-
tungsgefühle und die Wahrnehmung lebensmittelbezogener Verbrauchertäuschung 
als „quasi-opferlos[es]“374 Delikt sprechen dafür, dass die materiellen Determinanten 
hier von deutlich größerer Bedeutung sind. 

                                                
369 Vgl. Nooteboom (2004) zit. nach Hirschauer et al. (2012): 1213. 
370 Hirschauer et al. (2012): 1216. 
371 Vgl. Hirschauer und Mußhoff (2012): 170; Hirschauer und Zwoll (2008): 31. 
372 Vgl. Hirschauer und Mußhoff (2012): 170 ff. 
373 Vgl. Hirschauer und Mußhoff (2012): 177. 
374 Hirschauer und Mußhoff (2012): 169. 
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4.4 Verbraucherbezogene Determinanten 

Die verbraucherbezogenen Determinanten der Anbieterentscheidung über täuschen-
des Verhalten lassen sich grob einteilen in die Wahrscheinlichkeit, dass der Verbrau-
cher eine Täuschung als solche erkennt, und das Ausmaß, indem er das Verhalten 
des Anbieters bestraft. Erstere wird bestimmt durch: 

 die subjektive Opferwahrscheinlichkeit, 

 das Ausmaß an getroffenen Schutzvorkehrungen und  

 den täuschungsinduzierten Schaden.  

Das Bestrafungsverhalten lässt sich zunächst über die Strafmotive und -instrumente 
beschreiben und wird, wie an entsprechender Stelle zu zeigen ist, durch eine Reihe 
verschiedener Bestimmungsfaktoren beeinflusst. 

All diese Determinanten sollen im Rahmen dieser Analyse sowohl theoretisch als 
auch empirisch analysiert werden, wobei die empirische Untersuchung auf den theo-
retischen Erkenntnissen aufzubauen ist. Dementsprechend werden hier im Zuge der 
theoretischen Erläuterungen Hypothesen entwickelt und Fragen aufgeworfen, die 
anhand der Daten aus dem Verbrauchersurvey zu überprüfen bzw. zu beantworten 
sind.  

Die Hypothesen und Fragestellungen behandeln Zusammenhänge zwischen Kon-
strukten, die sich einer direkten Messbarkeit entziehen. Um diesem Problem zu be-
gegnen, werden Multi-Item-Skalen entwickelt, welche die latenten Konstrukte opera-
tionalisieren. Bei der Entwicklung der benötigten Skalen wird nach Möglichkeit auf 
bewährte Skalen zurückgegriffen. Sind diese nicht verfügbar, werden eigene Skalen 
entwickelt.  

Die Eignung der Skalen für bzw. deren Übertragbarkeit auf den Untersuchungsge-
genstand wird in zwei Pretest-Runden überprüft. Dabei wird die Zusammenstellung 
der Skalen in einem vollständigen Fragebogen zunächst durch Sachkundige beur-
teilt, bevor eine überarbeitete Version des Fragebogens an Vertretern der fachfrem-
den Lebensmittelverbraucherschaft getestet wird. Als Ergebnis dieser Pretests wer-
den verschiedene Modifikationen der Skalen vorgenommen, auf welche im Rahmen 
der Erläuterung der einzelnen Konstruktoperationalisierungen detaillierter eingegan-
gen wird. 

4.4.1 Subjektive Opferwahrscheinlichkeit 

4.4.1.1 Theoretische Grundlagen 

Die Bestimmung der Eintrittswahrscheinlichkeit ungewisser Ereignisse durch Indivi-
duen weicht gelegentlich deutlich von der objektiven Eintrittswahrscheinlichkeit ab: 
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“In making predictions and judgements under uncertainty, people do not appear 
to follow the calculus of chance or the statistical theory of prediction. Instead, 
they rely on a limited number of heuristics which sometimes yield reasonable 
judgements and sometimes lead to severe and systematic errors.”375 

Ein Phänomen, mit dem die Abweichungen zwischen subjektiver und objektiver 
Wahrscheinlichkeit erklärt werden können, ist die Verfügbarkeitsheuristik (availability 
heuristic). Erstmals im Jahr 1973 von TVERSKY UND KAHNEMAN376 beschrieben, be-
zeichnet diese eine unbewusste, zur Urteilssimplifizierung angewandte Regel, bei der 
die individuell geschätzte Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses mit dem Grad 
an kognitiver Verfügbarkeit von Informationen steigt. Ereignisse, die in der Gedan-
kenwelt eines Individuums besonders präsent sind, bzw. schnell erinnert werden 
können oder gut vorstellbar sind, werden für wahrscheinlicher gehalten, als sie es in 
Wirklichkeit sind.377 Dabei ist die kognitive Verfügbarkeit von Ereignissen beispiels-
weise vergleichsweise hoch, wenn sie kürzlich erlebt worden sind, wiederholt von de-
ren Auftreten erfahren worden ist und dabei eine besonders anschauliche, lebendige 
Informationsvermittlung stattfand. Eine besonders große Rolle hierbei spielt die Be-
richterstattung der Massenmedien.378 Der Zusammenhang zwischen der Angst, Op-
fer rechtswidriger Handlungen zu werden, und dem Ausmaß an normverstoßbezoge-
ner Medienberichterstattung konnte bereits in zahlreichen Studien nachgewiesen 
werden.379 

KURAN UND SUNSTEIN entwickeln 1999 den Begriff der ‚Verfügbarkeitskaskade‘ 
(availability cascade),380 welcher ein Phänomen beschreibt, das die Konzepte der In-
formations- und Reputationskaskaden verknüpft. Sogenannte ‚Verfügbarkeitsunter-
nehmer‘ (availability entrepreneurs) machen sich dieses Phänomen zunutze und initi-
ieren oder schüren ganz bewusst Verfügbarkeitskaskaden, um die öffentliche Auf-
merksamkeit gezielt auf bestimmte Sachverhalte zu lenken und hierbei die Wahr-
nehmungen zu beeinflussen. STRÜNCK äußert hierzu: „Wie Verbraucher ihr persönli-
ches Risiko wahrnehmen, hängt häufig davon ab, wie dieses Risiko öffentlich darge-
stellt wird. Und erst daraus entstehen Präferenzen von Verbrauchern.“381 

In Bezug auf die öffentliche Darstellung der Lebensmittelqualität zeichnen die Ergeb-
nisse der NESTLÉ-Studie folgendes Bild: 

                                                
375 Kahneman und Tversky (1973): 237. Die Gültigkeit dieser Aussage für den Bereich des 

Lebensmittelkonsums zeigen z. B. Verbeke (2005): 348 und die dort angegebenen Quel-
len. 

376 Vgl. Tversky und Kahneman (1973): 207 ff. 
377 Vgl. Tversky und Kahneman (1974): 1127 f. 
378 Vgl. Sunstein (2005): 98. 
379 Vgl. z. B. Nellis und Savage (2012): 766 f.; Chiricos et al. (2000): 777 f. 
380 Vgl. Kuran und Sunstein (1999): 685 ff. 
381 Strünck (2010): 9. 
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„Auch den Medien stellen Verbraucher – wie auch Meinungsführer – kein gutes 
Zeugnis aus: Fast nie können sich Verbraucher im Zusammenhang mit Lebens-
mittelqualität an positive Berichte erinnern (4%), in der Regel berichteten Medien 
in ihrer Wahrnehmung kritisch (58%). Die Meinungsführer aus Politik, Medien 
und Verbänden haben zudem Zweifel an der Objektivität der Berichterstattung 
durch die Medien und sehen diese oft als zu negativ, obwohl sich die Lebensmit-
telqualität in den letzten Jahren aus Sicht jedes Zweiten verbessert hat.“382 

Angesichts dieser Beobachtungen ist zu vermuten, dass die subjektiv wahrgenom-
mene Wahrscheinlichkeit, zum Opfer einer Lebensmitteltäuschung zu werden, we-
sentlich durch die informationelle Verfügbarkeit von Lebensmitteltäuschungen (z. B. 
durch Medienberichte) beeinflusst wird. Trifft dies zu, beeinflusst die Verfügbarkeit 
von Lebensmitteltäuschungen indirekt auch das Ausmaß an Schutzvorkehrungen, 
das Verbraucher wählen, um beim Lebensmitteleinkauf nicht irregeführt zu werden. 

4.4.1.2 Hypothese und Konstruktoperationalisierung 

Zur Überprüfung der Wirksamkeit der Verfügbarkeitsheuristik im Kontext der Le-
bensmitteltäuschung wird folgende Hypothese formuliert: 

H1: Je höher die Verfügbarkeit von Lebensmitteltäuschung, desto höher ist die wahr-
genommene Opferwahrscheinlichkeit. 

Die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit, zum Opfer einer Lebensmitteltäuschung zu 
werden, wird im Rahmen der empirischen Untersuchung in zwei Dimensionen erho-
ben: der generellen Verbreitung von Lebensmitteltäuschung und der individuellen 
Konfrontation mit täuschenden Darstellungen von Produktqualitäten. Zur Erfassung 
der generellen Verbreitung von Lebensmitteltäuschung werden die in Tabelle 11 auf-
geführten Aussagen formuliert. Inwieweit die Befragten den Aussagen zustimmen, 
wird anhand einer achtstufigen, unipolaren Skala ermittelt. Während die letzte Aus-
sage eine Gesamteinschätzung einfordert, thematisieren die ersten beiden Aussagen 
eher die Compliance der Lebensmittelanbieter. Inwieweit sich die Lebensmitteltäu-
schungsrealität des Verbrauchers und die wahrgenommene lebensmitteltäuschungs-
bezogene Medienberichterstattung decken, soll mittels der dritten Aussage festge-
stellt werden. 

  

                                                
382 Nestlé Deutschland AG (2012): 6. 
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Itemname Itembeschreibung 

[OWohr] „Die Lebensmittelhersteller versuchen mit allen Mitteln, die Verbraucher über’s Ohr 
zu hauen.“ 

[OWmuehe] „Die meisten Lebensmittelanbieter bemühen sich um verbraucherfreundliche 
Produktinformationen auf der Verpackung.“ 

[OWmedien] „Die Verbreitung von Lebensmitteltäuschung wird von den Medien übertrieben 
dargestellt.“ 

[OWinsgesamt] „Ich denke, insgesamt täuscht die Aufmachung von Lebensmittelverpackungen die 
Verbraucher sehr oft über die wahre Qualität des Produktes.“ 

 

Der Messung der individuellen Opferwahrscheinlichkeit dient die Abfrage, wie häufig 
die Verpackungsinformationen ausgewählter Produktgruppen dem Befragten einen 
wahrheitsgetreuen Eindruck der Produktqualität liefern. Diese Einschätzung wird 
über einen Schieberegler mit einem ganzzahligen Wertebereich von 0% (nie) bis 
100% (immer) erfasst. Bezugspunkt sind die drei Produktgruppen Müsli/Cerealien, 
Fertiggerichte und Fruchtjoghurt. 

Aufgrund der Verfügbarkeitsheuristik kann die subjektiv wahrgenommene Eintritts-
wahrscheinlichkeit von Ereignissen von der objektiven Eintrittswahrscheinlichkeit ab-
weichen. Die Verfügbarkeit von Ereignissen steigt, wenn sich eine Person mit diesem 
Ereignis kürzlich, sehr häufig und/oder auf besonders lebendige Art und Weise kon-
frontiert sah bzw. sieht. Um die Verfügbarkeit von Lebensmitteltäuschung im Rahmen 
einer Konsumentenbefragung zu ermitteln, soll hier die wahrgenommene Häufigkeit 
fokussiert werden. Dafür werden, wie in Tabelle 12 aufgelistet, Aussagen zur Kon-
frontation mit der Thematik in den Medien, im sozialen Umfeld oder im Rahmen ei-
gener Erfahrungen formuliert, die erneut auf einer achtstufigen, unipolaren Skala zu 
bewerten sind. 

  

                                                
383 Eigene Darstellung. 

Tabelle 11: Operationalisierung der allgemeinen Opferwahrscheinlichkeit383 
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Itemname Itembeschreibung Kategorie 

[VBmedien] „In den Medien nehme ich ständig Berichte über 
Lebensmitteltäuschung wahr.“ 

Medien 
[VBmedien2] „Ich habe das Gefühl, in den Medien wird kaum über Fälle von 

Lebensmitteltäuschung berichtet.“ 

[VBsoz] „Ständig berichten mir Freunde, Familienmitglieder oder Bekannte, 
dass sie sich von einem Lebensmittelprodukt getäuscht fühlen.“ 

Soziales 
Umfeld [VBsoz2] „Ich habe das Gefühl, in meinem sozialen Umfeld kommt es kaum 

vor, dass sich jemand von der Aufmachung eines Lebensmittels 
getäuscht fühlt.“ 

[VBerf] „Ich hatte im Nachhinein schon oft das Gefühl, beim 
Lebensmitteleinkauf getäuscht worden zu sein.“ Eigene 

Erfahrungen [VBerf2] „Von Täuschungen beim Lebensmitteleinkauf bin ich bisher 
weitestgehend verschont geblieben.“ 

 

4.4.2 Schutzvorkehrungen 

4.4.2.1 Screening und Verzicht auf Variety-Seeking-Behaviour 

Als Schutzvorkehrungen gegen Lebensmitteltäuschungen eignen sich Maßnahmen, 
welche die Informationsasymmetrie zwischen Verbraucher und Lebensmittelanbieter 
reduzieren. Dies gelingt z. B. durch die Beschaffung von Informationen (Scree-
ning).385 Dabei sucht der rationale Verbraucher so lange nach Informationen, bis die 
Grenzkosten der Informationssuche deren Grenznutzen entsprechen.386 Der Nutzen 
lässt sich in diesem Zusammenhang als das Ausmaß beschreiben, in dem der Ver-
braucher die wahre Qualität eines Produktes und somit dessen Beitrag zur individuel-
len Bedürfnisbefriedigung bestimmen kann. Bei Wiederholungskäufen stehen die 
Kosten der initialen Suche dem Nutzen aus mehreren folgenden Kaufentscheidun-
gen gegenüber, bei denen dann keine Informationssuche mehr nötig ist.387 

Aus diesem Phänomen resultiert die zweite Maßnahme, die sich theoretisch zur Täu-
schungsvermeidung eignet: der Verzicht auf ‚Variety-Seeking-Behaviour‘. Dieses be-
schreibt ein Verhalten, bei dem Produkte bzw. Marken trotz Zufriedenheit gewechselt 

                                                
384 Eigene Darstellung. 
385 Weiber und Adler (1995: 64 ff.) unterscheiden hierbei drei Screeningstrategien, die je 

nach informationsökonomischer Produkteigenschaft unterschiedlich geeignet sind: die 
Strategie der direkten Informationssuche (Sucheigenschaften); die Strategie der leis-
tungsbezogenen Informationssubstitute (Erfahrungseigenschaften) und die Strategie der 
leistungsübergreifenden Substitute (Vertrauenseigenschaften). 

386 Vgl. Stigler (1961): 216. 
387 Vgl. Stigler (1961): 218. 

Tabelle 12: Operationalisierung der Verfügbarkeit von Lebensmitteltäuschung384 
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werden, weil der Produktwechsel an sich einen Nutzen generiert.388 Empirische Un-
tersuchungen lassen darauf schließen, dass Variety-Seeking-Behaviour auch bei Le-
bensmitteln von Bedeutung ist. Das Bedürfnis nach Abwechslung unterscheidet sich 
dabei zwischen den Produktgruppen. So sind beispielsweise Käse und Desserts als 
‚typische‘ Variety-Seeking-Produkte einzustufen, wohingegen bei Milch, Butter oder 
Eiern kaum Abwechslung gesucht wird. Die Persönlichkeit des Verbrauchers ist eine 
weitere wichtige Determinante.389 

Der Verzicht auf abwechslungsreichen Konsum reduziert ähnlich wie das Screening 
Informationsasymmetrien und dient somit der Täuschungsprävention.390 Ebenso wie 
bei der Informationsbeschaffung entstehen auch hier Kosten, sofern die entspre-
chende Person einen Nutzen aus dem Produktwechsel allein zieht. Für die soge-
nannten ‚Non-Variety-Seeker‘ dürfte dies jedoch eine sehr kostengünstige bis kosten-
lose Täuschungsschutzvorkehrung darstellen. 

4.4.2.2 Hypothese und Konstruktoperationalisierung 

Nach der ökonomischen Theorie der Kriminalität entscheidet der rationale Akteur 
über das Ausmaß der Schutzvorkehrungen in Abhängigkeit von der wahrgenomme-
nen Opferwahrscheinlichkeit. Daraus lässt sich folgende Hypothese ableiten: 

H2: Je höher die wahrgenommene Opferwahrscheinlichkeit, desto stärker das Aus-
maß an Schutzvorkehrungen. 

Die Bereitschaft der Verbraucher, Informationen zu suchen oder auf abwechslungs-
reichen Konsum zu verzichten, um sich vor Lebensmitteltäuschungen zu schützen, 
wird anhand verschiedener Statements erfragt (vgl. Tab. 13). 

Die Kosten dieser Schutzmaßnahmen resultieren zunächst aus dem Informations-
aufwand, welcher sich hier jedoch einer Quantifizierung entzieht. Inwieweit durch den 
Verzicht auf Variety-Seeking Kosten entstehen, hängt davon ab, wie groß der indivi-
duelle Nutzen ist, der beim Verbraucher durch Abwechslung beim Lebensmittelkon-
sum generiert wird. 

  

                                                
388 Vgl. Meixner (2005): 48 und die angegebenen Quellen; McAlister und Pessemier (1982): 

311 ff. 
389 Vgl. Meixner (2005): 50 ff.; Helmig (1997): 79 ff. 
390 Unterstützt wird dies durch Ausführungen von Schweizer, welcher habituelle Einkäufe, die 

sich als Gegensatz zum Variety-Seeking verstehen lassen, als Strategie des Konsumen-
ten zur Reduktion von Verwirrung und Risiken beschreiben (vgl. Schweizer (2005): 172 f. 
und die dort angegebenen Quellen). 
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Itemname Itembeschreibung Kategorie 

[SVzuerst] „Wenn ich ein Lebensmittelprodukt zum ersten Mal kaufe, nehme 
ich mir Zeit, um die Verpackungsinformationen genau zu 
studieren.“ 

Informationssuche 

[SVinternet] „Ich informiere mich grundsätzlich intensiv über Lebensmittel und 
deren Herstellung (z. B. im Internet).“ 

[SVversteh] „Wenn ich eine Information auf der Lebensmittelverpackung nicht 
verstehe, suche ich aktiv nach einer Erklärung (z. B. im 
Internet).“ 

[SVbericht] „Berichte über Täuschungsfälle bei Lebensmitteln verfolge ich 
sehr aufmerksam.“ 

[SVkenn] „Ich kaufe nur Produkte bzw. Marken, die ich bereits kenne.“ 
Verzicht auf 
Variety-Seeking [SVverzicht] „Ich verzichte darauf, neue interessante Produkte bzw. Marken 

auszuprobieren.“ 

 

Zur Messung des individuellen intrinsischen Verlangens nach Abwechslung entwi-
ckelten VAN TRIJP UND STEENKAMP im Jahr 1992 die lebensmittelbezogene VAR-
SEEK-Skala.392 Diese umfasst acht Items, welche sich auf Lebensmittel allgemein, 
exotische Produkte und die Außer-Haus-Verpflegung beziehen.393 Da die Analyse 
von Lebensmittel(ent)täuschungen im Rahmen dieser Arbeit die Beschaffung von 
Lebensmitteln im LEH fokussiert und eine unnötige Beanspruchung der Probanden 
zu vermeiden ist, kommt hier eine gekürzte Version dieser Skala zum Einsatz. Items, 
die sich auf den gastronomischen Bereich oder speziell exotische Lebensmittel be-
ziehen, werden für die vorliegende Fragestellung als nicht hinreichend relevant er-
achtet und bleiben deshalb unberücksichtigt. Die nachstehende Tabelle zeigt die 
ausgewählten Items zur Messung des individuellen Nutzens, der einem Konsumen-
ten durch einen abwechslungsreichen Lebensmittelkonsum entsteht. 

Itemname Itembeschreibung 

[VSzub] „Bei der Zubereitung meiner Mahlzeiten probiere ich gerne neue Rezepte aus.“ 

[VSspass] „Es macht mir Spaß, Lebensmittel zu probieren, die ich noch nicht kenne.“ 

[VSkenn] „Ich esse am liebsten Nahrungsmittel, die ich kenne.“ 

[VSvert] „Lebensmittel, die mir nicht vertraut sind, machen mich neugierig.“ 

 
                                                
391 Eigene Darstellung. 
392 Vgl. van Trijp und Steenkamp (1992): 181 ff.; eine Übersicht über auf beobachtetem 

Kaufverhalten basierende Verfahren zur Messung des Abwechslungsstrebens findet sich 
bei Schulz (2006): 32 ff. 

393 Vgl. van Trijp und Steenkamp (1992): 192. 
394 Eigene Darstellung. 

Tabelle 13: Operationalisierung des Ausmaßes an Schutzvorkehrungen391 

Tabelle 14: Operationalisierung des Abwechslungsstrebens beim Lebensmittelkonsum394 
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4.4.3 Schaden 

4.4.3.1 Schadensarten und Placebo-Effekt 

Monetärer Schaden 

Der im Rahmen dieser Arbeit zugrunde gelegte Täuschungsbegriff impliziert, dass es 
beim Konsumenten durch irreführende Informationen zu falschen Vorstellungen über 
die objektiven Gegebenheiten hinsichtlich handlungsrelevanter Aspekte kommt. 
Nimmt man weiterhin eine bewusste kommunikative Handlung des Lebensmittelan-
bieters an, ist davon auszugehen, dass sich die Abweichung der konsumentenseiti-
gen Produktbewertung von der objektiven Qualität als Überschätzung darstellt. Dem 
Produkt wird somit hinsichtlich handlungsrelevanter Aspekte eine höhere Qualität als 
die tatsächliche zugeschrieben. Folgerichtig ergibt sich daraus eine höhere Zah-
lungsbereitschaft für das irreführend vermarktete Produkt als für dasselbe Produkt 
ohne täuschende Qualitätsinformationen. 

Der Schaden, der dem Verbraucher durch Täuschung entsteht, lässt sich somit zu-
nächst als Differenz zwischen der Zahlungsbereitschaft für ein täuschend vermarkte-
tes Produkt und der Zahlungsbereitschaft für dasselbe Produkt in lauterem Informati-
onsgewand beschreiben. Hierbei stellt die Zahlungsbereitschaft den Betrag dar, den 
eine Person maximal bereit ist, für eine bestimmte Mengeneinheit eines Produktes zu 
zahlen.395 Dieser Ansatz zur Messung eines täuschungsinduzierten monetären 
Schadens soll auch im Rahmen der empirischen Untersuchung dieser Arbeit Anwen-
dung finden. 

Die Ermittlung von Zahlungsbereitschaften kann auf aggregiertem oder individuellem 
Niveau erfolgen.396 Zu den gängigen Instrumenten zur Erfassung der für die vorlie-
gende Arbeit relevanten individuellen Zahlungsbereitschaften zählen verschiedene 
Formen der Preisabfrage, Lotterien und Aktionen.397 

Die Eignung der verschiedenen Methoden zur Generierung aussagekräftiger Ergeb-
nisse wird in zahlreichen Forschungsarbeiten diskutiert.398 Besonderes Augenmerk 
liegt hierbei auf systematischen Erhebungsfehlern, die z. B. durch hypothetical bia-
ses verursacht werden können, sobald die Zahlungsbereitschaftsmessung ohne 
Kaufverpflichtung erfolgt. Der hypothetical bias lässt sich definieren als „the diffe-
rence between an hypothetical payment and a comparable actual payment“399 und 

                                                
395 Vgl. z. B. Wertenbroch und Skiera (2002): 228; Völckner (2006): 34. 
396 Vgl. Völckner (2006): 34. 
397 Vgl. Völckner (2006): 35. 
398 Zum Beispiel Miller et al. (2011); Völckner (2006); Sattler und Nitschke (2003). 
399 Sinden (1988): 98. 
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zeigt sich bei Stated-Preference-Untersuchungen400 häufig in der Überschätzung von 
Zahlungsbereitschaften.401 Dies wird u. a. darauf zurückgeführt, dass Probanden in 
künstlichen Kaufsituationen ein geringeres Erhebungsinvolvement aufweisen, als es 
in realen Kaufsituationen der Fall ist. Dies wird wiederum damit begründet, dass mit 
der in einer solchen Situation getroffenen Entscheidung durch die fehlende zah-
lungswirksame Transaktion keine negativen Konsequenzen und somit ein ver-
gleichsweise geringes Risiko verknüpft sind.402 

Psychologischer Schaden 

Die Ergebnisse verschiedener wissenschaftlicher Studien deuten darauf hin, dass ein 
Vertrauensbruch neben monetären Effekten auch emotionale bzw. psychologische 
Kosten verursacht,403 welche im Rahmen dieser Arbeit als ‚psychologischer Schaden‘ 
verstanden werden. 

Die Relevanz dieses betrugsinduzierten Unbehagens zeigt die Manifestation einer 
sogenannten Betrugsaversion (betrayal aversion) in der menschlichen Psyche. Die 
Betrugsaversion lässt sich beschreiben als „the disutility people feel in anticipation of 
the possibility that a party will violate their trust“.404 Verhaltensökonomische Experi-
mente zeigen, dass die Betrugsaversion zu vom Rationalmodell abweichendem Ver-
halten führt.405 So wird im Vertrauensspiel (trust game), bei dem eine zweite Person 
über eine Auszahlung entscheidet, eine höhere Mindestwahrscheinlichkeit (minimum 
acceptable probability) für eine positive Auszahlung verlangt als in einem Diktator-
spiel, bei dem die Auszahlung per Zufall ermittelt wird (risky dictator game).406 Folg-
lich zeigen sich Individuen weniger risikobereit, wenn das Ergebnis einer Entschei-
dung von anderen Personen abhängt, als in Situationen, in denen dieses dem Zufall 
geschuldet ist.407 Die Betrugsaversion konnte mittlerweile auch im Rahmen einer 
fMRT-Studie sichtbar gemacht werden: Bestimmte Gehirnareale, die u. a. mit Ver-
trauensbewertungen assoziiert werden, zeigen hier eine höhere Aktivierung im Spiel 
gegen eine Person als im Spiel gegen einen Computer.408 BOHNET ET AL. beobachten 
das Phänomen der Betrugsaversion (in unterschiedlichem Ausmaß) in verschiede-
                                                
400 Stated-Preference-Untersuchungen ermitteln die bekundeten Präferenzen der Probanden, 

wohingegen Revealed-Preference-Untersuchungen auf tatsächlich beobachtetem Kauf-
verhalten basieren. 

401 Vgl. Moser et al. (2013): 3; Murphy et al. (2005): 314 f. und die jeweils angegebene Litera-
tur. 

402 Vgl. Brzoska (2003): 139 f. 
403 Vgl. Aimone und Houser (2012): 572 und die dort genannten Quellen. 
404 Birnberg und Zhang (2011): 172. 
405 Vgl. Aimone und Houser (2012): 582 ff.; Bohnet et al. (2008): 300 ff.; Bohnet und Zeck-

hauser (2004): 474 ff. 
406 Vgl. Bohnet et al. (2008): 300; Bohnet und Zeckhauser (2004): 475. 
407 Vgl. Aimone und Houser (2012): 571; Bohnet et al. (2008): 295; Bohnet und Zeckhauser 

(2004): 479; Koehler und Gershoff (2003): 255. 
408 Vgl. Aimone et al. (2014): 3. 
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nen Ländern, was darauf hinweist, dass es sich hier um ein kulturunabhängiges 
Phänomen handelt.409 

AIMONE UND HOUSER nehmen eine weitere Differenzierung der Betrugsaversion vor 
und unterscheiden zwischen der Aversion gegen die Feststellung, betrogen worden 
zu sein, und der Aversion gegen die Konsequenzen des Betrugs.410 Ihre experimen-
telle Untersuchung unterstützt zunächst grundsätzlich die Existenz der Betrugsaver-
sion. Zudem kann hier gezeigt werden, dass die Bereitschaft, in einem Vertrauens-
spiel (trust game) zu spielen, steigt, wenn man anschließend nicht erfährt, ob man 
betrogen worden ist.411 Folglich kann betrugsinduzierter Schaden dadurch reduziert 
werden, dass das betroffene Individuum in Unkenntnis über den Betrug verbleibt. Ei-
ne in ähnlicher Weise wirksame Verminderung eines Täuschungsschadens könnte 
aus dem sogenannten Placebo-Effekt resultieren. 

Placebo-Effekt 

Der Begriff Placebo entstammt dem Lateinischen und bedeutet „ich werde gefal-
len“.412 Ursprünglich ein Begriff aus der Medizin, beschreibt er hier einen inaktiven 
Wirkstoff bzw. ein inaktives Verfahren, das mit dem Ziel eingesetzt wird, einem Pati-
enten angenehm zu sein, was in sich paradox ist.413 

Eine Erweiterung dieser Definition auf den nicht-medizinischen Bereich mit der Fo-
kussierung auf den Effekt eines Placebos liefern STEWART-WILLIAMS UND PODD mit:  

“A placebo effect is a genuine psychological or physiological effect, in a human or 
other animal, which is attributable to receiving a substance or undergoing a pro-
cedure, but is not due to the inherent powers of that substance or procedure.”414 

Da psychologische Wirkungen eines Placebos auch in Form von Verhaltensänderun-
gen auftreten können,415 liefert dieses Begriffsverständnis des Placebo-Effektes die 
Grundlage für dessen Anwendbarkeit in der Marketingforschung.416 

Zur Erklärung der Entstehung des Placebo-Effektes werden in der relevanten Litera-
tur im Wesentlichen zwei Theorieansätze diskutiert: die klassische Konditionierung 
und die Erwartungstheorie.417 

                                                
409 Vgl. Bohnet et al. (2008): 303 f. 
410 Vgl. Aimone und Houser (2012): 572. 
411 Vgl. Aimone und Houser (2012): 585. 
412 Vgl. Fell (2010): 49. 
413 Vgl. Price et al (2008): 567. 
414 Stewart-Williams und Podd (2004): 326. 
415 Vgl. Ross und Buckalew (1983): 466. 
416 Vgl. Fell (2010): 52. 
417 Vgl. Stewart-Williams und Podd (2004): 328. 
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Die klassische Konditionierung wurde von PAWLOW begründet und zählt zu den be-
havioristischen Lerntheorien. Erstmals in dem prominenten Experiment 
‚Pawlow’scher Hund‘ nachgewiesen, beschreibt die klassische Konditionierung die 
unbewusste Verknüpfung eines neutralen Reizes (Glockenton) mit einem unkonditio-
nierten Reiz (Futtergabe), wodurch sich der neutrale Reiz zum konditionierten Reiz 
wandelt und eine konditionierte Reaktion (Speichelfluss) hervorruft. Dieser im We-
sentlichen auf Reaktionen des vegetativen bzw. autonomen Nervensystems basie-
rende Prozess gehört zum impliziten Lernen, welches unbewusst und beiläufig ge-
schieht. Der Placebo-Effekt lässt sich in diesem Kontext erklären, indem man aktive 
Wirkstoffe als unkonditionierten Reiz und das Transportmedium für den Wirkstoff als 
konditionierten Stimulus begreift. Als letzteres können dabei sowohl Objekte als auch 
Personen, Orte etc. fungieren.418 Hierbei wurde mit dem Kontiguitätsprinzip, welches 
sich auf das räumlich-zeitliche Aufeinandertreffen verschiedener Reize bezieht, ur-
sprünglich eine wichtige Voraussetzung der klassischen Konditionierung beschrie-
ben. Aktuellere Arbeiten betrachten diese Bedingung jedoch weder als hinreichend 
noch als notwendig und sprechen stattdessen der Kontingenz der Reize die zentrale 
Bedeutung zu.419 

Auf dem weiten Feld der Erwartungstheorie ist es die Reaktions-Erwartungs-Theorie 
(Response Expectancy Theory) von KIRSCH,420 der im Rahmen der neueren Placebo-
Forschung besondere Aufmerksamkeit gilt. Nach dieser Theorie wird das menschli-
che Verhalten durch seine zu erwartenden Folgen beeinflusst. Ein Beispiel hierfür ist 
die Tasse Kaffee, die aufgrund der erwarteten, aufputschenden Wirkung getrunken 
wird.421 

Zur Untersuchung der Existenz eines marketinginduzierten Placebo-Effektes wurden 
bereits verschiedene Studien durchgeführt. SHIV ET AL. konnten zeigen, dass der 
Preis und die Konfrontation mit Werbebehauptungen die wahrgenommene Wirksam-
keit eines Energydrinks beeinflussen. Bei einer experimentellen Reihe von Konzent-
rationstests schnitten Personen, die zuvor einen Energydrink zum Normalpreis kon-
sumiert hatten, deutlich besser ab, als die Probanden, die denselben Energydrink 
zum deutlich günstigeren Angebotspreis erhalten hatten. Zusätzlich konnte eine Ver-
besserung der Testergebnisse durch den Einsatz werbender Produktinformationen 
erzielt werden. Dabei konnte gezeigt werden, dass alle Effekte durch die (unbewuss-
ten) Erwartungen der Probanden herbeigeführt wurden.422 

                                                
418 Vgl. Fell (2010): 55 f. 
419 Vgl. Fell (2010): 56. 
420 Vgl. Kirsch (1985): 1189 ff. 
421 Vgl. Kirsch (1999): 4. 
422 Vgl. Shiv et al. (2005): 391. 
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Eine Erweiterung und Unterstützung dieser Forschungsarbeit lieferten IRMAK ET AL.423 

mit einer Studie zur Placeboeffekt-bezogenen Bedeutung der Motivation bzw. des 
Verlangens einer Person danach, die einem Produkt zugeschriebenen, positiven 
Wirkungen zu erfahren.424 In einem ebenfalls mit Energydrinks durchgeführten Expe-
riment konnte gezeigt werden, dass allein beim Vorliegen eines starken Wunsches 
nach den Energydrink-induzierten physischen Effekten ebendiese auch bei den Pro-
banden gemessen werden konnten, denen nur ein Placebo verabreicht worden 
war.425 

In Anlehnung an die Forschung von SHIV ET AL. untersuchte FELL426 im Rahmen ver-
schiedener Experimente, inwiefern die Marke eines Produktes als Placebo wirken 
kann. Ebenfalls anhand verschiedener Konzentrationstests wurde hier die Wirkung 
des Konsums von Energydrinks und Energieriegeln analysiert, wobei Marken differie-
render Bekanntheit und unterschiedlich durch Qualitätssignale gekennzeichnet zum 
Einsatz kamen. Dabei wurde festgestellt, dass die Probanden nach dem Konsum ei-
nes Energydrinks einer bekannten Marke signifikant besser abschnitten, als es die 
Probanden taten, denen zuvor der Energydrink einer unbekannten Marke kredenzt 
worden ist. Somit konnte hier die Placebo-Wirkung der Markenbekanntheit gezeigt 
werden.427 Für die Qualitätswahrnehmung eines Energieriegels, die in einem zweiten 
Experiment mithilfe des Einsatzes eines Gütesiegels der STIFTUNG WARENTEST mani-
puliert wurde, konnte ebenfalls ein Placebo-Effekt ermittelt werden. Studienteilneh-
mer, die einen mit dem Gütesiegel und der Note „Sehr gut“ markierten Riegel geges-
sen hatten, schnitten im Konzentrationstest signifikant besser ab, als es Probanden 
taten, denen ein Riegel ohne Gütesiegel verabreicht worden war.428 

Diese Erkenntnisse der marketingbezogenen Placebo-Effekt-Forschung lassen ver-
muten, dass unentdeckte Lebensmitteltäuschungen ebenfalls eine Art Placebo-Effekt 
auslösen können. Hierfür besonders geeignet sind Täuschungen, die sich auf Ver-
trauenseigenschaften beziehen, da sich deren Aufdeckung bedeutend schwieriger 
gestaltet, als bei Such-oder Erfahrungseigenschaften. Ebenfalls von Bedeutung ist in 
diesem Zusammenhang die Frage nach den Funktionen eines Lebensmittelprodukts, 
da sich ein möglicher Placebo-Effekt schlüssigerweise nur in diesem Bereich entfal-
ten kann.  

Eine mögliche Kategorisierung unterscheidet zwischen physiologischen, psychologi-
schen und soziokulturellen Funktionen von Lebensmitteln. Die physiologischen Funk-
                                                
423 Vgl. Irmak et al. (2005): 406 ff. 
424 Vgl. Irmak et al. (2005): 406. 
425 Vgl. Irmak et al (2005): 408. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Wright et al. (2013: 

197 f.). 
426 Vgl. Fell (2010): 111 ff.  
427 Vgl. Fell (2010): 138 f. 
428 Vgl. Fell (2010): 152 ff.  
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tionen von Lebensmitteln umfassen im Wesentlichen die Energiebereitstellung, den 
Aufbau und Erhalt von Körpermasse, die Aufrechterhaltung von Körperfunktionen 
und die Abwehr von Krankheiten. Neben der Befriedigung physischer Bedürfnisse, 
können Lebensmittel auch dem psychologischen Wohlbefinden dienen. So vermitteln 
beispielsweise bekannte Nahrungsmittel das Gefühl von Sicherheit. Unter den sozio-
kulturellen Funktionen von Lebensmitteln wird deren Bedeutung im sozialen, religiö-
sen und kulturellen Miteinander subsumiert. Bestimmte Lebensmittel und Zuberei-
tungsformen sind fester Bestandteil verschiedenster Festivitäten und Bräuche. Das 
Teilen von Speisen ist ein Zeichen von Innigkeit, Freundschaft und sozialer Akzep-
tanz.429 Darüber hinaus können Lebensmittelprodukte „als Ausdruck kultureller und 
ideologischer Werte und Ordnungsmuster aufgefasst werden“, womit sie der Selbst-
darstellung dienen und als „Projektionsflächen für Lebens- und Identitätsentwürfe“ 
fungieren.430 

Dem Bereich der physiologischen Funktionen lassen sich die Placebo-Effekte zuord-
nen, die im Rahmen der zuvor vorgestellten Energydrink-Studien von SHIV ET AL. und 
FELL beobachtet werden konnten. Ähnlich wirksam könnten beispielsweise die soge-
nannten ‚Health Claims‘ sein, wenn diese ohne die notwendigen wissenschaftlichen 
Wirkungsbelege im Rahmen der Lebensmittelvermarktung zum Einsatz kommen. Zu 
den psychologischen Funktionen von Lebensmitteln gehört u. a. das Generieren von 
Genusswerten. Placebo-Effekte könnte hier beispielsweise eine Täuschung über den 
Einsatz von künstlichen Aromen auslösen, welche in der Wahrnehmung denselben 
sensorischen Nutzen stiften wie die erwarteten natürlichen Zutaten. In Bezug auf die 
soziokulturellen Funktionen von Lebensmitteln wäre ein Placebo-Effekt in Situationen 
denkbar, in denen ein Produkt aufgrund einer (suggerierten) Eigenschaft erworben 
wird, um eine bestimmte Werthaltung zu signalisieren. Kommt es dem Verbraucher 
hier ausschließlich auf die Wahrnehmung im sozialen Umfeld an, ist das tatsächliche 
Vorliegen der entsprechenden Eigenschaft unerheblich. Beispiele hierfür könnten 
Tierwohl- oder Fair-Trade-Label sein. 

4.4.3.2 Operationalisierung des monetären und psychologischen Schadens 

Die theoretischen Ausführungen resultieren in der Annahme, Lebensmitteltäuschun-
gen verursachten beim Verbraucher Schaden zweierlei Art: monetär und psycholo-
gisch. Ein Ziel der im Rahmen dieser Arbeit durchzuführenden Verbraucherbefra-
gung ist es, diese Annahme zu überprüfen. 

Die dafür zunächst notwendige Messung des monetären Schadens erfolgt hier über 
die Ermittlung der Differenz zwischen den individuellen Zahlungsbereitschaften für 
eine täuschend und eine lauter aufgemachte Version desselben Produktes. Hierfür 
                                                
429 Vgl. Mudambi und Rajagopal (2007): 5 ff. 
430 Dürrschmidt (2005): 126 f. 
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wird die Methode der direkten Preisabfrage gewählt. Dementsprechend werden die 
Probanden gebeten, anzugeben, wie viel sie für jede Produktvariante maximal zu 
zahlen bereit wären. Da es in dieser Untersuchung nicht um die Ermittlung der abso-
luten Zahlungsbereitschaft geht, sondern einzig die prozentuale Abweichung interes-
siert, werden hier weder der Hypothetical Bias noch der Strategic Bias als relevante 
Probleme erachtet. Insgesamt werden drei verschiedene Paare von Produktdummies 
kreiert, die an real diskutierte Fälle von Verbrauchertäuschung angelehnt sind. 

Produktdummy-Paar A zeigt einen Geflügelaufschnitt, der einmal als „Hähnchenfilet“ 
und einmal als „Hähnchenwurst – zusammengefügt“ gekennzeichnet ist. Die Vorlage 
für dieses Beispiel liefern die sogenannten „Klebefleisch“-Fälle, die im Jahr 2010 
Eingang in die öffentliche Verbraucherschutzdebatte fanden. Förmlicher bezeichnet 
handelt es sich hierbei um Formfleischerzeugnisse. Diese  

„werden aus Fleischstücken hergestellt, die zu einer größeren Einheit zusam-
mengefügt werden. Die neue Form und der Zusammenhalt der Stückware wer-
den durch unterschiedliche technologische Verfahren erreicht (z. B. mechanische 
Vorbehandlung zur Freisetzung von Muskeleiweiß an den Oberflächen unter 
gleichzeitiger Auflockerung der Struktur, Hitzebehandlung, Gefrierbehandlung 
und/oder Verwendung von Stoffen wie Enzyme, Salze oder andere Bindungssys-
teme).“431 

Wird solch ein Produkt ohne adäquate Kennzeichnung in den Verkehr gebracht, ist 
der Tatbestand der Irreführung im Sinne des § 11 LFGB erfüllt, was Gegenstand ver-
schiedener Gerichtsverfahren war.432 Die „adäquate Kennzeichnung“ derartiger Pro-
dukte wird auch auf LEBENSMITTELKLARHEIT diskutiert. Hier wird ein Produkt unter der 
Rubrik „Getäuscht?“ gelistet, bei dem der Hinweis „zusammengefügt“ nur auf der 
Rückseite einer Wurstwarenverpackung angebracht ist. Dieser Fall wird mit Produkt-
dummy-Paar A illustriert, bei dem die täuschende Variante ausschließlich mit „Hähn-
chenfilet“ beschriftet ist. Die lautere Variante enthält den Hinweis „zusammengefügt“ 
gemäß der Forderung der Verbraucherschutzorganisation direkt auf der Schauseite 
und verzichtet auf den Begriff „Filet“ (vgl. Abb.12). 

  

                                                
431 Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse, Abschnitt I (2.19). 
432 Z. B. Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 21. Mai 2014 – OVG 5 

N 3.12;VG Berlin, Urteil vom 20. 10.2011 - Az.: 14 K 43.09. 
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Die Verwendung derartiger Produktdummies bildet die Realität zweifelsohne insofern 
unvollständig ab, als die Informationen der Rückseite, die dem Verbraucher am POS 
zur Verfügung stehen, nicht abgebildet sind. Dies ist in der vorliegenden Untersu-
chung beabsichtigt, da hier zu ermitteln ist, welcher Schaden durch eine Täuschung 
entsteht, die dem „flüchtigen Eindruck“ entspringt.

Produktdummy-Paar A repräsentiert Fälle objektiver Täuschung, da die unzureichen-
de Kenntlichmachung von Formfleisch unzulässig ist.434 Die hier fokussierte Eigen-
schaft des Produktes lässt sich dabei den Vertrauenseigenschaften zuordnen, da 
das Zusammenfügen („Kleben“) kleinerer Fleischstücke nur mit speziellen Laborme-
thoden feststellbar ist.

Deutlich umstrittener als Formfleisch in ihrer Eignung zur Verbrauchertäuschung sind 
die Fälle, an denen sich Produktdummy-Paar B orientiert: Verbraucherschutzorgani-
sationen erkennen eine deutliche Verbrauchertäuschung, wenn die Schauseite von 
Smoothie-Flaschen Früchte zeigt bzw. nennt, die nicht den Hauptbestandteil des 
Fruchtgetränks ausmachen.435 Während Anbieter anlässlich einer Meldung auf LE-

BENSMITTELKLARHEIT argumentieren, dass auf der Schauseite gemäß der Erwartung 

                                               
433 Eigene Darstellung mit täuschender Variante mit der Bezeichnung „Hähnchenbrustfilet“ 

(links) und lauterer Variante mit der Bezeichnung „Hähnchenbrust, zusammengefügt" 
(rechts). 

434 Vgl. BMEL (2014b): 12. 
435 LEBENSMITTELKLARHEIT veröffentlicht mehrere Produkte verschiedener Anbieter unter der 

Rubrik „Getäuscht?“ mit diesem Vorwurf. Auch die Stiftung Warentest vertrat 2008 die 
Ansicht, dass besonders ausgelobte Früchte den überwiegenden Anteil des Produkts 
ausmachen sollten. (Stiftung Warentest (2008): 32) 

Abbildung 12: Produktdummy-Paar A – Geflügelaufschnitt433
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der Verbraucher diejenigen Smoothiebestandteile genannt werden, die dem Produkt 
seinen Geschmack geben, wird seitens der Verbraucherzentrale gefordert, dass „für 
eine verständliche Verbraucherinformation […] die Hauptzutaten […] ebenso auf der 
Schauseite genannt und abgebildet sein [sollten]“.436 

Auch die juristische Bewertung derartiger Fälle ist uneinheitlich.437 So entschied bei-
spielsweise das Landgericht Hamburg,438 dass der frontseitige Slogan „100% pure 
fruit smoothie heidelbeere & himbeere“ in Verbindung mit entsprechenden Pro-
duktabbildungen „eine[n] erheblichen Anteil[…] der angesprochenen Verbraucher“ der Ge-
fahr der Irreführung aussetzt, wenn Heidelbeeren und Himbeeren insgesamt nur 25% 
des Produktes bilden, weil „nicht ausreichend deutlich [gemacht wird], dass es sich 
nur um Geschmacksangaben handeln soll“. Die Irreführung werde durch die präzise 
Auflistung der Inhaltsstoffe auf der Rückseite nicht verhindert, da auf dem Vordersei-
tenetikett nichts auf die Auflistung auf der Rückseite hinweise. Derlei Urteilen entge-
gen entschied das OLG Düsseldorf im Jahr 2013 in einem Berufungsverfahren.439 Im 
Orientierungssatz heißt es:  

„Wirbt ein Smoothie-Hersteller auf dem Etikett seines Getränks mit der Angabe 
‚Smoothie: Obst zum Trinken – Brombeere, Erdbeere & Boysenbeere‘, besteht 
das Getränk aber nur zu 25% ausdiesen Früchten und zu 75% aus anderen 
Früchten, so liegt darin keine Irreführung des Verbrauchers, insbesondere dann 
nicht, wenn die Verpackung des Smoothies keinerlei Bilder enthält, die eine Fehl-
vorstellung des Verbrauchers begünstigen würden“.  

In der Begründung wird u. a. angeführt, dass „der Verbraucher […] in der Sortenbe-
zeichnung in erster Linie den Hinweis auf eine Geschmacksrichtung sehen“ würde.440 
Zudem schließe die „inhaltlich und gestalterisch klare Zutatenliste […] Fehlvorstel-
lungen über die Bestandteile“ aus,441 da davon auszugehen sei, „dass Verbraucher, 
die sich in ihrer Kaufentscheidung nach der Zusammensetzung der Erzeugnisse rich-
ten, zunächst das Zutatenverzeichnis lesen […]. Ein Griff zu dieser Flasche ohne die 
Wahrnehmung, dass es eine Zutatenliste gibt, dürfte selten sein.“442 

                                                
436 Die Zitate entstammen der Produktmeldung „Chiquita Smoothie mit Kokos + Mango  
 (http://www.lebensmittelklarheit.de/produkte/chiquita-smoothie-mit-kokos-mango);  
 inhaltsgleiche Stellungnahmen sind auf dem Onlineportal zudem für drei Konkurrenzpro-

dukte zu finden. 
437 Vgl. Hartwig und Kappes (2012): 90. 
438 LG Hamburg, Urteil vom 23.4.2009 – Az.: 312 o 722/08; ähnlich begründete Entscheidun-

gen z. B. vom OLG Köln, Urteil vom 18.1.2008 – Az.: 6 u 144/07; LG Lübeck, Urteil vom 
17.01. 2012 – Az.: 11 O 69/11. 

439 OLG Düsseldorf, Urteil vom 24.9.2013 – Az.: I-20 U 115/12, 20 U 115/12. 
440 OLG Düsseldorf, Urteil vom 24.9.2013 – Az.: I-20 U 115/12, 20 U 115/12: Rn. 14. 
441 Ebenda, Rn. 16. 
442 Ebenda, Rn. 16. 
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Die Eignung einer Produktaufmachung zur Irreführung des Verbrauchers wird juris-
tisch stets anhand des Gesamteindrucks bewertet.443 Aus diesem Grund ist eine dif-
ferenzierte Betrachtung der Fälle der Rechtsprechung geboten, die sich auf unter-
schiedliche Produkte beziehen. In den dargestellten Fällen scheint die unterschiedli-
che Bewertung nicht unwesentlich durch das (Nicht-)Vorhandensein dominanter Pro-
duktabbildungen verursacht. Bei der Gestaltung des Produktdummy-Paares B wird 
auf deren Einsatz verzichtet. Stattdessen unterscheiden sich die beiden Varianten 
lediglich in der verbalen Sortenbeschreibung. Die täuschende Variante benennt, der 
Anbieterargumentation folgend, nur die geschmacksgebenden Komponenten. Die 
lautere Variante listet auf der Schauseite, wie von den Verbraucherzentralen gefor-
dert, zusätzlich die Hauptbestandteile des Smoothies auf (vgl. Abb. 13).

Im Sinne der aktuellsten Rechtsprechung und aufgrund des Verzichts auf Fruchtab-
bildungen wird das Produktdummy-Paar B dem Bereich der subjektiven Täuschung 
zugeordnet, die die ‚Quasi-Sucheigenschaft‘ betrifft, da die genaue Zusammenset-
zung im Zutatenverzeichnis aufgelistet ist. Die Relevanz zusammensetzungsbezoge-
ner (Ent-)Täuschungsfälle wird anhand der auf LEBENSMITTELKLARHEIT veröffentlich-
ten Verbrauchermeldungen deutlich, welche am häufigsten die Zusammensetzung 
von Lebensmitteln betreffen. 

                                               
443 Vgl. Grube (2013): Rn. 169 und die dort genannten Quellen. 
444 Eigene Darstellung mit (ent-)täuschender Variante (links) und lauterer Variante (rechts). 

Abbildung 13: Produktdummy-Paar B – Smoothie444
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Ein weiterer Aspekt der Lebensmittelkennzeichnung, der neben der Beschaffenheit 
und Zusammensetzung von Lebensmitteln verstärkt diskutiert wird, ist die Herkunft 
eines Produkts beziehungsweise seiner Bestandteile. Zahlreiche auf LEBENSMITTEL-

KLARHEIT veröffentlichte Verbraucherbeschwerden werden dieser Rubrik zugeord-
net.445 Im Rahmen der wissenschaftlichen LEBENSMITTELKLARHEIT-Begleitforschung 
wurde untersucht, wie stark ländertypische Aufmachungselemente die Verbraucher-
erwartung bezüglich der Herkunft des Produktes beeinflussen.446 Hierfür wurden u. a. 
Produktdummies eines Pestos verwendet, die in ähnlicher Gestalt auch im Rahmen 
der vorliegenden Untersuchung als Produktdummy-Paar C Verwendung finden. 
ZÜHLSDORF UND SPILLER zeigen anhand der Daten aus einer Repräsentativbefragung 
deutscher Verbraucher, dass eine italienisch anmutende Produktaufmachung signifi-
kant und deutlich stärker die Erwartung an eine italienische Herkunft des Produktes 
hervorruft, als eine länderneutrale Aufmachung. Dabei entsteht diese Erwartungshal-
tung sowohl hinsichtlich der Herkunft der Zutaten als auch des Produktionsortes.447 
Folglich ist anzunehmen, dass eine ländertypische Produktaufmachung zur Irrefüh-
rung des Konsumenten geeignet ist, sofern der Ursprung der Zutaten und die Pro-
duktion nicht in der entsprechenden Region verortet sind.  

Eine allgemeine gesetzliche Verpflichtung zur Angabe der Herkunft eines Produktes 
besteht derzeit in der Regel nicht.448 Obligatorisch ist ausschließlich die Benennung 
von Name und Adresse des Inverkehrbringers,449 welche keinerlei räumliche Nähe 
zum Ursprungsort der Zutaten oder zur Produktionsstätte aufweisen muss und somit 
nicht als Quasi-Sucheigenschaft fungieren kann. Sonderfälle bilden z. B. Produkte, 
die ‚geschützte Ursprungsbezeichnungen‘ (g.U.) oder ‚geschützte, geografische An-
gaben‘ (g.g.A.) tragen und somit den entsprechenden regionalen Bezug aufweisen 
müssen. Falsche Angaben über die geografische Herkunft eines Lebensmittelpro-
dukts werden juristisch in der Regel als irreführend bewertet.450 Mittelbare Herkunfts-
angaben, wie Landesfarben oder fremdsprachige Texte, können „ihren irreführenden 
Charakter verlieren, wenn eindeutige entlokalisierende Zusätze über die wahre Her-

                                                
445 Nach „Zutaten, Zusatzstoffe und Imitate“, „Erscheinungsbild“ und „Kennzeichnung“ ran-

giert „Herkunft und Region“ auf Platz vier der „Getäuscht?“-Rubriken und ist damit häufi-
ger Gegenstand von Verbrauchermeldungen als es z. B. Meldungen zum Thema „Natur, 
Tradition und Nachhaltigkeit“ oder gesundheits- und nährwertbezogene Beschwerden 
sind (Stand: 12.03.2015). 

446 Vgl. Zühlsdorf und Spiller (2014): 44 ff. 
447 Vgl. Zühlsdorf und Spiller (2014): 47. 
448 Ausnahmen sind beispielsweise unverarbeitetes und vorverpacktes Rind-, Schweine-, 

Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch, Eier, frisches Obst und Gemüse sowie vorverpackter, 
unverarbeiteter Fisch (vgl. BMEL (2014b): 9). 

449 Vgl. BMEL (2014b): 11. 
450 Vgl. Zipfel und Rathke (2014): Rn. 124. 
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kunft der Ware aufklären und Fehlvorstellungen des Verbrauchers entgegenwir-
ken“.451

Das Ausmaß des monetären Schadens, das durch eine derartige herkunftsbezogene 
Täuschung entsteht, soll auch hier über den Vergleich der Zahlungsbereitschaft für 
zwei Varianten eines Pestos ermittelt werden. Die täuschende Variante weist länder-
typische Elemente in Form einer italienischen Flagge und eines italienischsprachigen
Claims auf, entlokalisierende Zusätze fehlen. Die lautere Variante ist hingegen län-
derneutral gehalten (vgl. Abb. 14).

Ermittlung des psychologischen Schadens 

Negative Konsumerfahrungen lösen negative Emotionen aus,453 die hier als psycho-
logischer Schaden verstanden werden. Die für den Lebensmitteltäuschungskontext 
als relevant identifizierten negativen Emotionen, die auch im Rahmen der Pretests 
Plausibilität zeigten, sind in der nachstehenden Tabelle zusammengetragen. Empö-
rung, Wut und Verärgerung werden dabei als Synonyme von Ärger verstanden. Die-
ser resultiert in Situationen, in denen eine andere Person für ein als negativ wahrge-
nommenes Ereignis verantwortlich gemacht wird. Das Gefühl von Enttäuschung und 
Frustration entsteht hingegen in der Regel in Situationen, in denen keine Person o-
der Institution als Verursacher eines negativen Ereignisses identifiziert werden kann, 

                                               
451 Zipfel und Rathke (2014): Rn. 155; vgl. auch Grube (2013): Rn. 226 und die dort genann-

ten Quellen. 
452 Eigene Darstellung mit (ent-)täuschender Variante (links) und lauterer Variante (rechts). 
453 Vgl. Yi und Baumgartner (2004): 303. 

Abbildung 14: Produktdummy-Paar C – Pesto452
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sondern dieses vielmehr den Umständen geschuldet ist.454 Je nachdem, wen bzw. 
was ein Konsument als Verursacher einer Lebensmittel(ent)täuschung identifiziert, 
sind also verschiedene negative Emotionen denkbar. 

Itemname Itembeschreibung 

[Efrust] „Ich bin frustriert.“ 

[Eent] „Ich bin enttäuscht.“ 

[Eemp] „Ich bin empört.“ 

[Eselbst] „Ich ärgere mich über mich selbst.“ 

[Eaerg] „Ich bin dem Pizzahersteller (Honiganbieter) gegenüber verärgert." 

[Ewut] „Ich bin wütend auf den Pizzahersteller (Honiganbieter).“ 

 

Auf eine empirische Überprüfung der Wirksamkeit eines Placebo-Effektes wird im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit verzichtet, um den Befragungsaufwand hinsichtlich 
dessen Zumutbarkeit für die Probanden nicht zu überschreiten. 

4.4.4 Bestrafungsverhalten: Bestimmungsfaktoren 

4.4.4.1 Theoretische Grundlagen 

Negative Emotionen wurden zuvor als möglicher täuschungsinduzierter Schaden dis-
kutiert. Ihre Bedeutung im Kontext der Lebensmitteltäuschung geht jedoch weit dar-
über hinaus: Emotionen im Allgemeinen haben großen Einfluss auf das Konsumen-
tenverhalten.456 Negative Emotionen im Speziellen bestimmen dabei wesentlich die 
Konsumentenreaktion auf unternehmerisches Fehlverhalten und sind deshalb von 
entscheidender Bedeutung für das Strafverhalten der Verbraucher als Reaktion auf 
Lebensmitteltäuschung.  

Insgesamt weisen etwa zwanzig verschiedene Emotionen Relevanz für das Kon-
sumentenverhalten auf.457 Um diese vor allem hinsichtlich ihrer Entstehung und 
Auswirkungen auf das Konsumentenverhalten zu untersuchen, wird auf die soge-
nannte Einschätzungstheorie (Appraisal Theory) zurückgegriffen.458 Diese geht auf 

                                                
454 Vgl. Roseman (1991): 180 f. 
455 Eigene Darstellung. 
456 Vgl. z. B. de Hooge (2014): 380; Nyer (1997): 296; Cohen und Areni (1991): 204 ff. 
457 Diese Anzahl umfasst das erweiterte, von Richins (1997: 144) entwickelte ‚Consumption 

Emotion Set‘ (CES), welches die Bandbreite der in Konsumsituationen erlebten Emotio-
nen repräsentiert. 

458  Vgl. de Hooge (2014): 380; Watson und Spence (2007): 488; Johnson und Steward 
(2005): 3; Bagozzi et al. (1999): 185 ff.  

Tabelle 15: Operationalisierung des psychologischen Schadens455 
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ARNOLD459 und LAZARUS460 zurück und umfasst mittlerweile eine Reihe verschiedener 
Ansätze.461 Grundsätzlich besagt die Einschätzungstheorie, dass die Art und die In-
tensität der Emotionen, die ein Ereignis bei Individuen auslöst, davon abhängen, wie 
die entsprechende Person das Ereignis bewertet bzw. interpretiert. Die daraus resul-
tierenden Emotionen bestimmen wiederum das Verhalten bzw. die Reaktion des In-
dividuums.462 

Ein wesentlicher Aspekt, in dem sich viele den Einschätzungstheorien zugehörige 
Ansätze unterscheiden, sind die Charakteristika, anhand derer ein Ereignis emoti-
onsbestimmend bewertet wird.463 Im Rahmen eines Reviews der relevanten Literatur 
identifizieren WATSON UND SPENCE vier Bewertungscharakteristika (key appraisals), 
die besonders wichtig für die Ausbildung von Emotionen in Konsumsituationen sind: 
Erwünschtheit, Verantwortlichkeit, Fairness und Gewissheit.464 Einen vollständigen 
Überblick über die entsprechende Einschätzungstheorie des Konsumentenverhaltens 
liefert Abbildung 15. 

 

 

                                                
459 Vgl. Arnold (1960). 
460 Vgl. Lazarus (1966). 
461 Vgl. Moors et al (2013): 119; Watson und Spence (2007): 488; Scherer (1999): 637 ff.; für 

eine ausführliche Erläuterung der Einschätzungstheorien siehe z. B. Scherer et al. (2001). 
462 Vgl. Moors et al. (2013): 119; Watson und Spence (2007): 488. 
463 Vgl. Moors et al (2013): 121 f.; eine umfangreichere Übersicht findet sich beispielsweise 

bei Watson und Spence (2007): 492 ff. 
464 Vgl. Watson und Spence (2007): 503. 
465 Um durch die Autorin ins Deutsche übersetzte Begrifflichkeiten ergänzt nach Watson und 

Spence (2007): 503. 

Stimulus
Event

Erwünschtheit
(Outcome

Desirability)

Verantwortlichkeit
(Agency)

Fairness

Gewissheit
(Certainty)

Emotion Konsumentenverhalten
(Consumer Behaviour) 

Antezedentien: Konsequenzen:

• Entscheidungsprozesse 
(Decision making
processes)

• Zufriedenheit u. a. 
Nachkaufverhalten 
(Satisfaction and other
post-purchase
behaviours)

Abbildung 15: Kognitive Einschätzungstheorie des Konsumentenverhaltens465 
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Die Erwünschtheit der Ereignisfolgen (outcome desirability) beschreibt eine initiale, 
grundsätzliche Bewertung eines Ereignisses dahingehend, ob sich dieses positiv o-
der negativ auf das individuelle Wohl bzw. die individuelle Zielerreichung auswirkt.466 
Unter diesem Begriff subsumieren WATSON UND SPENCE Charakteristika wie Zielkon-
gruenz, Zielkonsistenz, Zielrelevanz und Annehmlichkeit (pleasantness), welche im 
uneinheitlichen Forschungsfeld der Einschätzungstheorie in verschiedenen Kombina-
tionen Bestandteil der Betrachtungen sind.467 

Ein weiteres Charakteristikum eines Ereignisses, dem große Bedeutung als Prädiktor 
von Emotionen zugesprochen wird, ist die Verantwortlichkeit (agency).468 Während 
die Erwünschtheit eines Ereignisses noch eher unpräzise Vorhersagen bezüglich der 
resultierenden Emotionen ermöglicht, resultieren aus den verschiedenen Ausprä-
gungen der wahrgenommenen Verantwortlichkeit bereits deutlich differenziertere 
Emotionen, wobei diese vor allem bei der Entstehung negativer Emotionen von Be-
deutung ist.469 Als Verursacher eines Ereignisses kommen grundsätzlich man selbst, 
andere Personen oder die Umstände infrage.470 Sehen Personen die Verantwortung 
für ein negatives Ereignis bei sich selbst, entstehen in der Regel Emotionen wie 
Schuld oder Scham. Wird jemand anderes als Verursacher des Ereignisses identifi-
ziert, führt dies eher zu Ärger, Angst oder Leid. Verzweiflung oder Frustration sind 
mögliche Emotionen infolge eines negativ bewerteten Ereignisses, das durch die 
Umstände verursacht scheint.471 

Eng verknüpft mit der Verantwortlichkeit für ein Ereignis ist dessen Kontrollierbarkeit, 
welche im Grunde eine Voraussetzung für die Verantwortlichkeit darstellt und des-
halb von WATSON UND SPENCE in das Konstrukt der Verantwortlichkeit integriert 
wird.472 In der Konsumenten-Produzenten-Beziehung erlangt die wahrgenommene 
Verantwortlichkeit z. B. im Falle eines Produktfehlers Bedeutung. YI UND BAUM-

GARTNER zeigen, dass es deutlich häufiger zu Beschwerden und Abwanderung 
kommt, wenn der Konsument dem Anbieter die Schuld für einen Produktfehler gibt, 
als dies der Fall ist, wenn die Umstände verantwortlich gemacht werden.473 Ähnliche 
Beobachtungen existieren auch für den Dienstleistungsbereich: Die Verantwortlich-
keit des Unternehmens bzw. die Kontrollierbarkeit eines Ereignisses durch das Un-
ternehmen wirkt sich sowohl direkt auf das Beschwerdeverhalten und die Wieder-

                                                
466 Vgl. Watson und Spence (2007): 491, 496. 
467 Vgl. Watson und Spence (2007): 491 ff.  
468 Vgl. Watson und Spence (2007): 496 f. 
469 Vgl. Watson und Spence (2007): 496; Roseman (1991): 180 f. 
470 Vgl. Roseman (1991): 163. 
471 Vgl. Roseman (1991): 180 f. 
472 Vgl. Watson und Spence (2007): 496 f. 
473 Vgl. Yi und Baumgartner (2004): 314. 
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kaufsbereitschaft aus als auch indirekt, wobei die Verärgerung des Konsumenten als 
Mediator fungiert.474 

Die Gewissheit (certainty) beschreibt die wahrgenommene Eintrittswahrscheinlichkeit 
eines Ereignisses. Das Ausmaß, in dem sich eine Person des Eintretens und des Er-
gebnisses eines Ereignisses sicher ist, beeinflusst deren Emotionen. Je größer die 
Unsicherheit, desto eher entstehen Hoffnung oder Angst. Hat das Ereignis jedoch 
bereits stattgefunden, weist Gewissheit logischerweise keine Relevanz für die Emoti-
onsbildung auf.475 

Die Bewertung der Fairness eines Ereignisses trifft eine Aussage darüber, inwieweit 
dieses mit den geltenden Moralvorstellungen konform geht. Hierbei besteht eine en-
ge Verknüpfung zum Gerechtigkeitsbegriff.476 Werden negative Ereignisse unfairem 
Verhalten zugeschrieben, löst dies in der Regel Verärgerung (anger) aus.477 

Im Zusammenhang mit unternehmerischem Fehlverhalten wurde Verärgerung schon 
vielfach als zentrale, das Strafverhalten von Konsumenten determinierende Emotion 
identifiziert.478 JOHNSON UND STEWARD stellen die Einschätzungsdimensionen in ihren 
möglichen Kombinationen und die hierdurch ausgelösten Emotionen zusammen. 
Verärgerung resultiert nach dieser Klassifikation aus Ereignissen, die als (moderat) 
negativ bewertet werden und deren Eintreten gewiss und durch eine andere Person 
(-engruppe) verursacht ist.479 Gleichlautende Bewertungen einer Lebensmitteltäu-
schung sind besonders plausibel, weshalb Verärgerung auch hier als zentrale, das 
konsumentenseitige Strafverhalten determinierende Emotion berücksichtigt wird. 

Eine umfassende Analyse des Strafverhaltens von Konsumenten als Reaktion auf 
unternehmerisches Fehlverhalten findet sich bei MEYER.480 Aufbauend auf der bereits 
in Grundzügen erläuterten Einschätzungstheorie, der Theorie des kontrafaktischen 
Denkens und der Attributionstheorie leitet MEYER die in Abbildung 16 skizzierte grobe 
Modellstruktur zum Strafverhalten von Konsumenten ab.481 

  

                                                
474 Vgl. Folkes et al. (1987): 537. 
475 Vgl. Watson und Spence (2007): 497. 
476 Vgl. Klendauer et al. (2006): 187. 
477 Vgl. Seip et al. (2014): 579 und die dort angegebenen Quellen; Ruth et al. (2002): 48. Zur 

Bedeutung von Fairness siehe auch Fehr und Gächter (2000): 159 ff. 
478 Vgl. z. B. Choraria (2013): 208; Meyer (2011): 203 f.; Kalamas et al. (2008): 820 f.; Yi und 

Baumgartner (2004): 314; Nyer (1997): 300 ff.; Folkes et al. (1987): 538. 
479 Vgl. Johnson und Steward (2005): 19. 
480 Vgl. Meyer (2011). 
481 Vgl. Meyer (2011): 66 ff. 
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An dieser Stelle soll neben den Dimensionen der kognitiven Ereignisbewertung eine 
weitere Determinante des Bestrafungsverhaltens diskutiert werden, die in einigen 
ähnlich fokussierten Studien Berücksichtigung findet: die wahrgenommene Hilflosig-
keit des Verbrauchers.483 SELIGMANN484 entwickelt eine Theorie der gelernten Hilflo-
sigkeit, welche von ABRAMSON485 auf menschliches Verhalten angewendet wurde.486 
Im Kern besagt dieser Ansatz, dass wiederholtes Erleben einer Situation, in der eine 
Person keinen Einfluss auf die Konsequenzen ihres Verhaltens hat, zum Gefühl des 
Kontrollverlustes führt, was sich in motivationalen, kognitiven und emotionalen Defizi-
ten äußert.487 

Auf den Konsumbereich bezogen wird das der gelernten Hilflosigkeit sehr ähnliche488 
Phänomen der Verbrauchermachtlosigkeit (consumer powerlessness) im Rahmen 
des Konstrukts Consumer Alienation489 diskutiert, welches für „Entfremdung vom 
Konsum“ und „Machtlosigkeit gegenüber Unternehmen“ steht.490 

LAMBERT führt hierzu aus:  

“Consumer powerlessness is a feeling that one cannot exert influence on a sell-
er’s behavior with regard to prices, products, services, credit procedures, adjust-
ment and warranty decisions, and other actions that affect a buyer. Consumers 
who sense powerlessness perceive sellers as being generally unresponsive to 
their desires, needs, and problems. General dissatisfaction and various manifes-
tations of consumerism may surface whenever consumers believe they lack‚ a 
say in marketplace decisions that affect them’. Their perceptions of powerless-

                                                
482 Meyer (2011): 87. 
483 Vgl.de Hooge (2014): 380 und die dort angegebenen Quellen. 
484 Vgl. Seligmann (1975). 
485 Vgl. Abramson et al. (1978). 
486 Vgl. Wünschmann (2007): 126. 
487 Vgl. Abramson et al. (1978): 50. 
488 Vgl. Bunker und Ball (2009): 269. 
489 Vgl. z. B. Lambert (1980): 5 ff.; Allison (1978): 565 ff.; Dean (1961): 753 ff. 
490 Vgl. Wünschmann (2007): 127 und die dort angegebenen Quellen. 

Abbildung 16: Grobstruktur des Modells zum Strafverhalten von Konsumenten482 
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ness, whether based on actual or imagined conditions, may color their opinions 
and actions.”491 

WÜNSCHMANN zeigt im Rahmen einer empirischen Studie, dass gelernte Hilflosigkeit 
das Beschwerdeverhalten beeinflusst.492 „Kunden mit ausgeprägter gelernter Hilflo-
sigkeit betrachten Beschwerden als ‚zu aufwendig‘ und vermeiden so kognitiv einen 
sich abzeichnenden Widerspruch zwischen Einstellung und Verhalten (= antizipierte 
Dissonanzvermeidung).“493 BUNKER UND BALL untersuchen die Bedeutung von Ver-
brauchermachtlosigkeit in Service-Beziehungen, genauer in Fällen, “in which the 
consumer feels trapped in a relationship with an opportunistic marketer”.494 Die Er-
gebnisse der szenariobasierten empirischen Studie zeigen, dass sich die Verbrau-
chermachtlosigkeit sowohl auf die infolge eines Service Failure entstehenden Emoti-
onen als auch auf das Vergeltungsstreben und die Verhaltensabsichten auswirkt.495 
Sehr ähnliche Erkenntnisse gewinnen BUNKER UND BRADLEY im Rahmen einer in-
haltsanalytischen Auswertung von Verbraucherbeschwerden an eine Fluggesell-
schaft.496 

4.4.4.2 Hypothesen und Konstruktoperationalisierungen 

Den Erkenntnissen der konsumbezogenen Einschätzungstheorie zufolge wird die 
Reaktion eines Verbrauchers auf unternehmerisches Fehlverhalten durch Emotionen 
bestimmt, die durch die Bewertung dieses Verhaltens bzw. des entsprechenden Er-
eignisses ausgelöst werden.  

In Anlehnung an die präsentierten empirischen Untersuchungen ist anzunehmen, 
dass Ärger als Schlüsselemotion im Kontext der Lebensmitteltäuschung fungiert. Zu 
den Bewertungskriterien, die das Ausmaß des Ärgers beeinflussen, den ein ge- bzw. 
enttäuschter Verbraucher verspürt, zählen zunächst die Erwünschtheit der Täu-
schung durch den Lebensmittelanbieter, die Beurteilung der Fairness des Verhaltens 
des Anbieters sowie die Verantwortlichkeit, die dem Anbieter für die (Ent-)Täuschung 
zugeschrieben wird. Hieraus resultieren folgende Hypothesen: 

H3: Je größer die Unerwünschtheit der (Ent-)Täuschung, desto größer ist der Ärger 
gegenüber dem Anbieter. 

H4: Je stärker dem Anbieter die Verantwortlichkeit für die (Ent-)Täuschung zuge-
schrieben wird, desto größer ist der Ärger gegenüber dem Anbieter. 

                                                
491 Lambert (1980): 9. 
492 Vgl. Wünschmann (2007): 190. 
493 Wünschmann (2007): 203. 
494 Bunker und Ball (2009): 268. 
495 Vgl. Bunker und Ball (2009): 277. 
496 Vgl. Bunker und Bradley (2007): 60 ff. 
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H5: Je stärker das Verhalten des Anbieters als fair empfunden wird, desto geringer ist 
die Verärgerung gegenüber dem Unternehmen. 

Auch zwischen den Bestimmungsfaktoren bestehen mutmaßlich Zusammenhänge, 
welche anhand folgender Hypothesen zu prüfen sind: 

H6: Je stärker das Verhalten des Anbieters als fair empfunden wird, desto weniger 
wird diesem die Verantwortung für die (Ent-)Täuschung zugeschrieben. 

H7: Je stärker das Verhalten des Anbieters als fair empfunden wird, desto weniger 
wird eine (Ent-)Täuschung als schlimm empfunden. 

H8: Je größer die Unerwünschtheit der (Ent-)Täuschung, desto stärker wird dem An-
bieter die Verantwortlichkeit für die (Ent-)Täuschung zugeschrieben. 

Zwei weitere Konstrukte, die MEYER in seinem Modell zum Strafverhalten von Kon-
sumenten infolge unternehmerischen Fehlverhaltens zunächst unberücksichtigt lässt, 
sind das Involvement des Konsumenten und dessen wahrgenommene Hilflosigkeit.  

Wie sich den Erläuterungen zum Begriff des Involvements (vgl. Kap. 2.2.3) entneh-
men lässt, ist dieses eng verknüpft mit der persönlichen Wichtigkeit, die in Arbeiten 
zur Einschätzungstheorie unter dem Begriff ‚Zielrelevanz‘ (goal relevance) betrachtet 
wird. Hierauf aufbauend ergibt sich die plausible Vermutung, dass Personen mit ei-
nem hohen Involvement beim Kauf von Lebensmitteln, die sich vergleichsweise in-
tensiv mit der Auswahl des „richtigen“ Produktes befassen und denen das Ergebnis 
dieses Auswahlprozesses besonders wichtig ist, es schlimmer finden und stärker 
verärgert sind, wenn sich herausstellt, dass sie über die wahre Qualität des Produk-
tes getäuscht worden sind. Dies soll anhand folgender Hypothesen überprüft werden: 

H9: Je höher das Involvement des Konsumenten, desto stärker wird eine  
(Ent-)Täuschung bei Lebensmitteln als unerwünscht empfunden. 

H10: Je höher das Involvement des Konsumenten, desto größer ist dessen Verärge-
rung gegenüber dem Anbieter, wenn er sich von diesem getäuscht fühlt. 

Wie zuvor erläutert, deuten empirische Untersuchungen darauf hin, dass die emotio-
nale Reaktion eines Verbrauchers auf unternehmerisches Fehlverhalten sowie seine 
Strafmotive und -handlungen dadurch beeinflusst werden, wie hilf- bzw. machtlos 
sich dieser fühlt. Um zu untersuchen, inwieweit dies auch im Falle von Lebensmit-
tel(ent)täuschungen zutrifft, wird zunächst folgende Hypothese formuliert:  

H11: Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber einem Unternehmen, 
desto größer die Verärgerung. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



Verbraucherbezogene Determinanten 115 

 

Zur Analyse des verbraucherseitigen Bestrafungsverhaltens im Falle einer Lebens-
mittel(ent)täuschung kommen im Rahmen der Befragung zwei verschiedene Szena-
rien zum Einsatz,497 von denen den Befragten nach dem Zufallsprinzip jeweils eines 
zugelost wird. 

Das erste Szenario repräsentiert einen Fall subjektiver Täuschung und lautet wie 
folgt: 

Szenario A: Pizza 

Bitte versetzen Sie sich in folgende Situation: 

Sie sind im Supermarkt. Für das Abendessen kaufen Sie die Pizza „Mozzarella“ 
eines bekannten Markenherstellers. 

Zu Hause werfen Sie einen Blick auf das Zutatenverzeichnis und stellen fest, 
dass die Pizza mehr Edamer (9,2%) als Mozzarella (6,6%) enthält. 

Die hier beschriebene Produktkennzeichnung ist gesetzeskonform. Dass es in derar-
tigen Situationen dennoch dazu kommt, dass sich Verbraucher getäuscht fühlen, 
zeigt die Veröffentlichung eines ganz ähnlichen Produktes infolge einer Verbraucher-
beschwerde unter „Getäuscht?“ auf LEBENSMITTELKLARHEIT. Die Einschätzung der 
Verbraucherzentrale lautet:  

„Durch Produktname und Abbildung Mozzarella als wesentliche Zutat anzuprei-
sen, wenn eine andere Käsesorte in größerer Menge vorhanden ist, kann Ver-
braucher nachvollziehbar irritieren. Beispielsweise ein Produktname wie ‚Pizza 
mit Tomaten, Edamer und Mozzarella‘ auf der Schauseite wäre für eine schnelle 
und wahre Kundeninformation sinnvoll.“498 

Damit, dass eine im flüchtigen Eindruck entstehende Täuschung durch Informationen 
im Zutatenverzeichnis aufgelöst bzw. verhindert werden kann, repräsentiert das Piz-
za-Szenario die Mehrheit der auf LEBENSMITTELKLARHEIT veröffentlichten Verbrau-
cherbeschwerden.499 

Das zweite Szenario soll hingegen einen Fall objektiver Täuschung abbilden und lau-
tet wie folgt: 

  

                                                
497 Die Untersuchung des Bestrafungsverhaltens anhand von Szenarien findet sich z. B. bei 

Meyer (2011); Wünschmann (2007); Jorgensen (1996). 
498 http://www.lebensmittelklarheit.de/produkte/dr-oetker-pizza-tradizionale-mozzarella  
 (Stand 31.01.2015). 
499 Vgl. Kühl et al. (2013a): 378. 
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Szenario B: Honig 

Bitte versetzen Sie sich in folgende Situation: 

Sie sind im Supermarkt. Sie kaufen einen Blütenhonig, der laut Verpackungsin-
formationen aus ökologischem Landbau stammt und „ohne Gentechnik“ herge-
stellt wurde. 

Am nächsten Morgen lesen Sie in Ihrer Tageszeitung, dass in eben jenem Blü-
tenhonig Bestandteile von gentechnisch veränderten Pollen gefunden worden 
sind. 

Nach gesetzlichen Bestimmungen darf derartig gekennzeichneter Honig geringe 
Spuren gentechnisch veränderter Pollen enthalten. Dies gilt jedoch nur, wenn der 
entsprechende Pollen als Lebensmittel zugelassen ist. Auf die exakte Benennung 
der genauen Umstände wird in der Szenariobeschreibung verzichtet, um dessen 
Übersichtlichkeit und Verständlichkeit zu gewährleisten. Des Weiteren ist davon aus-
zugehen, dass der Verbraucher nicht über die notwendige Sachkenntnis verfügt, die 
die Bereitstellung detaillierterer Informationen zur genauen Art des Pollens für eine 
Einschätzung des Vorfalls notwendig macht. Die Einstufung des Szenarios als objek-
tive Täuschung wird somit als vertretbar erachtet.  

Bei beiden Szenarien wurde darauf geachtet, vegetarische Produkte auszuwählen, 
um auch Vegetarier in der Stichprobe berücksichtigen zu können.500 Weiterhin sind 
die Szenarien so formuliert, dass die Bewertung als „Sünde“ bzw. „Unfall“ und damit 
die Verantwortlichkeit des Unternehmens nicht vorweggenommen wird, sondern erst 
durch den Probanden erfolgt, um eine möglichst realistische Einschätzung des kon-
kreten Falls zu erheben. Hierfür werden die Befragten zunächst gebeten anzugeben, 
ob sie sich durch die beschriebene Kennzeichnung getäuscht fühlen. Ist dies nicht 
der Fall, wird eine Auswahl von Gründen hierfür zur Mehrfachauswahl gestellt. Um 
die Kaufentscheidungsrelevanz zu ermitteln, wird diese Bewertung um die Aussage 
„Das ist mir völlig egal.“ ergänzt, welcher die Befragten erneut auf einer achtstufigen 
Skala (nicht) zustimmen können.  

Im Anschluss an die Bewertung des beschriebenen Vorfalls widmet sich der Frage-
bogen den Bestimmungsfaktoren des Bestrafungsverhaltens der Befragten.  

  

                                                
500 Die Markt- und Werbeträger-Analyse des Instituts für Demoskopie Allensbach beziffert die 

Anzahl von Personen ab 14 Jahren, die sich selbst als Vegetarier bezeichnen bzw. wei-
testgehend auf Fleisch verzichten, im Jahr 2014 in Deutschland auf 5,31 Mio.  
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Im Ergebnis der theoretischen Auseinandersetzung umfassen diese: 

 die wahrgenommene Intensität des Ereignisses, 

 die wahrgenommene Fairness des Anbieterverhaltens, 

 die wahrgenommene Verantwortlichkeit des Anbieters, 

 der gegenüber dem Anbieter empfundene Ärger, 

 das Involvement und 

 die wahrgenommene Machtlosigkeit. 

Als Basis für Überlegungen zur Messung dieser Konstrukte soll an dieser Stelle er-
neut die Studie von MEYER herangezogen werden, der verschiedene bewährte Ska-
len kombiniert und für den Anwendungsfall unternehmerischen Fehlverhaltens empi-
risch testet.501 

Das Konstrukt der wahrgenommenen Intensität des Ereignisses bildet die pauschale 
Einschätzung eines Ereignisses ab und kann hier auch mit dem Begriff der Er-
wünschtheit versehen werden. CHO UND GOWER entwickeln hierzu eine reflektiv ope-
rationalisierende valide Skala, die zunächst im Rahmen einer Untersuchung von Si-
cherheitsmängel-induzierten Krisen zum Einsatz kommt.502 MEYER übersetzt die Ska-
la ins Deutsche und ermittelt die Zustimmung der Probanden zu den einzelnen Aus-
sagen statt anhand der ursprünglich elf Abstufungen mittels einer 7er Likert-Skala. 
Für den Einsatz der Skala im Rahmen der vorliegenden Untersuchung werden alle 
Aussagen auf Lebensmitteltäuschung bezogen. Da im Gegensatz zur Szenariobe-
schreibung bei MEYER den Probanden in der vorliegenden Arbeit eine persönliche 
Betroffenheit suggeriert wird,503 wird das Item „Ich kann die Gefühle der von dem Er-
eignis Betroffenen nachempfinden“ entfernt. Zudem soll im Gegensatz zur früheren 
Skalenverwendung durch MEYER und CHO/GOWER auf das Anbieten einer Fluchtka-
tegorie504 verzichtet werden, weshalb mit acht Punkten eine gerade Skala zum Ein-
satz kommt, die die Befragten ‚zwingt‘, sich für eine Tendenz zu entscheiden.  

Die in der Ursprungsskala enthaltenen Begriffe „entsetzlich“ und „traurig“ wurden in 
den Pretests als zu stark bzw. unpassend für den Anwendungsfall der Lebensmit-
tel(ent)täuschung empfunden, weshalb diese durch neue Wendungen zum Ausdruck 
von Unerwünschtheit ersetzt wurden. Die so zusammengestellte Skala zur Messung 
der wahrgenommenen Intensität des Ereignisses Lebensmittel(ent)täuschung zeigt 

                                                
501 Vgl. Meyer (2011): 177 ff. 
502 Vgl. Cho und Gower (2006): 420 ff. 
503 Vgl. Meyer (2011): 162 ff. 
504 Vgl. Porst (2014): 83 f. 
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die rechte Spalte in Tabelle 16. Der reflektive Charakter der Ursprungsskala wurde 
beibehalten. 

CHO UND GOWER:506 Emotional 
Response (11er) 

MEYER:507 Intensität des 
Ereignisses (7er) 

LM-Täuschung: 
Wahrgenommene Intensität des 
Ereignisses (8er) 

“I felt the event was very 
serious.” 

„Ich empfinde das Ereignis als 
einen ernstzunehmenden 
Vorfall.“ 

„Ich finde, dies ist ein 
ernstzunehmender Vorfall.“ 
[IEernst] 

“I felt the event was terrible.” „Ich empfinde das Ereignis als 
entsetzlich.“ 

„So etwas darf einfach nicht 
passieren!“ [IEdarf] 

“I felt empathy for the victim or 
the injured worker.” 

„Ich kann die Gefühle der von 
dem Ereignis Betroffenen 
nachempfinden.“ 

„Ich finde den Vorfall nicht 
schlimm.“ [IEschlimm] 

“I felt the event was sad.” „Ich empfinde das Ereignis als 
traurig.“  

 

In Ermangelung einer geeigneten und bewährten Skala zur Operationalisierung der 
wahrgenommenen Fairness des in den Szenarien beschriebenen Anbieterverhaltens 
erfolgt die Messung an dieser Stelle reflektiv über die Zustimmung zu den zwei ge-
gensätzlich formulierten Aussagen in Tabelle 17. 

Itemname Itembeschreibung 

[Fnicht] „Ich empfinde das Verhalten des Pizzaherstellers (Honiganbieters) als unfair.“ 

[Fja] „Meiner Meinung nach hat sich der Pizzahersteller (Honiganbieter) fair verhalten.“ 

 

Zur Messung der wahrgenommenen Verantwortlichkeit des Anbieters modifiziert 
MEYER eine von COOMBS UND HOLLADAY509 bei der Überprüfung und Entwicklung der 
‚Situational Crisis Communication Theory‘ (SCCT)510 verwendete Skala. Hierbei fin-
det eine Studie von MANDEL Berücksichtigung, im Rahmen derer der Effekt (kontra-) 

                                                
505 Eigene Zusammenstellung. 
506 Vgl. Cho und Gower (2006): 421. 
507 Vgl. Meyer (2011): 171. 
508 Eigene Darstellung. 
509 Vgl. Coombs und Holladay (2002): 165 ff. 
510 Die SCCT geht davon aus, dass Stakeholder Krisen unterschiedlich wahrnehmen, was 

sich auf die Reputationskonstitution der entsprechenden Organisation auswirkt. Die 
Wahrnehmung einer Krise hängt dabei vor allem von der zugeschriebenen Krisenschuld 
ab, welche die Einteilung von Krisen in drei verschiedene Typen erlaubt: Opferkrisen, Un-
fallkrisen und vermeidbare Krisen. Im Ergebnis der Analyse der relevanten Wirkmecha-
nismen werden verschiedene Strategiecluster abgeleitet (vgl. Thießen (2011): 92 ff.). 

Tabelle 16: Operationalisierung der wahrgenommenen Intensität des Ereignisses505 

Tabelle 17: Operationalisierung der wahrgenommenen Fairness508 
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faktischen Denkens auf die kausale Urteilsbildung untersucht wird.511 Das Ergebnis 
ist eine reflektive, valide Skala aus 6 Items, die zur Verwendung in der vorliegenden 
Untersuchung konkret auf Lebensmitteltäuschung bezogen wird. Zudem wird die re-
flektive Skala gekürzt, um Raum für zwei Aussagen zu schaffen, die weitere im Kon-
text der Lebensmitteltäuschung denkbare Ursachen für das Auftreten von Lebensmit-
tel(ent)täuschungen thematisieren, ohne dabei den Umfang des Fragebogens weiter 
zu erhöhen. 

Hierbei handelt es sich zum einen um Wettbewerbsdruck, zum anderen um unzu-
reichendes Informationsverhalten des Verbrauchers. Die Einschätzung der Proban-
den bezüglich der Relevanz dieser Aspekte ist für die vorliegende Arbeit grundsätz-
lich interessant, wird für die reflektive Operationalisierung des Konstruktes der wahr-
genommenen Verantwortlichkeit jedoch als ungeeignet eingestuft. Die Zustimmung 
zu den einzelnen Aussagen wird auch hier anhand einer achtstufigen Skala ermittelt 
(vgl. Tab. 18). 

COOMBS UND HOLLADAY;513 
MANDEL:514 crisis 
responsibility/blame (5er/7er) 

MEYER:515 wahrgenommene 
Verantwortlichkeit (7er) 

LM-Täuschung: Wahrgenommene 
Verantwortlichkeit des Anbieters (8er) 

“Circumstances, not the 
organization, are responsible 
for the crisis.” 

„Äußere Umstände, nicht das 
Unternehmen, sind 
verantwortlich für das 
Ereignis.“ 

„In diesem Fall trägt allein der 
Pizzahersteller (Honiganbieter) 
Schuld an der Täuschung.“ [Vall] 

“The blame for the crisis lies 
within the organization.” 

„Das Unternehmen ist 
alleiniger Verursacher des 
Ereignisses.“ 

„In dieser Situation hätte der 
Pizzahersteller (Honiganbieter) 
absehen können, dass Verbraucher 
getäuscht werden.“ [Vabs] 

“The blame for the crisis lies 
in the circumstances, not the 
organization.” 

„Das Unternehmen trägt die 
alleinige Schuld für das 
Ereignis.“ 

„Der Pizzahersteller (Honiganbieter) 
hätte die Ursache der Täuschung 
verhindern können.“ [Vverh] 

“The firm caused the 
negative event to happen.” 

„Das Unternehmen konnte die 
Ursachen des Ereignisses 
kontrollieren.“ 

 

“The firm could have 
prevented the negative 
event.” 

„Das Unternehmen hätte das 
Ereignis verhindern können.“ 

 

“The firm had control over 
the outcome of the situation.” 

„Das Ereignis und seine 
Folgen waren für das 
Unternehmen absehbar.“ 

 

                                                
511 Vgl. Mandel (2003): 245 ff. 
512 Eigene Zusammenstellung. 
513 Vgl. Coombs und Holladay (2002): 175. 
514 Vgl. Mandel (2003): 250. 
515 Vgl. Meyer (2011): 173. 

Tabelle 18: Operationalisierung der wahrgenommenen Verantwortlichkeit des Anbieters512 
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Die Messung des gegenüber dem Unternehmen empfundenen Ärgers lehnt MEYER 
an die reflektive Operationalisierung an, die von JORGENSEN516 erfolgreich zur Analy-
se von Produktfehler-Krisen eingesetzt worden ist.517 Um diese auf Fälle von Le-
bensmittel(ent)täuschung zu beziehen, werden die Aussagen leicht abgeschwächt, 
indem jeweils das „sehr“ entfernt wird. Zudem wird die Skala um das Verärgerungs-
Synonym Empörung erweitert. Alle Items sind auch Teil der Analyse des durch Le-
bensmittel(ent)täuschung verursachten psychologischen Schadens (vgl. Tab. 19). 

JORGENSEN:519 Anger toward the 
company (7er) 

MEYER:520 Ärger gegenüber dem 
Unternehmen (7er) 

LM-Täuschung: 
Ärger gegenüber dem 
Unternehmen (8er) 

“I am very annoyed” bis “I am 
not at all annoyed.” 

„Ich bin gegenüber dem 
Unternehmen sehr verärgert.“ 

„Ich bin dem Pizzahersteller 
(Honiganbieter) gegenüber 
verärgert.“ [Eaerg] 

“I am very angry” bis “I am not at 
all angry.” 

„Ich bin bezüglich des 
Unternehmens sehr 
aufgebracht.“ 

„Ich bin wütend auf den 
Pizzahersteller (Honiganbieter).“  
[Ewut] 

  „Ich bin empört.“ [Eemp] 

 

Der Ursprung der verbalen Messung des Involvements521 wird in der Entwicklung der 
Protokolle lauten Denkens durch KRUGMAN gesehen,522 welcher in den 1960ern ver-
schiedene Studien zur Messung des Werbeinvolvements durchführte.523 Der Opera-
tionalisierung des Involvements dient hier die Anzahl bewusster Verknüpfungen, die 
der Proband pro Minute zwischen dem Werbestimulus und der eigenen Lebenswelt 
herstellt.524 Zur Erfassung dieser ist der Proband aufgefordert, alle Gedanken zu ver-
balisieren, die während der Betrachtung eines Werbespots bzw. einer Werbeanzeige 
entstehen.525 

                                                
516 Vgl. Jorgensen (1996): 346 ff. 
517 Vgl. Meyer (2011): 174. 
518 Eigene Zusammenstellung. 
519 Vgl. Jorgensen (1996): 348. 
520 Vgl. Meyer (2011): 174. 
521 Um die generell mit Befragungen verbundenen Einschränkungen zu umgehen kommen 

neben den verbalen Verfahren zur Involvementmessung auch apparative Verfahren zum 
Einsatz, welche physiologische Aktivierungszustände erfassen können, die Emotionen 
gleichzusetzen sind. Verbreitet finden hierbei die Elektrodermale Reaktionsmessung 
(EDR), das Elektroenzephalogramm (EEG) und das Eyetracking Anwendung (vgl. 
Neumann (2009): 118 ff.). 

522 Vgl. Neumann (2009): 108. 
523 Vgl. Krugman (1965): 349 ff.; Krugman (1966): 583 ff. 
524 Vgl. Krugman (1966): 584. 
525 Vgl. Krugman (1966): 587. 

Tabelle 19: Operationalisierung des gegenüber dem Anbieter empfundenen Ärgers518 
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Zwei Dekaden später entwickelte ZAICHKOWSKY „das am häufigsten zitierte verbale 
[Involvement-]Messinstrument“:526 das Personal Involvement Inventory(PII). Hierbei 
handelt es sich um ein semantisches Differential, das gleichermaßen für die Erfas-
sung des Grades an Produkt-, Werbe- und Kaufentscheidungsinvolvement geeignet 
ist.527 Ein wesentlicher Kritikpunkt am PII betrifft dessen Eindimensionalität. Da es 
ausschließlich auf die Involvementintensität fokussiert ist, bleiben die Determinanten 
des Involvements unberücksichtigt.  

An dieser Stelle setzt das ebenfalls sehr prominente Consumer Involvement Profile 
(CIP) von KAPFERER UND LAURENT an,528 welches sich aus den Skalen für die fünf be-
reits zuvor thematisierten Bestimmungsfaktoren des Produktinvolvements (Interesse, 
Risikowahrscheinlichkeit, Risikowichtigkeit, Prestigewert und hedonistischer Wert) 
zusammensetzt. Die Stellungnahme zu den einzelnen Items erfolgt mittels einer fünf-
stufigen Likert-Skala.529 Dieser mehrdimensionale Ansatz ist für die Untersuchung 
jedweden Produktinvolvements geeignet, lässt sich jedoch nicht auf das Werbe- oder 
Kaufentscheidungsinvolvement anwenden.530 

Die praktische Relevanz des CIP betonen KAPFERER UND LAURENT mit der empirisch 
fundierten Ableitung von zehn Involvement-Typen (vgl. Kap. 3.3.2.2).531 Neben den 
vorgestellten, sehr prominenten Skalen zur Messung des Involvements existieren 
zahlreiche weitere. In Anhang A.5 ist eine Auswahl zusammengefasst. 

Entscheidend zur Vermeidung einer (subjektiven) Täuschung ist die Aufmerksamkeit 
des Konsumenten am POS. Aus diesem Grund wird für die Bearbeitung der vorlie-
genden Problemstellung in erster Linie das Kaufentscheidungsinvolvements betrach-
tet. MITTAL entwickelt hierfür eine Skala, die sich aus vier Indikatoren zusammen-
setzt. Die Messung erfolgt über ein siebenstufiges semantisches Differential.532 Für 
die Konsumentenbefragung zu Lebensmittel(ent)täuschungen wird diese Skala ins 
Deutsche übersetzt und zur Anpassung an die übrigen verwendeten Skalen achtstu-
fig gestaltet. Das Resultat zeigt Abbildung 17. 

  

                                                
526 Neumann (2009): 109. 
527 Vgl. Zaichkowsky (1985): 349. 
528 Vgl. Laurent und Kapferer (1985): 41 ff. 
529 Vgl. Laurent und Kapferer (1985): 43. 
530 Vgl. Neumann (2009): 114. 
531 Vgl. Kapferer und Laurent (1985): 52. 
532 Vgl. Mittal (1989): 152 f. 
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1. Wie viel Wert legen Sie auf die richtige Auswahl einer Tiefkühlpizza (Honig) aus allen im 
Supermarkt verfügbaren Varianten und Marken? [IVegal] 

„Es ist mir egal, welche(n) Pizza 
(Honig) ich kaufe.“         

„Ich lege großen Wert darauf, die 
(den) richtige(n) Pizza (Honig) aus-

zuwählen.“ 
2. Wenn Sie im Supermarkt eine(n) Tiefkühlpizza (Honig) auswählen, machen Sie sich dann  

viele Gedankenüber das Ergebnis Ihrer Kaufentscheidung? [IVgedank] 

„Ich mache mir überhaupt keine 
Gedanken.“         „Ich mache mir viele Gedanken.“ 

3. Finden Sie, dass sich die verschiedenen im Supermarkt verfügbaren Varianten und Marken 
von Tiefkühlpizzen (Honig) sehr ähneln oder sehr unterschiedlich sind? [IVgleich] 

„Die Pizza(Honig)varianten und 
-marken sind gleich.“         

„Die Pizza(Honig)varianten 
und -marken sind sehr 

verschieden.“ 

4. Wie wichtig ist es Ihnen, bei Tiefkühlpizza (Honig) die richtige Kaufentscheidung zu treffen? 
[IVwichtig]  

„Überhaupt nicht wichtig“         „Überaus wichtig“ 

 

Die Messung der wahrgenommenen Machtlosigkeit orientiert sich an einer Arbeit von 
WÜNSCHMANN, in der die Determinanten des Beschwerdeverhaltens analysiert wer-
den. Die dort zur Messung des Konstrukts der gelernten Hilflosigkeit verwendeten 
Items sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. 

WÜNSCHMANN:535 Gelernte Hilflosigkeit (7er) LM-Täuschung: Wahrgenommene Machtlosigkeit (8er) 

„Als durchschnittlicher Kunde hat es nur 
wenig Sinn, sich bei einem Unternehmen zu 
beschweren.“ 

„Als durchschnittlicher Kunde hat es grundsätzlich nur 
wenig Sinn, sich bei einem Lebensmittelanbieter zu 
beschweren.“ [PLsinn] 

„Wenn eine Leistung mangelhaft ist, gibt es 
gewöhnlich nicht viel, was ein Kunde wie ich 
tun kann, wenn das Unternehmen sich 
weigert, den mir entstandenen Nachteil 
auszugleichen.“ 

„Wird man als Kunde von einem Lebensmittelanbieter 
getäuscht, gibt es nichts was man tun kann, wenn sich 
das Unternehmen weigert, den entstandenen Nachteil 
auszugleichen.“  
[PLnachteil] 

 

Eine inhaltsähnliche und ebenfalls aus zwei Indikatoren bestehende Skala findet sich 
bei PRUDEN ET AL.536 Die Statements wurden von WÜNSCHMANN bereits auf den Le-
bensmittelmarkt bezogen angewendet und bedürfen zur Übertragung auf die vorlie-

                                                
533 In Anlehnung an Mittal (1989): 152. 
534 Eigene Zusammenstellung. 
535 Vgl. Wünschmann (2007): 280. 
536 Vgl. Pruden et al. (1974): 612. 

Abbildung 17: Operationalisierung des Kaufentscheidungsinvolvements533 

Tabelle 20: Operationalisierung der wahrgenommenen Machtlosigkeit534 
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gende Untersuchung nur geringfügiger Formulierungsanpassungen. Wie bereits im 
Rahmen der theoretischen Erläuterungen erwähnt, werden Hilf- und Machtlosigkeit 
hier synonym verwendet. 

Ergänzend zur problembezogenen Machtlosigkeit, die hier als Determinante des Be-
strafungsverhaltens Berücksichtigung findet, werden drei weitere Statements in den 
Fragebogen aufgenommen: 

 „Wir Verbraucher können durch unser Kaufverhalten das Lebensmittelangebot 
im Supermarkt bestimmen.“ 

 „Wenn ein Lebensmittelprodukt nicht meinen Ansprüchen genügt, gibt es ge-
nug Alternativen.“ 

 „Als Verbraucher habe ich keinerlei Macht, das Lebensmittelangebot im Su-
permarkt zu beeinflussen.“ 

Auf diesem Weg soll zusätzlich eine individuelle Einschätzung des generellen 
Machtgefüges auf dem Lebensmittelmarkt und damit des wahrgenommenen Ausma-
ßes an Konsumentensouveränität im ökonomischen Begriffsverständnis erfasst wer-
den. 

4.4.5 Bestrafungsverhalten: Strafmotive 

4.4.5.1 Theoretische Grundlagen 

Die Ziele bzw. Motive, die strafenden Handlungen zugrunde liegen, lassen sich in 
zwei Kategorien unterteilen: das Vergeltungsstreben und das Präventionsstreben.537 

Das Vergeltungsstreben wird auch als ‚moralische Bestrafung‘ bezeichnet und ist 
ausschließlich auf eine in der Vergangenheit realisierte Handlung fokussiert.538 Es 
entfacht Strafhandlungen, deren Ziel darin besteht, dem Täter einen Schaden zuzu-
fügen, der im Umfang dem der Opfer entspricht.539 Mit dem Streben nach Vergeltung 
geht in der Regel der Wunsch nach einer Wiederherstellung der Selbstachtung sowie 
nach der Erziehung des Täters einher.540 Von Bedeutung für die vorliegende Prob-
lemstellung ist im Rahmen dieses gerechtigkeitsorientierten Ansatzes zum Beispiel 
die Wiedergutmachung, bei welcher vom Täter das Erbringen einer ausgleichenden 
Leistung für die Opfer oder die Gemeinschaft gefordert wird.541 

                                                
537 Vgl. Meyer (2011): 49 ff.; Darley und Pittmann (2003): 324; Orth (2003): 174; Carlsmith 

und Darley (2002): 284; Vidmar und Miller (1980): 570. 
538 Vgl. Meyer (2011): 49. 
539 Meyer (2011): 50; Darley und Pittman (2003): 326. 
540 Vgl. Miller (2001): 540 f. 
541 Vgl. Meyer (2011): 51 und die dort angegebenen Quellen; Grégoire und Fisher (2008): 

248 f.; Walster et al. (1973): 162. 
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Im Gegensatz zum Vergeltungsstreben ist das Präventionsstreben bzw. die ‚instru-
mentelle Bestrafung‘542 durch eine strenge Zukunftsorientierung gekennzeichnet. Die 
entsprechenden Strafmotive implizieren im Wesentlichen, weiteres Fehlverhalten des 
Täters zu verhindern. Als Beispiel hierfür ist die Abschreckung zu nennen, welcher 
die Betrachtung eines Täters als rationaler Nutzenmaximierer zugrunde liegt. Eine 
Strafe wirkt demnach abschreckend, sobald sie die Kosten-Nutzen-Relation eines 
Fehlverhaltens derart verändert, dass dieses für den Täter keine attraktive Hand-
lungsoption mehr darstellt.543 

Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass strafendes Konsumentenverhalten nicht 
zwingend eine direkte eigene Betroffenheit voraussetzt.544 Auch wenn ausschließlich 
Andere durch das Unternehmensfehlverhalten geschädigt werden, sind Menschen 
bereit, dies zu bestrafen. Dieses als ‚disinterested punishment‘ oder ‚third-party-
punishment‘ bezeichnete Phänomen lässt sich damit begründen, dass jeder Norm-
bruch als Angriff auf das gesellschaftliche Wertesystem verstanden werden kann und 
strafende Handlungen dazu dienen, „die Gültigkeit einer Norm oder bestimmter Wer-
te zu bestätigen“.545 Auch sogenannte „opferlose“ rechtswidrige Handlungen (victim-
less crimes) können bei Individuen starken moralischen Ärger und den Wunsch nach 
Bestrafung auslösen.546 

4.4.5.2 Hypothesen und Konstruktoperationalisierungen 

Der konsumbezogenen Einschätzungstheorie folgend werden die Ziele hinter stra-
fendem Verhalten sowohl direkt als auch indirekt durch die kognitive Bewertung des 
zu bestrafenden Ereignisses bestimmt. Inwiefern ein direkter, emotionsunabhängiger 
Einfluss der Verantwortlichkeit und der Intensität des Ereignisses auf die Strafmotive 
besteht, wird anhand folgender Hypothesen untersucht:  

H12: Je stärker dem Anbieter die Verantwortlichkeit für die (Ent-)Täuschung zuge-
schrieben wird, desto stärker ist das Streben nach Prävention. 

H13: Je stärker dem Anbieter die Verantwortlichkeit für die (Ent-)Täuschung zuge-
schrieben wird, desto stärker ist das Streben nach Vergeltung. 

H14: Je größer die Unerwünschtheit der (Ent-)Täuschung, desto stärker ist das Stre-
ben nach Prävention. 

H15: Je größer die Unerwünschtheit der (Ent-)Täuschung, desto stärker ist das Stre-
ben nach Vergeltung. 

                                                
542 Vgl. Meyer (2011): 53. 
543 Vgl. Meyer (2011): 54 ff.; Carlsmith (2006): 438; Vidmar und Miller (1980): 571. 
544 Vgl. Gresser (2007): 134; Henrich et al. (2006): 1770; Fehr und Fischbacher (2004): 85. 
545 Vgl. Meyer (2011): 45 ff. und die dort angegebenen Quellen. 
546 Vgl. Meyer (2011): 47. 
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MEYER konstatiert, dass sich zudem die Emotion Ärger auf die Strafmotive Präventi-
on und Vergeltung auswirkt und somit indirekt Einfluss auf strafendes Verhalten von 
Konsumenten nimmt.547 Um dies für den Fall der Lebensmitteltäuschung zu untersu-
chen, werden zunächst folgende Hypothesen abgeleitet: 

H16: Je größer die Verärgerung des Verbrauchers, desto stärker strebt dieser nach 
Prävention. 

H17: Je größer die Verärgerung des Verbrauchers, desto stärker strebt dieser nach 
Vergeltung. 

Das Ausmaß der im Falle einer Entdeckung drohenden Bestrafung beeinflusst die 
Entscheidung eines Anbieters für bzw. gegen täuschendes Verhalten. Folglich ist an-
zunehmen, dass eine vergeltungsgetriebene Strafhandlung zukünftig abschreckend 
wirken und somit auch aus Gründen der Prävention zum Einsatz kommen kann. Die-
se Vermutung wird anhand der nachstehenden Hypothese überprüft. 

H18: Je stärker das Streben nach Prävention, desto stärker das Streben nach Vergel-
tung. 

Um zu analysieren, ob sich die wahrgenommene Hilflosigkeit, wie im Ergebnis der 
theoretischen Erläuterungen angenommen, auf die Strafmotive auswirkt, werden die 
Hypothesen H19 und H20 formuliert: 

H19: Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber einem Unternehmen, 
desto stärker das Streben nach Vergeltung. 

H20: Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber einem Unternehmen, 
desto stärker das Streben nach Prävention. 

Das Streben nach Prävention operationalisiert MEYER in Anlehnung an eine Skala 
von ORTH, welche im Rahmen einer Studie zu Strafzielen von Verbrechensopfern548 
Anwendung fand.549 Auch in diesem Fall kann die Skala nicht unverändert über-
nommen werden, da sich in den Pretests herausstellte, dass Begrifflichkeiten wie 
„gefährlich“ und „fürchten“ im Kontext einer Lebensmittel(ent)täuschung als überzo-
gen wahrgenommen werden. Schließlich wurden zur Messung des Präventionsstre-
bens die in der linken Spalte der folgenden Tabelle aufgelisteten Aussagen formu-
liert. 

Um den Befragungskomfort zu erhöhen, wurde als zusätzliches Statement „Ich 
möchte den Pizzahersteller (Honiganbieter) in seinem Verhalten bestärken“ in den 
                                                
547 Vgl. Meyer (2011): 114 ff. 
548 Vgl. Orth (2003): 173 ff. 
549 Vgl. Meyer (2001): 176 f. 
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Fragebogen aufgenommen, damit auch Probanden, die das ihnen zugeloste Szena-
rio nicht als (ent)täuschend betrachten und somit kein Strafbedürfnis verspüren, ihre 
Meinung repräsentiert sehen. 

ORTH:551 Punishment Goals 
(6er) 

MEYER:552 Streben nach 
Prävention (7er) 

LM-Täuschung: Streben nach 
Prävention (8er) 

“It was important to me that the 
offender should be punished… 

„Ich möchte… „Ich möchte…  

… to deter the offender from 
further offenses.” 

…das Unternehmen hinsichtlich 
solcher Ereignisse für die 
Zukunft abschrecken.“ 

… sicherstellen, dass sowas 
nicht noch mehr Verbrauchern 
passiert.“ [PSsicher] 

… so that the offender knows 
that crime does not remain 
unpunished.” 

…das Unternehmen wissen 
lassen, dass sich ein solches 
Verhalten nicht lohnt.“ 

… dafür sorgen, dass sich der 
Pizzahersteller (Honiganbieter) 
verbraucherfreundlicher verhält.“ 
[PSnormen] 

… so that the offender cannot 
be dangerous 
to others.” 

… sicherstellen, dass das 
Unternehmen nicht für weitere 
Personen gefährlich werden 
kann.“ 

…den Pizzahersteller 
(Honiganbieter) bezüglich eines 
solchen Verhaltens für die 
Zukunft abschrecken.“ 
[PSabsch] 

… so that the population does 
not have to fear the perpetrator 
for the 
time being.” 

… etwas tun, damit Verbraucher 
das Unternehmen nicht mehr 
fürchten müssen.“ 

 

… to allow the rehabilitation of 
the offender.” 

… das Unternehmen hinsichtlich 
eines solchen Verhaltens 
veranlassen, seine Gesinnung 
zu ändern.“ 

 

… to allow the offender to 
be educated according to our 
legal system.” 

… dafür sorgen, dass sich das 
Unternehmen entsprechend 
geltender Normen verhält.“ 

 

 

GREGOIRE UND FISHER553 entwickelten eine reflektive Skala, die von MEYER ins Deut-
sche übersetzt und zur Messung des Vergeltungsstrebens herangezogen wird.554 Da 
in der vorliegenden Arbeit das Strafverhalten infolge eines Ereignisses mit ver-
gleichsweise weniger schwerwiegenden Konsequenzen untersucht wird, wird die von 
MEYER verwendete Skala in den Pretests erneut als unpassend empfunden und des-
halb stark modifiziert. Die in Tabelle 22 aufgeführten resultierenden Aussagen fokus-
sieren nun stark den Aspekt der (monetären) Entschädigung und damit das Ziel, das 
den Pretest-Teilnehmern im betrachteten Kontext am plausibelsten erschien. 
                                                
550 Eigene Zusammenstellung. 
551 Vgl. Orth (2003): 177. 
552 Vgl. Meyer (2011): 177. 
553 Vgl. Gregoire und Fisher (2006): 31 ff. 
554 Vgl. Meyer (2011): 175. 

Tabelle 21: Operationalisierung des Strebens nach Prävention550 
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GRÉGOIRE UND FISHER:556 Desire 
for retaliation (7er) 

MEYER:557 Streben nach 
Vergeltung (7er) 

LM-Täuschung: 
Streben nach Vergeltung (8er) 

“ … to do something bad to the 
organization.” 

„Ich möchte dem Unternehmen 
etwas Negatives zufügen.“ 

„Ich möchte entschädigt 
werden." [VSentsch] 

“… to take actions to the 
organization in trouble.” 

„Ich möchte Probleme für das 
Unternehmen verursachen.“ 

„Ich möchte mein Geld zurück.“ 
[VSverdient] 

“… to cause inconvenience to 
the organization.” 

„Ich möchte das Unternehmen in 
Schwierigkeiten bringen.“ 

„Ich möchte den Pizzahersteller 
(Honiganbieter) bestrafen.“ 
[VSstraf] 

“… to punish the organization in 
some way.” 

„Ich möchte das Unternehmen 
bestrafen.“ 

 

“… to make the organization get 
what it deserves.” 

„Ich möchte dem Unternehmen 
das zufügen, was es verdient.“ 

 

“… to get even with the 
organization.” 

„Ich möchte an dem 
Unternehmen Vergeltung üben.“ 

 

 

4.4.6 Bestrafungsverhalten: Strafinstrumente 

4.4.6.1 Theoretische Grundlagen 

Erfüllt ein Lebensmittel nach dem Kauf beziehungsweise beim Verzehr nicht die im 
Rahmen des Kaufprozesses gebildeten Erwartungen des Konsumenten, fühlt sich 
dieser getäuscht und ist unzufrieden. Grundsätzlich stehen dem Verbraucher ver-
schiedene Möglichkeiten zur Verfügung, Unzufriedenheit mit einem Unternehmen 
bzw. dessen Leistung zum Ausdruck zu bringen, bzw. auf das unzufriedenheitsstif-
tende Ereignis zu reagieren. Eine mögliche und weit verbreitete Klassifikation dieser 
Handlungsmöglichkeiten liefern DAY UND LANDON (vgl. Abb. 18). 

                                                
555 Eigene Zusammenstellung. 
556 Vgl. Gregoire und Fisher (2006): 45. 
557 Vgl. Meyer (2011): 175. 

Tabelle 22: Operationalisierung des Strebens nach Vergeltung555 
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Eine Studie zum Einfluss kultureller Charakteristika auf die Neigung von Verbrau-
chern, unternehmerisches Fehlverhalten zu bestrafen, zeigt, dass deutsche Konsu-
menten eine überdurchschnittlich hohe Bestrafungsaktivität aufweisen: 40% der 
4.000 Befragten gaben an, als Reaktion auf unternehmerisches Fehlverhalten im 
vergangenen Jahr bereits bestrafend tätig geworden zu sein. Jeder fünfte Befragte 
hat dies nach eigener Aussage nicht einmal in Erwägung gezogen.559 

Strafende Handlungen sind eine Form der Bewältigung von negativen Emotionen, 
die infolge negativer Konsumerfahrungen auftreten. Grundsätzlich lassen sich die 
dabei angewandten Strategien der problem- oder emotionsfokussierten Bewältigung 
zuordnen. Während Konsumenten im Rahmen der problemfokussierten Bewältigung 
versuchen, mit der Quelle einer unangenehmen emotionalen Erfahrung fertig zu wer-
den, zielt die emotionsfokussierte Strategie auf die Bewältigung der negativen Emo-

                                                
558 Modifiziert und durch die Autorin ins Deutsche übersetzt nach Day und Landon (1977): 

432. Eine ähnliche und ebenfalls sehr bekannte Klassifikation der möglichen Reaktionen 
eines unzufriedenen Kunden entwickelt Hirschmann (1970). Hier wird unterschieden zwi-
schen den Möglichkeiten ‚Abwanderung‘ (exit), ‚Widerspruch‘ (voice) und ‚Loyalität‘ (loyali-
ty). 

559 Vgl. Williams und Zinkin (2008): 218. 

Abbildung 18: Handlungsoptionen unzufriedener Konsumenten558 
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tionen ab. Hierfür wird versucht, die Bedeutung des entsprechenden Ereignisses zu 
verändern oder den Gefühlsausdruck zu regulieren.560 

Im Rahmen dieser Arbeit weisen als verbraucherseitige Reaktion auf Täuschung alle 
Verhaltensweisen Relevanz auf, die aus Anbietersicht das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
der Handlungsalternative Irreführung beeinflussen. Die Handlungsoption „Rechts-
weg“ wird hier mit der Option „Beschwerde bei dritten Institutionen“ zusammenge-
fasst, da die Position des Verbrauchers in juristisch behandelten Täuschungsfällen 
beinahe ausschließlich durch die amtliche Lebensmittelüberwachung oder durch 
Verbraucherschutzorganisationen vertreten wird. Dementsprechend bestehen im Le-
bensmitteltäuschungskontext folgende Möglichkeiten der Bestrafung durch den Kon-
sumenten: 

 Reduktion der Unterstützung; 

 Beschwerde beim Unternehmen; 

 negative Weiterempfehlung; 

 Beschwerde bei dritten Institutionen. 

Reduktion der Unterstützung 

Die Reaktion „Reduktion der Unterstützung“ infolge unternehmerischen Fehlverhal-
tens meint hier, dass der Konsument zeitweise oder dauerhaft den Kauf der Produkte 
des entsprechenden Anbieters einschränkt oder vollständig von diesem absieht. 

Verzichtet eine größere Gruppe von Konsumenten kollektiv auf den Konsum der 
Produkte eines Anbieters, spricht man von einem Konsumentenboykott. Dieser wird 
idealtypisch durch Initiatoren ins Leben gerufen561 und dient der Verfolgung ver-
schiedener Ziele.562 

Beschwerde beim Unternehmen 

Äußert ein unzufriedener Kunde seinen Unmut direkt gegenüber dem Unternehmen, 
so geschieht dies häufig in Erwartung einer Wiedergutmachung. Aus Unternehmens-
sicht besteht hier die größte Chance, die Unzufriedenheit zu beseitigen und zu ver-

                                                
560 Vgl. Yi und Baumgartner (2004): 303 f.; hier findet sich weiter eine differenziertere Be-

trachtung, welche die Ableitung acht verschiedener Bewältigungsstrategien von Konsu-
menten und die empirische Untersuchung der ihnen zugrundeliegenden Emotionen um-
fasst. Die bereits in Abschnitt 4.4.4 als im Täuschungskontext relevant identifizierte Emo-
tion ‚Ärger‘ wird hier in erster Linie mit der konfrontativen Bewältigungsstrategie (confron-
tive coping) sowie mentaler Loslösung (mental disengagement) in Verbindung gebracht 
(vgl. Yi und Baumgartner (2004): 312). 

561 Vgl. Lindenmeier et al. (2009): 266. 
562 Vgl. Hoffmann (2008): 15 ff.; hier findet sich auch eine detaillierte Übersicht über weitere 

Klassifikationsmerkmale und Formen des Konsumentenboykotts. Motive der Boykottparti-
zipation werden untersucht z. B. von Klein et al. (2004). 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

9



130 Ökonomische Fundierung der Lebensmitteltäuschung 

 

hindern, dass der Kunde abwandert oder negative Informationen über seine Erfah-
rungen mit dem Unternehmen verbreitet (negative Mundpropaganda). Zusätzlich lie-
fern Kundenbeschwerden wertvolle Hinweise auf Verbesserungspotentiale beim An-
gebot.563 

Studien zur Bedeutung der Beschwerde als Reaktion auf einen enttäuschenden 
Konsumakt zeigen jedoch, dass sich nur ein geringer Anteil unzufriedener Kunden 
tatsächlich beschwert.564 Die Ergebnisse empirischer Untersuchungen schwanken 
diesbezüglich allerdings erheblich.565 

Die Determinanten des Beschwerdeverhaltens waren bereits Gegenstand zahlreicher 
wissenschaftlicher Studien.566 WÜNSCHMANN analysiert die einschlägigen Untersu-
chungen und schlussfolgert, dass vor allem psychografische Merkmale von Bedeu-
tung seien, während soziodemografische und situative Faktoren eine relativ geringe 
Rolle spielen. Den Studienergebnissen zufolge sind Beschwerdeführer in erster Linie 
involvierte, engagierte Verbraucher und selbstbewusste, aggressive, sowie über-
durchschnittlich gewissenhafte, emotional stabile Persönlichkeiten.567 

Aufbauend auf der Analyse des empirischen Forschungsstandes zum Beschwerde-
verhalten entwickelte WÜNSCHMANN ein Persönlichkeitsmodell der Beschwerdefüh-
rerschaft,568 das anschließend empirisch überprüft wurde. Dabei konnte gezeigt wer-
den, dass die Beschwerdeführerschaft direkt durch Selbstbewusstsein, Aggressivität 
und gelernte Hilflosigkeit, subjektive Beschwerdekosten und Beschwerdeerfahrungen 
erklärt wird.569 

ROSCHK ET AL. betrachten in einem Review ebenfalls den Forschungsstand bezüglich 
personen- und situationsspezifischer Determinanten des Beschwerdeverhaltens. Si-
tuationsmerkmale, die eine Beschwerde begünstigen, sind demnach eine hohe Er-
folgswahrscheinlichkeit der Beschwerde, ein hoher erwarteter Beschwerdenutzen, 
geringe Beschwerdekosten, die Bekanntheit möglicher Beschwerdekanäle, ein hoher 
bezahlter Kaufpreis sowie eine intensive Nutzung des fehlerhaften Produktes im All-
tag.  

Im Einklang mit den beschriebenen Erkenntnissen der konsumbezogenen Einschät-
zungstheorie wird auch hier eine dem Anbieter zugeschriebene Schuld für den Pro-
                                                
563 Vgl. Chebat et al. (2005): 328 f. und die dort angegebenen Quellen; Stephens und Gwin-

ner (1998): 173. 
564 Vgl. Chebat et al. (2005): 328 sowie Stephens und Gwinner (1998): 172 und die dort ge-

nannten Quellen. 
565 So ermittelt beispielweise Downton (2002) eine Beschwerdehäufigkeit von 5% (zit. nach 

Chebat et al. (2005): 328) während Andreassen (2001: 44) einen Wert von 32% feststellt.  
566 Vgl. Sharma et al. (2010): 163; Roschk et al. (2008): 1; Wünschmann (2007): 85. 
567 Vgl. Wünschmann (2007): 88 ff. 
568 Vgl. Wünschmann (2007): 135. 
569 Vgl. Wünschmann (2007): 199. 
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duktfehler als beschwerdefördernd identifiziert.570 Nach SHARMA ET AL. ist die Be-
schwerdeneigung in Low-Involvement-Situationen besonders gering.571 

Negative Weiterempfehlung 

Die negative Weiterempfehlung lässt sich dem Phänomen des ‚Word-of-Mouth‘ 
(WoM) zuordnen, welches “informal communications between private parties con-
cerning evaluations of goods and services“572 beschreibt. WoM wird im Allgemeinen 
als eine der wichtigsten Einflussgrößen von Konsumentscheidungen betrachtet und 
ist somit auch Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen.573 

Zunächst wurde dieses Konstrukt ausschließlich als positive Mundpropaganda ana-
lysiert. Neuere Studien bestätigen jedoch, dass sowohl zufriedene als auch unzufrie-
dene Kunden in ihrem sozialen Netzwerk Informationen über ihre Erfahrungen mit 
Produkten und Dienstleistungen verbreiten. ANDERSON konnte hier einen U-förmigen 
Zusammenhang feststellen, wonach die WoM-Aktivität eines Individuums mit zuneh-
mender Annäherung an ein Zufriedenheitsextrem ansteigt. Die WoM-Aktivität sehr 
unzufriedener Individuen befindet sich dabei jedoch auf einem höheren Niveau als 
jene sehr zufriedener Personen.574 

BERGER UND SCHWARTZ nehmen eine differenziertere Betrachtung des WoM vor, in-
dem sie zwischen kurzfristigem (immediate) und langfristigem (ongoing) WoM unter-
scheiden.575 Kurzfristiges WoM tritt danach “soon after people first learn about or ex-
perience a product” auf, während langfristiges WoM die “product mentions that occur 
in the weeks and month that follow” beschreibt.576 

Die experimentelle, produktübergreifende Analyse der Triebkräfte des kurzfristigen 
und langfristigen WoM zeigt für beide Zeithorizonte eine deutliche Beeinflussung der 
WoM-Aktivität durch die Frequenz auslösender Reize und die öffentliche Präsenz 
des entsprechenden Produktes. Als auslösende Reize werden dabei alle Erschei-
nungen in der Umgebung verstanden, die das Individuum auf das entsprechende 
Produkt hinweisen bzw. es an dieses erinnern. Die öffentliche Präsenz eines Produk-
tes hängt im Wesentlichen von dessen Zweck und Verwendungsmöglichkeiten ab. 
Demzufolge lassen sich hierzulande Autos als Produkte mit sehr hoher öffentlicher 
Präsenz bezeichnen, da sie ubiquitär in Erscheinung treten. Der Gebrauch von 

                                                
570 Vgl. Roschk et al (2008): 15. 
571 Vgl. Sharma et al. (2010): 173. 
572 Anderson (1998): 6; vgl. Singh (1988): 95. 
573 Vgl. z. B. Buttle (1998): 241; Arndt (1967): 291 ff.; Brooks (1957): 154 ff.; ein umfassen-

des Review der wissenschaftlichen WoM-Literatur findet sich z. B. bei Neumann (2015). 
574 Vgl. Anderson (1998): 13. 
575 Vgl. Berger und Schwartz (2011): 869 ff. 
576 Berger und Schwartz (2011): 871. 
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Zahnseide ist hingegen eher privater Natur, womit dieses Produkt in der Regel eine 
sehr geringe öffentliche Präsenz aufweist.577 

Als dritte wesentliche Triebkraft der WoM-Aktivität wurde von BERGER UND SCHWARTZ 
die Interessantheit eines Produktes vermutet. Bestätigt werden konnte diese jedoch 
nur für kurzfristiges WoM. Wird ein Produkt als besonders interessant wahrgenom-
men – was beispielsweise durch Neu- oder überraschende Andersartigkeit hervorge-
rufen werden kann578 – erhöht dies direkt nach seinem Erleben kurzfristig den sozia-
len Austausch über es. Anders als die Frequenz auslösender Reize und die öffentli-
che Präsenz übt die Produktinteressantheit jedoch keinen nachweisbaren Effekt auf 
die langfristige WoM-Aktivität aus. Folglich ist anzunehmen, dass eine kontinuierlich 
erhöhte WoM-Aktivität auch bezüglich eher langweiliger Produkte auftritt, sofern Indi-
viduen mit diesen häufig genug in Kontakt geraten.  

Wendet man diese Erkenntnisse auf die Produktgruppe der Lebensmittel an, so wird 
deutlich, dass die negative Weiterempfehlung im vorliegenden Kontext unbedingt als 
relevantes Sanktionsinstrument zu berücksichtigen ist. Obgleich Lebensmittel in der 
Regel mit geringem Involvement behandelt werden, womit im Grunde eine geringe 
Interessantheit einhergeht, treten sie mit einer seltenen Omnipräsenz in Erscheinung. 
Aufgrund des physischen Bedürfnisses nach Nahrung und der damit einhergehenden 
Regelmäßigkeit des individuellen Verbrauchs sowie der vielerorts hohen Dichte von 
Supermärkten, Restaurants u. a. werden Individuen vergleichsweise häufig mit aus-
lösenden Reizen konfrontiert. Durch den zunehmenden Außer-Haus-Verzehr und die 
große kulturelle Bedeutung gemeinsamer Mahlzeiten lassen sich Lebensmittel 
durchaus als Produktgruppe mit hoher öffentlicher Präsenz bezeichnen.579 Nach den 
Erkenntnissen der WoM-Forschung begünstigt diese diskrete Dauerpräsenz von Le-
bensmitteln in den Köpfen der Menschen den interpersonellen Austausch über die 
jeweiligen Erfahrungen mit derlei Produkten. Resultiert eine solche Erfahrung in star-
ker Unzufriedenheit, was z. B. im Fall einer entdeckten Täuschung zu erwarten ist, 
wird diese mit einer höheren Wahrscheinlichkeit im sozialen Netzwerk kommuniziert, 
als es infolge eines zufriedenstellenden Erlebnisses zu erwarten wäre. 

Von wachsender Bedeutung für die zwischenmenschliche Kommunikation ist das 
Medium Internet. Eine durch das Statistische Bundesamt veröffentlichte Studie be-
legt, dass im Jahr 2010 bereits 73% der Deutschen täglich bzw. fast täglich das In-
ternet nutzten. Neun von zehn Internetnutzern gingen dabei auf die Suche nach In-

                                                
577 Vgl. Berger und Schwartz (2011): 870 ff. 
578 Vgl. Berger und Schwartz (2011): 870. 
579 In Kapitel 2.2.3 wird Neumann zitiert, der eine geringe öffentliche Präsenz von Lebensmit-

teln als Ursache für die Einstufung von Lebensmitteln als Low-Involvement-Produkte 
nennt. Aus den oben genannten Gründen teilt die Autorin diese Ansicht nur einge-
schränkt.  
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formationen über Waren und Dienstleistungen, womit diese die zweithäufigste Inter-
netaktivität nach der E-Mail-Kommunikation darstellte.580 

An der Verweildauer im Internet entfällt das Gros auf Kommunikationsaktivitäten.581 
Nach Ergebnissen der ARD/ZDF-Onlinestudie 2014 besuchen 39% der Internetnut-
zer ab 14 Jahren mindestens einmal wöchentlich soziale Netzwerke und Communi-
ties.582 Diese sozialen Netzwerke dienen primär der Kontaktpflege, der Selbstdarstel-
lung und dem Informationsaustausch sowohl im privaten (z. B. Facebook) als auch 
im beruflichen Bereich (z. B. XING). Die gezielte Suche nach und das Erteilen von 
(Experten-)Ratschlägen gehören ebenfalls zum Zweckspektrum von Onlinecommuni-
ties (z. B. wer-weiss-was.de). Weitere Kommunikationsmöglichkeiten bietet das In-
ternet z. B. über Internetforen, die von 14% der Internetnutzer mindestens einmal 
wöchentlich besucht werden.583 

Diese Zahlen zeigen, dass die Möglichkeiten des Informationsaustausches, die das 
Internet bietet, tatsächlich genutzt werden, wobei für die Zukunft mit einer Intensivie-
rung zu rechnen ist. Die Bereitstellung von Informationen im Internet erfolgt ohne 
Zeitverzögerung, kann gleichzeitig an eine beliebige Anzahl bekannter oder unbe-
kannter Personen gerichtet werden und mithilfe verschiedenster Trägermedien (z. B. 
Texte, Bilder, Audio- und Videodaten) erfolgen. Somit bietet das Internet optimale 
Bedingungen für WoM-Aktivitäten, die dann auch als ‚eWoM‘ oder ‚Word-of-Mouse‘ 
bezeichnet werden und stetig an Bedeutung gewinnen.584 Dies wird neben der wach-
senden Präsenz entsprechender Online-Angebote auch auf wissenschaftlicher Ebe-
ne deutlich, wenn man beispielsweise die Zunahme an hochrangigen Forschungsar-
beiten zum Thema eWoM im Verlauf der letzten zehn Jahre betrachtet.585 

Beschwerde bei dritten Institutionen 

Bei einer Beschwerde bei dritten Institutionen handelt es sich um “complaint behavi-
ours that are directed toward one or more agencies that are not directly involved in 
the exchange relationship”.586 Anders als das private soziale Umfeld zeichnen sich 
diese Institutionen dadurch aus, dass sie grundsätzlich in der Lage sind, die Interes-
sen des Verbrauchers wirksam zu vertreten.587 Diese Form der Beschwerde wird als 

                                                
580 Vgl. Czajka (2011): 712 ff. 
581 Vgl. van Eimeren und Frees (2014): 393; Czajka (2011): 714. 
582 Vgl. van Eimeren und Frees (2014): 388. 
583 Vgl. van Eimeren und Frees (2014): 387. 
584 Vgl. Ward und Ostrom (2006): 220. 
585 Vgl. Breazeale (2009): 310 f. 
586 Singh (1989): 333. 
587 Vgl. Russell-Bennett et al. (2011): 169; Grégoire und Fisher (2006): 36. 
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diejenige beschrieben, die den größten Aufwand verursacht588 und bei besonders 
stark ausgeprägter Unzufriedenheit gewählt wird.589 

4.4.6.2 Hypothesen und Operationalisierung der Strafinstrumente 

Im Sinne der konsumbezogenen Einschätzungstheorie wird an dieser Stelle vermu-
tet, dass die Wahl der Strafinstrumente im Falle einer Lebensmitteltäuschung durch 
die Emotion Ärger beeinflusst ist. Die zur Überprüfung dieser Vermutung formulierten 
Hypothesen lauten: 

H21: Je größer die Verärgerung des Verbrauchers, desto höher ist die Bereitschaft zur 
Beschwerde beim Unternehmen. 

H22: Je größer die Verärgerung des Verbrauchers, desto höher ist die Bereitschaft, 
Dritte einzubeziehen. 

H23: Je größer die Verärgerung des Verbrauchers, desto höher ist die Bereitschaft, 
die Unterstützung des Unternehmens zu reduzieren. 

H24: Je größer die Verärgerung des Verbrauchers, desto höher ist die Bereitschaft zu 
negativer Mundpropaganda (WoM). 

Weiterhin wird die Wahl des Strafinstrumentes mutmaßlich wesentlich durch das der 
Strafhandlung zugrundeliegende Motiv beeinflusst. Dies ist damit zu begründen, 
dass die einzelnen Strafmaßnahmen zur Erreichung der beiden Ziele unterschiedlich 
gut geeignet sind. Ob dieser Zusammenhang auch für den Anwendungsfall der Le-
bensmitteltäuschung Gültigkeit hat, wird anhand der folgenden Hypothesen über-
prüft: 

H25: Je stärker das Streben nach Prävention, desto höher ist die Bereitschaft zur Be-
schwerde beim Unternehmen. 

H26: Je stärker das Streben nach Prävention, desto höher ist die Bereitschaft, Dritte 
einzubeziehen. 

H27: Je stärker das Streben nach Prävention, desto höher ist die Bereitschaft, die Un-
terstützung des Unternehmens zu reduzieren. 

H28: Je stärker das Streben nach Prävention, desto höher ist die Bereitschaft zu ne-
gativer Mundpropaganda (WoM). 

H29: Je stärker das Streben nach Vergeltung, desto höher ist die Bereitschaft zur Be-
schwerde beim Unternehmen. 

                                                
588 Vgl. Hogarth et al. (2001): 74; Feick (1987): 181 ff. 
589 Vgl. Hogarth et al. (2001): 74. 
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H30: Je stärker das Streben nach Vergeltung, desto höher ist die Bereitschaft, Dritte 
einzubeziehen. 

H31: Je stärker das Streben nach Vergeltung, desto höher ist die Bereitschaft, die Un-
terstützung des Unternehmens zu reduzieren. 

H32: Je stärker das Streben nach Vergeltung, desto höher ist die Bereitschaft zu ne-
gativer Mundpropaganda (WoM). 

Wie im Rahmen der theoretischen Betrachtung der Bestimmungsfaktoren der Bestra-
fung erläutert, neigen Konsumenten, die sich gegenüber Unternehmen machtlos füh-
len, weniger dazu, unternehmerisches Fehlverhalten zu bestrafen. Ob dies auch für 
den Anwendungsfall der Lebensmitteltäuschung zutrifft, wird anhand der Hypothesen 
H33 bis H36 untersucht: 

H33: Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber einem Unternehmen, 
desto geringer die Bereitschaft zur Beschwerde beim Unternehmen. 

H34: Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber einem Unternehmen, 
desto geringer die Bereitschaft, Dritte einzubeziehen. 

H35: Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber einem Unternehmen, 
desto höher ist die Bereitschaft, die Unterstützung des Unternehmens zu redu-
zieren. 

H36: Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber einem Unternehmen, 
desto höher ist die Bereitschaft zu negativer Mundpropaganda (WoM). 

Um die Bereitschaft, sich direkt beim Unternehmen zu beschweren, zu messen, ver-
wendet MEYER eine reduzierte Version der reflektiven Skala von KALAMAS ET AL., die 
Konsumentenreaktionen auf unternehmerisches Fehlverhalten im Dienstleistungsbe-
reich untersuchen.590 Dabei wird in jedem Indikator ein anderer Beschwerdeweg ab-
gebildet. Der Umfang der Skala ergibt sich somit aus der Anzahl geeigneter Anlauf-
stellen für Beschwerden und deren Kontaktmöglichkeiten (vgl. Tab. 23). 

Produktbezogene Beschwerden werden bei Lebensmitteln in der Regel vom Kun-
denservice des Anbieters entgegengenommen und bearbeitet. Die Anschrift des In-
verkehrbringers eines Lebensmittels ist eine verpflichtende Angabe auf Produktver-
packungen,591 so dass eine persönlich oder postalisch vorgebrachte Beschwerde 
möglich ist. Viele Unternehmen verfügen darüber hinaus über eine Homepage, die 
den Kontakt per E-Mail oder über ein spezielles Kontaktformular ermöglicht. Über Te-

                                                
590 Vgl. Kalamas et al. (2008): 813 ff. 
591 Genau genommen handelt es sich hierbei um die Anschrift des Herstellers, Verpackers 

oder Verkäufers (§ 3 LMKV). 
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lefonverzeichnisse oder die Homepage ist in der Regel zudem die Rufnummer des 
Anbieters zu ermitteln, so dass auch eine telefonische Kontaktaufnahme möglich ist. 
Die reflektive Messung der Beschwerdeabsicht ist damit zu rechtfertigen, dass hier 
nicht vordergründig der präferierte Beschwerdeweg ermittelt werden soll, sondern 
primär die Frage zu beantworten ist, ob überhaupt eine Beschwerde vorgebracht 
wird.592 

KALAMASET AL.:594 
Propensity to complain (7er) 

MEYER:595 Beschwerde gegenüber 
dem Unternehmen (7er) 

LM-Täuschung: Beschwerde 
gegenüber dem Unternehmen 
(8er) 

“I would complain to the 
branch manager directly.” 

„Ich würde mich in der nächsten 
Niederlassung des Unternehmens 
persönlich beschweren.“ 

„Ich schreibe einen 
Beschwerdebrief an den 
Pizzahersteller (Honiganbieter).“ 
[Bbrief] 

“I would complain to the 
head office of the bank.” 

„Ich würde mich persönlich in der 
Unternehmenszentrale 
beschweren.“ 

„Ich beschwere mich telefonisch 
beim Pizzahersteller 
(Honiganbieter).“ [Btel] 

“I would fill out a complaint 
report.” 

„Ich würde ein vorgesehenes 
Formular ausfüllen, um mich 
persönlich zu beschweren.“ 

„Ich beschwere mich per Email 
oder über ein Kontaktformular auf 
der Homepage beim 
Pizzahersteller.“ [Bmail] 

“I would complain to the 
teller directly.” 

  

 

Inwiefern Personen geneigt sind, unternehmerisches Fehlverhalten zu bestrafen, in-
dem Dritte einbezogen werden, misst MEYER anhand einer Skala, die den Untersu-
chungen von KALAMAS ET AL. und GREGOIRE UND FISCHER entnommen ist. Ähnlich der 
Operationalisierung der Beschwerdebereitschaft ergeben sich auch hier die ver-
schiedenen Indikatoren aus den verfügbaren Anlaufstellen (vgl. Tab. 24). Da hierbei 
jedoch von Interesse ist, welche dieser Anlaufstellen als geeignet wahrgenommen 
und genutzt wird, wird das Messmodell formativ angelegt. 

Zu den Institutionen, an die sich der Verbraucher im Falle einer Lebensmitteltäu-
schung wenden kann, gehören in Deutschland im Wesentlichen die amtliche Le-
bensmittelüberwachung, die Verbraucherzentralen, LEBENSMITTELKLARHEIT und die 
Medien. Wie bereits zuvor soll auch hier die Zustimmung der Probanden auf einer 
achtstufigen Skala ermittelt werden, wobei an dieser Stelle zusätzlich die Möglichkeit 

                                                
592 Vgl. Meyer (2011): 177 f. 
593 Eigene Zusammenstellung. 
594 Vgl. Kalamas et al. (2008): 819. 
595 Vgl. Meyer (2011): 178. 

Tabelle 23: Operationalisierung des Strafinstruments „Beschwerde beim Unternehmen“593 
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bestehen soll, eine dem Befragten unbekannte Institution als solche zu kennzeich-
nen. 

KALAMAS ET AL.:597 Third Party Action/ 
GREGOIRE UND FISHER:598 Third Party 
Complaining (7er) 

MEYER:599 Einbezug Dritter 
(7er) 

LM-Täuschung: Einbezug Dritter 
(8er + „Kenne ich nicht.“) 

“Complain to a consumer protection 
agency and ask them to make the 
bank take care of your problem.”/  
“I reported their behaviors to a 
consumer or governmental agency.” 

„Ich würde den 
Verbraucherschutz auf 
das Ereignis und die 
Notwendigkeit von 
Konsequenzen 
aufmerksam machen.“ 

„Ich melde den Vorfall bei der 
Amtlichen 
Lebensmittelüberwachung.“ 
[BD_alue] 

“Write a letter to the local newspaper 
about your bad experience.”/ 
“I contacted the media to denounce 
their behaviors.” 

„Ich würde die Medien auf 
das Ereignis und die 
Notwendigkeit von 
Konsequenzen 
aufmerksam machen.“ 

„Ich melde den Vorfall bei der 
Verbraucherzentrale.“ [BD_vz] 

“Take some legal action against the 
bank.”/ “I took legal action against the 
firm.” 

„Ich würde mich über die 
Medien an eine breitere 
Masse wenden.“ 

„Ich melde das Produkt bei 
www.lebensmittelklarheit.de.“ 
[BD_lekla] 

“Report to a third party so that they 
can warn other consumers.” 

  

 

Eine weitere Möglichkeit des Verbrauchers, unternehmerisches Fehlverhalten zu be-
strafen, besteht darin, die Unterstützung des Unternehmens zu reduzieren, indem er 
sich aus seiner Rolle als Kunde des Unternehmens zurückzieht. MEYER misst die 
Reduktion der Unterstützung anhand einer reflektiven Skala, die zuvor u. a. von 
GREGOIRE UND FISHER im Rahmen einer Studie zur Konsumentenreaktion auf Ser-
viceausfälle (service failure) valide getestet worden ist.600 Die reflektive Skala er-
scheint auch für das Anwendungsfeld der Lebensmitteltäuschung plausibel und wird 
in gekürzter Form mit kleinen Formulierungsanpassungen übernommen (vgl.  
Tab. 25). Wie bereits bei den Aussagen zu den Strafmotiven wird auch hier zusätz-
lich eine Aussage eingebaut, die in erster Linie dazu dient, auch nicht ent- bzw. ge-
täuschten Befragten eine Möglichkeit zur Zustimmung zu lassen: „Ich kaufe die Pro-
dukte des Pizzaherstellers (Honiganbieters) im gleichen Umfang wie bisher.“ 

 

 

                                                
596 Eigene Zusammenstellung. 
597 Vgl. Kalamas et al. (2008): 819. 
598 Vgl. Gregoire und Fisher (2006): 45. 
599 Vgl. Meyer (2011): 178. 
600 Vgl. Gregoire und Fisher (2006): 31 ff. 

Tabelle 24: Operationalisierung des Strafinstruments „Einbezug Dritter“596 
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GREGOIRE UND FISHER:602 
Patronage Reduction (7er) 

MEYER:603 Reduktion der 
Unterstützung (7er) 

LM-Täuschung: Reduktion der 
Unterstützung (8er) 

“I spent less money at this 
business.” 

„Ich würde weniger Geld bei 
dem Unternehmen ausgeben.“ 

„Ich kaufe überhaupt keine 
Produkte mehr von dem 
Pizzahersteller (Honiganbieter).“  
[RUkein] 

“I stopped doing business with 
this firm.” 

„Ich würde versuchen, keine 
Produkte bei dem Unternehmen 
zu kaufen.“ 

„Ich kaufe weniger Produkte 
dieses Pizzaherstellers 
(Honiganbieters) als bisher.“ 
[RUwenig] 

“I reduced frequency of 
interaction with the firm.” 

„Ich würde weniger häufig 
Produkte des Unternehmens 
kaufen als bisher.“ 

 

“I brought a significant part of 
my business to a competitor.” 

„Ich würde einen großen Teil 
meines Bedarfs bei anderen 
Unternehmen decken.“ 

 

 

Die Operationalisierung der negativen Mundpropaganda lehnt MEYER ebenfalls an 
ein reflektives Messmodell aus der Untersuchung von GREGOIRE UND FISHER604 an. 
Weder theoretische Plausibilitätsüberlegungen noch die Ergebnisse offenbaren 
grundsätzlich Zweifel daran, dass sich die Aussagen auf Fälle von Lebensmit-
tel(ent)täuschung übertragen lassen. Allerdings sind die Formulierungen relativ stark 
gewählt, weshalb auch hier alle Aussagen abgeschwächt werden und auf den Aus-
druck ‚verunglimpfen‘ vollständig verzichtet wird. 

Die wesentlichste Modifizierung der Ursprungsskalen besteht darin, dass in der vor-
liegenden Untersuchung explizit sowohl der persönliche Kontakt als auch die Online-
Kommunikation berücksichtigt werden sollen, um eine größtmögliche Präzision der 
Fragestellungen zu gewährleisten. Wie in Tabelle 26 aufgezeigt, werden die Aussa-
gen somit jeweils für beide Bereiche formuliert. 

  

                                                
601 Eigene Zusammenstellung. 
602 Vgl. Gregoire und Fisher (2006): 45. 
603 Vgl. Meyer (2011): 180. 
604 Gregoire und Fisher (2006): 31 ff. 

Tabelle 25: Operationalisierung des Strafinstruments „Reduktion der Unterstützung“601 
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GREGOIRE UND FISHER:606 
Negative Word-of-Mouth (7er) 

MEYER:607 Negative 
Mundpropaganda (7er) 

LM-Täuschung: Negative 
Mundpropaganda (WoM) (8er) 

“I spread negative word-of-
mouth about the organization.” 

„Ich würde meinen Freunden 
und Bekannten Negatives über 
das Unternehmen berichten.“ 

„Ich berichte meinem sozialen 
Umfeld von dem Vorfall.“ 
[NMschlecht] 

“I denigrated this organization to 
my friends.” 

„Ich würde das Unternehmen 
gegenüber meinen Freunden 
und Bekannten verunglimpfen.“ 

„Ich rate meinem sozialen 
Umfeld davon ab, Produkte 
dieses Pizzaherstellers 
(Honiganbieters) zu kaufen.“ 
[NMsoz] 

“When my friends were looking 
for a similar product or service, I 
told them not to buy from this 
firm.” 

„Ich würde meinen Freunden 
und Bekannten von einem Kauf 
bei dem Unternehmen abraten.“ 

„Ich berichte in Internetforen 
und/oder sozialen 
Onlinenetzwerken von diesem 
Vorfall.“ [NMIschlecht] 

  „Ich rate anderen Menschen in 
Internetforen und/oder sozialen 
Onlinenetzwerken davon ab, 
Produkte des Pizzaherstellers 
(Honiganbieters) zu kaufen.“ 
[NMIabrat] 

 

Die Bereitschaft der Lebensmittelkonsumenten, die hier betrachteten Strafmaßnah-
men zu ergreifen, wird mit Bezug auf die beschriebenen Szenarien und somit nur hy-
pothetisch abgefragt. Aus diesem Grund schließt sich im Fragebogen eine Frage zu 
bereits realisiertem Strafverhalten an. Diese wird durch eine Filterfrage eingeleitet, 
die zur Beantwortung nur die Personen auswählt, die sich bereits von Lebensmittel-
aufmachungen getäuscht fühlten. Im Falle einer zustimmenden Antwort ist in der 
Folge anzugeben, welche Strafinstrumente wie häufig zum Einsatz kamen.  

4.4.7 Ergänzend empirisch zu untersuchende Aspekte 

4.4.7.1 Lebensmittelkennzeichnungswissen 

Wie die in Kapitel 3.5.1 erläuterte Analyse von Verbraucherbeschwerden auf LE-

BENSMITTELKLARHEIT zeigt, resultieren subjektive Täuschungen häufig aus defizitären 
Kenntnissen der Lebensmittelkennzeichnungsvorschriften. Aus diesem Grund soll im 
Rahmen der Verbraucherbefragung zur Lebensmitteltäuschung ermittelt werden, wie 
gut sich die Befragten hier auskennen. Es werden fünf Fragen formuliert, die häufig 
von (Ent-)Täuschungen betroffene Kennzeichnungselemente thematisieren (vgl.  
Tab. 27). Um die Vergleichbarkeit der Antworten zu gewährleisten, werden diese 
über Multiple-Choice-Fragen erhoben. 

                                                
605 Eigene Zusammenstellung. 
606 Vgl. Gregoire und Fisher (2006): 45. 
607 Vgl. Meyer (2011): 180. 

Tabelle 26: Operationalisierung des Strafinstruments „Negative Mundpropaganda“605 
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Frage Antwortmöglichkeiten 

Was würden Sie sagen, wie 
ist die Zutatenliste eines 
Lebensmittels aufgebaut? 

 Aufsteigend-alphabetisch: Zutaten, die mit ‚A‘ beginnen, 
stehen vorne usw. 

 Absteigend nach Geschmack: Zutaten, die den Geschmack 
am stärksten beeinflussen, stehen vorne usw. 

 Absteigend nach Mengenanteil: Zutaten, die am meisten 
enthalten sind, stehen vorne usw. 

 Das liegt im Ermessen des Herstellers und ist immer 
unterschiedlich. 

 Bin nicht sicher/Weiß nicht. 

Was glauben Sie, welche 
Bedeutung hat das 
Mindesthaltbarkeitsdatum auf 
Lebensmittelverpackungen? 
Nach Ablauf des Datums... 

 ... ist das Produkt verdorben. 
 ... ist der Verzehr des Produktes gesundheitsgefährdend. 
 ... kann die Qualität des Produktes beeinträchtigt sein. 
 ... darf das Produkt nicht mehr verkauft werden. 
 Bin nicht sicher/Weiß nicht. 

Was trifft auf Produkte zu, die 
mit folgendem Logo 
gekennzeichnet sind? 

 

 Alle Inhaltsstoffe stammen aus Mitgliedsstaaten der EU. 
 Das Produkt enthält nur gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe. 
 Das Produkt besteht aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen 

(vegan). 
 Das Produkt wurde ohne den Einsatz synthetischer 

Pflanzenschutzmittel produziert. 
 Bin nicht sicher/Weiß nicht. 

Was glauben Sie, darf eine 
Produktabbildung zeigen, die 
mit dem Hinweis 
„Serviervorschlag“ 
gekennzeichnet ist? 

 Ausschließlich den Verpackungsinhalt in zubereiteter Form. 
 Ausschließlich den Verpackungsinhalt in zubereiteter Form 

und Essutensilien (Geschirr, Besteck etc.), die vom 
Verbraucher hinzugefügt werden müssten. 

 Den Verpackungsinhalt in zubereiteter Form plus 
Essutensilien (Geschirr, Besteck etc.) und Garnitur-
Lebensmittel (z. B. Petersilie), die vom Verbraucher 
hinzugefügt werden müssten. 

 Den Verpackungsinhalt in zubereiteter Form plus 
Essutensilien (Geschirr, Besteck etc.) und weitere 
Lebensmittel (z. B. Garnitur, Beilagen), die vom Verbraucher 
hinzugefügt werden müssten. 

 Bin nicht sicher/Weiß nicht. 

Was glauben Sie, woraus 
besteht eine „Kalbswurst“? 

 Aus 100% Kalbsfleisch 
 Aus mindestens 90% Kalbsfleisch (plus Gewürze o.ä.) 
 Aus mehr als 50% Kalbsfleisch 
 Aus mindestens 15% Kalbsfleisch 
 Bin nicht sicher/Weiß nicht. 

 

4.4.7.2 Wahrgenommene Konsumkompetenz 

Ein weiterer Aspekt, der über die Hypothesen hinaus von Interesse ist und sich zu-
dem gut als Einstieg in den Fragebogen eignet, ist die Einschätzung der eigenen 
Konsumkompetenz. Anhand von vier verschiedenen Items soll ermittelt werden, wie 
gut es den Befragten nach eigener Einschätzung gelingt, die Lebensmittel auszu-
wählen, die ihren Präferenzen am ehesten entsprechen (vgl. Tab. 28). 

                                                
608 Eigene Darstellung. 

Tabelle 27: Operationalisierung des Lebensmittelkennzeichnungswissens608 
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Itemname Itembeschreibung 

[SBgut] „Ich kann die Qualität von Lebensmitteln beim Einkauf in der Regel gut beurteilen.“ 

[SBzufr] „In der Regel bin ich mit meiner Lebensmittelauswahl auch nach dem Kauf 
zufrieden.“ 

[SBueber] „Die Auswahl an Lebensmitteln im Supermarkt überfordert mich oft.“ 

[SBverst] „Es fällt mir leicht, die Verpackungsinformationen auf Lebensmitteln sofort zu 
verstehen.“ 

 

4.4.7.3 Auslöser von Lebensmitteltäuschung aus Sicht der Verbraucher 

In Kapitel 2.1.2 wurden verschiedene Formen von Täuschung abgegrenzt, die für die 
vorliegende Problemstellung zweckdienlich sind. Die Unterscheidung von Täu-
schungsfällen nach ihrer Ursache lässt sich, wie dort dargestellt, aus der dieser Ar-
beit zugrunde liegenden Begriffsdefinition ableiten. Um möglichst konkrete Hand-
lungsempfehlungen zur Täuschungsbekämpfung ableiten zu können, ist es notwen-
dig, herauszufinden, welche dieser theoretisch erarbeiteten Ursachen in der Praxis 
von besonderer Relevanz sind. Aus diesem Grund werden die Befragten gebeten, zu 
beurteilen, wie häufig die einzelnen Ursachen zu einer Täuschung von Lebensmittel-
konsumenten führen. Hierfür werden sie mit folgender Fragestellung konfrontiert: 
„Was glauben Sie, sind die häufigsten Ursachen, wenn es dazu kommt, dass sich ein 
Verbraucher durch die Aufmachung eines Lebensmittels getäuscht fühlt?“. Im An-
schluss sind folgende Täuschungsursachen aufgelistet, die von den Befragten nach 
absteigender Häufigkeit in eine Reihenfolge gebracht werden sollen: 

 Zu wenige Informationen auf der Verpackung; 

 Unwahre Informationen auf der Verpackung; 

 Der Verbraucher nimmt sich zu wenig Zeit, um die Verpackungsinformationen  
zu lesen; 

 Unverständliche Informationen auf der Verpackung; 

 Versteckte Informationen auf der Verpackung; 

Der dritte Punkt („Der Verbraucher nimmt sich zu wenig Zeit, um die Verpackungsin-
formationen zu lesen“) geht zwar nicht aus der Begriffsdefinition hervor, soll jedoch 
eine Verknüpfung zur zweiten Kategorisierung von Täuschungsfällen in objektive und 
subjektive Täuschung schaffen. Diese Unterscheidung basiert darauf, dass vom Le-
bensmittelkonsumenten in seiner Funktion als Marktakteur ein bestimmtes Maß an 

                                                
609 Eigene Darstellung. 

Tabelle 28: Operationalisierung der wahrgenommenen Konsumkompetenz609 
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Informationsbeschaffungs- und -verarbeitungsaufwand erwartet wird und Verbrau-
cherschutzmaßnahmen erst greifen, sobald dieser Aufwand eine definierte Zumut-
barkeitsgrenze überschreitet. Diese Zumutbarkeit stellt den Kern der bereits erläuter-
ten Verbraucherleitbilder dar. Mit der Einschätzung, dass es (relativ betrachtet häu-
fig) zur Täuschung eines Lebensmittelkonsumenten kommt, weil sich dieser nicht 
ausreichend Zeit nimmt, die Verpackungsinformationen zu studieren, würden die Be-
fragten zum Ausdruck bringen, dass auch in der Verbraucherschaft die Auffassung 
besteht, dass Konsumenten Mitverantwortung tragen. Während die übrigen vier Ur-
sachen Ansatzpunkte zur Täuschungsprävention auf der Informationssenderseite 
(Anbieter) bilden, offenbart die entsprechende Zuordnung dieses Aspektes eine emp-
fängerseitige (Verbraucher) Stellschraube. 

4.5 Behördenbezogene Determinanten 

Analog zu den verbraucherbezogenen Determinanten lassen sich auch die behör-
denbezogenen Determinanten der Anbieterentscheidung für bzw. gegen täuschen-
des Verhalten einteilen in die Wahrscheinlichkeit einer Entdeckung der Täuschung 
und das Ausmaß der Bestrafung. 

4.5.1 Entdeckungswahrscheinlichkeit und Bestrafung 

Der amtlichen Entdeckung werden alle Fälle zugeordnet, in denen eine Täuschung 
im Rahmen der amtlichen Planprobennahme sowie durch Anzeige eines Verbrau-
chers oder der Konkurrenz registriert wird. 

Wie bereits in Abschnitt 3.3.3.2 erläutert, orientiert sich die Entnahme von Planpro-
ben an Probeplänen, die in der Regel risikoorientiert aufgestellt werden. Dement-
sprechend werden Lebensmittel, von denen im Falle lebensmittelrechtlicher Verstöße 
ein vergleichsweise hohes Gesundheitsrisiko ausgeht, intensiver kontrolliert als an-
dere. Folglich ist anzunehmen, dass Täuschungen bei diesen Produktgruppen mit 
größerer Wahrscheinlichkeit durch die amtliche Lebensmittelüberwachung entdeckt 
werden, als bei relativ risikoärmeren Produktgruppen.  

Theoretisch gestaltet sich die Entscheidungssituation über das Ausmaß von amtli-
chen Lebensmittelkontrollen ähnlich der des individuellen Verbrauchers. Auch hier 
sollten Nutzen-Kosten-Überlegungen eine Rolle spielen, wobei jene in diesem Fall 
auf europäischer und nationaler politischer Ebene anzustellen sind.  

Neben der geplanten Kontrollintensität wird die Wahrscheinlichkeit einer Täu-
schungsaufdeckung durch die Behörden auch durch das Meldeverhalten von Ver-
brauchern und Wettbewerbern bzw. deren Interessensvertretung beeinflusst. Da das 
Meldeverhalten theoretisch ebenfalls das Ergebnis von Nutzen-Kosten-Abwägungen 
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ist, ist anzunehmen, dass es stark durch den mit einer Meldung verbundenen Auf-
wand sowie deren wahrgenommenen Erfolg beeinflusst wird. 

Die Bestrafung von Lebensmitteltäuschungen durch die Behörden orientiert sich an 
gesetzlichen Vorschriften. Je nachdem, wie schwerwiegend eine Täuschung einge-
schätzt wird, kann diese mit Bußgeldern, Strafanzeigen und Verkaufsverboten be-
straft werden.610 Mangels Daten lassen sich an dieser Stelle leider keine allgemein-
gültigen Aussagen über die Bestrafungspraxis der Amtlichen Lebensmittelüberwa-
chung treffen. Vereinzelt finden sich Angaben über die Höhe von Bußgeldern in der 
Dokumentation der Rechtsprechung. So wurde beispielsweise im Jahr 2006 infolge 
von acht Verstößen gegen das Lebensmittelrecht (u. a. Täuschung) beim Vertrieb 
von Brühwurstprodukten ein Bußgeld in Höhe von 1.750€ verhängt.611 Ein Bußgeld-
bescheid in Höhe von 800€ wurde 2008 ausgestellt, nachdem bei einer Routinekon-
trolle das Fehlen des erforderlichen „aufgetaut“-Hinweises auf einem Räucherlachs-
Produkt festgestellt worden war.612 Im selben Jahr führte die Beanstandung der Ver-
kehrsbezeichnung eines Wiener Schnitzels zu einem Bußgeldbescheid in Höhe von 
10.000€, welcher jedoch später gerichtlich aufgehoben wurde.613 Aufgrund eines irre-
führenden Fettanteils in Hackfleisch wurde im Jahr 2009 eine Geldbuße in Höhe von 
1.000€ festgesetzt.614 Wegen des fahrlässigen Inverkehrbringens eines Lebensmit-
tels unter irreführender Bezeichnung wurde ein Winzer 2010 zu einer Geldbuße in 
Höhe von 100€ verurteilt.615 

Bisher wurde im Rahmen dieses vierten Kapitels der Arbeit ökonomisch analysiert, 
inwiefern eine Notwendigkeit der Täuschungsbekämpfung besteht und anhand wel-
cher Faktoren sich die Existenz von Täuschung theoretisch erklären lässt. Im Fol-
genden sollen die theoretischen Erläuterungen um eine empirische Untersuchung 
ergänzt werden. Hierfür werden zunächst ergänzend zu den behördenbezogenen 
Determinanten täuschungsbezogene Ergebnisse der amtlichen Lebensmittelüberwa-
chung präsentiert, bevor eine Analyse relevanter Fälle der deutschen Rechtspre-
chung erfolgt. 

                                                
610 Vgl. § 59 Absatz 1 Nummer 7-9 LFGB. 
611 Vgl. VGH Bayern, Urteil vom 13.03.2013 – Az.: 9 B 09.2162. 
612 Vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 18.05.2010 – Az.: 9 S 1910/09. 
613 Vgl. VG Arnsberg, Urteil vom 26.10.2009 – Az.: 3 K 3516/08. 
614 Vgl. VG Halle, Urteil vom 30.11.2011 – Az.: 1 A 82/10. 
615 Vgl. OLG Zweibrücken, Beschluss vom 08.08.2011 – Az.: 1 SsRs 33/10, 1 Ss Rs 33/10. 
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4.5.2 Ergebnisse und Bewertung der amtlichen Lebensmittelüberwa-
chung 

4.5.2.1 Ergebnisse amtlicher Lebensmittelkontrollen 

Die Ergebnisse der amtlichen Lebensmittelüberwachung werden in Form von Jah-
resberichten veröffentlicht, welche zwischen den Bundesländern erhebliche Unter-
schiede hinsichtlich Aufbau und Detailliertheit aufweisen. Die heterogene Informati-
onsaufbereitung führt zu deutlichen Einschränkungen in der Vergleichbarkeit der Er-
gebnisberichte.616 Soweit unter diesen Umständen möglich, analysiert KLAGES die 
Jahresberichte hinsichtlich kennzeichnungsbezogener Beanstandungen. Zu den 
wichtigsten Erkenntnissen dieser Untersuchung zählt die Beobachtung, dass Kenn-
zeichnungsmängel bei vielen Produkten einen bedeutenden Teil der Beanstandun-
gen ausmachen und zwischen den Ländern deutliche Unterschiede in den Bean-
standungsquoten existieren.617 

Gleiches lässt sich auch für das Jahr 2013 zeigen. In Tabelle 29 sind einige der in 
den Jahresberichten dokumentierten Untersuchungsergebnisse zusammengetragen. 
Die Beanstandungsquote beschreibt den Anteil der insgesamt in dem Land genom-
menen Proben, die beanstandet wurden. In der vierten Spalte ist aufgeführt, welcher 
Anteil dieser Beanstandungen auf die Kennzeichnung/Aufmachung der Produkte Be-
zug nimmt.618 Die drei Lebensmittelkategorien, die am häufigsten von kennzeich-
nungs-/aufmachungsbezogenen Beanstandungen betroffen waren, sind in der letzten 
Spalte zusammengetragen. 

Die Beanstandungsquoten weisen zwischen den Ländern eine Differenz von bis zu 
10,1 Prozentpunkten auf. Beim Anteil kennzeichnungs-/aufmachungsbezogener Be-
anstandungen liegt diese Differenz bei bis zu 59,2 Prozentpunkten. 

                                                
616 Vgl. Klages (2014): 4. 
617 Vgl. Klages (2014): 10 ff. 
618 In den meisten Bundesländern werden die Beanstandungsgründe in den Kategorien 

„Kennzeichnung/Aufmachung“, „Zusammensetzung“, „Mikrobiologische Verunreinigun-
gen“, „Andere Verunreinigungen“ und „Andere“ angegeben. Erstere wurde hier ausge-
wählt, da sie im Kontext der Lebensmitteltäuschung am relevantesten erscheint. In Thü-
ringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt werden die Beanstandungsgründe detaillierter ein-
geteilt. Hier wurde die Kategorie „irreführend“ ausgewählt. Auf eine Addition der Werte mit 
Angaben aus den Kategorien „Verstöße gegen Kennzeichnungsvorschriften“ oder „Unzu-
lässige gesundheitsbezogene Angabe“ wurde verzichtet, da bei den Beanstandungsgrün-
den Mehrfachnennungen möglich waren und somit die Gefahr bestand, einzelne Proben 
wiederholt zu erfassen.  
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Die Heterogenität der ALÜ-Untersuchungsergebnisse und deren Dokumentation zwi-
schen den Ländern werfen Fragen zu deren Ursachen auf, deren Beantwortung die 
vorliegende Arbeit jedoch nicht zu leisten vermag. Hierin bestehen vielmehr Ansatz-
punkte für weiterführende Forschungsarbeiten, im Rahmen derer sich möglicher-
weise auch eine Überprüfung der Effizienz der Länderhoheit bei der amtlichen Le-
bensmittelüberwachung empfiehlt. Erste Hinweise liefert das im Folgenden zitierte 
Gutachten. 

4.5.2.2 Wirtschaftlichkeit der amtlichen Lebensmittelüberwachung 

Im Jahr 2011 veröffentlichte der Präsident des Bundesrechnungshofes als Bundes-
beauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung ein Gutachten über Schwachstel-
len der Organisation des gesundheitlichen Verbraucherschutzes in Deutschland.620 
Dieser obliegt im Wesentlichen der amtlichen Lebensmittelüberwachung, welche zu-
sätzlich mit dem lebensmittelbezogenen Täuschungsschutz betraut ist. Aus diesem 
Grund liefern die im Rahmen des Gutachtens identifizierten strukturellen Defizite 
auch Hinweise auf Schwachpunkte in der behördlichen Lebensmitteltäuschungsbe-
kämpfung. 

Als erstes Defizit wird das Fehlen eines bundesweit konsistenten Qualitätsmanage-
ment-Systems moniert, welches verifiziert, „ob die Behörden Kontrollen wirksam 
durchführen und ob diese geeignet sind, die Ziele der verbraucherschutzrechtlichen 
Vorschriften zu erreichen“.621 Es fehle an Kennzahlen für länderübergreifende Leis-
tungsvergleiche sowie an vergleichbaren und statistisch verwertbaren Daten der 
Länder. Die finanzielle und personelle Ausstattung der amtlichen Lebensmittelüber-
wachung wird als „vielfach unzureichend“ eingestuft. Zudem seien „die Aufgaben der 
amtlichen Kontrolle derzeit nicht in allen Bereichen aufgaben- und größenadäquat 
auf die staatlichen Ebenen verteilt“.622 

4.5.3 Lebensmitteltäuschungsbezogene Rechtsprechung 

Mit dem Ziel, einen Überblick über die relevante lebensmitteltäuschungsbezogene, 
deutsche Rechtsprechung zu gewinnen, wurden alle Fälle, die in der JURIS-
Datenbank gespeichert sind und auf die Vorschriften zum Schutz vor Täuschung 
verweisen, zusammengetragen und analysiert.  

Am 25. Juni 2015 ergab der Suchbegriff „§11 LFGB“ in den Dokumenten zur Recht-
sprechung insgesamt 277 Treffer. Die Mehrheit dieser Fälle (140) bezieht sich auf 
Nahrungsergänzungsmittel oder sonstige Produkte, die zwar von § 11 LFGB berück-

                                                
620 Vgl. BWV (2011). 
621 BWV (2011): 13. 
622 BWV (2011): 13 f.; Hirschauer et al. (2007: 264 ff.) identifizieren ähnliche Mängel im staat-

lichen Kontrollsystem. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

7



148 Ökonomische Fundierung der Lebensmitteltäuschung 

 

sichtigt werden, im Rahmen dieser Arbeit jedoch keine Beachtung finden. Für weitere 
vier Fälle waren zum Zeitpunkt der Analyse noch keine beschreibenden Inhalte hin-
terlegt. Insgesamt verblieben 133 Fälle der Rechtsprechung, die sich auf ‚klassische‘ 
Lebensmittel beziehen. Mitunter beziehen sich mehrere Entscheidungen auf densel-
ben Vorfall, z. B. im Falle einer Berufung. Für die Analyse wurde stets nur die letzte 
Entscheidung berücksichtigt, weshalb weitere 23 Fälle ausgeschlossen wurden. Der 
finale Datensatz umfasst 110 Fälle der Rechtsprechung aus den Jahren 2005 bis 
2015.  

In 76,4% der Fälle wurde eine Täuschung im Sinne des § 11 LFGB bejaht. Die 
Mehrheit der richterlichen Entscheidungen bezog sich auf Fleisch und Fleischer-
zeugnisse (42,7%). Mit deutlichem Abstand folgen alkoholfreie Getränke, Milcher-
zeugnisse und Obsterzeugnisse (vgl. Abb. 19).  

 
 

Im Falle einer richterlich bestätigten Täuschung bezog sich diese am häufigsten auf 
die Zusammensetzung/Beschaffenheit der Produkte (60%) und deren Herstellung 
bzw. Gewinnung (10,6%) (vgl. Abb. 20). 

  

                                                
623 Eigene Berechnungen. 
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Abbildung 19: Analyse der Rechtsprechung – Betroffene Lebensmittelkategorie623 
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Der ursprüngliche Täuschungsvorwurf, der letztlich zum Gerichtsverfahren führte, 
stammte in den meisten Fällen (60%) von der amtlichen Lebensmittelüberwachung 
(Behörden). In den übrigen Fällen machte fast ausschließlich der Wettbewerb auf ei-
ne Täuschung aufmerksam. Dies geschah zum einen direkt (14%), zum anderen in-
direkt über Vereine zum Schutz gewerblicher Interessen ihrer Mitglieder und zur Be-
kämpfung unlauteren Wettbewerbs (18%). Verbraucherschutzorganisationen beklag-
ten eine Irreführung nur in 6% der untersuchten Fälle der Rechtsprechung (vgl.  
Abb. 21). 

Im Ergebnis einer Kontingenzanalyse zeigt sich ein signifikanter, mäßiger Zusam-
menhang zwischen der Vorwurfsquelle und der betroffenen Lebensmittelkategorie.625 
Die Täuschungsfälle in der Kategorie Fleisch und Fleischwaren, die ja, wie bereits 
zuvor erwähnt, nahezu die Hälfte der Gesamtfallzahl ausmachen, wurden beinahe 
vollständig (95,6%) durch die amtliche Lebensmittelüberwachung aufgedeckt. An-
dersherum machten Fleisch und Fleischerzeugnisse (71,7%) zusammen mit Fisch 
und Meeresfrüchten (6,7%) und Milcherzeugnissen (6,7%) hier knapp neun von zehn 
Täuschungsfällen aus, die durch die amtliche Lebensmittelüberwachung entdeckt 
wurden. Eine mögliche Erklärung liefert die Risikoorientierung der ALÜ-Planproben-

                                                
624 Eigene Berechnungen. 
625 Das Chi-Quadrat nach Pearson beträgt hier 129,8*** und Cramer V nimmt einen Wert von 

0,570*** an.  
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Abbildung 20: Analyse der Rechtsprechung – Betroffenes Produktmerkmal (n = 85)624 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

9



150 Ökonomische Fundierung der Lebensmitteltäuschung 

 

nahme. Frische tierische Lebensmittel weisen bei unsachgemäßer Lagerung, Verar-
beitung etc. ein vergleichsweise hohes Gesundheitsrisiko auf. Aus diesem Grund 
werden derartige Produkte stärker kontrolliert, womit auch eine höhere Wahrschein-
lichkeit für die Entdeckung einer Täuschung durch die amtliche Lebensmittelüberwa-
chung einhergeht. 

 
 

Die präsentierten Sekundärdaten zu den amtlichen Kontrollergebnissen und der rele-
vanten Rechtsprechung zeichnen ein empirisches Bild der offiziell dokumentierten 
und rein objektiven Lebensmitteltäuschung. Dabei zeigt sich zunächst, dass die He-
terogenität der Ergebnisdokumentation der amtlichen Lebensmittelüberwachung in 
den verschiedenen Bundesländern keine bundesweit gültigen Aussagen über die 
Verbreitung von Lebensmitteltäuschung zulässt. Auch die Tatsache, dass die Pro-
bennahme überwiegend risikoorientiert erfolgt und damit nicht das gesamte Lebens-
mittelangebot repräsentiert, schränkt die Eignung der Daten als Grundlage für eine 
solche Aussage ein. 

Die Anzahl der Fälle, in denen Lebensmitteltäuschung zum Gegenstand der Recht-
sprechung wird, erscheint gemessen am Umfang des Lebensmittelproduktangebots 

                                                
626 Eigene Darstellung. Die Ergebnisse beziehen sich hier nur auf 100 der 110 Fälle, da in 

der Beschreibung der übrigen Entscheidungen keine Angaben zur Vorwurfsquelle ge-
macht worden sind. In zwei Fällen wurde mit Verweis auf § 11 LFGB über arbeitsrechtli-
che Maßnahmen infolge einer täuschenden Umetikettierung durch LEH-Mitarbeiter gestrit-
ten. Aus diesem Grund tauchen hier als Vorwurfsquelle Arbeitgeber auf. 

Verein UW
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Abbildung 21: Analyse der Rechtsprechung – Quelle des Täuschungsvorwurfs (n=100)626 
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und der Anzahl täglicher Konsumakte sehr gering.627 Die möglichen Gründe hierfür 
sind vielfältig. Zum einen besteht die Möglichkeit, dass in der für die Datenerhebung 
ausgewählten Datenbank nur ein Bruchteil der Rechtsprechung dokumentiert ist. Ist 
dies nicht der Fall, könnte man die geringen Fallzahlen entweder als Anzeichen dafür 
interpretieren, dass Lebensmitteltäuschung nicht als ausreichend schwerwiegendes 
Problem besteht, oder aber dafür, dass es an Klägern bzw. Täuschungsentdeckern 
fehlt. 

Zur Vervollständigung der empirischen Untersuchung des Phänomens Lebensmit-
teltäuschung bedarf es zusätzlich zum Bild der offiziell dokumentierten und aus-
schließlich objektiven Täuschung der Ermittlung der Verbraucherwahrnehmung und -
verhaltensweisen. Dies gelingt hier im Rahmen einer umfassenden Konsumentenbe-
fragung, deren Konzeptionierung sämtliche in Abschnitt 4.4 entwickelten Hypothesen 
und Operationalisierungen berücksichtigt.  

                                                
627 Dem GfK Consumer Index (12/2014: 3) zufolge tätigten die deutschen Haushalte im Jahr 

2014 im LEH durchschnittlich 216 Einkäufe. Hierbei wurden durchschnittlich 8,81 Artikel 
gekauft (vgl. GfK Consumer Index 4/2014: 2). 
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5 Der Verbraucher und Lebensmitteltäuschung –                            
Eine empirische Untersuchung 

5.1  Zielstellung 

Das Problem der Verbrauchertäuschung bei Lebensmitteln wird nur unzureichend 
anhand objektiver Täuschungsfälle beschrieben. Vielmehr scheint die öffentliche De-
batte durch Fälle subjektiver (Ent-)Täuschungen dominiert, so dass eine vollständige 
empirische Untersuchung des Phänomens der Verbrauchertäuschung auch die Er-
fassung der Verbraucherwahrnehmung erforderlich macht. Aufbauend auf den dar-
gelegten theoretischen Erkenntnissen wird hierfür eine Primärerhebung unter Ver-
brauchern durchgeführt. Angestrebt wird hierbei, ein vollständiges Bild des Verbrau-
chers als potentielles Täuschungsopfer zu zeichnen. Nach Ansicht der Verfasserin 
stellt diese Untersuchung in der empirischen Verbraucherforschung ein Novum dar. 

Im Zuge der Datenerhebung wird neben der verbraucherseitigen Wahrnehmung des 
Phänomens Lebensmitteltäuschung auch das Schutz- und Sanktionsverhalten der 
Verbraucher erfasst. Wie sich dieses realiter darstellt, ist vor allem im Hinblick auf die 
theoretisch hergeleiteten Determinanten täuschenden Anbieterverhaltens von Inte-
resse, da diese als Stellschrauben des Täuschungsschutzes fungieren. 

Aus den bisherigen Ergebnissen leiten sich folgende zentrale Fragestellungen ab, 
die es im Rahmen der Verbraucherbefragung zu beantworten gilt: 

 Wie beurteilen Lebensmittelkonsumenten die Wahrscheinlichkeit, einer Le-
bensmitteltäuschung zum Opfer zu fallen? 

 Wenn es zu einer Lebensmitteltäuschung kommt, welcher Schaden entsteht 
dann? 

 Welche Maßnahmen ergreifen Lebensmittelkonsumenten, um sich davor zu 
schützen, zum Opfer einer Lebensmitteltäuschung zu werden? 

 Wie reagieren Lebensmittelverbraucher, wenn sie getäuscht werden? Welche 
Bestrafungsinstrumente kommen mit welchen Motiven zum Einsatz? 

Die Wahrnehmung der Verbraucher wird sowohl hinsichtlich der allgemeinen Verbrei-
tung von Täuschung im Lebensmittelmarkt als auch bezogen auf konkrete Produkt-
beispiele erfasst. Im Zuge dessen wird der monetäre Schaden, der durch Lebensmit-
tel(ent-)täuschung entsteht, quantifiziert. Weiterhin wird untersucht, inwieweit sich die 
Verbraucher in ihrer Wahrnehmung von Lebensmitteltäuschung und in ihrem Schutz-
verhalten unterscheiden. Hierdurch werden Erkenntnisse darüber gewonnen, wie he-
terogen die Verbraucher hinsichtlich ihrer Täuschungsanfälligkeit sind. 
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Sofern im Rahmen einer schriftlichen Befragung möglich, wird hier Verzerrungseffek-
ten entgegengewirkt, indem vielseitig formulierte Fragestellungen verwendet werden 
und die Kaufrelevanz ggf. (ent-)täuschender Informationen Berücksichtigung findet. 
Zudem sind die verwendeten Produktbeispiele der realen Verbraucherschutzdiskus-
sion entnommen. 

Um eine umfassende Beantwortung der aufgeworfenen Fragestellungen zu gewähr-
leisten, kommen unterschiedliche Auswertungsmethoden zum Einsatz. 

Weitere Details der Zielstellung der Befragung liefern die Hypothesen, die aus den 
bisher gewonnenen theoretischen Erkenntnissen abgeleitet wurden und in Tabelle 30 
noch einmal zusammengefasst dargestellt sind. 

Hypothese 

H1 Je höher die Verfügbarkeit von Lebensmitteltäuschung, desto höher ist die wahrgenom-
mene Opferwahrscheinlichkeit. 

H2 Je höher die wahrgenommene Opferwahrscheinlichkeit, desto stärker ist das Ausmaß an 
Schutzvorkehrungen. 

H3 Je größer die Unerwünschtheit der (Ent-)Täuschung, desto größer ist der Ärger gegenüber 
dem Anbieter. 

H4 Je stärker dem Anbieter die Verantwortlichkeit für die (Ent-)Täuschung zugeschrieben 
wird, desto größer ist der Ärger gegenüber dem Anbieter. 

H5 Je stärker das Verhalten des Anbieters als fair empfunden wird, desto geringer ist die Ver-
ärgerung gegenüber dem Unternehmen. 

H6 Je stärker das Verhalten des Anbieters als fair empfunden wird, desto weniger wird die-
sem die Verantwortung für die (Ent-)Täuschung zugeschrieben. 

H7 Je stärker das Verhalten des Anbieters als fair empfunden wird, desto weniger wird eine 
(Ent-)Täuschung als schlimm empfunden. 

H8 Je größer die Unerwünschtheit der (Ent-)Täuschung, desto stärker wird dem Anbieter die 
Verantwortlichkeit für die (Ent-)Täuschung zugeschrieben. 

H9 Je höher das Involvement des Konsumenten, desto stärker wird eine (Ent-)Täuschung bei 
Lebensmitteln als unerwünscht empfunden. 

H10 Je höher das Involvement des Konsumenten, desto größer ist dessen Verärgerung ge-
genüber dem Anbieter, wenn er sich von diesem getäuscht fühlt. 

H11 Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber einem Unternehmen, desto größer 
ist die Verärgerung. 

H12 Je stärker dem Anbieter die Verantwortlichkeit für die (Ent-)Täuschung zugeschrieben 
wird, desto stärker ist das Streben nach Prävention. 

H13 Je stärker dem Anbieter die Verantwortlichkeit für die (Ent-)Täuschung zugeschrieben 
wird, desto stärker ist das Streben nach Vergeltung. 

H14 Je größer die Unerwünschtheit der (Ent-)Täuschung, desto stärker ist das Streben nach 
Prävention. 

H15 Je größer die Unerwünschtheit der (Ent-)Täuschung, desto stärker ist das Streben nach 
Vergeltung. 

H16 Je größer die Verärgerung des Verbrauchers, desto stärker strebt dieser nach Prävention. 
 

Tabelle 30: Hypothesen zum Verbraucherverhalten im Täuschungskontext 
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Fortsetzung Tabelle 30: Hypothesen zum Verbraucherverhalten im Täuschungskontext 

Hypothese 
H17 Je größer die Verärgerung des Verbrauchers, desto stärker strebt dieser nach Vergeltung. 

H18 Je stärker das Streben nach Prävention, desto stärker ist das Streben nach Vergeltung. 

H19 Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber einem Unternehmen, desto stärker 
ist das Streben nach Vergeltung. 

H20 Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber einem Unternehmen, desto stärker 
ist das Streben nach Prävention. 

H21 Je größer die Verärgerung des Verbrauchers, desto höher ist die Bereitschaft zur Be-
schwerde beim Unternehmen. 

H22 Je größer die Verärgerung des Verbrauchers, desto höher ist die Bereitschaft, Dritte ein-
zubeziehen. 

H23 Je größer die Verärgerung des Verbrauchers, desto höher ist die Bereitschaft, die Unter-
stützung des Unternehmens zu reduzieren. 

H24 Je größer die Verärgerung des Verbrauchers, desto höher ist die Bereitschaft zu negativer 
Mundpropaganda (WoM). 

H25 Je stärker das Streben nach Prävention, desto höher ist die Bereitschaft zur Beschwerde 
beim Unternehmen. 

H26 Je stärker das Streben nach Prävention, desto höher ist die Bereitschaft, Dritte einzube-
ziehen. 

H27 Je stärker das Streben nach Prävention, desto höher ist die Bereitschaft, die Unterstüt-
zung des Unternehmens zu reduzieren. 

H28 Je stärker das Streben nach Prävention, desto höher ist die Bereitschaft zu negativer 
Mundpropaganda (WoM). 

H29 Je stärker das Streben nach Vergeltung, desto höher ist die Bereitschaft zur Beschwerde 
beim Unternehmen. 

H30 Je stärker das Streben nach Vergeltung, desto höher ist die Bereitschaft, Dritte einzube-
ziehen. 

H31 Je stärker das Streben nach Vergeltung, desto höher ist die Bereitschaft, die Unterstüt-
zung des Unternehmens zu reduzieren. 

H32 Je stärker das Streben nach Vergeltung, desto höher ist die Bereitschaft zu negativer 
Mundpropaganda (WoM). 

H33 Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber einem Unternehmen, desto gerin-
ger ist die Bereitschaft zur Beschwerde beim Unternehmen. 

H34 Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber einem Unternehmen, desto gerin-
ger ist die Bereitschaft, Dritte einzubeziehen. 

H35 Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber einem Unternehmen, desto höher 
ist die Bereitschaft, die Unterstützung des Unternehmens zu reduzieren. 

H36 Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber einem Unternehmen, desto höher 
ist die Bereitschaft zu negativer Mundpropaganda (WoM). 
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5.2  Datenerhebung und -auswertung 

Die Datenerhebung erfolgt zu Beginn des Jahres 2015 im Rahmen einer  
Online-Befragung.628 Mit dem Versand der Fragebögen wird ein Panel-Dienstleister 
betraut. Die Zielgruppe der Befragung bilden 18- bis 65-jährige deutsche Personen, 
die nach eigener Angabe allein oder zusammen mit (einem) anderen für den Le-
bensmitteleinkauf des eigenen Haushalts zuständig sind. Die Altersgrenzen werden 
dabei durch das Panel bestimmt. Innerhalb dieser Altersgruppe werden Quoten für 
die Merkmale Alter, Geschlecht und Schulbildung gesetzt, die sich an Mikrozensus-
daten aus dem Jahr 2012 orientieren. 

Den Fragebogen begleiten detaillierte Anweisungen bzw. Hilfestellungen für dessen 
Bearbeitung. Innerhalb der Fragebatterien werden die Items randomisiert, um Rei-
henfolgeeffekte auszuschließen. 

Die Auswertung der Daten erfolgt mit dem Statistikprogramm IBM® SPSS 19 und mit 
SMARTPLS 3.2. Neben Verfahren der deskriptiven und induktiven Statistik kommen 
zur Beantwortung der vorliegenden Fragestellungen die Partial Least Squares Analy-
se und die Clusteranalyse zum Einsatz. 

Die Einschätzungen der Befragten wurden mehrheitlich über achtstufige Ra-
tingskalen ermittelt. Mit der Nummerierung der Antwortkategorien sollte den Befrag-
ten ein gleicher Abstand zwischen diesen suggeriert werden, um den Einsatz von 
Auswertungsmethoden zu rechtfertigen, die intervallskalierte Daten benötigen. Im 
Zuge des Datenauswertungsprozesses wird dennoch darauf geachtet, nach Möglich-
keit Verfahren einzusetzen, die für ordinale Daten geeignet sind. 

5.3  Deskriptive Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

5.3.1 Beschreibung der Stichprobe 

Der Fragebogen wurde von 1.001 Lebensmitteleinkäufern vollständig ausgefüllt. Hin-
sichtlich der Kriterien Geschlecht, Alter und Schulbildung entspricht die Stichprobe 
annähernd der in den Mikrozensusdaten abgebildeten Bevölkerungsverteilung (vgl. 
Abb. 22). 

  

                                                
628 Der Befragungszeitraum erstreckt sich vom 27. Januar bis 04. Februar 2015. Der Frage-

bogen ist in Anhang B dargestellt. 
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Leichte Abweichungen ergeben sich insgesamt bei der Geschlechterverteilung: 
Weibliche Befragungsteilnehmer stellen 53% der Stichprobe. Dies lässt sich damit 
erklären, dass die Teilnahme an der Befragung die (Mit-)Verantwortlichkeit am Le-
bensmitteleinkauf im eigenen Haushalt voraussetzt. Untersuchungen zeigen, dass 
dies auf Frauen häufiger zutrifft als auf Männer,630 weshalb diese Abweichung von 
der realen Geschlechterverteilung als akzeptabel eingestuft wird. Die gleiche Be-
gründung eignet sich zur Erklärung der Abweichungen in der jüngsten Altersgruppe. 
Hier ist zu erwarten, dass ein großer Anteil noch nicht in eigenen Haushalten lebt und 
für den Lebensmitteleinkauf zuständig ist. 

5.3.2 Wahrgenommene Konsumkompetenz und Hilflosigkeit 

Zu Beginn der Befragung werden die Teilnehmer gebeten, Stellung zu einigen Aus-
sagen bezüglich der eigenen Einkaufskompetenz bei Lebensmitteln zu beziehen. 
Nach eigenen Angaben fällt es knapp zwei Dritteln der Befragten (eher)631 leicht, die 
Verpackungsinformationen auf Lebensmitteln sofort zu verstehen. Eine häufige Über-
forderung bezüglich der Auswahl an Lebensmitteln im Supermarkt verspürt nur jeder 
Vierte. Drei Viertel der Befragten sind der Ansicht, dass sie die Qualität von Lebens-
mitteln beim Einkauf in der Regel (eher) gut beurteilen können, und neun von zehn 
Befragten sind mit ihrer Lebensmittelauswahl in der Regel auch nach dem Kauf (e-
her) zufrieden (vgl. Abb. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
630 Vgl. Gadeib und Kunath (2007): 38. 
631 Die Zustimmung zu verschiedenen Aussagen wurde im Rahmen dieser Befragung an-

hand einer 8er-Skala ermittelt. Die Werte 1 bis 4 werden hier (eher) als Ablehnung der je-
weiligen Aussage verstanden, die Werte 5 bis 8 (eher) als Zustimmung. Dabei meint das 
„eher“ hier stets die Kategorien nahe der Mitte, also 3 und 4 im Ablehnungsbereich und 5 
und 6 im Zustimmungsbereich. Als starke Ablehnung (Zustimmung) werden die Werte 1 
und 2 (7 und 8) interpretiert. 
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Die wahrgenommene Hilflosigkeit der Verbraucher wurde zunächst allgemein hin-
sichtlich des wahrgenommenen Konsumenteneinflusses auf das Produktangebot er-
fasst. Beinahe 8 von 10 Befragten glauben (eher) daran, dass die Verbraucher durch 
ihr Kaufverhalten das Lebensmittelangebot beeinflussen können. Die stärker indivi-
dualitätsbezogene und entgegengesetzt formulierte Aussage „Als Verbraucher habe 
ich keinerlei Macht, das Lebensmittelangebot im Supermarkt zu beeinflussen“ wird 
von zwei Dritteln der Befragten (eher) verneint. Der Ansicht, dass es genug Alternati-
ven gibt, wenn ein Lebensmittelprodukt den eigenen Ansprüchen nicht genügt, sind 
87% der Befragten. Diese Ergebnisse liefern keine Anzeichen dafür, dass sich die 
Verbraucherschaft den Anbietern grundsätzlich machtlos gegenüber sieht (vgl. Abb. 
24). 

  

                                                
632 Eigene Berechnungen; eine detailliertere Ergebnisdarstellung findet sich in Abbildung C-1 

des Anhangs. Abweichungen zu den Angaben in Abbildung 23 sind auf die Rundung der 
Zahlen zurückzuführen. 
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"In der Regel bin ich mit meiner
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"Die Auswahl an Lebensmitteln im Supermarkt
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"Es fällt mir leicht, die
Verpackungsinformationen auf Lebensmitteln

sofort zu verstehen."

eher Zustimmung starke Zustimmung

Abbildung 23: Deskriptive Statistik – Wahrgenommene Konsumkompetenz (n = 1001)632 
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Deutlich differenzierter fallen die Einschätzungen bezüglich der problemorientierten 
Aussagen aus. Knapp die Hälfte der Befragten (44,5%) ist (eher) der Ansicht, dass 
es als durchschnittlicher Kunde grundsätzlich nur wenig Sinn hat, sich bei einem Le-
bensmittelanbieter zu beschweren. Ähnlich groß (46,8%) ist die Zustimmung zu der 
Aussage „Wird man als Kunde von einem Lebensmittelanbieter getäuscht, gibt es 
nichts, was man tun kann, wenn sich das Unternehmen weigert, den entstandenen 
Nachteil auszugleichen.“ Hierbei ist zu vermuten, dass diese Einschätzungen von ei-
genen Erfahrungen beeinflusst sind. Die Ergebnisse einer Kontingenzanalyse stüt-
zen diese Vermutung jedoch nicht. Personen, die sich bereits durch die Aufmachung 
von Lebensmitteln getäuscht fühlten, zeigen bei dieser Frage kein relevant anderes 
Antwortverhalten als Befragte, die sich bisher nicht durch die Aufmachung von Le-
bensmitteln getäuscht fühlten.  

                                                
633 Eigene Berechnungen. Eine detailliertere Ergebnisdarstellung findet sich in Abbildung C-2 

des Anhangs. 
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 "Als durchschnittlicher Kunde hat es
grundsätzlich nur wenig Sinn, sich bei einem

Lebensmittelanbieter zu beschweren."

 "Wir Verbraucher können durch unser
Kaufverhalten das Lebensmittelangebot im

Supermarkt bestimmen."

"Wenn ein Lebensmittelprodukt nicht meinen
Ansprüchen genügt, gibt es genug

Alternativen."

"Als Verbraucher habe ich keinerlei Macht,
das Lebensmittelangebot im Supermarkt zu

beeinflussen."

"Wird man als Kunde von einem
Lebensmittelanbieter getäuscht, gibt es nichts

was man tun kann, wenn sich das
Unternehmen weigert, den entstandenen

Nachteil auszugleichen."

eher Zustimmung starke Zustimmung

Abbildung 24: Deskriptive Statistik – Wahrgenommene Hilflosigkeit (n = 1001)633 
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5.3.3 Wahrgenommene Opferwahrscheinlichkeit 

Um die wahrgenommene Opferwahrscheinlichkeit zu ermitteln, wurden die Befragten 
um eine Einschätzung sowohl der allgemeinen Verbreitung von Lebensmitteltäu-
schung als auch des individuellen Ausmaßes, in dem man Irreführung bei Lebensmit-
teln ausgesetzt ist, gebeten. 

Acht von zehn Befragten denken (eher), dass die Aufmachung von Lebensmittelver-
packungen insgesamt sehr oft über die wahre Qualität des Produktes täuscht. Starke 
Zustimmung findet die entsprechende Aussage bei 36,5% der Stichprobe (vgl. Abb. 
25). 

 

 

Knapp zwei Drittel der Befragten glauben, dass die Lebensmittelhersteller mit allen 
Mitteln versuchen, die Verbraucher „übers Ohr zu hauen“, wobei etwa ein Viertel der 
Befragten dieser Aussage stark zustimmt. Die schwächer und gegensätzlich formu-
lierte Behauptung „Die meisten Lebensmittelanbieter bemühen sich um verbraucher-
freundliche Produktinformationen auf der Verpackung.“ findet bei knapp der Hälfte 
der Befragten (eher) Zustimmung. 

Gut ein Viertel der Befragten vertritt (eher) die Ansicht, dass die Verbreitung von Le-
bensmitteltäuschung von den Medien übertrieben dargestellt wird. Um dies adäquat 
interpretieren zu können, bedarf es der Kenntnis des Referenzpunktes. Aus diesem 
Grund ist hier zu prüfen, wie stark diese Befragten die Medienpräsenz von Täu-
schung tatsächlich wahrnehmen, was zur Ermittlung der Täuschungsverfügbarkeit 
                                                
634 Eigene Berechnungen. Eine detailliertere Ergebnisdarstellung findet sich in Abbildung C-3 

des Anhangs. 

35% 

36% 

20% 

41% 

26% 

13% 

7% 

36% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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"Ich denke, insgesamt täuscht die Aufmachung
von Lebensmittelverpackungen die Verbraucher
sehr oft über die wahre Qualität des Produktes."

eher Zustimmung starke Zustimmung

Abbildung 25: Deskriptive Statistik – Allgemeine Opferwahrscheinlichkeit (n = 1001)634 
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abgefragt wurde. Eine Gegenüberstellung im Rahmen einer Kreuztabelle zeigt hier 
ein sehr ausgewogenes Bild:635 Etwa die Hälfte (55,9%) der Personen, die die Dar-
stellung der Verbreitung von Lebensmitteltäuschung in den Medien übertrieben fin-
den, geben auch an, hier (eher) „ständig Berichte über Lebensmitteltäuschung 
wahr[zunehmen]“. Die andere (knappe) Hälfte findet die Aufmerksamkeit für das 
Thema in den Medien sogar (eher) übertrieben, ohne gefühlt (eher) ständig hiermit 
konfrontiert zu sein. In der gesamten Stichprobe besteht die größte Gruppe (42,9%) 
aus Personen, die in den Medien kaum Berichte über Lebensmitteltäuschung wahr-
nehmen und die hierdurch dargestellte Verbreitung des Problems auch nicht als 
übertrieben bewerten. 

Resümierend lässt sich an dieser Stelle festhalten: Während die allgemeine Le-
bensmitteltäuschungshäufigkeit mit deutlicher Mehrheit als hoch eingestuft wird, zeigt 
sich bei den Fragen zur Täuschungsabsicht der Hersteller und der Darstellung von 
Lebensmitteltäuschung in den Medien ein heterogeneres Meinungsbild. 

Das individuelle Ausmaß, in dem sich die Befragten Lebensmitteltäuschungen aus-
gesetzt fühlen, wurde für Fruchtjoghurt, Müsli/Cerealien und Fertiggerichte unter-
sucht. Für jede dieser Produktgruppen war anzugeben, wie oft die Verpackungsin-
formationen dem Befragten einen wahrheitsgetreuen Eindruck der Produktqualität lie-
fern. Zur Beantwortung stand ein Schieberegler mit dem ganzzahligen Wertebereich 
zwischen 0% und 100% zur Verfügung, wobei die 0% als „nie“ und die 100% als 
„immer“ zu interpretieren war. Die Ergebnisse zeigt Abbildung 26. 

Bei der Beantwortung dieser Frage wurde bei allen drei Produktgruppen der Wer-
tebereich voll ausgeschöpft. Zwischen den Produktgruppen zeigen sich Unterschie-
de, die auch statistisch signifikant sind.636 Im Mittel glauben die Befragten, dass die 
Verpackung von Fruchtjoghurt und Cerealien/Müsli in etwa der Hälfte der Fälle die 
wahre Qualität des Produktes widerspiegelt. Für Fertiggerichte liegt dieser Anteil im 
Durchschnitt mit vier von zehn Produkten noch deutlich niedriger.  

Diese Ergebnisse können zum einen als großes Misstrauen interpretiert werden. Au-
genscheinlich bringt die Mehrheit der Befragten den Produktqualitätsaussagen der 
Lebensmittelanbieter eher wenig Vertrauen entgegen. Gleichzeitig können die Er-
gebnisse jedoch auch ein Ausdruck dafür sein, dass die Lebensmittelverbraucher der 
Produktpräsentation wenig naiv gegenübertreten. Möglicherweise ist einem Gros der 
Lebensmittelkonsumenten z. B. der Einsatz werblicher Übertreibungen als gängige 
Marketingmaßnahme durchaus bewusst, so dass dies bereits bei der Herausbildung 
von Qualitätserwartungen am POS Berücksichtigung findet. 

                                                
635 Eine detaillierte Darstellung findet sich in Tabelle C—1 des Anhangs. 
636 Dies wurde anhand des Friedman-Tests überprüft, welcher zwischen allen drei Variablen 

signifikante Unterschiede in der Verteilung zeigt. 
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5.3.4 Verfügbarkeit von Lebensmitteltäuschung 

Zur Messung der Verfügbarkeit von Lebensmitteltäuschung in der Lebenswelt der 
Befragten wurde das individuelle Ausmaß der Konfrontation mit der Thematik durch 
eigene Erfahrungen, das soziale Umfeld und die Medien erfasst. Für jeden dieser 
drei Bereiche wurden zwei gegensätzliche Aussagen formuliert. 

Knapp die Hälfte der Befragten hatte im Nachhinein (eher) schon oft das Gefühl, 
beim Lebensmitteleinkauf getäuscht worden zu sein. Von Täuschungen beim Le-
bensmitteleinkauf bisher (eher) weitestgehend verschont geblieben zu sein, geben 
51,4% an.  

Das Gefühl, dass es im eigenen sozialen Umfeld (eher) kaum vorkommt, dass sich 
jemand von der Aufmachung eines Lebensmittels getäuscht fühlt, haben etwa vier 
von zehn Befragten. Ein Viertel gibt an, Freunde, Familienmitglieder oder Bekannte 
würden (eher) ständig berichten, dass sie sich von einem Lebensmittelprodukt ge-
täuscht fühlen.  

                                                
637 Eigene Berechnungen. 

Abbildung 26: Deskriptive Statistik – Individuelle Opferwahrscheinlichkeit (n = 1001)637 
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In den Medien nehmen knapp die Hälfte der Befragten (eher) ständig Berichte über 
Lebensmitteltäuschung wahr. Gut ein Drittel hat das Gefühl, in den Medien werde (e-
her) kaum über Fälle von Lebensmitteltäuschung berichtet. Insgesamt zeigt sich hin-
sichtlich der Verfügbarkeit von Lebensmitteltäuschung in allen drei Bereichen ein he-
terogenes Bild (vgl. Abb. 27). 

 

5.3.5 Schutzvorkehrungen 

Wie bereits erläutert, wird im Rahmen dieser Studie angenommen, dass Verbraucher 
zwei Möglichkeiten haben, sich über die Reduktion der Informationsasymmetrie vor 
Lebensmitteltäuschung zu schützen: die Informationssuche und den Verzicht auf 
abwechslungsreichen Konsum (Variety Seeking). 

Das individuelle Informationssuchverhalten als Maßnahme, sich vor Täuschung zu 
schützen, wird in vier Aussagen thematisiert, die die Befragten dahingehend beurtei-
len, inwieweit diese auf sie zutreffen. Etwa ein Drittel der Befragten informiert sich 
                                                
638 Eigene Berechnungen. Eine detailliertere Darstellung der Ergebnisse findet sich in Abbil-

dung C-4 des Anhangs. 
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Abbildung 27: Deskriptive Statistik – Verfügbarkeit von Lebensmitteltäuschung (n = 1001)638 
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nach eigenen Angaben grundsätzlich (eher) intensiv über Lebensmittel und deren 
Herstellung, um Täuschungen zu vermeiden. Werden einzelne Informationen auf der 
Lebensmittelverpackung nicht verstanden, suchen 45,3% (eher) nach einer Erklärung 
(z. B. im Internet). In aktivierenden Situationen steigt das Engagement der Verbrau-
cher: Berichte über Täuschungsfälle bei Lebensmitteln verfolgen 63,1% der Befrag-
ten (eher) sehr aufmerksam. Wenn ein Lebensmittelprodukt zum ersten Mal gekauft 
wird, nehmen sich 72,2% (eher) Zeit, um die Verpackungsinformationen genau zu 
studieren (vgl. Abb. 28).  

 
 

Deutlich geringer als die Informationsbeschaffungsbereitschaft als Schutzmaßnahme 
gegen Lebensmitteltäuschung fällt die Bereitschaft zum Verzicht auf Variety-Seeking 
aus. Nur knapp ein Viertel der Befragten verzichtet (eher) darauf, neue interessante 
Produkte bzw. Marken auszuprobieren, um eine Täuschung zu vermeiden. Sechs 
von zehn Befragten kaufen aus diesem Grund (eher) nur Produkte, die sie kennen. 

Um die Kosten des Verzichts auf Variety-Seeking zu ermitteln, wurde zu Beginn des 
Fragebogens anhand einer gekürzten Version der Variety-Seeking-Tendency-Skala 
das individuelle Streben der Befragten nach abwechslungsreichem Lebensmittelkon-
                                                
639 Eigene Darstellung. Eine detailliertere Darstellung der Ergebnisse findet sich in Abbildung 

C-5 des Anhangs. 
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Abbildung 28: Deskriptive Statistik – Schutzvorkehrungen (n = 1001)639 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

5



166 Der Verbraucher und Lebensmitteltäuschung  

 

sum ermittelt. Dies begründet sich auf der Annahme, dass einer Person mit stark 
ausgeprägter Neigung zu abwechslungsreichem Konsum durch dessen Verzicht hö-
here nicht-monetäre Kosten entstehen, als es bei Personen der Fall ist, bei denen 
diese Neigung nur gering ausgeprägt ist. Die Befragungsergebnisse zeigen, dass 
etwa drei Viertel der Lebensmittelkonsumenten (eher) gerne neue Rezepte auspro-
bieren und (eher) Spaß daran haben, Lebensmittel zu probieren, die ihnen zuvor un-
bekannt waren. Bei sechs von zehn Befragten wecken nicht-vertraute Lebensmittel 
(eher) Neugier. Gleichzeitig geben knapp drei Viertel der Befragten an, (eher) am 
liebsten Nahrungsmittel zu essen, die sie kennen. Starke Zustimmung findet diese 
Aussage bei einem Drittel der Befragten.640 

Zur Gegenüberstellung der Variety-Seeking-Tendenz und der Bereitschaft, auf neue, 
interessante Produkte bzw. Marken zu verzichten, um sich vor Täuschung zu schüt-
zen, werden die Variablen zur Variety-Seeking-Tendenz zu einem Faktor zusam-
mengefasst. Eindimensionalität kann dabei nur für drei Variablen festgestellt werden: 
[VSzub], [VSspass] und [VSvert],641 das Item [VSkenn] wird hierbei folglich nicht be-
rücksichtigt. Die achtstufige Skala der Variable zur Bereitschaft, auf neue, interessan-
te Produkte und Marken zu verzichten, wird auf vier Kategorien verdichtet, woraus 
sich die Gruppen starke Ablehnung (1-2), schwache Ablehnung (3-4), schwache Zu-
stimmung (5-6) und starke Zustimmung (7-8) ergeben. Die Verteilung der Variety-
Seeking-Tendenz-Faktorwerte für die verschiedenen Gruppen zeigt Abbildung 29. 
Dabei bilden Faktorwerte die Einschätzungen der Befragten bezüglich des Faktors 
als standardisierte Werte ab, die die Abweichung vom Mittelwert repräsentieren. Po-
sitive Werte zeigen somit eine überdurchschnittlich, negative Werte eine unterdurch-
schnittlich starke Ausprägung. Besonders stark überdurchschnittlich ausgeprägt ist 
die Variety-Seeking-Tendenz (VST) schlüssigerweise bei der Gruppe, die den Ver-
zicht auf neue interessante Produkte stark ablehnt. Die Verteilung der Faktorwerte 
unterscheidet sich hier signifikant von denen der anderen drei Gruppen,642 die im Mit-
tel eine unterdurchschnittlich stark ausgeprägte Variety-Seeking-Tendenz aufweisen. 

  

                                                
640 Die detaillierte Ergebnisdarstellung findet sich in Abbildung C-6 des Anhangs. 
641 Das Cronbachs Alpha liegt für den Faktor aus diesen drei Variablen bei 0,850. 
642 Dies wurde mittels des Kruskal-Wallis-Tests geprüft. Die detaillierten Ergebnisse finden 

sich in Abbildungen C-7 des Anhangs. 
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Einer detaillierteren Betrachtung der beiden Gruppen von Befragten, die angeben, 
auf abwechslungsreichen Konsum zu verzichten, um sich vor Lebensmitteltäuschun-
gen zu schützen, dient Tabelle 31. In den rechten Spalten sind für alle VST-
Statements die Stichprobenanteile aufgetragen, die zu Variety-Seeking neigen und 
dennoch auf dieses verzichten, um einer Lebensmitteltäuschung vorzubeugen. Je 
nach Statement liegen die Anteile zwischen 11,4% und 15,4% der Stichprobe. Bei 
diesem Anteil der Lebensmittelkonsumenten ist folglich ein Nutzenverlust durch den 
Verzicht auf Variety-Seeking zu vermuten, der als Kosten für den Schutz vor Täu-
schung interpretiert werden kann, die dem Verbraucher zusätzlich zu einem mögli-
chen Informationsaufwand entstehen. 

  

                                                
643 Eigene Berechnungen; siehe ergänzend eine Auflistung der Mittelwerte in Abbildung C-8 

des Anhangs. 

Abbildung 29: VST und VS-Verzicht als Täuschungsschutzmaßnahme643 
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„Ich verzichte darauf, 
neue interessante 

Produkte auszupro-
bieren“ 

Statements zur Variety-
Seeking-Tendenz (VST) 

Antworten auf VST-Statements  
(in % der Gesamtstichprobe) 

schwache  
Zustimmung 

starke  
Zustimmung 

Gesamt 
(5) (6) (7) (8) 

schwache Zustimmung  
(n = 166) „Bei der Zubereitung mei-

ner Mahlzeiten probiere ich 
gerne neue Rezepte aus.“ 
[VSzub] 

2,9% 3,4% 3,4% 1,3% 11,0% 

starke Zustimmung  
(n = 67) 0,9% 1,0% 0,9% 1,6% 4,4% 

schwache Zustimmung  
(n = 166) „Es macht mir Spaß, Le-

bensmittel zu probieren, 
die ich noch nicht kenne.“ 
[VSspass] 

3,5% 3,3% 2,1% 0,9% 9,8% 

starke Zustimmung  
(n = 67) 1,1% 1,1% 0,7% 1,0% 3,9% 

schwache Zustimmung  
(n = 166) „Lebensmittel, die mir nicht 

vertraut sind, machen mich 
neugierig.“ [VSvert] 

3,6% 2,8% 1,3% 0,5% 8,2% 

starke Zustimmung  
(n = 67) 0,4% 0,9% 1,2% 0,7% 3,2% 

 

5.3.6 Bewertung der Szenarien 

Um das lebensmitteltäuschungsbezogene Bestrafungsverhalten zu analysieren, wur-
den die Befragungsteilnehmer, wie in Abschnitt 4.4.4 beschrieben, mit einem von 
zwei Szenarien konfrontiert, anhand dessen verschiedene Bewertungen erbeten 
wurden. Zunächst wurde erfragt, ob der beschriebene Vorfall als Täuschung seitens 
des Anbieters empfunden wird. 

Vom Pizzahersteller fühlen sich 64,5% der 488 Personen dieser Gruppe (eher) ge-
täuscht. Knapp drei von zehn Befragten ist der Vorfall (eher) egal. Etwa zwei Drittel 
ärgern sich (eher) darüber, die beschriebene Diskrepanz nicht schon im Supermarkt 
bemerkt zu haben. Die 173 Befragten, die sich in der beschriebenen Situation nicht 
getäuscht fühlen, wurden nach den Gründen hierfür gefragt.645 Nach eigener Angabe 
reicht es (42,2%), wenn die genaue Zusammensetzung in der Zutatenliste steht. 
Dass das Produkt durch den Edamer doch nicht schlechter wird, nennen 50,3% der 
Befragten als Grund. Gut einem Viertel reicht es aus, dass überhaupt Mozzarella 
enthalten ist. 

                                                
644 Eigene Berechnungen. 
645 Bei der Beantwortung dieser Frage waren Mehrfachantworten möglich. 

Tabelle 31: Nutzenverlust durch VS-Verzicht als Täuschungsschutzmaßnahme644 
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Von den 513 Befragten, denen das Honig-Szenario zugelost worden ist, fühlen sich 
81,7% vom Honiganbieter (eher) getäuscht. Einem Siebtel der Befragten ist der Vor-
fall (eher) egal. Die 94 Befragten, die sich in der beschriebenen Situation nicht ge-
täuscht fühlen, geben in vier von zehn Fällen (42,6%) an, dass gentechnisch verän-
derte Bestandteile in Lebensmitteln sie nicht stören. Der Ansicht „Das kann doch mal 
passieren.“ sind 35,1% der hier nicht-getäuschten Befragten.646 Die Möglichkeit, un-
ter „Sonstiges“ weitere Angaben zu den Gründen zu machen, aus denen man sich 
nicht getäuscht fühlt, nutzte gut ein Fünftel der entsprechenden Befragten. Dabei 
zeigten sich 18 von 21 Probanden der Ansicht, die Verantwortung für den Vorfall läge 
nicht beim Imker, da der Flug der Bienen bzw. die Bewirtschaftung der Felder durch 
diesen nicht kontrolliert werden könnten. 

5.3.7 Bestimmungsfaktoren des Bestrafungsverhaltens 

5.3.7.1 Wahrgenommene Intensität des Ereignisses 

Die Intensität der beiden beschriebenen Vorfälle konnte anhand dreier Aussagen 
bewertet werden. Im Pizza-Szenario betrachten 46,9% der Befragten das Ereignis 
als (eher) ernstzunehmenden Vorfall. Mit 58,2% sind die Befragten hier mehrheitlich 
(eher) der Ansicht, dass so etwas einfach nicht passieren darf. Demgegenüber finden 
38,7% den Vorfall (eher) „nicht schlimm“ (vgl. Abb. 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
646 Die detaillierte Ergebnisdarstellung findet sich in den Abbildungen C-9 bis C-13 des An-

hangs. 
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Die Bewertung der Intensität des Ereignisses zeigt sich im Honig-Szenario einheitli-
cher. Mit 73,1% ist die deutliche Mehrheit der Meinung, es handele sich hier um ei-
nen ernstzunehmenden Vorfall. Knapp acht von zehn Befragten dieser Gruppe ver-
treten (eher) die Ansicht, so etwas dürfe einfach nicht passieren. Nur jeder fünfte Be-
fragte findet den Vorfall (eher) „nicht schlimm“. 

5.3.7.2 Fairness 

Die Fairness des Anbieterverhaltens wurde in beiden Szenarien anhand zweier ge-
gensätzlicher Aussagen bewertet. Das Verhalten des Pizzaherstellers wird von 
64,3% (22,5%) der Befragten als eher unfair (fair) empfunden. Deutlicher fällt die 
Einschätzung im Honig-Szenario aus. Hier empfinden 78,2% (14,2%) der Befragten 
das Verhalten des Honiganbieters als (eher) unfair (fair).648 

5.3.7.3 Verantwortlichkeit 

Wenn sich Verbraucher in Fällen wie den beschriebenen getäuscht fühlen, sehen die 
Befragten die Verantwortung hierfür in beiden Szenarien vor allem beim Anbieter. In 
der Pizza-Gruppe vertreten 62,3% der Befragten (eher) die Ansicht, in einem solchen 
Fall trage allein der Pizzahersteller Schuld an der Täuschung. Drei Viertel der Befrag-
ten glauben (eher), der Pizzahersteller hätte hier absehen können, dass Verbraucher 

                                                
647 Eigene Berechnungen. Eine detailliertere Darstellung der Ergebnisse findet sich in Abbil-

dung C-14 des Anhangs. 
648 Eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse findet sich in Abbildung C-15 des Anhangs. 

26% 

25% 

25% 

19% 

25% 

12% 

21% 

48% 

33% 

61% 

14% 

9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pizza

Honig

Pizza

Honig

Pizza

Honig

"Ic
h 

fin
de

, d
ie

s
is

t e
in

 e
rn

st
-

zu
ne

hm
en

de
r

V
or

fa
ll.

"

"S
o 

et
w

as
 d

ar
f

ei
nf

ac
h 

ni
ch

t
pa

ss
ie

re
n!

"

"Ic
h 

fin
de

 d
en

V
or

fa
ll 

ni
ch

t
sc

hl
im

m
."

eher Zustimmung starke Zustimmung

Abbildung 30: Deskriptive Statistik – Wahrgenommene Intensität (n = 488/513)647 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



Deskriptive Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 171 

 

getäuscht werden. Dass die Ursache der Täuschung durch den Pizzahersteller hätte 
verhindert werden können, denken (eher) acht von zehn Befragten. Ein ähnliches 
Meinungsbild zeigt sich in der Honig-Gruppe. Die alleinige Schuld für die Täuschung 
sehen zwei Drittel der Befragten (eher) beim Honiganbieter. Auch hier glauben drei 
Viertel der Befragten (eher), dass der Honiganbieter hätte absehen können, dass 
Verbraucher getäuscht werden. Ebenso viele sind (eher) der Ansicht, der Honigan-
bieter hätte die Ursache der Täuschung verhindern können (vgl. Abb. 31). 

 
 

In beiden Gruppen sieht gut die Hälfte der Befragten eine Ursache für täuschendes 
Anbieterverhalten (eher) auch in äußeren Umständen, wie z. B. starkem Wettbe-
werbsdruck. In der Pizza-Gruppe sind sechs von zehn Befragten zudem (eher) der 
Meinung, in dem beschriebenen Fall hätte sich der Verbraucher am POS besser in-
formieren müssen. In der Honig-Gruppe trifft dies nur auf ein Viertel der Befragten 
zu.650 Dieser Unterschied lässt sich wohl am ehesten damit erklären, dass die Er-
                                                
649 Eigene Berechnungen. Eine detailliertere Darstellung der Ergebnisse findet sich in Abbil-

dung C-16 des Anhangs. 
650 Eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse findet sich in Abbildung C-17 des Anhangs. 
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Abbildung 31: Deskriptive Statistik – Wahrgenommene Verantwortlichkeit (n = 488/513)649 
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reichbarkeit der (ent-)täuschungsauflösenden Information im Pizza-Szenario deutlich 
höher war als im Honig-Szenario. Die Mitverantwortung des Verbrauchers von dieser 
Informationszugänglichkeit abhängig zu machen, ist absolut plausibel und wird auch 
in der rechtlichen Bewertung von Täuschungsfällen zugrunde gelegt. 

5.3.8 Bestrafungsverhalten 

Das Bestrafungsverhalten wird anhand der Strafinstrumente und Strafmotive der Be-
fragten beider Szenarien untersucht, die sich durch den beschriebenen Vorfall (eher) 
getäuscht fühlen.651 

5.3.8.1 Strafinstrumente 

In früheren empirischen Studien zeigt der Verbraucher infolge Unzufriedenheit stif-
tender Konsumerfahrungen eine eher geringe Beschwerdebereitschaft.652 Die vorlie-
gende Untersuchung unterstützt dieses Bild. Dabei liegen deutliche Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Beschwerdewegen vor (vgl. Abb. 32). Die (geringe) Be-
reitschaft zu einer telefonischen Beschwerde besteht in beiden Gruppen bei etwa je-
dem fünften getäuschten Befragten. Etwa jeder Vierte getäuschte Befragte wäre (e-
her) bereit, sich postalisch zu beschweren. Das beliebteste Beschwerdemedium ist 
die Kontaktaufnahme per Email/Online-Kontaktformular. Diesen Weg würden 46,3% 
(39,7%) der getäuschten Befragten der Honig-Gruppe (Pizza-Gruppe) in der be-
schriebenen Situation (eher) wählen.653 Die Unterschiede zwischen den Beschwer-
demedien hinsichtlich der Nutzungsbereitschaft lassen sich wohl am ehesten mit den 
Transaktionskosten erklären.654 Ein Brief muss zum Briefkasten gebracht und frei 
gemacht werden. Am Telefon ist man gezwungen, seinen Unmut im direkten Kontakt 
mit einer fremden Person zu äußern. Zudem ist der Kundenservice von Unternehmen 
in der Regel nicht rund um die Uhr erreichbar. Deutlich einfacher gestaltet sich hin-
sichtlich dieser Aspekte die Kontaktaufnahme per Email oder Online-Kontaktformular. 

Eine transaktionskostenbasierte Erklärung ist auch im Hinblick auf die Bereitschaft 
zur Reduktion der Unterstützung plausibel, welche in beiden Gruppen deutlich aus-
geprägter ist als die Beschwerdebereitschaft. So erklären beispielweise in der Honig-
Gruppe vier von zehn getäuschten Befragten, dass sie „auf jeden Fall“ weniger bzw. 
keine Produkte des Honiganbieters mehr kaufen würden. Eine grundsätzliche Ten-
denz zu diesem Verhalten äußern hier insgesamt acht von zehn Befragten. Auch in 
der Pizza-Gruppe überwiegt die Bereitschaft, die Unterstützung des Anbieters zu re-

                                                
651 Dies trifft auf 315 Personen im Pizza-Szenario und 419 Personen im Honig-Szenario zu.  
652 Vgl. Chebat et al. (2005): 328 und die dort genannten Quellen; Andreassen (2001): 44. 
653 Die detaillierte Darstellung der Ergebnisse findet sich im Anhang C-18. 
654 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Wünschmann, welcher das subjektive Kos-

ten/Nutzen-Verhältnis als relevante Einflussgröße des Beschwerdeverhaltens identifiziert 
(vgl. Wünschmann (2007): 203). 
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duzieren. Drei Viertel der hier getäuschten Befragten würden (eher) weniger, zwei 
Drittel (eher) keine Produkte des Anbieters mehr kaufen.655 

Ebenfalls eine vergleichsweise hohe Bereitschaft äußern die Befragten bezüglich der 
negativen Mundpropaganda, wobei hier deutliche Unterschiede zwischen der Kom-
munikation im Internet und dem Austausch im sozialen Umfeld feststellbar sind. 
Während im Pizza-Szenario knapp zwei Drittel der ge-/enttäuschten Befragten (eher) 
im sozialen Umfeld von dem Vorfall berichten und vom Kauf des Produktes abraten 
würden, ist nur etwa ein Viertel bereit, dies (eher) auch in Internetforen und/oder so-
zialen Netzwerken zu tun. In der Honig-gruppe zeigt sich ein ähnliches Meinungsbild, 
gleichwohl die Bereitschaft zu negativer Mundpropaganda hier insgesamt ein wenig 
höher ausfällt, als in der Pizza-Gruppe. So sind hier drei Viertel der getäuschten Be-
fragten (eher) bereit, im sozialen Umfeld von dem Vorfall zu berichten und vom Kauf 
des Produktes abzuraten. In Internetforen und/oder sozialen Netzwerken würde Sel-
biges etwa ein Drittel (eher) tun.656 

Die vierte mögliche Reaktion auf ein unzufriedenheitsstiftendes Ereignis besteht im 
Einbezug Dritter, wobei im Kontext der Lebensmitteltäuschung als Adressaten vor al-
lem die amtliche Lebensmittelüberwachung, die Verbraucherzentralen und das On-
lineportal LEBENSMITTELKLARHEIT in Frage kommen. Die Kontaktaufnahme zu diesen 
Institutionen setzt voraus, dass diese dem Verbraucher als Anlaufstelle im Falle einer 
Lebensmitteltäuschung bekannt sind. Dies ist nach eigenen Angaben in der Pizza-
Gruppe (Honig-Gruppe) nicht der Fall bei 7,9% (11%) bezüglich der amtlichen Le-
bensmittelüberwachung, bei 4,1% (7,2%) bezüglich der Verbraucherzentrale und bei 
13,7% (17,2%) bezüglich LEBENSMITTELKLARHEIT. Etwa ein Drittel der getäuschten 
Befragten würde den Vorfall (eher) einer Verbraucherzentrale melden. Eine Pro-
duktmeldung bei LEBENSMITTELKLARHEIT würden (eher) ein Viertel der Befragten in 
beiden Gruppen vornehmen. Eine (geringe) Bereitschaft zur Meldung des Vorfalls bei 
der amtlichen Lebensmittelüberwachung besteht bei jedem Vierten in der Pizza-
Gruppe und 30,1% der Honig-Gruppe.657 

                                                
655 Die detaillierte Darstellung der Ergebnisse findet sich in Abbildung C-19 des Anhangs. 
656 Die detaillierte Darstellung der Ergebnisse findet sich in Abbildung C-20 des Anhangs. 
657 Die detaillierte Darstellung der Ergebnisse findet sich in Abbildung C-21 des Anhangs. 
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658 Eigene Berechnungen. Eine detailliertere Darstellung der Ergebnisse findet sich in den 

Abbildungen C-18 bis C-21 des Anhangs. 
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Abbildung 32: Deskriptive Statistik – Strafinstrumente (n = 315/419)658 
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Die bisherige Analyse des Bestrafungsverhaltens von Lebensmittelverbrauchern im 
Falle einer Täuschung bezog sich ausschließlich auf eine hypothetische Situation. 
Ergänzend wurde im Rahmen der Befragung ermittelt, welche Strafinstrumente in der 
Vergangenheit tatsächlich zur Anwendung gekommen sind, wenn sich die Befragten 
von der Aufmachung eines Lebensmittels getäuscht fühlten. Einen Überblick über die 
Ergebnisse liefert Abbildung 33. 

 
 

                                                
659 Eigene Berechnungen. 

0 10 20 30 40 50 60 70

Beschwerde direkt beim Unternehmen

Beschwerde bei ALÜ

Meldung bei Lebensmittelklarheit

Beschwerde bei einer Verbraucherzentrale

Im sozialen Umfeld vom Kauf abraten

In Internetforen/sozialen Netzwerken vom Kauf
abraten

Dauerhafter Verzicht auf den Kauf der Produkte
des Anbieters

Anteil der Befragten, die sich  
bereits getäuscht fühlten (in %) 

"Welche der folgenden Maßnahmen haben Sie in der Vergangenheit selbst 
bereits ergriffen, wenn Sie sich von der Aufmachung eines Lebensmittels 

getäuscht fühlten?" (n = 532) 

Ja, mehrmals.

Ja, einmal.

Nein, das war mir zu aufwendig.

Nein, das bringt doch sowieso nichts.

Nein, diese Möglichkeit war mir nicht bekannt.

Nein, aus sonstigen Gründen

Abbildung 33: Realisiertes Strafverhalten659 
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Insgesamt spiegeln sich die in Bezug auf die Szenarien geäußerten Bestrafungsab-
sichten hinsichtlich der Wahl der Strafinstrumente tendenziell auch im bereits reali-
sierten Strafverhalten wider. Die Reduktion der Unterstützung des Anbieters durch 
Kaufverzicht und negative Mundpropaganda im sozialen Umfeld zeigen sich hier 
ebenfalls als dominante Wege der Bestrafung. Auf den Einbezug Dritter wurde bisher 
eher verzichtet, was mehrheitlich mit zu großem Aufwand begründet wird. Eine Mel-
dung bei LEBENSMITTELKLARHEIT blieb besonders häufig aus, weil diese Möglichkeit 
nicht bekannt war, was in vielen Fällen auch für die Amtliche Lebensmittelüberwa-
chung gilt. 

Diese Ergebnisse zum realisierten Strafverhalten gehen konform mit Erkenntnissen 
der SGS Institut Fresenius Verbraucherstudie aus dem Jahr 2011. Kaufverweigerung 
wurde auch hier als dominante Reaktion auf schlechte Erfahrungen beim Lebensmit-
telkonsum identifiziert. Der Einbezug Dritter wird im Rahmen dieser Studie zwar 
mehrheitlich als sinnvoll bewertet, wenn es darum geht, die Lebensmittelqualität zu 
verbessern, aber nur durch einen Bruchteil der 1.802 Befragten tatsächlich reali-
siert.660 

5.3.8.2 Strafmotive 

Die Motivation hinter dem beabsichtigten strafenden Verhalten ist in beiden Gruppen 
vom Präventionsstreben dominiert (vgl. Abb. 34). In der Pizza-Gruppe (Honig-
Gruppe) möchten 62,5% (69,0%) (eher) den Anbieter bezüglich eines solchen Ver-
haltens für die Zukunft abschrecken. (Eher) sicherstellen, dass so etwas nicht noch 
mehr Verbrauchern passiert, möchten 66,3% (79,7%) der Pizza-Gruppe (Honig-
Gruppe). Mit dem Ziel, (eher) dafür zu sorgen, dass sich der Anbieter verbraucher-
freundlicher verhält, agieren acht von zehn Befragten der Pizza-Gruppe und 88,1% 
der Honig-Gruppe.  

Die hier erkennbaren Unterschiede im Antwortverhalten zwischen den Gruppen ver-
stärken sich bei den Fragen zum Vergeltungsstreben. Während in der Pizza-Gruppe 
nur ein Drittel der Befragten (eher) sein Geld zurück möchte, trifft dies auf 60,1% der 
Honig-Gruppe zu. Grundsätzlich (eher) entschädigt werden möchte gut ein Drittel der 
Pizza-Gruppe und gut die Hälfte der Honig-Gruppe. Mit dem (geringen) Wunsch, den 
Anbieter zu bestrafen, agieren 35,9% der Pizza-Gruppe und 46,1% der Honig-
Gruppe. 

  

                                                
660 Vgl. SGS Institut Fresenius (2011): 6. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



Deskriptive Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 177 

 

 
 

Die szenariobezogenen Auswertungsergebnisse offenbaren zum Teil deutliche Unter-
schiede zwischen den beiden Befragungsgruppen. Inwiefern diese Unterschiede zwi-
schen den Bewertungen der beiden Szenarien statistisch signifikant sind, wird anhand 
des nichtparametrischen Mann-Whitney-U-Tests analysiert. Die zu prüfende Nullhypo-
these lautet hierbei jeweils: „In beiden Szenario-Gruppen ist die Verteilung gleich.“. Die 
Ergebnisse des nichtparametrischen Signifikanztests sind in Tabelle 32 dargestellt und 
zeigen hinsichtlich nahezu aller Items signifikante Unterschiede zwischen den Szena-
riogruppen. Der Honig-Vorfall wird als schlimmer empfunden, löst stärkeren Ärger aus, 
und die Bestrafungsabsichten zeigen sich hier dementsprechend ausgeprägter. 

                                                
661 Eigene Berechnungen. Eine detailliertere Darstellung der Ergebnisse findet sich in den 

Abbildungen C-22 und C-23 des Anhangs. 
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Abbildung 34: Deskriptive Statistik – Strafmotive (n = 315/419)661 
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Konstrukt Indikatoren 
Mittlerer Rang Signifi-

kanz 
Null-

hypothese Honig Pizza 

Wahrgenommene In-
tensität des Ereignis-
ses 

[IEernst] 593,42 403,85 0,000 ablehnen 
[IEdarf] 578,43 419,60 0,000 ablehnen 
[IEschlimm] 575,89 422,27 0,000 ablehnen 

Wahrgenommene 
Fairness 

[Fnicht] 445,63 559,21 0,000 ablehnen 
[Fja] 451,33 553,21 0,000 ablehnen 

Wahrgenommene 
Verantwortlichkeit 

[Vall] 518,23 482,88 0,050 ablehnen 
[Vverh] 475,69 527,61 0,004 ablehnen 
[Vabs] 497,58 504,59 0,695 beibehalten 
Informationsverhalten 
der Verbraucher 377,01 631,34 0,000 ablehnen 

Umstände 515,49 485,77 0,101 beibehalten 

Negative Emotionen 
 

[Eaerg] 562,67 436,17 0,000 ablehnen 
[Ewut] 560,66 438,28 0,000 ablehnen 
[Eemp] 574,66 423,57 0,000 ablehnen 
Enttäuschung 560,27 438,69 0,000 ablehnen 
Frustration 546,86 452,80 0,000 ablehnen 
Selbst-Ärger 426,01 579,84 0,000 ablehnen 

Involvement 

[IVegal] 436,98 518,95 0,000 ablehnen 
[IVgleich] 499,55 457,97 0,019 ablehnen 
[IVwichtig] 464,18 492,81 0,101 beibehalten 
[IVgedank] 454,77 496,59 0,017 ablehnen 

Prävention 
[PSabsch] 534,21 466,09 0,000 ablehnen 
[PSsicher] 552,41 446,95 0,000 ablehnen 
[PSnormen] 544,41 455,36 0,000 ablehnen 

Vergeltung 
[VSverdient] 571,51 426,88 0,000 ablehnen 
[VSstraf] 540,43 459,55 0,000 ablehnen 
[VSentsch] 559,75 439,24 0,000 ablehnen 

Beschwerde 
[Btel] 524,06 476,76 0,007 ablehnen 
[Bmail] 534,48 465,80 0,000 ablehnen 
[Bbrief] 523,88 476,95 0,008 ablehnen 

Einbezug Dritter 
[BDalue] 547,17 452,46 0,000 ablehnen 
[BDlekla] 533,42 466,91 0,000 ablehnen 
[BDvz] 542,09 457,81 0,000 ablehnen 

Reduktion 
[RUkein] 554,70 444,55 0,000 ablehnen 
[RUwenig] 525,26 475,49 0,005 ablehnen 

Negatives WoM 

[NMschlecht] 537,78 462,34 0,000 ablehnen 
[NMsoz] 543,51 456,31 0,000 ablehnen 
[NMIschlecht] 516,55 484,65 0,071 beibehalten 
[NMIabrat] 530,93 469,54 0,001 ablehnen 

                                                
662 Eigene Berechnungen. Die Items [IEschlimm] und [Fnicht] wurden so umkodiert, dass ho-

he Werte Ablehnung bedeuten. 

Tabelle 32: Unterschiede zwischen den Szenariogruppen662 
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5.3.9 Schaden 

Wie bereits ausführlich in Kapitel 4.4.3 dargelegt, wird im Rahmen der vorliegenden 
empirischen Untersuchung sowohl der monetäre als auch der nicht-monetäre Scha-
den einer Lebensmitteltäuschung untersucht. 

5.3.9.1 Monetärer Schaden 

Zur Messung des monetären Schadens wurde die Differenz der Zahlungsbereitschaft 
für die lautere und täuschende Aufmachung folgender Produkte ermittelt: Hähn-
chenwurst, Smoothie und Pesto.663 Wie in Abbildung 35 ersichtlich, gibt es zwischen 
den Produkten deutliche Unterschiede. Während die Zahlungsbereitschaft für die 
täuschende und die lautere Variante der Hähnchenwurst nur bei 35,4% der Befrag-
ten gleich ist, trifft dies beim Smoothie und dem Pesto auf mehr als 70% der Befrag-
ten zu.664 Beiden Varianten wird hier scheinbar dasselbe Nutzenausmaß zugespro-
chen, weshalb davon auszugehen ist, dass in diesen Fällen durch die täuschende 
Aufmachung kein monetärer Schaden entsteht. Folglich sind die entsprechenden 
Fälle nicht als Täuschung mit Handlungsrelevanz einzustufen, weshalb sie nach der 
dieser Arbeit zugrunde liegenden Definition nicht als Täuschung aufzufassen sind.  

Eine positive Differenz zwischen der Zahlungsbereitschaft für die lautere und die täu-
schende Variante der Produkte liegt bei der Hähnchenwurst in 60,2% der Fälle, beim 
Smoothie in 7,1% der Fälle und beim Pesto in 18% der Fälle vor. Hier übersteigt die 
Zahlungsbereitschaft für die täuschende Variante die für die lautere Variante, so 
dass durch die täuschende Aufmachung ein positiver Schaden entsteht.  

 

                                                
663 Die Zahlungsbereitschaften für die einzelnen Produktvarianten sind in Abbildung C-24 des 

Anhangs dargestellt. 
664 Bei der Bestimmung der Zahlungsbereitschaftsdifferenzen wurden nur die Fälle berück-

sichtigt, für die für beide Produktvarianten eine Angabe der Zahlungsbereitschaft vorliegt.  
665 Eigene Berechnungen. 
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Um das Ausmaß dieses positiven Schadens zu bestimmen, wird die Differenz ins 
Verhältnis zur Zahlungsbereitschaft für die lautere Variante gesetzt, so dass sich der 
Schaden als Anteil der Zahlungsbereitschaft für die lautere Produktvariante darstellt. 
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse zeigt Tabelle 33.  

Produktdummypaar Mittelwert 5% getrimmtes Mittel Median 

Huhn (n = 539) 40,1% 31,6% 25,0% 

Smoothie (n = 63) 50,7% 39,6% 26,7% 

Pesto (n = 168) 25,6% 21,4% 17,7% 

 

Bei den drei Produkten sind deutliche Unterschiede in der Höhe des positiven Scha-
dens erkennbar. Bei allen Produkten liegen Ausreißer im oberen Bereich vor, die das 
arithmetische Mittel verzerren. Aus diesem Grund ist der Median das geeignetere 
Maß, um quantitative Aussagen über die Höhe des mittleren positiven Schadens ab-
zuleiten. 

Wenn es in einer dem Hähnchenbeispiel entsprechenden Situation zu einer Täu-
schung im hier definierten Sinne kommt, entsteht ein monetärer Schaden in Höhe 
von 25% der Zahlungsbereitschaft für die lautere Variante. Infolge des Vortäuschens 
einer höheren Produktqualität ist der Verbraucher bereit, 25% mehr zu zahlen, als er 
es für die tatsächlich vorliegende Produktqualität wäre. Eine dem Smoothie-Beispiel 
entsprechende Täuschung kann einen mittleren Schaden von 26,7% verursachen. 
Geringer fällt der Schaden aus, falls es zu einer Täuschung wie beim Pesto-Beispiel 
kommt. Hier beträgt die mittlere Mehrzahlungsbereitschaft für die täuschende Varian-
te 17,7% der Zahlungsbereitschaft für die lautere Variante. Insgesamt lässt sich hier 
feststellen, dass es vor allem bei den Smoothie- und Pesto-Fällen unerwartet selten 
zu einer Täuschung mit Handlungsrelevanz kommt. Wenn dies passiert, ist der 
Schaden allerdings erheblich. 

Für alle drei Täuschungsbeispiele zeigen die Befragungsergebnisse Fälle, in denen 
der lauter aufgemachten Produktvariante mehr Wert beigemessen wird als der täu-
schenden Alternative. Dies wird daraus geschlussfolgert, dass die Zahlungsbereit-
schaft für die lautere Variante die für die täuschende Variante übersteigt. Für das 
Smoothie-Beispiel trifft das auf jeden fünften Befragten zu. Über die Gründe kann 
hier nur spekuliert werden. Möglicherweise mögen die entsprechenden Befragten Äp-
fel und Bananen einfach lieber als Beeren. Unter Umständen suggeriert die lautere 
Produktaufmachung auch, dass mehr verschiedene Früchte enthalten sind, was von 
einigen Verbrauchern bevorzugt wird. Als Ursache ebenfalls denkbar ist unaufrichti-
ges oder nachlässiges Antwortverhalten, welches im Rahmen von Onlinebefragun-

Tabelle 33: Ausmaß des positiven Schadens 
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gen trotz Einsatz verschiedener Kontrollmechanismen nicht zur Gänze auszuschlie-
ßen ist. Für die 4,5% der Befragten, die für die zusammengefügte Hähnchenwurst 
eine höhere Zahlungsbereitschaft angeben als für das Hähnchenfilet, scheint dies 
sogar die einzige plausible Erklärung. Eine Bevorzugung des länderneutral aufge-
machten Pestos mit deutscher Beschriftung, die in 8,2% der Fälle zu beobachten ist, 
könnte durch den sogenannten Home Bias erklärt werden. Dieser beschreibt die Be-
vorzugung heimischer Produkte gegenüber ausländischen Erzeugnissen über Ver-
sorgungskostenbetrachtungen hinaus666 und wird im Rahmen der Agrarhandelsfor-
schung als wesentliche Determinante des Grenz-Effekts (border effect)667 unter-
sucht.668 Wissenschaftliche Studien stellen den Home Bias auch innerhalb der EU 
fest.669 

5.3.9.2 Psychologischer Schaden 

Im Pizza-Szenario zeigt sich der Ärger der Befragten sehr uneinheitlich. Jede der 
acht verfügbaren Antwortkategorien findet bei 9% bis 18% der Befragten Zustim-
mung. Insgesamt äußert gut die Hälfte der Befragten (55,3%) (eher) Verärgerung 
gegenüber dem Pizzahersteller. Wut auf den Pizzahersteller verspüren (eher) 43,6% 
dieser Gruppe. Der Ärger der Honig-Gruppe wäre in der beschriebenen Situation 
stärker ausgeprägt. Drei Viertel der Befragten wären dem Honiganbieter gegenüber 
(eher) verärgert, 63% wären (eher) wütend (vgl. Abb. 36). 

Als weitere negative Emotionen wird der Grad an Frustration, Enttäuschung und Em-
pörung abgefragt, den die Befragten in einer Situation wie der beschriebenen verspü-
ren würden. Bei allen drei Emotionen zeigt sich im Pizza-Szenario deutliche Hetero-
genität. Im Honig-Szenario sind die negativen Emotionen jeweils stärker ausgeprägt 
als im Pizza-Szenario. So wären 33% (48,3%) der Pizza-Gruppe (Honig-Gruppe) (e-
her) frustriert, 56,4% (73,7%) der Pizza-Gruppe (Honig-Gruppe) (eher) enttäuscht 
und 44,5% (67,4%) der Befragten im Pizza-Szenario (Honig-Szenario) (eher) empört. 

  

                                                
666 Vgl. Ghazalian (2012): 266. 
667 Der Grenz-Effekt beschreibt das Phänomen, dass international deutlich weniger gehan-

delt wird als innerhalb eines Landes, was auch nach Ausschluss von Faktoren wie Dis-
tanz, Einkommen oder alternativen Handelsoptionen festgestellt wird (vgl. Evans (2003): 
1291). 

668 Eine Auflistung relevanter Studien findet sich beispielsweise bei Olper et al. (2012): 225. 
669 Vgl. z. B. Ghazalian (2012): 276. 
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Mehr als die Hälfte der Befragten der Pizza-Gruppe (56,4%) würden sich in einer sol-
chen Situation (eher) über sich selbst ärgern, wobei sich auch hier die Antworten 
recht gleichmäßig über die Skala verteilen. Erklären lässt sich Selbstärger hier mit 
der Ansicht, man habe sich nicht gründlich genug informiert. Personen, die Selbstär-
ger hier verneinen, finden den Vorfall entweder nicht schlimm oder sehen die Infor-
mationsverantwortung nicht bei sich selbst. In der Honig-Gruppe ist der Selbstärger 
mit 31,2% (eher) zustimmenden Antworten deutlich geringer ausgeprägt.671 

5.3.10 Involvement 

Das Involvement wurde anhand der vier Items der Kaufentscheidungsinvolvement-
Skala von MITTAL abgefragt, die als semantisches Differential in Erscheinung tritt. 
Hinsichtlich der Ausprägung des Kaufentscheidungsinvolvements lassen sich zwi-
schen den Szenario-Gruppen kaum Unterschiede und über alle Statements hinweg 
in diesen keine einheitliche Richtung feststellen (vgl. Abb. 37).  

                                                
670 Eigene Berechnungen. Eine detailliertere Darstellung der Ergebnisse findet sich in Abbil-

dung C-25 und C-26 des Anhangs. 
671 Eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse findet sich in Abbildung C-27 des Anhangs. 
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Abbildung 36: Deskriptive Statistik – Psychologischer Schaden (n = 1001)670 
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Knapp neun von zehn Befragten der Pizza-Gruppe legen (eher) großen Wert darauf, 
das richtige Produkt auszuwählen, was auf knapp acht von zehn Befragte der Honig-
Gruppe zutrifft. Tendenziell viele Gedanken über das Ergebnis ihrer Kaufentschei-
dung machen sich 68,6% (60,2%) der Pizza-Gruppe (Honig-Gruppe). Mit 86,3% gibt 
eine sehr deutliche Mehrheit der Pizza-Gruppe an, dass es ihnen (sehr) wichtig sei, 
die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Dies trifft auf einen ähnlichen Anteil der Ho-
nig-Gruppe (80,8%) zu.  

 

 

 

                                                
672 Eigene Berechnungen. 

Abbildung 37: Deskriptive Statistik des Kaufentscheidungsinvolvements 

bei Pizza (P) und Honig (H)672 
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Während bei allen bisher besprochenen Items die Pizza-Gruppe stärkere Zustim-
mung zeigte, trifft dies bei der Frage nach der Heterogenität des Angebots nicht mehr 
zu. Gut drei von fünf Befragten der Honig-Gruppe nehmen das Angebot an Honig-
marken und -varianten als (eher) sehr verschieden wahr. Bezogen auf das Angebot 
an Pizzamarken und -varianten trifft dies auf gut die Hälfte (55,6%) der Pizza-Gruppe 
zu. 

Zur Ableitung einer Gesamtaussage wurde aus den vier Items ein Index berechnet. 
Hierfür wurde die relative Anzahl an Antworten jeweils mit dem entsprechenden Ska-
lenwert (1 bis 8) multipliziert und anschließend addiert. Von maximal 3.200 mögli-
chen Punkten erzielte die Pizza-Gruppe 2.296 und die Honig-Gruppe 2.207. Damit ist 
das Kaufentscheidungsinvolvement für Pizza und Honig im Schnitt ähnlich stark aus-
geprägt und deutlich auf der rechten Hälfte des semantischen Differentials verortet. 

5.3.11 Lebensmittelkennzeichnungswissen 

Die Kenntnisse der Befragten über die Kennzeichnung von Lebensmitteln wurden mit 
Bezug auf fünf verschiedene Kennzeichnungselemente abgefragt, welche hinsicht-
lich ihrer Bedeutung sehr unterschiedlich bekannt sind (vgl. Abb. 38). 

 
 

Die meisten richtigen Antworten gab es auf die Frage nach der Bedeutung des Min-
desthaltbarkeitsdatums. Dieses war in der jüngeren Vergangenheit verstärkt Gegen-
stand der öffentlichen Diskussion, was hier möglicherweise einen Einfluss hat. Das 
Prinzip, nach welchem ein Zutatenverzeichnis aufgebaut ist, ist nur der Hälfte der Be-

                                                
673 Eigene Berechnungen. 
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Abbildung 38: Anteil richtiger Antworten auf Fragen zur Lebensmittelkennzeichnung673 
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fragten bekannt. Dementsprechend scheint es viele Lebensmittelkonsumenten zu 
geben, die nicht wissen, dass sich aus dem Zutatenverzeichnis nicht nur ablesen 
lässt, welche Inhaltsstoffe ein Produkt ausmachen, sondern auch, in welchem Men-
genverhältnis diese ungefähr enthalten sind. Die Frage zur Verkehrsbezeichnung fo-
kussiert auf Kalbswurst und damit auf ein Produkt, das in den Leitsätzen des Le-
bensmittelbuches beschrieben ist: Um als solche bezeichnet werden zu dürfen, muss 
eine Kalbswurst mindestens 15% Kalbsfleisch enthalten. Dessen ist sich nur knapp 
die Hälfte der Befragten bewusst. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund bedenklich, 
dass die Leitsätze des Lebensmittelbuches als Stellvertreter der Verkehrsauffassung 
fungieren. Inwiefern dies berechtigt ist und Änderungen notwendig sind, wird bereits 
öffentlich debattiert.674 

Die Kenntnisse bezüglich der inhaltlichen Bedeutung des Serviervorschlags und des 
EU-Bio-Siegels sind bei den Befragten besonders gering. Rein rechtlich dürfen Pro-
duktabbildungen deutlich mehr Mahlzeitenbestandteile zeigen, als die Verpackung 
tatsächlich enthält, wenn sie mit dem Hinweis „Serviervorschlag“ gekennzeichnet 
sind. Dass sich viele Verbraucher dessen nicht bewusst sind, zeigt sich auch in ver-
schiedenen Verbrauchermeldungen auf LEBENSMITTELKLARHEIT. Jedem zehnten Be-
fragten sind das EU-Bio-Siegel und dessen Bedeutung bekannt. Der Anteil von Le-
bensmittelkonsumenten, für den Bio-Qualität bei Lebensmittel kaufentscheidungsre-
levant ist, liegt in einem ähnlichen Bereich, was dieses Ergebnis erklären könnte.675 

Echte „Experten“ in der Lebensmittelkennzeichnung gibt es unter den Befragten nur 
wenige. Die Mehrheit der Befragten konnte weniger als die Hälfte der Fragen richtig 
beantworten (vgl. Abb. 39). 

  

                                                
674 Vgl. Aigner (2012b): 9 f. 
675 Eine Untersuchung der Arbeitsgemeinschaft Verbrauchs- und Medienanalyse ergab, dass 

im Jahr 2014 1,1% der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren „fast ausschließlich“ und 
5,1% „überwiegend“ Bio-Lebensmittel kaufen. 
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5.3.12 Wahrgenommene Täuschungsursachen 

Mit dem Ziel, verbraucherseitig Hinweise zur Ableitung von Handlungsempfehlungen 
zu gewinnen, wurden die Befragten um ihre Einschätzung bezüglich der Häufigkeit 
verschiedener, vorgegebener Täuschungsursachen gebeten. Dabei offenbart sich 
erneut ein heterogenes Bild. Als häufigste Täuschungsursache nennen 25% der Be-
fragten „Der Verbraucher nimmt sich zu wenig Zeit, um die Verpackungsinformatio-
nen zu lesen“. Dicht darauf folgen die Unverständlichkeit der Informationen, welche 
24% der Befragten an erster Stelle platzieren, und die Verstecktheit der Informatio-
nen, die bei 23% der Befragten auf Platz 1 landet. 

Bemerkenswert ist, dass die am häufigsten an erster Stelle genannte Ursache bei 
beinahe ebenso vielen Befragten den letzten Platz einnimmt: 23% der Befragten hal-
ten „Der Verbraucher nimmt sich zu wenig Zeit, um die Verpackungsinformationen zu 
lesen“ für die relativ am wenigsten häufige Ursache, wenn es dazu kommt, dass sich 
ein Verbraucher durch die Aufmachung eines Lebensmittels getäuscht fühlt. Übertrof-
fen wird diese Nennung auf Platz 5 nur von der Unwahrheit von Informationen, wel-
che 35% der Befragten als vergleichsweise seltenste Ursache lebensmittelbezogener 
Verbrauchertäuschung einstufen.  

Um die Ergebnisse dieser Frage zusammenzufassen, wurden die erzielten Rangzah-
len mit Punkten bewertet. Je höher die Punktzahl, desto höher wird die Häufigkeit 
dieses Aspekts als Täuschungsursache eingeschätzt. Das Ergebnis zeigt Abbildung 
40.

                                                
676 Eigene Berechnungen. 
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Abbildung 39: Anzahl richtiger Antworten auf Fragen zur Lebensmittelkennzeichnung676 
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Die Unverständlichkeit und Verstecktheit von Informationen werden als häufigste Ur-
sachen einer lebensmittelbezogenen Verbrauchertäuschung betrachtet. Unwahre 
oder zu wenige Informationen scheinen in den Augen der Befragten eine unterge-
ordnete Rolle als Täuschungsauslöser zu spielen. 

5.4  Rationalität des Täuschungsschutzverhaltens des Verbrau-
chers 

Ein rationaler Entscheider wählt angesichts einer Bedrohung das Ausmaß seiner 
Schutzvorkehrungen in Abhängigkeit von der Wahrscheinlichkeit, zum Opfer der rea-
lisierten Bedrohung zu werden und des hieraus resultierenden Schadens.678 

Um zu überprüfen, inwiefern das Verbraucherverhalten diesem Leitsatz in Bezug auf 
Lebensmitteltäuschungen folgt, wurde die Hypothese H2 formuliert: Je höher die 
wahrgenommene Opferwahrscheinlichkeit, desto stärker das Ausmaß an Schutzvor-
kehrungen. Zur Messung der wahrgenommenen Opferwahrscheinlichkeit wurde zu-
nächst die Zustimmung zu Statements erhoben, die die allgemeine Verbreitung von 

                                                
677 Eigene Berechnungen. 
678 Siehe hierzu die Ausführungen in Kapitel 4.2.1. 
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Abbildung 40: Wahrgenommene Häufigkeit der Täuschungsursachen677 
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Lebensmitteltäuschungen behandeln. Weiterhin wurden Angaben zum Umfang, in 
dem die Aufmachung dreier Produktgruppen die wahre Qualität des Produktes wi-
derspiegelt, und damit zur wahrgenommenen individuellen Opferwahrscheinlichkeit 
erfasst. Als Schutzvorkehrungen wurden hier der wahrgenommene Informationsauf-
wand und der Verzicht auf abwechslungsreichen Konsum (Variety Seeking), welche 
zur Täuschungsvermeidung betrieben werden, abgefragt. 

Die Ergebnisse der deskriptiven Statistik zeigen, dass der Verzicht auf abwechs-
lungsreichen Konsum im Zuge der Täuschungsprävention kaum eine Rolle spielt. 
Aus diesem Grund wird zur Hypothesenprüfung der mit dem Ziel der Täuschungs-
vermeidung betriebenen Informationsaufwand fokussiert. Die wahrgenommene Op-
ferwahrscheinlichkeit und das Ausmaß an Schutzvorkehrungen wurden jeweils an-
hand verschiedener Statements bzw. Indikatoren gemessen. Zur Hypothesenprüfun-
gen werden nun sowohl die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Indikatoren 
der verschiedenen Konstrukte, als auch auf der aggregierten Konstruktebene erfasst, 
wofür der Zusammenhang zwischen den Faktorwerten bestimmt worden ist.679 Die 
Korrelationen zwischen der allgemeinen Opferwahrscheinlichkeit und dem zur Täu-
schungsvermeidung betriebenen Informationsaufwand zeigt Tabelle 34.  

Mit zwei der drei Indikatoren zur allgemeinen Opferwahrscheinlichkeit sind alle vier 
Variablen zum Informationsaufwand positiv und signifikant korreliert. Dies trifft auf 
den Indikator [OWmuehe] nicht zu. Die Ergebnisse einer konfirmatorischen Faktor-
analyse zeigen allerdings auch, dass dieser deutlich geringer auf den gemeinsamen 
Faktor lädt und sich somit den übrigen zwei Indikatoren nicht zu einem gemeinsamen 
Faktor zuordnen lässt. Aus diesem Grund soll dieser aus der Konstruktmessung 
ausgeschlossen werden. 

Ebenso wie die Korrelationen zwischen den übrigen Indikatoren der verschiedenen 
Konstrukte zeigen auch die Werte der beiden Faktoren einen positiven, signifikanten 
Zusammenhang. Je höher die allgemeine Verbreitung von Täuschung empfunden 
wird, desto höher ist der zur Täuschungsvermeidung betriebene Informationsauf-
wand. Die Höhe der Korrelationskoeffizienten ist jedoch mehrheitlich sehr niedrig, so 
dass hier nur von einem schwachen Zusammenhang gesprochen werden kann. 

  

                                                
679 Ersteres gelang mittels des Kendall-Tau-b, letzteres anhand des Spearman-Rho ( ). 
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 Opferwahrscheinlichkeit allgemein (OWallg) 

Schutzvorkehrung:  
Informationsverhalten (SVinfo) 

„Die Lebens-
mittelhersteller 
versuchen mit 
allen Mitteln, 
die Verbrau-
cher über’s 

Ohr zu  
hauen.“ 
[OWohr] 

„Die meisten 
Lebensmittel-

anbieter bemü-
hen sich um 
verbraucher-
freundliche 

Produktinforma-
tionen auf der 
Verpackung.“ 
[OWmuehe] 

„Ich denke, insge-
samt täuscht die 
Aufmachung von 

Lebensmittelverpa-
ckungen die Ver-
braucher sehr oft 
über die wahre 

Qualität des  
Produktes.“ 

[OWinsgesamt] 

Faktorwert  
OWallg 

(  = 0,570) 
 = 0,636 

  

„Wenn ich ein Lebensmittelpro-
dukt zum ersten Mal kaufe, 
nehme ich mir Zeit, um die Ver-
packungsinformationen genau 
zu studieren.“ 
[SVzuerst] 

0,141*** -0,005n.s. 0,230***   

„Berichte über Täuschungsfälle 
bei Lebensmitteln verfolge ich 
sehr aufmerksam.“ 
[Svbericht] 

0,283*** -0,031n.s. 0,287***   

„Wenn ich eine Information auf 
der Lebensmittelverpackung 
nicht verstehe, suche ich aktiv 
nach einer Erklärung (z. B. im 
Internet).“ 
[SVversteh] 

0,124*** 0,034n.s. 0,156***   

„Ich informiere mich grundsätz-
lich intensiv über Lebensmittel 
und deren Herstellung (z. B. im 
Internet).“ 
[SVinternet] 

0,146*** 0,010n.s. 0,159***   

Faktorwert 
SVinfo 

 = 0,814 
       = 0,333*** 

*** p < 0,001   n.s. nicht signifikant 

 

Die ermittelten Zusammenhänge681 zwischen der individuellen Opferwahrscheinlich-
keit und dem zur Täuschungsvermeidung betriebenen Informationsaufwand sind in 
Tabelle 35 abgebildet. 

                                                
680 Eigene Berechnungen. 
681 Alle Korrelationen wurden hier mittels des Rangkorrelationskoeffizienten Spearman-Rho 

bestimmt. 

Tabelle 34: Zusammenhang zwischen der allgemeinen Opferwahrscheinlichkeit und dem Aus-
maß an Schutzvorkehrungen680 
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 Opferwahrscheinlichkeit individuell (OWind) 

  
  
Schutzvorkehrung:  
Informationsverhalten (SVinfo) 

Was würden Sie sagen, wie oft liefern Ihnen die 
Verpackungsinformationen einen wahrheitsge-
treuen Eindruck von der Qualität der folgenden 

Produkte? 

Faktorwert  
OWind 

(  = 0,814) 
  

[Fruchtjoghurt] [Cerealien/Müsli] [Fertiggerichte] 

„Wenn ich ein Lebensmittelpro-
dukt zum ersten Mal kaufe, neh-
me ich mir Zeit, um die Verpa-
ckungsinformationen genau zu 
studieren.“ 
[SVzuerst] 

-0,077* -0,025n.s. -0,085**  

„Berichte über Täuschungsfälle 
bei Lebensmitteln verfolge ich 
sehr aufmerksam.“ 
[Svbericht] 

-0,068* -0,046n.s. -0,091**  

„Wenn ich eine Information auf 
der Lebensmittelverpackung nicht 
verstehe, suche ich aktiv nach ei-
ner Erklärung (z. B. im Internet).“ 
[SVversteh] 

0,012n.s. -0,025n.s. -0,004n.s.  

„Ich informiere mich grundsätzlich 
intensiv über Lebensmittel und de-
ren Herstellung (z. B. im Inter-
net).“ 
[SVinternet] 

-0,059n.s. -0,041n.s. -0,076*  

Faktorwert 
SVinfo 
(  = 0,814) 

   -0,075* 

* p < 0,05   ** p < 0,01    n.s. nicht signifikant 

 

Die Mehrheit der Korrelationen zwischen den Indikatoren der verschiedenen Kon-
strukte ist nicht signifikant. Die Vorzeichen der signifikanten Korrelationen sind plau-
sibel und unterstützen somit die der Analyse zugrundeliegende Hypothese. Gleiches 
gilt für den Zusammenhang zwischen den Werten der Faktoren. Die Höhe der Korre-
lationskoeffizienten ist hier jedoch sehr nahe Null, so dass hinsichtlich dieser nicht 
von einem relevanten Zusammenhang gesprochen werden kann.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hypothese H2 beibehalten werden 
kann. In Bezug auf die individuelle Opferwahrscheinlichkeit gelingt dies jedoch nur 

                                                
682 Eigene Berechnungen. 

Tabelle 35: Zusammenhang zwischen der individuellen Opferwahrscheinlichkeit und dem 
Ausmaß an Schutzvorkehrungen682 
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auf Konstruktebene. Die Zusammenhänge auf Indikatorebene sind mit Vorsicht zu 
behandeln. Dies wird durch die geringe Höhe der Korrelationskoeffizienten unter-
stützt. Die Beibehaltung der Hypothese sagt also keinesfalls aus, dass zwischen der 
wahrgenommenen Opferwahrscheinlichkeit und dem zur Täuschungsvermeidung be-
triebenen Informationsaufwand ein relevanter Zusammenhang zu beobachten ist. 
Somit deuten die Ergebnisse darauf hin, dass das Verhalten der Lebensmittelkon-
sumenten vom rationalen Entscheidungsmodell abweicht. Da hier nur der Zusam-
menhang zwischen Opferwahrscheinlichkeit und Schutzvorkehrungen betrachtet 
wird, könnte dies natürlich schlicht daran liegen, dass der durch Täuschung verur-
sachte Schaden als so gering eingeschätzt wird, dass sich trotz relativ hoher wahr-
genommener Opferwahrscheinlichkeit die Investition in Schutzvorkehrungen aus 
Kosten-Nutzen-Erwägungen nicht lohnt. 

5.5  Bedeutung der Verfügbarkeitsheuristik 

Abgeleitet aus den Erkenntnissen der Verhaltensökonomik wurde für den Kontext der 
Lebensmitteltäuschung ein Einfluss der Verfügbarkeitsheuristik unterstellt und vermu-
tet, dass mit steigender Verfügbarkeit des Phänomens Lebensmitteltäuschung die 
wahrgenommene Opferwahrscheinlichkeit zunimmt (H1). Da auch hier alle Konstruk-
te anhand mehrerer Items gemessen wurden, erfolgt die Hypothesenprüfung anhand 
der im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Methode.  

Die Ergebnisse sind in Tabelle 36 aufgeführt und unterstützen die Beibehaltung der 
Hypothese überwiegend. Der Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit von Le-
bensmitteltäuschung und der wahrgenommenen allgemeinen Opferwahrscheinlich-
keit zeigt sich sowohl auf Indikator- als auch auf Konstruktebene in signifikanten, 
(plausiblen) positiven Korrelationen.683 Die Höhe der Korrelationen lässt mindestens 
auf Konstruktebene und hinsichtlich der eigenen Erfahrungen auch auf einen rele-
vanten Zusammenhang schließen. Folglich scheint die Wahrnehmung der allgemei-
nen Opferwahrscheinlichkeit besonders stark durch die eigenen Erfahrungen beein-
flusst, gefolgt von Berichten aus dem sozialen Umfeld. Die mediale Präsenz der Le-
bensmitteltäuschung übt hier nur einen geringen Effekt aus. 

Diese Abstufung zeigt sich noch deutlicher in Bezug auf die individuelle Opferwahr-
scheinlichkeit. Im Allgemeinen wird mit erhöhter Verfügbarkeit von Lebensmitteltäu-
schung die Häufigkeit, in der den Befragten Verpackungsinformationen einen wahr-
heitsgemäßen Eindruck der Produktqualität liefern, geringer eingeschätzt. Auf Indika-
torebene wird dies am stärksten durch die Verfügbarkeit durch eigene Erfahrungen 
beeinflusst, gefolgt von der Präsenz im sozialen Umfeld. Die mediale Verfügbarkeit 

                                                
683 Die Zusammenhänge wurden anhand der Rangkorrelationskoeffizienten Kendall-Tau-b 

(zwischen den Indikatoren) und Spearman-Rho (zwischen den Faktorwerten) ermittelt. 
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der Thematik hat hier keinen signifikanten Einfluss. Auch wenn die Ergebnisse die 
Beibehaltung der Hypothese stützen, lässt die Höhe der Korrelationskoeffizienten nur 
einen geringen Effekt vermuten. 

  Verfügbarkeit von Lebensmitteltäuschung 

Opferwahrscheinlichkeit 

„Ich hatte im 
Nachhinein 

schon oft das 
Gefühl, beim Le-

bensmittelein-
kauf getäuscht 

worden zu sein.“ 

„Ständig berichten 
mir Freunde, Fa-
milienmitglieder 
oder Bekannte, 

dass sie sich von 
einem Lebensmit-

telprodukt ge-
täuscht fühlen.“ 

„In den Medien 
nehme ich 

ständig Berich-
te über Le-

bensmitteltäu-
schung wahr.“ 

Faktorwert 
Verfügbar-

keit 
(  = 0,680) 

[Verf] [Vsoz] [Vmedien] 

Allgemeine 
Opferwahr-
scheinlich-
keit 

[OWohr] 0,346*** 0,242*** 0,180***  

[OWinsgesamt] 0,343*** 0,146*** 0,162***  

Faktorwert OWallg    0,421*** 

Individuelle 
Opferwahr-
scheinlich-
keit 

[Fruchtjoghurt] -0,148*** -0,062** -0,018n.s.  

[Cerealien/Müsli] -0,132*** -0,087*** -0,034n.s.  

[Fertiggerichte] -0,134*** -0,062** -0,037n.s.  

Faktorwert OWind    -0,172*** 
** p < 0,01    *** p < 0,001   n.s. nicht signifikant 

 

Die übrigen in Abschnitt 4.4 abgeleiteten Hypothesen beziehen sich auf das Bestra-
fungsverhalten von Konsumenten im Falle einer Täuschung sowie dessen Determi-
nanten. Ihre Überprüfung wird im Rahmen einer Strukturgleichungsanalyse vorge-
nommen. 

5.6  Bestrafungsverhalten der Konsumenten 

Die zu erwartende verbraucherseitige Bestrafung einer aufgedeckten Lebensmit-
teltäuschung beeinflusst die Entscheidung eines Anbieters über den Einsatz irrefüh-
render Elemente zur Vermarktung seiner Produkte.685 Somit fördert ein aktives Be-
strafungsverhalten von Konsumenten Compliance auf Seiten der Anbieter. Eine Ana-
lyse des verbraucherseitigen Bestrafungsverhaltens und seiner Determinanten bietet 
somit die Möglichkeit, Ansatzpunkte für eine Stimulation der Bestrafungsaktivität des 
Konsumenten zu identifizieren. Auf diesen aufbauend ließen sich dann Maßnahmen 
entwickeln, die dem Täuschungsschutz dienen. 

                                                
684 Eigene Berechnungen. 
685 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 4.2. 

Tabelle 36: Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit von Lebensmitteltäuschung und der 
wahrgenommenen Opferwahrscheinlichkeit684 
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5.6.1 Methodische Grundlagen der Strukturgleichungsanalyse 

Das Bestrafungsverhalten von Lebensmittelkonsumenten wird im Rahmen der vorlie-
genden Untersuchung anhand von Konstrukten analysiert, die sich einer direkten 
Messbarkeit entziehen (z. B. Motive und Einstellungen). Diese werden auch als la-
tente Variablen bezeichnet und sind häufig Gegenstand der empirischen Konsumfor-
schung. Messbar gemacht werden diese latenten Variablen im Zuge ihrer Operatio-
nalisierung, welche für die hier betrachteten Konstrukte in Kapitel 4.4 erläutert wor-
den ist. 

Ein Analyseverfahren, das die Einbindung derartiger Konstrukte in empirisch unterfüt-
terten Ursache-Wirkungs-Betrachtungen erlaubt, ist die Strukturgleichungsanalyse 
(SGA). Deren besondere Eignung für die Beantwortung der vorliegenden Problem-
stellung ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass Beziehungen zwischen latenten 
Variablen untersucht werden können und eine Differenzierung zwischen theoreti-
schem Konstrukt und empirischer Operationalisierung erfolgt, womit Messfehler Be-
rücksichtigung finden.686 

Ein Strukturgleichungsmodell besteht aus einem (inneren) Strukturmodell und den 
(äußeren) Messmodellen. Das Strukturmodell repräsentiert die vermuteten Bezie-
hungen zwischen den latenten Variablen. Mit den Messmodellen werden die Bezie-
hungen zwischen einer latenten Variable und den ihrer Operationalisierung dienen-
den Indikatoren (manifesten Variablen) abgebildet. Messmodelle können formativer 
oder reflektiver Gestalt sein. In reflektiven Messmodellen ist die latente Variable die 
Ursache ihrer Indikatoren, wobei diese inhaltsgleich und dementsprechend unterei-
nander hoch korreliert sind. In formativen Messmodellen bildet die latente Variable 
das Resultat ihrer Indikatoren, welche untereinander nicht korreliert sein müssen. 
Messfehler werden in reflektiven Messmodellen auf Indikatorebene, in formativen 
Messmodellen auf Konstruktebene berücksichtigt.687 Der Veranschaulichung des 
Aufbaus eines Strukturgleichungsmodells dient das Pfaddiagramm in Abbildung 41. 

  

                                                
686 Vgl. Steenkamp und Baumgartner (2000): 196; Rigdon (1998): 253 f.; Bagozzi (1994): 

317. 
687 Vgl. Bagozzi (1994): 331 ff.; vertiefend zu den Kriterien und Entscheidungsregeln der 

Spezifikation von Messmodellen siehe Jarvis et al. (2003): 201 ff. 
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Formal lassen sich die Modellbestandteile wie folgt darstellen:689 

(1)   (Strukturmodell) 

(2)    (reflektives Messmodell) 

(3)    (formatives Messmodell) 

In der formalisierten Darstellung des Strukturmodells wird der Vektor der endogenen 
latenten Variable durch  repräsentiert und der Vektor der exogenen latenten Variab-
le durch . Die Strukturkoeffizienten  und  bilden die direkten Effekte auf endogene 
latente Variablen ab. Der Vektor der Residualvariablen in den Strukturgleichungen ist 
mit  gekennzeichnet. Das reflektive Messmodell, das hier der endogenen latenten 
Variable zugeordnet ist, lässt sich formal anhand des Vektors der Indikatoren ( ), des 
Vektors der Residualvariablen ( ) und der Ladung der Indikatoren auf die latente 
Variable ( ) darstellen. Im formalisierten formativen Messmodell wird der Einfluss 
der Indikatoren auf die latente Variable anhand des multiplen Regressionskoeffizien-
ten  abgebildet. Der Messfehlerterm ist mit  gekennzeichnet. 

                                                
688 Modifiziert nach Nitzl (2010): 4. 
689 In Anlehnung an Götz und Liehr-Gobbers (2004): 717 ff.; Haenlein und Kaplan (2004): 

288; Bagozzi und Baumgartner (1994): 386 f. 
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Abbildung 41: Pfaddiagramm eines Strukturgleichungsmodells688 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



Bestrafungsverhalten der Konsumenten 195 

 

Für die Parameterschätzung eines Strukturgleichungsmodells stehen grundsätzlich 
zwei Ansätze zur Verfügung: kovarianzbasierte und varianzbasierte Schätzverfah-
ren.690 Kovarianzbasierte Verfahren schätzen Strukturgleichungsmodelle simultan in 
ihrer Gesamtheit und nutzen dabei alle Informationen der empirischen Kovarianz-
matrix mit dem Ziel, diese bestmöglich zu reproduzieren.691 Dabei werden relativ 
große Stichproben benötigt.692 Zudem wird in der Regel eine multivariate Normalver-
teilung der Daten vorausgesetzt, wodurch „so gut wie alle interessierenden Frage-
stellungen […] inferenzstatistisch überprüfbar sind“.693 Bei korrekter Modellspezifika-
tion und einer ausreichend großen Stichprobe sind die Schätzer erwartungstreu und 
asymptotisch konsistent.694 

Die varianzbasierte Schätzung der Parameter eines Strukturgleichungsmodells (Par-
tial Least Squares (PLS)-Analyse) erfolgt sukzessive in mehreren Schritten, wobei 
jeweils immer nur einzelne Modellstrukturen zur Berechnung der Parameter heran-
gezogen werden.695 Das Ziel des Algorithmus besteht in der bestmöglichen Repro-
duktion der Datenmatrix, woraus Schätzer mit besseren Vorhersageeigenschaften 
resultieren als bei kovarianzbasierten Verfahren.696 Die partielle Parameterschätzung 
erlaubt die verlässliche Schätzung komplexer Strukturgleichungsmodelle auch mit 
vergleichsweise kleinen Stichproben.697 Eine Normalverteilung der Daten ist nicht er-
forderlich,698 und die Einbindung formativer Konstrukte gelingt vergleichsweise un-
kompliziert.699 Diese Vorteile gehen jedoch mit Einbußen bei der statistischen Quali-
tät der PLS-Schätzer einher. Die Schätzer sind nicht konsistent, und Korrelationen 
zwischen latenten Variablen werden tendenziell unter-, Ladungen eher über-
schätzt.700 

Im Grunde stellen kovarianz- und varianzbasierte Verfahren zur Schätzung von 
Strukturgleichungsmodellen keine konkurrierenden Verfahren dar, sondern zeigen 
sich vielmehr in unterschiedlichen Situationen geeignet.701 Eine vielfach zitierte Ge-
genüberstellung zentraler Kriterien und damit einen Anhaltspunkt für die Methoden-

                                                
690 Vgl. Haenlein und Kaplan (2004): 285. 
691 Vgl. Herrmann et al. (2006): 38. 
692 Nach Bentler und Chou (1987: 91) erfordert eine zuverlässige kovarianzbasierte Modell-

schätzung einen Stichprobenumfang in Höhe der fünf- bis zehnfachen Modellparame-
teranzahl. 

693 Scholderer und Balderjahn (2006): 62. 
694 Vgl. Scholderer und Balderjahn (2005): 92. 
695 Vgl. Betzin und Henseler (2005): 50 ff. 
696 Vgl. Herrmann et al. (2006): 39. 
697 Herrmann et al. (2006): 39. 
698 Vgl. Scholderer und Balderjahn (2006): 62; Fornell und Bookstein (1982): 443. 
699 Vgl. Herrmann et al. (2006): 43. 
700 Vgl. Herrmann et al. (2006): 38 ff.; Albers und Hildebrandt (2006): 15 f. und die dort ange-

gebenen Quellen; Haenlein und Kaplan (2004): 292. 
701 Vgl. Scholderer und Balderjahn (2006): 67. 
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wahl liefern CHIN UND NEWSTED.702 Von Bedeutung sind hierbei z. B. die Art der Mo-
dellspezifikation, die Modellkomplexität, die Stichprobengröße und die zugrundelie-
gende Forschungsfrage. Für die Analyse des konsumentenseitigen Bestrafungsver-
haltens infolge einer Lebensmitteltäuschung wird der varianzbasierte Partial Least 
Squares-Ansatz gewählt, was neben der fehlenden Normalverteilung der Daten im 
Wesentlichen mit der Zielstellung der Analyse begründet wird: Da zum lebensmit-
teltäuschungsbezogenen Bestrafungsverhalten von Konsumenten keine ausgereifte 
Theorie vorliegt, erfolgt die Ableitung der Hypothesen hier vielmehr anhand theorie-
basierter Plausibilitätsüberlegungen. In einem solchen Fall wird dem prognoseorien-
tierten PLS-Ansatz eine höhere Eignung bescheinigt, als kovarianzbasierten Verfah-
ren.703 

Für die Gütebeurteilung eines Strukturgleichungsmodells, das mit dem Partial Least 
Squares-Ansatz geschätzt wird, stehen anders als bei kovarianzbasierten Verfahren 
keine globalen Gütemaße zur Verfügung.704 Stattdessen erfolgt die Bewertung in ei-
nem zweistufigen Verfahren, das anhand verschiedener Kriterien zunächst die Güte 
der Messmodelle und anschließend die des Strukturmodells betrachtet.705 Hierbei 
eignen sich nur Tests, die den verteilungsannahmenfreien Charakter des PLS-
Schätzverfahrens berücksichtigen.706 Zeigen alle Prüfmaße zufriedenstellende Er-
gebnisse, so wird daraus auf eine akzeptable Güte des gesamten Modells geschlos-
sen.707 

Bei der Beurteilung der Messmodelle wird zwischen reflektiven und formativen 
Messmodellen unterschieden. Reflektive Messmodelle werden hinsichtlich ihrer in-
ternen Konsistenz, Indikatorreliabilität, Konvergenzvalidität und Diskriminanzvalidität 
begutachtet.708 

Die interne Konsistenz eines reflektiven Messmodells ist ein Reliabilitätskriterium, 
das eine Gruppe von Items hinsichtlich des Ausmaßes prüft, in dem diese denselben 
Sachverhalt messen (Interkorrelation). Das gängigste Maß zur Bestimmung der in-
ternen Konsistenz ist Cronbachs Alpha. Da die Berechnung von Cronbachs Alpha für 
alle Items einer Skala homogene Indikatorreliabilitäten unterstellt und Sensitivität hin-

                                                
702 Vgl. Chin und Newsted (1999): 314. 
703 Vgl. Herrmann et al. (2006): 45; Fassott (2005): 26 ff.; Götz und Liehr-Gobbers (2004): 

721; ausführlicher zum Methodenvergleich siehe z. B. Reinartz et al. (2009): 334 ff. sowie 
Scholderer und Balderjahn (2006): 57 ff. 

704 Vgl. Herrmann et al. (2006): 58; Hulland (1999): 202. Der von Tenenhaus et al. (2004) 
vorgeschlagene Goodness-of-Fit-Index (GoF) als Maß zur globalen Gütebeurteilung eines 
PLS-Modells wird in aktuelleren Forschungsarbeiten als hierfür ungeeignet eingestuft (vgl. 
Henseler und Sarstedt (2013): 577; Hair et al. (2012): 426 f.). 

705 Vgl. Hulland (1999): 198. 
706 Vgl. Chin und Newsted (1999): 328. 
707 Vgl. Hair et al. (2014): 96 f.; Lohmöller (1989): 52 ff. 
708 Vgl. Hair et al. (2014): 100. 
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sichtlich der Itemanzahl aufweist, erfolgt die Bestimmung der internen Konsistenz 
hier jedoch anhand der Konstruktreliabilität (composite reliability, c).709 

Die Indikatorreliabilität beschreibt den Varianzanteil eines Items, der durch die latente 
Variable des Messmodells erklärt wird. Diese sollte mindestens ebenso hoch ausfal-
len wie der Indikatorvarianzanteil, der nicht durch das Konstrukt erklärt wird.710 

Konvergenzvalidität weist ein reflektives Messmodell auf, wenn alle Faktorladungen 
signifikant sind. Zudem wird hierbei die durchschnittlich erfasste Varianz (AVE) her-
angezogen, die den Varianzanteil aller Indikatoren eines Messmodells beschreibt, 
der durch die latente Variable erklärt wird. Auch hier sollte der erklärte Varianzanteil 
mindestens dem nicht-erklärten Varianzanteil entsprechen.711 

Die Bestimmung der Diskriminanzvalidität eines Messmodells gelingt beispielweise 
anhand des Fornell-Larcker-Kriteriums.712 Dieses vergleicht die durchschnittlich er-
fasste Varianz eines Konstrukts und dessen quadrierte Korrelationen mit anderen 
Konstrukten und kommt zu einem positiven Ergebnis, wenn das Konstrukt innerhalb 
des eigenen Messmodells mehr Varianz teilt als mit anderen Konstrukten des Struk-
turmodells.713 HENSELER ET AL. ziehen die Eignung des etablierten Fornell-Larcker-
Kriteriums zur Identifikation von Diskriminanzvaliditätsproblemen in Zweifel und emp-
fehlen stattdessen ein neuartiges Maß: das HTMT-Kriterium (heterotrait-monotrait 
(HTMT)-ratio of correlations). Für dessen Berechnung wird die durchschnittliche He-
terotrait-Heteromethod-Korrelation714 ins Verhältnis zur durchschnittlichen Monotrait-
Heteromethod-Korrelation715 gesetzt. Eine unzureichende Diskriminanzvalidität kann 
ausgeschlossen werden, wenn der resultierende HTMT-Wert “clearly smaller than 
one” ist.716 Für diese Bewertung kann der HTMT-Wert entweder als Kriterium, für 
welches ein Schwellenwert festzulegen ist,717 oder als statistischer Testverstanden 
werden. Letzterer signalisiert einen Mangel an Diskriminanzvalidität, sobald das Kon-
fidenzintervall den Wert 1 umfasst.718 

                                                
709 Vgl. Hair et al. (2014): 101; Chin (1998): 320. 
710 Dies trifft zu bei Ladungen in Höhe von mindestens 0,708 (vgl. Hair et al. (2014): 103; 

Götz und Liehr-Gobbers (2004): 727; Hulland (1999): 198). 
711 Vgl. Hair et al. (2014): 103. 
712 Vgl. Fornell und Larcker (1981): 39 ff. 
713 Vgl. Hair et al. (2014): 105. 
714 Hierbei handelt es sich um die Korrelationen zwischen den Indikatoren zweier verschie-

dener Konstrukte (vgl. Henseler et al. (2015): 121). 
715 Hierbei handelt es sich um die Korrelationen zwischen den Indikatoren eines einzigen 

Konstrukts (vgl. Henseler et al. (2015): 121). 
716 Henseler et al. (2015): 121. 
717 In der Literatur werden Schwellenwerte von 0,85 und 0,9 genannt (vgl. Henseler et al. 

(2015): 121 und die dort genannten Quellen).  
718 Vgl. Henseler et al. (2015): 120 ff. 
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Formative Messmodelle eines PLS-SGM werden hinsichtlich der Signifikanz und Re-
levanz der Indikatoren sowie auf Multikollinearität geprüft. Die Signifikanz und Rele-
vanz der Indikatoren eines formativen Messmodells werden anhand der Höhe und 
Signifikanz der Gewichte bestimmt. Die Signifikanz der Gewichte wird durch das 
Bootstrapping719 bestimmt und ist keine notwendige Bedingung, wenn die Ladung ei-
nes Indikators hoch genug und signifikant ist.720 Multikollinearität in formativen 
Messmodellen deutet auf eine Fehlspezifikation des Modells hin und führt zu gravie-
renden Verzerrungen.721 Ein geeignetes Maß für Multikollinearität ist der Varianzinfla-
tionsfaktor (VIF). Dieser zeigt sich als Kehrwert der Toleranz, welche den Anteil der 
Varianz eines formativen Indikators angibt, der nicht durch die übrigen Items des 
Messmodells erklärt wird.722 

Erweisen sich die Messmodelle der latenten Variablen als reliabel und valide, besteht 
der nächste Schritt der Gütebeurteilung eines PLS-SGM in der Überprüfung des 
Strukturmodells. Als zentrale Kriterien fungieren hierbei die Kollinearität, die Signifi-
kanz und Relevanz der Modellbeziehungen, die erklärte Varianz der endogenen 
Konstrukte, die Stärke des Einflusses exogener Konstrukte und die Prognoserele-
vanz des Modells. 

Da die Pfadkoeffizienten des Strukturmodells aus einer OLS-Schätzung resultieren, 
kann es beim Vorliegen von Kollinearität auch hier zu Verzerrungen kommen. Um 
diese auszuschließen, kommt erneut der Varianzinflationsfaktor (VIF) zur Anwen-
dung. Das bereits aus der Beurteilung formativer Messmodelle bekannte Bootstrap-
ping wird auch zur Bestimmung der Signifikanz der Pfadkoeffizienten verwendet. Die 
Relevanz der Pfadkoeffizienten ergibt sich aus deren Höhe, wobei direkte und indi-
rekte Effekte unterschieden werden, welche in Summe die Gesamteffekte (total 
effects) bilden. Die erklärte Varianz der endogenen latenten Variablen wird über das 
Bestimmtheitsmaß abgebildet.723 Die Veränderung des Bestimmtheitsmaßes, die aus 
der Exklusion eines zugeordneten exogenen Konstruktes resultiert, dient als Basis 
für die Berechnung der Effektstärke (f²). Diese beschreibt den Einfluss eines exoge-
nen Konstruktes auf ein zugeordnetes endogenes Konstrukt. Die Schätzrelevanz 
(predictive relevance) des Modells lässt sich anhand des Stone-Geisser-Kriteriums 

                                                
719 Das Bootstrapping ist ein nicht-parametrisches Verfahren zur Beurteilung der Qualität von 

PLS-Schätzergebnissen, das ohne Verteilungsannahmen auskommt (vgl. Chin (1998): 
320). Vertiefend zum Verfahren siehe z. B. Stine (1989): 243 ff. 

720 Vgl. Hair et al. (2014): 129 ff. 
721 Vgl. Grewal et al. (2004): 520 ff. 
722 Vgl. Hair et al. (2014): 124 f. 
723 Die Beurteilung des Bestimmtheitsmaßes orientiert sich an Chin, welcher ein R² = 0,19 als 

schwach, ein R² = 0,33 als mittelmäßig und ein R² = 0,67 als substanziell bewertet (vgl. 
Chin (1998): 323). 
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(Q²) ermitteln, wobei alle reflektiv operationalisierten Konstrukte berücksichtigt wer-
den.724 

5.6.2 Modellspezifikation 

Die Grundlage für die Spezifikation des Strukturmodells und der Messmodelle zur 
Analyse des konsumentenseitigen Bestrafungsverhaltens in Folge einer Lebensmit-
teltäuschung bilden die in Abschnitt 4.4 beschriebenen Struktur- und Messhypothe-
sen. Die hier vorgenommene Operationalisierung resultiert überwiegend in einer re-
flektiven Spezifizierung der Messmodelle. Einzig für das Konstrukt „Einbezug Dritter“ 
wurde eine formative Operationalisierung gewählt. Der Veranschaulichung des Ge-
samtmodells dient das Pfaddiagramm in Abbildung 42. 

5.6.3 Modellgüte 

Die Gütebeurteilung eines PLS-Modells erfolgt, wie zuvor beschrieben, in zwei 
Schritten: Am Anfang steht die Begutachtung der reflektiven und formativen Mess-
modelle, bevor im Anschluss die Güte des Strukturmodells geprüft wird. 

Wie in Tabelle 37 aufgeführt, erfüllen nahezu alle reflektiven Indikatoren des Modells 
die Anforderungen hinsichtlich der Höhe der Ladungen und deren Signifikanz. Einzig 
der Indikator [IVgleich], der Bestandteil der Operationalisierung des Involvement-
Konstruktes ist, genügt den vorliegenden Ansprüchen nicht. Dessen Ladung von 
0,559 zeigt, dass der Varianzanteil des Indikators [IVgleich], der durch die zugeord-
nete latente Variable Involvement erklärt wird, geringer ausfällt als der Varianzanteil, 
den die latente Variable nicht zu erklären vermag.725 Indikatorreliabilität kann an die-
ser Stelle folglich nicht bescheinigt werden. 

Vom Ausschluss des Indikators aus dem Messmodell wird aufgrund inhaltlicher Über-
legungen dennoch abgesehen, da die Involvement-Operationalisierung, wie zuvor 
beschrieben, auf der bewährten Kaufentscheidungsinvolvement-Skala von MITTAL726 
basiert. Zudem wird in der Literatur der Ausschluss eines reflektiven Indikators erst 
bei einer Ladung unter 0,4 bzw. 0,5 empfohlen727 – ein Schwellenwert, der hier noch 
deutlich überschritten wird. Insgesamt besitzt das Involvement-Messmodell, ebenso 
wie auch alle anderen reflektiven Messmodelle, interne Konsistenz. Auch die durch-
schnittlich erfasste Varianz (AVE) aller betrachteten Konstrukte weist zufriedenstel-
lende Werte auf.  

 

                                                
724 Vgl. Chin (1998): 316 ff. 
725 Der erklärte Indikatorvarianzanteil beträgt hier nur 31,2%. 
726 Mittal (1989): 152. 
727 Vgl. Hulland (1999): 198. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

9



 

 
 

                                        

    

728 Eigene Darstellung. 
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Konstrukt Indikatoren 

Indikatorreliabilität/ 
Konvergenzvalidität 

Interne  
Konsistenz 

Ladung 
(  0,708) 

AVE 
(  0,5)730 

c 
( 0,6)731 

Wahrgenommene In-
tensität des Ereignis-
ses 

[IEernst] 0,903*** 
0,748 0,899 [IEdarf] 0,887*** 

[IEschlimm] 0,801*** 
Wahrgenommene 
Fairness 

[Fnicht] 0,927*** 
0,751 0,857 

[Fja] 0,802*** 

Wahrgenommene Ver-
antwortlichkeit 

[Vall] 0,864*** 
0,768 0,909 [Vverh] 0,870*** 

[Vabs] 0,895*** 

Ärger 
[Eaerg] 0,946*** 

0,889 0,960 [Ewut] 0,940*** 
[Eemp] 0,942*** 

Wahrgenommene 
Hilflosigkeit 

[PLsinn] 0,741*** 
0,707 0,826 

[PLnachteil] 0,930*** 

Involvement 

[IVegal] 0,851*** 

0,603 0,856 
[IVgleich] 0,559*** 
[IVwichtig] 0,872*** 
[IVgedank] 0,785*** 

Prävention 
[PSabsch] 0,885*** 

0,801 0,924 [PSsicher] 0,909*** 
[PSnormen] 0,891*** 

Vergeltung 
[VSverdient] 0,883*** 

0,753 0,901 [VSstraf] 0,805*** 
[VSentsch] 0,913*** 

Beschwerde 
[Btel] 0,817*** 

0,748 0,899 [Bmail] 0,895*** 
[Bbrief] 0,881*** 

Reduktion 
[RUkein] 0,916*** 

0,808 0,894 
[RUwenig] 0,881*** 

Negatives WoM 

[NMschlecht] 0,847*** 

0,673 0,892 
[NMsoz] 0,838*** 
[NMIschlecht] 0,777*** 
[NMIabrat] 0,818*** 

***p < 0,001     
 

Unter Betrachtung des Fornell-Larcker-Kriteriums zeigen alle Messmodelle Diskrimi-
nanzvalidität (vgl. Abb. D-1 des Anhangs). Die Prüfung derselben mithilfe des HTMT-
Wertes, verwendet als Kriterium, offenbart jedoch eine unzureichende Diskrimi-

                                                
729 Eigene Berechnungen. 
730 Vgl. Chin (1998): 321. 
731 Vgl. Bagozzi und Yi (1988): 80. 

Tabelle 37: Güte der reflektiven Messmodelle729 
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nanzvalidität zwischen den Konstrukten Intensität und Fairness. Betrachtet man das 
entsprechende Konfidenzintervall, schließt dieses den Wert 1 allerdings knapp nicht 
mit ein (vgl. Abb. D-2 des Anhangs).  

Aufgrund dieser Werte ist das Vorliegen von Diskriminanzvalidität zu bezweifeln. 
Dementsprechend ist davon auszugehen, dass die Konstrukte Intensität und Fair-
ness einen sehr ähnlichen Sachverhalt messen. Eine Prüfung der den Indikatoren 
zugrundeliegenden Fragestellungen hinsichtlich ihrer Semantik bestätigt diesen 
Schluss allerdings nicht. Vielmehr ist nach Ansicht der Autorin davon auszugehen, 
dass die wahrgenommene Intensität des Ereignisses Lebensmitteltäuschung beson-
ders stark durch die Fairnessbewertung beeinflusst ist und es sich hierbei möglich-
erweise vielmehr um ein Ergebnis als um ein statistisches Problem handelt. Aus die-
sem Grund wird eine Modifikation des Modells für nicht notwendig erachtet. 

Relevant für die Güteprüfung des formativen Messmodells Einbezug Dritter sind Hö-
he und Signifikanz der Gewichte sowie der Ausschluss von Multikollinearität. Wie in 
der nachstehenden Tabelle ersichtlich, liegen alle Gewichte signifikant und in akzep-
tabler Höhe vor. Die VIF-Werte liegen deutlich unter dem geforderten Schwellenwert 
und liefern somit keinerlei Hinweis auf das Vorliegen von Multikollinearität. 

Konstrukt Indikatoren Gewicht 
(> 0,1)733 

VIF 
(< 5)734 

Einbezug Dritter 

[BDalue] 0,286* 4,021 

[BDlekla] 0,179* 2,671 

[BDvz] 0,598*** 3,867 
* p < 0,05   *** p < 0,001 

 

Die Güte des Strukturmodells wird zunächst anhand eines Multikollinearitätmaßes, 
der Bestimmtheitsmaße der endogenen latenten Variablen sowie der Effektstärke 
exogener Konstrukte und hinsichtlich der Schätzrelevanz des Modells beurteilt. Die 
Interpretation der Pfadkoeffizienten erfolgt anschließend im Zuge der Ergebnisprä-
sentation. Einen Überblick über den Großteil der Kriterien liefert Tabelle 39.735 

                                                
732 Eigene Berechnungen. 
733 Vgl. Lohmöller (1989): 60. 
734 Vgl. Hair et al. (2014): 125. 
735 Für alle postulierten Pfadbeziehungen ist in der ersten Zeile der entsprechende Pfadkoeffi-

zient aufgetragen. In der zweiten Zeile steht in Klammern der Gesamteffekt (et) der exoge-
nen auf die endogene latente Variable, welcher neben dem direkten Effekt zusätzlich indi-
rekte Effekte berücksichtigt. In der dritten und vierten Zeile sind die jeweiligen VIF-Werte 
und Effektstärken (f²) dargestellt. In den Zellen, die Konstrukte verbinden, zwischen denen 
kein Pfad modelliert wurde, sind, sofern vorhanden, nur die Gesamteffekte abgebildet. 

Tabelle 38: Güte des formativen Messmodells732 
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Alle VIF-Werte liegen zwischen 1 und 3, womit sie deutlich unter einem Schwellen-
wert bleiben, der das Vorliegen von Multikollinearität befürchten lässt. Die Be-
stimmtheitsmaße der endogenen Konstrukte liegen zwischen 0,26 und 0,66, wonach 
die vorgelagerten Konstrukte stets einen relevanten Erklärungsbeitrag leisten. Die Ef-
fektstärke der exogenen Konstrukte ist überwiegend gering.736 Einen starken Einfluss 
übt das Konstrukt Fairness auf die Intensität und die Intensität auf das Konstrukt Är-
ger aus. Eine mittlere Effektstärke besteht beispielweise vom Ärger auf das Stra-
finstrument Reduktion.  

Die Vorhersagevalidität des Strukturmodells wird anhand des Stone-Geissers Q² be-
urteilt und kann dem vorliegenden Modell zweifelsfrei bescheinigt werden, da alle 
Werte deutlich über 0 liegen (vgl. Abb. D-3 des Anhangs). Insgesamt ist die Modell-
güte als sehr zufriedenstellend zu bezeichnen, so dass im Folgenden eine inhaltliche 
Interpretation der Schätzergebnisse erfolgen kann, ohne dass zuvor eine Modifikati-
on des Modells notwendig ist. 

5.6.4 Ergebnisse 

Die Analyse des Bestrafungsverhaltens von Konsumenten im Falle einer Lebensmit-
tel(ent)täuschung basiert auf den in Abschnitt 4.4 zusammengetragenen Hypothe-
sen. Die Ergebnisse der im Rahmen der PLS-Analyse durchgeführten Hypothesen-
prüfung zeigt Tabelle 40. Die Entscheidung darüber, ob eine Hypothese beizubehal-
ten oder zu verwerfen ist, wird anhand der Signifikanz und des Vorzeichens der 
Pfadkoeffizienten getroffen. Die Hypothesen H13, H15, H20, H31, H33, H35 und H36 
sind demnach zu verwerfen, alle übrigen können aufrechterhalten werden. 

Die Schätzergebnisse liefern Erkenntnisse über die im Falle einer Lebensmit-
tel(ent)täuschung relevanten Strafinstrumente, die ihnen zugrundeliegenden Straf-
motive sowie die Bestimmungsfaktoren des Bestrafungsverhaltens. 

  

                                                
736 Nach Chin (1998: 317) repräsentieren Werte von 0,02 einen geringen, Werte von 0,15 ei-

nen mittleren und Werte von 0,35 einen großen Effekt der exogenen latenten Variable auf 
die endogene latente Variable. 
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Hypothese Pfadkoeffizient Ergebnis 

H3 Je größer die Unerwünschtheit der (Ent-)Täuschung, desto 
größer ist der Ärger gegenüber dem Anbieter. 0,544*** beibehalten 

H4 
Je stärker dem Anbieter die Verantwortlichkeit für die 
(Ent-)Täuschung zugeschrieben wird, desto größer ist der 
Ärger gegenüber dem Anbieter. 

0,172*** beibehalten 

H5 
Je stärker das Verhalten des Anbieters als fair empfunden 
wird, desto geringer ist die Verärgerung gegenüber dem 
Unternehmen. 

-0,130*** beibehalten 

H6 
Je stärker das Verhalten des Anbieters als fair empfunden 
wird, desto weniger wird diesem die Verantwortung für die 
(Ent-)Täuschung zugeschrieben. 

-0,473*** beibehalten 

H7 
Je stärker das Verhalten des Anbieters als fair empfunden 
wird, desto weniger wird eine (Ent-)Täuschung als schlimm 
empfunden. 

-0,696*** beibehalten 

H8 
Je größer die Unerwünschtheit der (Ent-)Täuschung, desto 
stärker wird dem Anbieter die Verantwortlichkeit für die 
(Ent-)Täuschung zugeschrieben. 

0,228*** beibehalten 

H9 
Je höher das Involvement des Konsumenten, desto stärker 
wird eine (Ent-)Täuschung bei Lebensmitteln als uner-
wünscht empfunden. 

0,178*** beibehalten 

H10 
Je höher das Involvement des Konsumenten, desto größer 
ist dessen Verärgerung gegenüber dem Anbieter, wenn er 
sich von diesem getäuscht fühlt. 

0,115*** beibehalten 

H11 Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber ei-
nem Unternehmen, desto größer ist die Verärgerung. 0,055** beibehalten 

H12 
Je stärker dem Anbieter die Verantwortlichkeit für die 
(Ent-)Täuschung zugeschrieben wird, desto stärker ist das 
Streben nach Prävention. 

0,193*** beibehalten 

H13 
Je stärker dem Anbieter die Verantwortlichkeit für die 
(Ent-)Täuschung zugeschrieben wird, desto stärker ist das 
Streben nach Vergeltung. 

-0,011n.s. verworfen 

H14 Je größer die Unerwünschtheit der (Ent-)Täuschung, desto 
stärker ist das Streben nach Prävention. 0,294*** beibehalten 

H15 Je größer die Unerwünschtheit der (Ent-)Täuschung, desto 
stärker ist das Streben nach Vergeltung. 0,015n.s. verworfen 

H16 Je größer die Verärgerung des Verbrauchers, desto stär-
ker strebt dieser nach Prävention. 0,303*** beibehalten 

H17 Je größer die Verärgerung des Verbrauchers, desto stär-
ker strebt dieser nach Vergeltung. 0,326*** beibehalten 

H18 Je stärker das Streben nach Prävention, desto stärker ist 
das Streben nach Vergeltung. 0,443*** beibehalten 

* p < 0,05   ** p < 0,01    *** p < 0,001   n.s. nicht signifikant 
  

                                                
737 Eigene Berechnungen. 

Tabelle 40: Ergebnisse der Hypothesenprüfung737 
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Fortsetzung von Tabelle 40: Ergebnisse der Hypothesenprüfung 

Hypothese Pfadkoeffizient Ergebnis 

H19 
Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber ei-
nem Unternehmen, desto stärker ist das Streben nach 
Vergeltung. 

0,072** beibehalten 

H20 
Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber ei-
nem Unternehmen, desto stärker ist das Streben nach 
Prävention. 

-0,037n.s.. verworfen 

H21 Je größer die Verärgerung des Verbrauchers, desto höher 
ist die Bereitschaft zur Beschwerde beim Unternehmen. 0,117** beibehalten 

H22 Je größer die Verärgerung des Verbrauchers, desto höher 
ist die Bereitschaft, Dritte einzubeziehen. 0,085* beibehalten 

H23 
Je größer die Verärgerung des Verbrauchers, desto höher 
ist die Bereitschaft, die Unterstützung des Unternehmens 
zu reduzieren. 

0,429*** beibehalten 

H24 Je größer die Verärgerung des Verbrauchers, desto höher 
ist die Bereitschaft zu negativer Mundpropaganda (WoM). 0,330*** beibehalten 

H25 Je stärker das Streben nach Prävention, desto höher ist 
die Bereitschaft zur Beschwerde beim Unternehmen. 0,148*** beibehalten 

H26 Je stärker das Streben nach Prävention, desto höher ist 
die Bereitschaft, Dritte einzubeziehen. 0,229*** beibehalten 

H27 
Je stärker das Streben nach Prävention, desto höher ist 
die Bereitschaft, die Unterstützung des Unternehmens zu 
reduzieren. 

0,260*** beibehalten 

H28 Je stärker das Streben nach Prävention, desto höher ist 
die Bereitschaft zu negativer Mundpropaganda (WoM). 0,258*** beibehalten 

H29 Je stärker das Streben nach Vergeltung, desto höher ist 
die Bereitschaft zur Beschwerde beim Unternehmen. 0,372*** beibehalten 

H30 Je stärker das Streben nach Vergeltung, desto höher ist 
die Bereitschaft, Dritte einzubeziehen. 0,267*** beibehalten 

H31 
Je stärker das Streben nach Vergeltung, desto höher ist 
die Bereitschaft, die Unterstützung des Unternehmens zu 
reduzieren. 

0,040n.s. verworfen 

H32 Je stärker das Streben nach Vergeltung, desto höher ist 
die Bereitschaft zu negativer Mundpropaganda (WoM). 0,248*** beibehalten 

H33 
Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber ei-
nem Unternehmen, desto geringer ist die Bereitschaft zur 
Beschwerde beim Unternehmen. 

-0,063n.s verworfen 

H34 
Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber ei-
nem Unternehmen, desto geringer ist die Bereitschaft, Drit-
te einzubeziehen. 

-0,072* beibehalten 

H35 
Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber ei-
nem Unternehmen, desto höher ist die Bereitschaft, die 
Unterstützung des Unternehmens zu reduzieren. 

0,003n.s verworfen 

H36 
Je größer die wahrgenommene Hilflosigkeit gegenüber ei-
nem Unternehmen, desto höher ist die Bereitschaft zu ne-
gativer Mundpropaganda (WoM). 

0,010n.s verworfen 

* p < 0,05   ** p < 0,01    *** p < 0,001   n.s. nicht signifikant 
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Aufschluss über die Relevanz der einzelnen Strafinstrumente liefern die Konstrukt-
mittelwerte738 (vgl. Tab. 41). Konform mit den auf Indikatorebene dargestellten Er-
gebnissen der deskriptiven Statistik (vgl. Kap. 5.3.8.1) zeigt sich auch hier die Reduk-
tion der Unterstützung als bevorzugtes Strafinstrument, gefolgt von negativer Mund-
propaganda. Die Bereitschaft zur Beschwerde beim Unternehmen oder zum Einbe-
zug Dritter, wie z. B. der Verbraucherzentrale, ist vergleichsweise gering. Konsumen-
ten neigen im Falle einer Lebensmittel(ent)täuschung folglich eher zu destruktiven 
Handlungen. 

Konstrukt Konstruktmittelwert 

Verantwortlichkeit 5,858 

Fairness 3,036 

Intensität 5,510 

Hilflosigkeit 4,309 

Involvement 5,736 

Ärger 4,996 

Prävention 5,302 

Vergeltung 4,031 

Beschwerde 3,159 

Dritte 3,236 

Reduktion 5,360 

neg WoM 4,153 

 

Bis auf die Reduktion der Unterstützung werden alle Strafinstrumente signifikant 
durch beide Strafmotive beeinflusst. Die Konstruktmittelwerte zeigen allerdings, dass 
die Prävention grundsätzlich das dominante Strafmotiv ist. Hierbei ist der Unterschied 
in den Ausprägungen beider Konstrukte deutlich geringer als beispielsweise in der 
Untersuchung von MEYER.740 Dies lässt sich damit erklären, dass MEYER ganz unter-
schiedliche Szenarien betrachtet und seine Konstruktoperationalisierung vor allem für 
die Vergeltung deutlich von der hier verwendeten abweicht. Wie in Abschnitt 4.4 er-
läutert, wurde die Formulierung der Indikatorfragen deutlich abgeschwächt, da sich 
der Schweregrad der betrachteten Lebensmitteltäuschung deutlich von MEYERS Sze-

                                                
738 Die Konstruktmittelwerte sind normiert und liegen in einem Bereich zwischen 1 und 8. Sie 

repräsentieren die durchschnittliche Konstruktbewertung durch die Befragungsteilnehmer, 
wobei vergleichsweise hohe Werte für vergleichsweise hohe Ausprägungen stehen. 

739 Eigene Berechnungen. 
740 Vgl. Meyer (2011): 199. 

Tabelle 41: Übersicht über die Konstruktmittelwerte739 
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narien unterscheidet, welche überwiegend mit erheblichen Gesundheitsgefahren 
verknüpft sind. 

Die Pfadkoeffizienten741 zeigen, dass die Beschwerde beim Unternehmen stärker 
durch das Streben nach Vergeltung (0,372) getrieben wird als durch das Streben 
nach Prävention (0,148). Dies ist vor allem angesichts der Konstruktoperationalisie-
rung plausibel, welche für das Streben nach Vergeltung vordergründig den Wunsch 
nach einer Entschädigung bzw. Rückerstattung ermittelt. Dieser lässt sich realiter 
wohl am ehesten im direkten Kontakt mit dem Unternehmen erfüllen. Ein weiteres 
plausibles Argument für die Vergeltungsgetriebenheit der Beschwerde beim Unter-
nehmen ergibt sich aus Kosten-Nutzen-Erwägungen des Verbrauchers. Eine Be-
schwerde beim Unternehmen verursacht Aufwand, der hier jedoch durch das Durch-
setzen einer Entschädigung bzw. Rückerstattung kompensiert werden kann.  

Der Einbezug Dritter ist in der vorliegenden Untersuchung etwa gleichermaßen stark 
durch das Streben nach Prävention (0,229) und Vergeltung (0,267) motiviert. Da die 
betrachteten Institutionen eine Verbrauchermeldung sowohl im Zuge der Verbrau-
cherschutzarbeit (z. B. durch Einflussnahme auf die Gestaltung politischer Verbrau-
cherschutzmaßnahmen) als auch für die Sanktionierung eines Unternehmens (z. B. 
durch Bußgelder (ALÜ) oder eine öffentliche Bekanntmachung des Fehlverhaltens) 
nutzen können, ist dieses Ergebnis durchaus plausibel.  

Entscheidet sich ein Verbraucher infolge einer Lebensmittel(ent)täuschung dafür, die 
Unterstützung des Unternehmens zu reduzieren, spielt als Strafmotiv nur das Prä-
ventionsstreben (0,260) eine Rolle. Wie bereits ausgeführt, ist das Vergeltungsstre-
ben hier im Wesentlichen über die Entschädigung operationalisiert, welche einzig 
durch die Reduktion der Unterstützung nicht zu erzielen ist. Das Fehlen eines signifi-
kanten Einflusses des Vergeltungsstrebens ist somit an dieser Stelle schlüssig.  

Die Bereitschaft zu negativer Mundpropaganda wird ebenso wie die Bereitschaft, 
Dritte einzubeziehen, in ähnlichem Maße durch Präventions- (0,258) und Vergel-
tungsbestrebungen (0,248) beeinflusst. Dies deutet darauf hin, dass Konsumenten, 
die sich infolge einer Lebensmittel(ent)täuschung ihrem sozialen Umfeld mitteilen, 
dabei sowohl den Ruf des Unternehmens schädigen als auch ihre Mitmenschen war-
nen wollen. Dabei ist grundsätzlich festzustellen, dass Präventions- und Vergel-
tungsstreben nicht völlig losgelöst voneinander stehen. Mit einem Pfadkoeffizienten 
von 0,443 und mittlerer Effektstärke beeinflusst der Wunsch nach Prävention das 
Vergeltungsstreben vergleichsweise stark. MEYER kommt zu ähnlichen Ergebnissen 
und schlussfolgert hieraus, dass Verbraucher unternehmensgerichtete Vergeltungs-

                                                
741 Pfadkoeffizienten lassen sich wie standardisierte Beta-Koeffizienten interpretieren (vgl. 

Götz und Liehr-Gobbers (2004): 730). 
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maßnahmen auch als Mittel der Prävention einsetzen.742 Ergo ist anzunehmen, dass 
diesen eine abschreckende Wirkung unterstellt wird. 

Die R²-Werte der Strafinstrument-Konstrukte liegen zwischen 0,262 und 0,534, was 
darauf hindeutet, dass hier weitere Einflussfaktoren eine Rolle spielen, die im Modell 
nicht erfasst sind. Als plausibelste Determinante erscheint hier das Kosten-Nutzen-
Verhältnis der strafenden Handlung aus Sicht des Konsumenten. Unterstützt wird 
diese Vermutung dadurch, dass der durch die im Modell berücksichtigten Strafmotive 
und Bestimmungsfaktoren erklärte Varianzanteil bei den vergleichsweise weniger 
aufwendigen Strafhandlungen (Reduktion der Unterstützung (R² = 0,433) und negati-
ver Mundpropaganda (R² = 0,534)) deutlich höher ausfällt als beim Einbezug Dritter 
(R² = 0,262), was als sehr aufwändige Strafmaßnahme eingestuft wird (vgl.  
Kap. 4.4.6.1). Zudem deuten die im Rahmen der offenen Frage „Wenn Sie sich in der 
beschriebenen Situation an die [ALÜ, VZ oder Lekla] wenden würden: Was würden 
Sie sich davon versprechen?“ ermittelten Antworten darauf hin, dass ein beachtlicher 
Anteil der Verbraucher im Einbezug Dritter keinen relevanten Nutzen sieht.743 

Basierend auf den theoretischen Ausführungen zur Einschätzungstheorie wurde 
vermutet, dass die Emotion Ärger von zentraler Bedeutung für das verbraucherseiti-
ge Bestrafungsverhalten infolge unternehmerischen Fehlverhaltens ist. Alle entspre-
chend formulierten Hypothesen können im Resultat der Parameterschätzung beibe-
halten werden. Dementsprechend gehen mit zunehmender Verärgerung sowohl ein 
stärkeres Streben nach Prävention (0,303) als auch ein erhöhtes Vergeltungsstreben 
(0,326) einher. Auch die direkten Einflüsse auf die einzelnen Strafinstrumente sind 
signifikant, jedoch zum Teil sehr gering ausgeprägt. So scheint das Ausmaß der Ver-
braucherverärgerung kaum Einfluss auf die Bereitschaft auszuüben, Dritte einzube-
ziehen (0,085). Auch der Einfluss auf die Bereitschaft zur Beschwerde beim Unter-
nehmen (0,117) ist nur gering. Deutlich stärker emotions- bzw. ärgergetrieben ist die 
Bereitschaft, die Unterstützung des Unternehmens zu reduzieren oder negative 
Mundpropaganda zu betreiben. 

Als Ärger auslösende Appraisals gingen die Bewertung der Fairness des in den Sze-
narien beschriebenen Unternehmensverhaltens, die Intensität des beschriebenen 
Ereignisses sowie die Verantwortlichkeit des Unternehmens für dessen Eintreten in 
das Modell ein. Auch hier können alle entsprechenden Hypothesen beibehalten wer-
den. Den stärksten Einfluss auf die Entstehung von Verärgerung hat dabei die wahr-
genommene Intensität des Ereignisses (0,554). Von deutlich geringerer, aber signifi-

                                                
742 Vgl. Meyer (2011): 203. 
743 Insgesamt machten 311 Befragte Angaben zu dieser Frage, wobei knapp ein Drittel äu-

ßerte, sich „nichts“ davon zu versprechen. Eine Überprüfung des Falls erwarten 14,9%, 
beinahe ebenso häufig wird mit einer Produktänderung (13,9%) oder Abmahnung (bzw. 
sonstigen Sanktionierung) des Anbieters gerechnet (12,3%).  
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kanter Bedeutung sind die zugeschriebene Verantwortlichkeit des Unternehmens 
(0,172) und die wahrgenommene Fairness des Unternehmensverhaltens (-0,130). 
Letztere übt jedoch indirekt einen starken Effekt aus (et = -0,616), da die Fairness-
bewertung entscheidend die wahrgenommene Intensität des Ereignisses beeinflusst. 
Dies zeigt sich sowohl in der Höhe des signifikanten Pfadkoeffizienten von -0,696 als 
auch in der extrem hohen Effektstärke von 1,069. Die Varianz der Unerwünschtheit 
einer Lebensmittel(ent)täuschung wird folglich beinahe ausschließlich durch die Fair-
nessbewertung erklärt. 

Ein weiterer Einflussfaktor der wahrgenommenen Intensität ist das Involvement 
(0,178), das zudem wie vermutet die Entstehung von Ärger begünstigt (0,115). Die 
Intensität bzw. Unerwünschtheit des Ereignisses übt einen positiven Einfluss auf die 
dem Unternehmen zugeschriebene Verantwortlichkeit aus (0,228), welche zudem di-
rekt durch die Fairnessbewertung beeinflusst wird (-0,473). 

Die in der Modellbildung berücksichtigten Vermutungen über eine emotionsunabhän-
gige Wirkung der Appraisals auf die Strafmotive kann nur für das Präventionsstreben 
aufrechterhalten werden. Während die Intensität bzw. Unerwünschtheit des Ereignis-
ses (0,294) und die Verantwortlichkeit des Unternehmens (0,193) im Falle einer Le-
bensmittel(ent)täuschung auch direkt Einfluss auf das Präventionsstreben zeigen, 
besteht bezüglich des Vergeltungsstrebens kein solcher.  

Die vermutete Bedeutung der empfundenen Hilflosigkeit des Verbrauchers für des-
sen Bestrafungsverhalten findet sich in den empirischen Daten nicht. Die Mehrheit 
der hierzu formulierten Hypothesen wird verworfen. Einzig auf das Vergeltungsstre-
ben (0,072), die Verärgerung (0,055) und die Bereitschaft, Dritte einzubeziehen  
(-0,072) bestehen signifikante Einflüsse, die jedoch so schwach sind, dass ihnen an 
dieser Stelle keine Relevanz zugesprochen werden kann. 

5.7  Täuschungsbezogene Konsumentencluster 

Im Ergebnis der deskriptiven Datenanalyse zeigt sich an verschiedener Stelle ein 
recht heterogenes Bild des Konsumenten in Bezug auf dessen Wahrnehmung von 
Lebensmitteltäuschung sowie seinen Umgang mit der Problematik. Aus diesem 
Grund wird an dieser Stelle geprüft, ob sich die befragten Konsumenten hinsichtlich 
dieser Kriterien in verschiedene Cluster einteilen lassen. 

Das Clustern erfolgt anhand von Faktorwerten, welche eine komplexere Betrachtung 
und eine relative Beschreibung der Cluster ermöglichen. Insgesamt werden zur Ein-
teilung der Befragten vier Faktoren herangezogen. Anhand des Faktors Allgemeine 
Verbreitung von Täuschung wird erfasst, wie hoch die Befragten die Täuschungsprä-
senz einschätzen und wie viel Vertrauen in die Compliance der Lebensmittelanbieter 
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besteht. Im Rahmen der deskriptiven Analyse der Befragungsergebnisse wurde die 
Informationssuche als dominante Täuschungsschutzmaßnahme der Konsumenten 
identifiziert (vgl. Kap. 5.3.5). Als Merkmalsvariable für die Clusteranalyse wird diese 
über einen Faktor aus vier Items eingebracht. Ein weiterer Faktor, der für eine täu-
schungsbezogene Lebensmittelkonsumentensegmentierung sinnvoll erscheint, ist 
die Wahrgenommene Konsumkompetenz. Diese beschreibt, wie gut den Konsumen-
ten nach eigener Einschätzung die Auswahl der Produkte gelingt, die ihren Präferen-
zen entsprechen. Hierfür wird ein Faktor aus drei Items gebildet. Die letzte Merk-
malsvariable, die zur Identifikation von Konsumentenclustern herangezogen werden 
soll, ist der Faktor Verfügbarkeit von Lebensmitteltäuschung, welcher aus drei Items 
gebildet wird.  

Die nachstehende Tabelle fasst alle Faktoren und zugehörigen Items zusammen. Die 
zusätzlich angegebenen Faktorladungen zeigen die Bedeutung der einzelnen Items 
für die Faktorbildung. Die Faktoren sind untereinander nur gering korreliert.744 

  

                                                
744 Wie in Abbildung E-1 des Anhangs ersichtlich, liegt die Höhe der Korrelationskoeffizienten 

im Absolutwert zwischen 0,153 und 0,384. 
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Faktor Items Faktorladung 

Allgemeine Verbreitung 
von Täuschung 
[FAC_OWall3] 
 

„Ich denke, insgesamt täuscht die Aufmachung von 
Lebensmittelverpackungen die Verbraucher sehr oft 
über die wahre Qualität des Produktes.“ (umkodiert)746 
[OWinsgesamtK] 

0,789 

„Die Lebensmittelhersteller versuchen mit allen Mitteln, 
die Verbraucher über’s Ohr zu hauen.“ (umkodiert) 
[OWohrK] 

0,811 

„Die meisten Lebensmittelanbieter bemühen sich um 
verbraucherfreundliche Produktinformationen auf der 
Verpackung.“ [OWmuehe] 

0,580 

Informationssuche als 
Schutzmaßnahme 
 
[FAC_SVinfo] 
 
 

„Wenn ich ein Lebensmittelprodukt zum ersten Mal 
kaufe, nehme ich mir Zeit, um die 
Verpackungsinformationen genau zu studieren.“ 
[SVzuerst] 

0,756 

„Berichte über Täuschungsfälle bei Lebensmitteln 
verfolge ich sehr aufmerksam.“ [SVbericht] 0,784 

„Ich informiere mich grundsätzlich intensiv über 
Lebensmittel und deren Herstellung (z. B. im Internet).“ 
[SVinternet] 

0,838 

„Wenn ich eine Information auf der 
Lebensmittelverpackung nicht verstehe, suche ich 
aktiv nach einer Erklärung (z. B. im Internet).“ 
[SVverst] 

0,826 

Wahrgenommene 
Konsumkompetenz 
[FAC_KK] 
 

"Ich kann die Qualität von Lebensmitteln beim Einkauf 
in der Regel gut beurteilen." [SBgut] 0,859 

„In der Regel bin ich mit meiner Lebensmittelauswahl 
auch nach dem Kauf zufrieden.“ [SBzufr] 0,786 

„Es fällt mir leicht, die Verpackungsinformationen auf 
Lebensmitteln sofort zu verstehen.“ [SBverst] 0,781 

Verfügbarkeit von 
Lebensmitteltäuschung 
[FAC_VB] 

„In den Medien nehme ich ständig Berichte über 
Lebensmitteltäuschung wahr.“ [VBmedien] 0,716 

„Ständig berichten mir Freunde, Familienmitglieder 
oder Bekannte, dass sie sich von einem 
Lebensmittelprodukt getäuscht fühlen.“ [VBsoz] 

0,842 

„Ich hatte im Nachhinein schon oft das Gefühl, beim 
Lebensmitteleinkauf getäuscht worden zu sein.“ 
[VBerf] 

0,783 

 

                                                
745 Eigene Berechnungen. 
746 Die Umkodierung dient der besseren Interpretierbarkeit des Faktors. Bei diesem Item ste-

hen hohe Werte nun für eine geringe Zustimmung. Insgesamt bedeuten hohe Faktorwer-
te, dass vergleichsweise großes Vertrauen in die Compliance der Anbieter besteht und 
eine vergleichsweise geringe Täuschungspräsenz wahrgenommen wird.  

Tabelle 42: Übersicht über die zum Clustern herangezogenen Faktoren745 
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Im Rahmen einer Clusterzentrenanalyse747 konnten anhand dieser vier Faktoren vier 
Konsumentencluster identifiziert werden. Zur Überprüfung der Ergebnisse wurde mit 
denselben Variablen eine Diskriminanzanalyse durchgeführt. Im Rahmen der univa-
riaten Güteprüfung zeigt der Gleichheitstest der Gruppenmittelwerte für alle Variablen 
eine gute, signifikante Trennkraft. Die Cluster werden anhand von drei Diskriminanz-
funktionen separiert. Diese weisen eine hohe signifikante Trennkraft auf. Die höchste 
diskriminatorische Bedeutung hat die Variable Wahrgenommene Konsumkompetenz 
mit einem Wert des mittleren Diskriminanzkoeffizienten von 0,68. Es folgen die 
Wahrgenommene Täuschungsverbreitung (0,51), die Verfügbarkeit von Lebensmit-
teltäuschung (0,45) und die Informationssuche als Schutzmaßnahme (0,40). Die 
Trefferquote der Gruppenzuordnung liegt bei 97,1%.748 

Die Ergebnisse der Güteprüfung sind insgesamt zufriedenstellend, so dass die vier 
identifizierten Cluster zunächst beibehalten und auf Plausibilität geprüft werden. Hier-
für wird eine Charakterisierung vorgenommen, die nun zunächst grafisch anhand von 
Boxplots für jede einzelne Variable erfolgt (vgl. Abb. 40-43). Anschließend erfolgt ei-
ne verbale Beschreibung der einzelnen Cluster. Hierfür wird zum Teil auch auf die 
Unterschiede in den einzelnen Faktorbestandteilen (Items) eingegangen.749 

  

                                                
747 Die Clusterzentrenanalyse eignet sich auch für große Stichproben und wurde deshalb 

gewählt. Um erste Hinweise auf die anzugebende Clusteranzahl zu erhalten, wurde eine 
Two-Step-Clusteranalyse vorangestellt, die ebenfalls für große Stichproben geeignet ist, 
jedoch vergleichsweise ungenaue Ergebnisse liefert (vgl. Brosius (2011): 745 ff.). 

748 Die Ergebnisse sind detailliert in Anhang E dargestellt. 
749 Die grafische Clusterbeschreibung auf Itemebene findet sich in den Abbildungen E–2 bis 

E–14 des Anhangs. 
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750 Eigene Berechnungen. 
751 Eigene Berechnungen. 

Abbildung 43: Clusterbeschreibung – Wahrgenommene Täuschungsverbreitung750 

Abbildung 44: Clusterbeschreibung – Informationssuche als Schutzmaßnahme751 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



Täuschungsbezogene Konsumentencluster  215  

 

 

 

                                                
752 Eigene Berechnungen. 
753 Eigene Berechnungen. 

Abbildung 45: Clusterbeschreibung – Wahrgenommene Konsumkompetenz752 

Abbildung 46: Clusterbeschreibung – Verfügbarkeit von Lebensmitteltäuschung753 
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Die Lebensmittelkonsumenten in Cluster 1 sind nahezu ohne Ausnahme der Ansicht, 
die Aufmachung von Lebensmittelverpackungen täusche die Verbraucher sehr oft 
über die wahre Qualität der Produkte. Das Vertrauen in die Compliance der Lebens-
mittelanbieter ist in dieser Gruppe besonders gering. Die Bereitschaft, Informationen 
zu beschaffen, um sich vor Lebensmitteltäuschung zu schützen, ist hier überdurch-
schnittlich hoch, wobei dies stärker in aktivierenden Situationen (Erstkauf, Lebensmit-
teltäuschungsberichte) gilt als ganz allgemein. Die eigene Konsumkompetenz wird 
als überdurchschnittlich gering eingestuft, wobei es den Verbrauchern dieses Clus-
ters nach eigenen Angaben besonders schwer fällt, die Verpackungsinformationen 
zu verstehen. Zudem sehen sich die Verbraucher dieser Gruppe häufiger mit dem 
Thema Lebensmitteltäuschung konfrontiert als die übrigen Cluster. Beinahe neun 
von zehn Personen hatten im Nachhinein (eher) schon oft das Gefühl, beim Lebens-
mitteleinkauf getäuscht worden zu sein. Aufgrund dieser Charakteristika wird dieses 
Lebensmittelkonsumentencluster hier mit „Unsicher und misstrauisch“ bezeichnet. Es 
umfasst 14,6% der Stichprobe und bildet hiermit den kleinsten der vier Cluster. 

Der zweite Cluster vereint mit 31,4% der Stichprobe die meisten der befragten Le-
bensmittelkonsumenten. Die Täuschungsverbreitung wird hier insgesamt als durch-
schnittlich hoch bewertet. Für die Beurteilung der Compliance der Lebensmittelanbie-
ter wird in dieser Gruppe der Befragten überwiegend die Skalenmitte verwendet. Die 
Bereitschaft zur Informationssuche als Täuschungsschutzmaßnahme ist hier niedri-
ger als in den übrigen Clustern. Gleichzeitig ist auch die wahrgenommene Konsum-
kompetenz unterdurchschnittlich hoch ausgeprägt. Das Verstehen der Verpackungs-
informationen fällt mehrheitlich nicht leicht, und knapp die Hälfte dieses Clusters 
kann die Produktqualität beim Einkauf nach eigenen Angaben (eher) nicht gut beur-
teilen. Dennoch sind knapp vier Fünftel des Clusters in der Regel auch nach dem 
Einkauf mit ihrer Lebensmittelauswahl zufrieden. Diese Angaben lassen vermuten, 
dass die Konsumenten dieses Clusters dem Thema Lebensmittel im Allgemeinen 
wenig Beachtung schenken. Es ist anzunehmen, dass es sich hierbei um ein klassi-
sches Low-Involvement-Segment handelt, weshalb zur Beschreibung die Bezeich-
nung „Desinteressiert“ passend erscheint. Mit dem Thema Lebensmitteltäuschung 
sehen sich die Befragten in durchschnittlichem Ausmaß konfrontiert. Die Mehrheit 
hatte bisher im Nachhinein nicht oft das Gefühl, beim Lebensmitteleinkauf getäuscht 
worden zu sein.  

Der dritte Cluster umfasst 27,3% der Befragten und zeichnet sich vor allem durch be-
sonders hohes Vertrauen in die Compliance der Lebensmittelanbieter und eine ge-
ringe Täuschungsverbreitung aus. Plausiblerweise ist die Bereitschaft zur Informati-
onssuche als Täuschungsschutzmaßnahme hier unterdurchschnittlich stark vorhan-
den. Die wahrgenommene Konsumkompetenz ist in dieser Gruppe überdurchschnitt-
lich hoch und damit deutlich größer als in den ersten beiden Clustern. Gleichzeitig ist 
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die Verfügbarkeit von Lebensmitteltäuschung in diesem Cluster deutlich geringer als 
in allen anderen Segmenten. Zusammenfassend lässt sich Cluster 3 mit „Selbstsi-
cher und vertrauend“ beschreiben.  

Dem vierten Cluster wird das übrige Viertel der Stichprobe zugeordnet. Bezüglich der 
Verbreitung von Lebensmitteltäuschung und der Compliance der Lebensmittelanbie-
ter herrscht hier eher Misstrauen. Die Bereitschaft, sich zum Schutz vor Täuschung 
Informationen zu beschaffen, ist überdurchschnittlich hoch. Anders als in Cluster 1 
gilt dies jedoch nicht vordergründig für aktivierende Situationen. Die Konsumenten 
dieses Clusters informieren sich auch (eher) allgemein über Lebensmittel und deren 
Herstellung. Zudem ist die aktive Informationssuche im Falle unverständlicher Pro-
duktinformationen deutlich höher ausgeprägt als in allen anderen Clustern. Neben 
dem vergleichsweise intensiven Informationsverhalten zeigt sich hier eine sehr hohe 
wahrgenommene Konsumkompetenz. Die Verfügbarkeit von Lebensmitteltäuschung 
ist überdurchschnittlich hoch, wobei diese scheinbar recht gleichmäßig aus allen drei 
Quellen (Medien, soziales Umfeld, eigene Erfahrung) erwächst. Insgesamt herrscht 
in diesem Cluster ein recht ausgeprägtes Täuschungsproblembewusstsein, das je-
doch augenscheinlich gut bewältigt werden kann. Zur Bezeichnung dieses Clusters 
wird „Selbstsicher, interessiert und misstrauisch“ gewählt. 

Insgesamt sind die verschiedenen Cluster auch nach inhaltlicher Begutachtung aus-
reichend verschieden und plausibel. Eine zusammenfassende Beschreibung der ein-
zelnen täuschungsbezogenen Konsumentencluster findet sich in der nachstehenden 
Tabelle. 
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Kriterien 

Cluster 

1 2 3 4 

Fa
kt

or
en

 

Wahrgenommene 
Täuschungsverbreitung 

stark unter-
durchschnittlich durchschnittlich über-

durchschnittlich 

eher 
unterdurchschnit

tlich 

(MW: -1,16) (MW: 0,11) (MW: 0,87) (MW: -0,39) 

Informationssuche als 
Schutzmaßnahme 

über-
durchschnittlich 

unter-
durchschnittlich 

eher unter-
durchschnittlich 

über-
durchschnittlich 

(MW: 0,59) (MW: -0,63) (MW: -0,45) (MW: 0,87) 

Wahrgenommene 
Konsumkompetenz 

stark 
unterdurchschnit

tlich 

unter-
durchschnittlich 

über-
durchschnittlich 

über-
durchschnittlich 

(MW: -1,05) (MW: -0,69) (MW: 0,68) (MW: 0,69) 

Verfügbarkeit von 
Lebensmitteltäuschung 

über-
durchschnittlich durchschnittlich unter-

durchschnittlich 
eher über-

durchschnittlich 

(MW: 0,93) (MW: -0,12) (MW: -0,89) (MW: 0,54) 

Größe 146 
(14,6%) 

314 
(31,4%) 

273 
(27,3%) 

268 
(26,8%) 

Bezeichnung unsicher und 
misstrauisch desinteressiert selbstsicher und 

vertrauend 

selbstsicher, 
interessiert und 

misstrauisch 

 

Bemerkenswert ist, dass sich die vier Cluster weder im Alter noch hinsichtlich des 
Bildungsstandes oder Geschlechts signifikant unterscheiden.755 Hieraus wird ge-
schlussfolgert, dass die Heterogenität des Lebensmittelkonsumenten im Täu-
schungskontext über alle Bevölkerungsschichten hinweg besteht und eine einfache 
Identifikation anhand soziodemographischer Merkmale nicht gelingt. Folglich kann im 
Ergebnis dieser Analyse nicht festgestellt werden, dass es sich bei Lebensmitteltäu-
schung um ein Problem handelt, dem z. B. Personen mit geringem Bildungsstand in 
besonderem Maße ausgesetzt sind.  

Eine Überprüfung der Cluster hinsichtlich der Unterschiede im Ernährungswissen 
zeigt, dass die Lebensmittelkonsumenten in Cluster 2 signifikant weniger Kenntnisse 
bezüglich der abgefragten Aspekte der Lebensmittelkennzeichnung haben als die 
übrigen Cluster.756 Das Bild dieser „desinteressierten“ Lebensmittelkonsumenten, 
welche hier die größte Gruppe bilden, wird damit abgerundet. 

                                                
754 Eigene Darstellung. 
755 Zur Überprüfung wurde eine Kontingenzanalyse durchgeführt. 
756 Die Ergebnisse des hierfür durchgeführten Kruskal-Wallis-Tests sind detailliert aufgetra-

gen in Abbildung E–15 des Anhangs. 

Tabelle 43: Clusterbeschreibung – Zusammenfassung754 
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6 Zusammenfassende Schlussbetrachtung                                    
und Implikationen 

Als Konsumgüter weisen Lebensmittel verschiedene Charakteristika auf, die eine 
Verbrauchertäuschung ermöglichen und begünstigen. Im Bereich der Vertrauensei-
genschaften, welche von zunehmender Kaufentscheidungsrelevanz sind, bestehen 
Informationsasymmetrien, welche die Voraussetzung für täuschendes Anbieterver-
halten schaffen. 

In Low-Involvement-Situationen, zu denen die Mehrheit der Lebensmittelkäufe ge-
zählt werden kann, können zusätzlich selbst bei Sucheigenschaften Informationsas-
ymmetrien bestehen, welche durch eine unvollständige Erfassung und Verarbeitung 
der am POS verfügbaren Informationen erwachsen. Durch diese ist vor allem habitu-
alisiertes Kaufverhalten gekennzeichnet, welche in der Regel durch eine initial inten-
sive Informationssuche und Zufriedenheit in der Nachkaufphase ausgelöst wird und 
bei Lebensmitteln aufgrund der Konsumhäufigkeit eine große Rolle spielt. In derarti-
gen Fällen weisen Produktänderungen ein besonders hohes (Ent-)Täuschungspoten-
tial auf, da diese bei unauffälliger bzw. fehlender Kenntlichmachung leicht übersehen 
werden. 

Mit dem Ziel, täuschungsinduzierende Informationsasymmetrien abzubauen oder 
sonstige Anreize für lauteres Anbieterverhalten zu schaffen, werden seitens der Ver-
braucherpolitik und verschiedener NGOs unterschiedlichste Maßnahmen initiiert. Aus 
wohlfahrts- und institutionenökonomischer Perspektive ist die Bekämpfung von Täu-
schung grundsätzlich gut begründet. Dass diese im Lebensmittelbereich von relevan-
ter Präsenz ist, zeigen sowohl verschiedene im Rahmen dieser Arbeit zitierte Unter-
suchungen als auch die Ergebnisse der eigenen empirischen Untersuchung. Die 
Mehrheit der Befragten ist der Meinung, Lebensmitteltäuschung sei weit verbreitet. 
Knapp die Hälfte zählt sich selbst zu den bereits von Lebensmitteltäuschung Be-
troffenen. 

Fälle von Lebensmitteltäuschung, die durch die amtliche Lebensmittelüberwachung 
oder im Rahmen der Rechtsprechung als solche eingestuft werden, fallen stets unter 
die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Definition einer objektiven Täuschung. Bei 
der Analyse der Ergebnisse der amtlichen Lebensmittelüberwachung fällt auf, dass 
diese in den verschiedenen Bundesländern sehr heterogen dokumentiert werden und 
somit kaum bundesweit gültige Aussagen zulassen. Feststellbar ist, dass in der Re-
gel eine mangelhafte Kennzeichnung/Aufmachung von Lebensmitteln einen Großteil 
der Beanstandungen auslöst. Für die Bundesländer, in denen die entsprechenden 
Zahlen veröffentlicht werden, lässt sich feststellen, dass im Schnitt etwa jedes 20. 
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überprüfte Lebensmittelprodukt derartige Mängel aufweist und somit Potential zur ob-
jektiven Täuschung besitzt. 

Hierbei ist zu betonen, dass die Kontrollen der amtlichen Lebensmittelüberwachung 
nicht repräsentativ für das gesamte Lebensmittelangebot, sondern risikoorientiert er-
folgen. Folglich werden Produkte, von denen im Falle eines Normverstoßes eine hö-
here (gesundheitliche) Gefährdung ausgeht, mit höherer Wahrscheinlichkeit über-
prüft, so dass auch eine täuschende Aufmachung hier mit größerer Wahrscheinlich-
keit durch die amtliche Lebensmittelüberwachung aufgedeckt wird. Die Ergebnisse 
der amtlichen Lebensmittelüberwachung lassen somit keinen Schluss auf die tat-
sächliche Verbreitung von objektiver Täuschung im Lebensmittelbereich zu. 

Die Analyse der Rechtsprechung zeigt, dass der Täuschungsvorwurf in etwa drei 
Viertel der untersuchten Fälle bestätigt wird. Gemessen am Umfang und der Anzahl 
täglicher Konsumakte scheint die Anzahl der Fälle, die Gegenstand der Rechtspre-
chung werden, allerdings sehr gering. Die Mehrheit der gerichtlich behandelten Täu-
schungsvorwürfe wird durch die amtliche Lebensmittelüberwachung erhoben, gefolgt 
von Wettbewerbern bzw. Vertretern des Wettbewerbs. Verbraucherschutzorganisati-
onen treten hier kaum in Erscheinung.  

Gleichwohl sich Lebensmitteltäuschung im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 
als relevantes Problem zeigt, lässt sich im Ergebnis der Verbraucherbefragung nicht 
feststellen, dass sich Lebensmittelkäufer den Anbietern gegenüber machtlos fühlen. 
Die Mehrheit fühlt sich in der Lage, die Qualität von Lebensmitteln am POS richtig 
einzuschätzen, und beinahe neun von zehn Befragten sind sich einer großen Anzahl 
von Alternativen bewusst, auf die im Falle von Unzufriedenheit zurückgegriffen wer-
den kann. 

Insgesamt zeigen sich die Lebensmittelkonsumenten hinsichtlich ihrer Wahrnehmung 
von Lebensmitteltäuschung und ihres Umgangs mit dieser als sehr heterogene 
Gruppe. Im Rahmen der in Kapitel 5.7 beschriebenen Clusteranalyse konnten vier 
verschiedene täuschungsbezogene Konsumentensegmente identifiziert und be-
schrieben werden. Dies stützt die Überzeugung, dass Verbraucherschutzmaßnah-
men nicht für eine homogene Zielgruppe konzipiert, sondern vielseitig gestaltet sein 
sollten. 

Die im Kontext der Lebensmitteltäuschung relevanten Akteure wurden für die vorlie-
gende Analyse hinsichtlich ihrer Funktion in drei Gruppen unterteilt: potentielle Opfer, 
Täter und Retter. Im Ergebnis der Untersuchung zeigt sich, dass sich die betrachte-
ten Akteure in diesen ihn zugewiesenen Rollen sehr heterogen präsentieren und die-
sen Rollen nicht zwangsläufig gerecht werden. Die Verbraucher zeigen sich in ihrer 
Rolle als potentielle Opfer sehr unterschiedlich täuschungsanfällig und keinesfalls 
machtlos. Die Analyse einzelner Täuschungsschutzmaßnahmen der sogenannten 
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‚Retter‘ offenbart, dass diese durchaus kontraproduktiv wirken können. Im Bereich 
der subjektiven Täuschungen werden auch normkonform agierende Lebensmittelan-
bieter als ‚Täter‘ abgestempelt. 

Um geeignete Maßnahmen zur Täuschungsbekämpfung zu entwickeln oder beste-
hende zu bewerten ist es erforderlich, die Determinanten täuschenden Anbieterver-
haltens zu ermitteln, da diese als mögliche Stellschrauben von Verbraucherschutz-
maßnahmen fungieren. Im Ergebnis der entsprechenden theoretischen Ausführun-
gen in Kapitel 4.2 werden folgende Stellschrauben zur Erhöhung der Anreize für lau-
teres Anbieterverhalten identifiziert:757 

 eine Steigerung der verbraucherseitigen Täuschungsentdeckungswahrschein-
lichkeit; 

 eine Steigerung der verbraucherseitigen Bestrafung von Täuschung; 

 eine Steigerung der behördenseitigen Täuschungsentdeckungswahrschein-
lichkeit; 

 eine Steigerung der behördenseitigen Bestrafung von Täuschung; 

 eine Senkung des Nutzens aus Täuschung; 

 eine Steigerung des Nutzens aus Lauterkeit. 

Diese Stellschrauben wurden im Verlauf dieser Arbeit sowohl theoretisch als auch 
empirisch untersucht. Die im Zuge dieser Analyse gewonnenen und für die Bearbei-
tung der Problemstellung relevanten Erkenntnisse können wie folgt zusammenge-
fasst werden. 

Steigerung der verbraucherseitigen Täuschungsentdeckungswahrscheinlichkeit 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Verbraucher Täuschungsversuche aufdecken, wird vom 
Ausmaß an entsprechend getroffenen Schutzvorkehrungen beeinflusst. Im Ergebnis 
der Konsumentenbefragung zeigt sich, dass sich Lebensmittelkonsumenten bevor-
zugt durch die Suche nach Informationen vor Täuschungen zu schützen versuchen. 
Dies gilt im Wesentlichen in aktivierenden Situationen (Erstkauf, Berichte über Täu-
schungsfälle). Die Aneignung allgemeiner Kenntnisse über Lebensmittel und deren 
Herstellung sowie eine aufwendige Informationssuche zur Klärung von Verständnis-
fragen bezüglich der Kennzeichnung von Lebensmitteln kommen als Täuschungs-
schutzmaßnahme in deutlich geringerem Ausmaß zur Anwendung. 

Die Überprüfung des Lebensmittelkennzeichnungswissens der Befragten anhand 
verschiedener Beispiele offenbart zum Teil deutliche Defizite. Die Hälfte der Befrag-
ten weiß nicht, nach welchem Prinzip ein Zutatenverzeichnis aufgebaut ist. Drei Vier-
                                                
757 Siehe Abbildung 11 auf S. 86 dieser Arbeit. 
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tel aller in den Verbrauchermeldungen auf LEBENSMITTELKLARHEIT zum Ausdruck ge-
brachten (Ent-)Täuschungen hätten mit diesem Wissen und der Betrachtung des Zu-
tatenverzeichnisses verhindert werden können. Die Relevanz dieses Problems zeigt 
sich auch darin, dass Verbraucher in der Unverständlichkeit von Produktinformatio-
nen eine der häufigsten Ursachen sehen, wenn es zur Verbrauchertäuschung bei 
Lebensmitteln kommt. Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass bestehende Maßnah-
men zur Aufklärung des Verbrauchers über die Kennzeichnung von Lebensmitteln 
von unzureichender Wirksamkeit sind. 

Eine Stärkung entsprechender Verbraucherkompetenzen, z. B. im Rahmen der ge-
sellschaftlichen Bildung, ist dringend vonnöten, sofern verbraucherpolitische Ziele 
das Empowerment des Konsumenten umfassen und eine Senkung der Anreize für 
die missverständliche Lebensmittelkennzeichnung im rechtlichen Graubereich bei 
gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Wettbewerbsspielraum angestrebt wird. Maß-
nahmen, die den Verbraucher darin unterstützen, Produktinformationen besser zu 
verstehen, können vor allem dazu beitragen, subjektive Täuschungen zu verhindern. 
Gleiches gilt für Maßnahmen, die den Konsumenten ermutigen, Verpackungsinfor-
mationen sorgfältiger zu betrachten. Dies ist allerdings nicht in jedem Fall notwendig. 
Eine unvollständige Erfassung der verfügbaren Produktinformationen kann durchaus 
rational sein, wenn beispielsweise bereits allein die frontseitige Produktabbildung alle 
kaufentscheidungsrelevanten Informationen erhält.758 

Verschiedene Segmentierungsstudien zeigen, dass große Teile der Verbraucher-
schaft Lebensmittelprodukten ausgesprochen desinteressiert gegenüberstehen. Die 
meisten Qualitätsinformationen sind hier nicht von Wert, da es mutmaßlich im We-
sentlichen auf Sättigung, Geschmack und gesundheitliche Unbedenklichkeit an-
kommt. Die fehlende Kaufrelevanz der meisten Verpackungsinformationen verhindert 
hier, dass es durch unaufmerksame Produktbetrachtungen zu (Ent-)Täuschungen 
kommt. 

Anders gestaltet sich dies jedoch in Fällen, in denen eine nachlässige Erfassung von 
eigentlich kaufentscheidungsrelevanten, verfügbaren Informationen am POS in der 
Nachkaufphase zu (Ent-)Täuschungen führt. Die Mehrheit der auf LEBENSMITTEL-

KLARHEIT veröffentlichten Verbrauchermeldungen lässt sich hier einsortieren. Mit der 
Veröffentlichung solcher Fälle auf einem staatlich finanzierten Onlineportal wird sug-
geriert, dass das Ignorieren verpflichtender Produktinformationen am POS auch bei 
Kaufrelevanz ein angemessenes Verbraucherverhalten darstellt. Dies steht einer Er-
mutigung zur Nutzung der verfügbaren Informationen deutlich entgegen. 

                                                
758 Siehe hierzu auch die Hypothese des rational ignoranten Konsumenten (rationally igno-

rant consumer hypothesis) bei McCluskey und Swinnen (2004): 1233 f. 
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Der Verbesserung der Entscheidungsqualität über die Manipulation der Randbedin-
gungen von Entscheidungssituationen können Maßnahmen des liberalen Paterna-
lismus dienen.759 Im vorliegenden Anwendungsfall beträfe dies nicht die Entschei-
dung für bzw. gegen bestimmte Produkte, sondern den Informationsaufwand, der in 
Vorbereitung einer Kaufentscheidung betrieben wird. Möchte man erreichen, dass 
sich Verbraucher intensiver mit Verpackungsinformationen auseinandersetzen, ohne 
ihnen jedoch die Möglichkeit zu nehmen, dies (weiterhin) nicht zu tun, muss die Be-
trachtung der Informationen attraktiver werden. Vielfach wird gefordert, mehr Infor-
mationen bzw. alle relevanten Informationen frontseitig auf die Verpackung zu dru-
cken. Dies schränkt natürlich die Möglichkeit werbender, aufmerksamkeitsgenerie-
render Elemente ein und ist oft aufgrund einer zu kleinen Verpackung auch nicht 
möglich. Ein anderer Ansatzpunkt könnte es sein, die Zutatenliste, deren Unkenntnis 
die deutliche Mehrheit subjektiver Täuschungsfälle auslöst, neben der Grundpreis-
angabe am Regal im LEH anzubringen.  

Steigerung der verbraucherseitigen Bestrafung von Täuschung 

Neben der Unterstützung des Verbrauchers bei der Aufdeckung von Täuschungsver-
suchen ist theoretisch eine Erhöhung verbraucherseitiger Bestrafung geeignet, täu-
schendes Verhalten aus Anbietersicht vergleichsweise unattraktiv werden zu lassen.  

Hierbei ist die Unterscheidung von subjektiver und objektiver Täuschung von ent-
scheidender Bedeutung. Anhand der Prinzipal-Agenten-Analyse in Kapitel 3.5.2 wur-
de gezeigt, dass eine Bestrafung subjektiver Täuschung den Anreiz für Lauterkeit 
senkt. Aus diesem Grund sollte sichergestellt werden, dass sich Verbraucherbestra-
fungen auf Fälle beziehen, in denen die Aufmachung eines Produktes tatsächlich 
gegen das Lebensmittelrecht verstößt.  

Die nächstliegende Maßnahme besteht darin, das Lebensmittelrecht möglichst de-
ckungsgleich zum Täuschungsschutzbedürfnis der Verbraucher zu gestalten und 
somit das Auftreten rein subjektiver Täuschungen zu minimieren. Als größtes Prob-
lem zeigt sich hierbei die Heterogenität der Verbraucher. Nichtsdestotrotz werden 
immer wieder Forderungen nach einer Überarbeitung des Lebensmittelbuches laut, 
und auch hinter LEBENSMITTELKLARHEIT steht u. a. das Ziel, den tatsächlichen Täu-
schungsschutzbedarf der Verbraucher zu ermitteln. Dass dies hier jedoch mit der öf-
fentlichen Darstellung rechtskonformer Produkte als „Getäuscht?“ einhergeht, ist auf-
bauend auf den Erkenntnissen der vorliegenden Arbeit im Sinne des Täuschungs-
schutzes als kontraproduktiv zu bewerten.  

Die amtliche Lebensmittelüberwachung bietet dem Verbraucher bereits seit Jahr-
zehnten die Möglichkeit, (ent-)täuschende Produkte zu melden und hinsichtlich ihrer 

                                                
759 Vgl. Schnellenbach (2011): 445. 
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Rechtskonformität prüfen zu lassen, so dass bereits vor LEBENSMITTELKLARHEIT eine 
Infrastruktur für die Erfassung des Täuschungsschutzbedarfs der Verbraucher exis-
tierte. Den vorliegenden und im Rahmen dieser Arbeit zitierten Untersuchungen zu-
folge ergeben sich Probleme hierbei zunächst aus dem mit einer Meldung verbunde-
nen Aufwand des Verbrauchers sowie der mangelnden Bekanntheit dieser Melde-
möglichkeit. Um die Attraktivität der amtlichen Lebensmittelüberwachung als Anlauf-
stelle für täuschungsbezogene Verbraucherbeschwerden zu erhöhen, ist es vonnö-
ten, den Meldevorgang zu vereinfachen und beispielsweise ähnlich dem Online-
Formular von LEBENSMITTELKLARHEIT zu gestalten. 

Zusätzlich empfehlen sich Maßnahmen zur Bekanntmachung der amtlichen Lebens-
mittelüberwachung als Anlaufstelle für Verbraucherbeschwerden. Erweisen sich die-
se als wirksam, so entsteht der amtlichen Lebensmittelüberwachung ein höherer 
Aufwand, den es zu finanzieren gilt. Gleichzeitig erhöht sich aber auch die Effizienz 
des Täuschungsschutzes, da die Erfassung von Verbraucher(ent-)täuschungen über 
die ALÜ der Ermittlung des verbraucherseitigen Täuschungsschutzbedarfes dient 
und gleichzeitig sicherstellt, dass nur die Bestrafung objektiver Täuschung unterstützt 
wird. Die Senkung der Attraktivität rechtskonformen Anbieterverhaltens durch die Ge-
fahr öffentlicher ‚Anprangerung‘ bliebe in diesem Fall aus.  

Steigerung der behördenseitigen Täuschungsentdeckungswahrscheinlichkeit  

Die Wahrscheinlichkeit der Aufdeckung von Lebensmitteltäuschungen durch die amt-
liche Lebensmittelüberwachung wird zunächst durch die Intensität der Kontrollen be-
stimmt. Diese zu erhöhen, verursacht höhere Kosten. Eine weitere Möglichkeit, die 
Aufdeckungsarbeit der ALÜ zu unterstützen, besteht in Maßnahmen, die Verbraucher 
und Wettbewerber motivieren, mögliche Rechtsverstöße zu melden.  

Da Verbraucher nur in der Lage sind, Täuschungen bei Such- oder Erfahrungseigen-
schaften aufzudecken, stellt sich das Meldeverhalten von Wettbewerbern hier als in-
teressanterer Ansatzpunkt dar. In Abschnitt 3.2 dieser Arbeit wurde ausgeführt, dass 
Wettbewerber zum einen über das Know-how und die technische Ausstattung verfü-
gen, um vergleichsweise kostengünstig auch Täuschungen aufzudecken, die Ver-
trauenseigenschaften betreffen. Zum anderen sollte für alle Konkurrenten ein Anreiz 
bestehen, täuschendes Verhalten der Wettbewerber zu bekämpfen, um deren mögli-
che Wettbewerbsvorteile durch die unechte Produktdifferenzierung zu minimieren. 
Aus spieltheoretischer Perspektive trifft dies jedoch nur zu, wenn der Konkurrent 
selbst ausschließlich lauter gekennzeichnete Produkte vertreibt und dies auch für die 
Zukunft beabsichtigt. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass alle Wettbewerber ei-
ne Tit-for-Tat-Strategie verfolgen. Die Erarbeitung eines Anreizsystems, das diesem 
Verhalten entgegensteuert, übersteigt den Rahmen der vorliegenden Arbeit, emp-
fiehlt sich aber als interessantes Ziel zukünftiger Forschungsarbeiten. 
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Steigerung der behördenseitigen Bestrafung von Täuschung 

Die Frage, inwiefern sich eine Erhöhung der behördenseitigen Bestrafung zur Verrin-
gerung der Anreize für täuschendes Anbieterverhalten realisieren lässt, kann im 
Rahmen dieser Arbeit nicht beantwortet werden. Einzelne Hinweise auf die Höhe von 
Bußgeldern oder die Länge von Aufbrauchfristen, die vorwiegend im Zuge der Analy-
se der relevanten Rechtsprechung gesammelt wurden, lassen vermuten, dass die 
Höhe der Bestrafungen im Allgemeinen relativ gering ausfällt und für viele Anbieter 
keine echte Abschreckung darstellt.760 Da dieser Eindruck mangels Datenverfügbar-
keit jedoch nicht auf einer systematischen, repräsentativen Erhebung relevanter Sta-
tistiken beruht, wird hierzu an dieser Stelle keine entsprechende Implikation formu-
liert. 

Senkung des Nutzens aus Täuschung 

Der Nutzen aus täuschender Lebensmittelkennzeichnung wurde hier als ein erfolg-
reich suggerierter Mehrwert behandelt, der das Abschöpfen einer Mehrzahlungsbe-
reitschaft ermöglicht, welcher nicht in gleicher Höhe Mehrkosten gegenüberstehen. 
Im Rahmen der Verbraucherbefragung wurden anhand prominenter (Ent-)Täu-
schungsfälle mögliche Mehrzahlungsbereitschaften erhoben. Dabei wurde deutlich, 
dass bei weitem nicht jede (Ent-)Täuschung als solche kaufentscheidungsrelevant 
wirksam ist. 

Ist dies doch der Fall, sind die Mehrzahlungsbereitschaften und damit der Nutzen für 
den Anbieter und gleichzeitig monetäre Schaden des Verbrauchers durchaus als er-
heblich zu bezeichnen. Für die untersuchten Beispiele lag dieser im Mittel bei 20% 
bis 25% der Zahlungsbereitschaft für die lautere Variante der Produkte. Der Nutzen 
aus erfolgreichem täuschendem Anbieterverhalten wird folglich wesentlich determi-
niert durch Verbraucherwahrnehmungen und -präferenzen sowie die Fähigkeit eines 
Anbieters, diese zu bestimmen. Zur Täuschungsprävention eignen sich hier nur 
Maßnahmen, welche die Differenzen zwischen der Verbraucherwahrnehmung und 
den tatsächlichen Gegebenheiten reduzieren, was genau genommen einer Erhöhung 
der Täuschungsentdeckungswahrscheinlichkeit entspricht und unter diesem Punkt 
bereits diskutiert wurde. 

Steigerung des Nutzens aus Lauterkeit 

Ein Ziel, das laut dem verantwortlichen Bundesministerium mit der Initiative „Klarheit 
und Wahrheit bei der Kennzeichnung und Aufmachung von Lebensmitteln“ verfolgt 
wird, ist die Stärkung der Unternehmen im Wettbewerb, die ihre Produkte verbrau-
cherfreundlich kennzeichnen.761 Mit LEBENSMITTELKLARHEIT wird dieses Ziel augen-

                                                
760 Hirschauer et al. (2007: 266) kommen zu einer ähnlichen Einschätzung. 
761 Vgl. BMELV (2012a): 20. 
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scheinlich verfolgt, indem Unternehmen, die ihre Produkte nicht verbraucherfreund-
lich kennzeichnen, negativ herausgestellt werden.  

Denkbar wäre hier natürlich auch eine direktere Herangehensweise, die besonders 
verbraucherfreundlich und transparent gekennzeichnete Produkte lobend akzentu-
iert. Ähnlich der Wirkungsweise von Qualitäts- und Gütesiegeln könnte die Verbrau-
cherwahrnehmung hiermit gezielt auf lautere Produkte gelenkt werden, was die 
Nachfrage nach diesen und somit den Nutzen von Lauterkeit erhöhen sollte. 

Die zusammenfassenden Erläuterungen zeigen verschiedene Ansatzpunkte für ver-
braucherpolitische Maßnahmen zur Verbesserung des Täuschungsschutzes auf. Die 
Entwicklung der Implikationen basiert auf einer umfassenden Analyse, im Zuge derer 
vielfältige theoretische und empirische Instrumente zum Einsatz kamen.  

Limitationen der empirischen Untersuchung 

Die täuschungsbezogene Einstellung und entsprechende Verhaltensabsichten der 
Lebensmittelkonsumenten wurde im Rahmen einer Onlinebefragung ermittelt, welche 
als Erhebungsverfahren neben offensichtlichen Vorzügen grundsätzlich verschiede-
ne Schwächen aufweist. Defizite, die die Qualität der Stichprobe betreffen, sollten 
hier dadurch minimiert werden, dass die Abwicklung der Befragung an einen Panel-
Dienstleister vergeben wurde, welcher verschiedene Überprüfungen der Probanden 
hinsichtlich deren Identität, Antwortkonsistenz und Aufmerksamkeit vornimmt. Die 
Daten von Personen, die die Umfrage in weniger als 5 Minuten absolvierten, wurden 
vor der Auswertung aussortiert, da hier zu große Zweifel an der Ernsthaftigkeit der 
Bearbeitung bestehen.  

Ein Problem, dass die Aussagekraft der Ergebnisse schmälert, besteht darin, dass 
Konsumenten im Alter von über 65 Jahren nicht berücksichtigt wurden. Die Ergeb-
nisse der in Kapitel 3.3.2 vorgestellten Segmentierungsstudien zeigen, dass in dieser 
Altersgruppe tendenziell ein höheres Involvement bei Lebensmitteln besteht, was vor 
allem der größeren Verbreitung gesundheitlicher Beeinträchtigungen zugeschrieben 
wird. Weiterhin zeigen die Untersuchungen hier ein überdurchschnittlich ausgepräg-
tes Gewohnheitsverhalten, was vermuten lässt, dass das Abwechslungsstreben hier 
von vergleichsweise geringer Bedeutung ist. Da die Mehrheit der älteren Lebensmit-
telkonsumenten beruflich weniger eingespannt ist, ist anzunehmen, dass hier mehr 
Zeit für den Einkauf von Lebensmitteln zur Verfügung steht und bei entsprechender 
körperlicher Fitness auch genutzt wird. Gleichzeitig ist zu vermuten, dass durch die 
nachlassende Sehkraft in dieser Altersgruppe relativ größere Schwierigkeiten bei der 
Erfassung von Verpackungsinformationen und hieraus resultierende Probleme bei 
der Produktqualitätsbeurteilung auftreten können. Der tendenziell größere Umfang 
an frei verfügbarer Zeit sowie die vergleichsweise geringe Internet-Aktivität lassen 
zudem vermuten, dass bei Personen im Alter von mehr als 65 Jahren Unterschiede 
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in der Bestrafungsintensität sowie hinsichtlich der gewählten Bestrafungsinstrumente 
bestehen. 

Im Zuge der theoretischen Betrachtung dieser Arbeit wurden Annahmen formuliert 
bzw. Fragen aufgeworfen, die im Rahmen der empirischen Primärerhebung aus 
Gründen des Umfangs nicht berücksichtigt werden konnten. Hierzu gehören der Pla-
cebo-Effekt sowie die Betrugsaversion. Diese Punkte bilden Ansätze für zukünftige 
Forschungsarbeiten. 

Weiterer Forschungsbedarf 

Die vorliegende Arbeit wurde mit dem Ziel angefertigt, eine möglichst ganzheitliche 
ökonomische Betrachtung des Phänomens Lebensmitteltäuschung anzustellen, was 
zu Lasten der Präzision einzelner Implikationen geht. Aus diesem Grund hinterlässt 
diese Arbeit Raum für weitere spannende Forschungsarbeiten, die zum Teil bereits 
Erwähnung fanden. 

Ein Bereich, in dem Handlungsbedarf gesehen wird, ist die Verbesserung der Ver-
braucherkompetenz im Bereich Lebensmittelkennzeichnungswissen. Hier wird allge-
mein vorgeschlagen, dies stärker im Rahmen der gesellschaftlichen Bildung zu be-
rücksichtigen. Für eine Konkretisierung dieser Handlungsempfehlung ist weiterer 
Analysebedarf vorhanden, der beispielsweise mittels einer Untersuchung der Lehr-
pläne auf Defizite und mögliche Freiräume gedeckt werden kann. 

Im Rahmen dieser Arbeit fand die täuschungsbezogene Kontrollfunktion des Wett-
bewerbs Erwähnung. Die Bedeutung möglicher Tit-for-Tat-Strategien sowie die Iden-
tifikation eines Anreizsystems zur Intensivierung wettbewerblichen Kontroll- und Mel-
deverhaltens bieten spannende Fragestellungen für zukünftige Forschungsarbeiten. 

Ein weiterer Bereich, dem im Rahmen dieser Arbeit nicht ausreichend Aufmerksam-
keit gewidmet werden konnte, betrifft die Effizienz der Organisation und Ausstattung 
der amtlichen Lebensmittelüberwachung. Empirische Befragungsergebnisse sowie 
ein BWV-Gutachten liefern verschiedene Hinweise auf Defizite und mögliche Opti-
mierungspotentiale, die sich als Gegenstand detaillierterer zukünftiger wissenschaft-
licher Untersuchungen empfehlen. 

Eine Fragestellung, die aus Gründen des Umfangs nicht in der Verbraucherbefra-
gung berücksichtigt werden konnte, betrifft die Bedeutung des Placebo-Effektes im 
Kontext der Lebensmitteltäuschung. Theoretische Überlegungen (vgl. Kapitel 4.4.3.1) 
resultieren in der Vermutung, dass der Placebo-Effekt zu einer Verminderung des 
Täuschungsschadens beim Verbraucher führen kann. Ob diese Vermutung zutrifft 
und falls ja, in welchem Ausmaß dieser Effekt wirksam wird, könnte im Rahmen wei-
terer Forschungsprojekte untersucht werden. 
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A.3 Beschreibung der NESTLÉ Ernährungs- und Einkaufstypen 

Ernährungstypen Merkmale 

Gesundheits-
bewusstsein 

„Gesundheits-
idealisten“ 

 bewusstes und kreatives Leben im Einklang mit der Natur als 
Lebensmittelpunkt 

 sehr wichtig: Fitness und Gesundheit 
 viele frische Bio-Produkte direkt vom Erzeuger 
 mehrmals tägliches Kochen 

„Problem-
bewusste“ 

 meist ältere Ehepaare oder Singles mit Gesundheitsproblemen 
 hohes Gesundheitsbewusstsein 
 wichtig: Frische und Qualität 
 preisbewusst 
 Ernährungsroutine mit wenig Außer-Haus-Verzehr 

„Nestwärmer“  Verantwortung für die Familie als Lebensmittelpunkt 
 wichtig: Genuss, Frische, Ausgewogenheit 
 hohe Zahlungsbereitschaft für hohe Qualität 
 leidenschaftliche Köche 

Desinteresse 

„Maßlose“  meist jüngere, ledige Männer 
 wichtig: Quantität und Bequemlichkeit 
 schlechter Gesundheits- und Fitnesszustand 
 wichtig: bequemer, preisgünstiger Einkauf 
 viele Fertiggerichte in oft maßlosen Portionen 

„Leiden-
schaftslose“ 

 überwiegend männlich 
 kein Gesundheitsbewusstsein 
 wichtig. schneller, preisgünstiger Einkauf 
 viele Fertiggerichte 

Zeitdruck 

„Gehetzte“  meist männlich im jungen bis mittleren Alter 
 Einkaufen als lästige Pflicht 
 Essen als Nebensache 
 keine hohe Zahlungsbereitschaft für hochwertige Produkte 
 viele Snacks und Fast-Food 

„Moderne  
Multi-
Optionale“ 

 unregelmäßige, gehetzte und oft sehr späte Nahrungsaufnahme 
 Wunsch nach großer Auswahl an frischen Produkten 
 hohe Zahlungsbereitschaft für hohe Qualität 
 Essen als Gemeinschaftserlebnis 

 

  

                                                
759 Vgl. Nestlé Deutschland AG (2011a): 160 ff.; Nestlé Deutschland AG (2011b). 

Tabelle A—3: Merkmale der NESTLÉ-Ernährungstypen759 
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Lebensmitteleinkaufstypen Merkmale 

„Gewohnheitsshopper“  vorwiegend ältere Personen 
 wichtig: Tradition, Bodenständigkeit und Kontinuität 
 Anforderungen an Geschäft: ordentlich, vertraute Produkte, Ver-
zicht auf viel „Neues“ und „Exotisches“ 

 bevorzugt: regionale Produkte, naturbelassen, frisch, Qualitäts-
siegel 

 präferierte Einkaufsstätten: kleine, regionale Fachgeschäfte, 
Wochenmärkte 

„Budgetshopper“  vorwiegend Singles, Arbeitslose, Rentner 
 knappes Budget 
 Anspruch an den Einkauf: schnell und preiswert 
 präferierte Einkaufsstätten: nahe gelegene Discounter, Super-
märkte 

„One-Stop-Shopper“  vorwiegend Männer jüngeren und mittleren Alters, ledig 
 Einkauf: jede Woche weitgehend das Gleiche in derselben Ein-
kaufsstätte zur gleichen Zeit 

 Ziel: möglichst zeit- und energiesparend 
 keine Genussmenschen, keine  Mehrzahlungsbereitschaft  für  
hohe Qualität 

 wichtig: niedrige Preise, viele Sonderangebote, breites Angebot 
für die schnelle Küche 

 präferierte Einkaufsstätten: Verbrauchermärkte, Discounter 

„Gesundheitsshopper“  wichtig: Frische, Bio, saisonale Angebote, artgerechte Haltung 
 höchste Anforderungen an Einkaufsumfeld, Qualität, Beratung 
und Atmosphäre und hierfür hohe Mehrzahlungsbereitschaft 

 Spaß am Einkauf und an der Suche nach dem idealen Produkt 

„Premiumshopper“  vorwiegend Zwei-Personen-Haushalte, Doppelverdiener 
 offen für Neues, statusbewusst 
 wichtig: Frische, Bio, saisonale Produkte, Markenartikel, ange-
nehme Atmosphäre 

 bevorzugt: ausgefallen, exotisch, exklusiv 
 Spaß am Lebensmitteleinkauf, häufiges Einkaufen 
 präferierte Einkaufsstätten: Fach- und Feinkostgeschäfte 

„Familienshopper“  vorwiegend jüngeres bis mittleres Alter, verheiratet mit Kindern 
 offen für Neues, qualitäts- und budgetbewusst 
 wichtig: optimale Versorgung der Familie, reibungsloser und zu-
friedenstellender Familieneinkauf, gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis 

 große Einkaufsmengen 
 Orientierung an Marken und Gütesiegeln 
 präferierte Einkaufstätten: Discounter 

 

 

  

                                                
760 Vgl. Nestlé Deutschland AG (2011a): 164 ff. 

Tabelle A—4: Merkmale der NESTLÉ-Lebensmitteleinkaufstypen760 
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A.4 Vorschriften zum Schutz vor Täuschung bei Lebensmitteln 
Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch  
(Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB) 
 
§ 11 Vorschriften zum Schutz vor Täuschung 
 
„(1) Es ist verboten, als nach Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 verant-
wortlicher Lebensmittelunternehmer oder Importeur Lebensmittel mit Informationen über Le-
bensmittel, die den Anforderungen 

des Artikels 7 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 4, der Verordnung (EU) Nr. 
1169/2011, 

des Artikels 7 Absatz 3, auch in Verbindung mit Absatz 4, der Verordnung (EU) Nr. 
1169/2011 oder 

des Artikels 36 Absatz 2 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 1 oder Absatz 3, 
jeweils auch in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 4, der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 

nicht entsprechen, in den Verkehr zu bringen oder allgemein oder im Einzelfall dafür zu wer-
ben. 
 

(2) Es ist ferner verboten, 

andere als dem Verbot des Artikels 14 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Buchstabe b der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 unterliegende Lebensmittel, die für den Verzehr durch den 
Menschen ungeeignet sind, in den Verkehr zu bringen, 

2. 

a) nachgemachte Lebensmittel, 

b) Lebensmittel, die hinsichtlich ihrer Beschaffenheit von der Verkehrsauffassung abweichen 
und dadurch in ihrem Wert, insbesondere in ihrem Nähr- oder Genusswert oder in ihrer 
Brauchbarkeit nicht unerheblich gemindert sind oder 

c) Lebensmittel, die geeignet sind, den Anschein einer besseren als der tatsächlichen Be-
schaffenheit zu erwecken, 

ohne ausreichende Kenntlichmachung in den Verkehr zu bringen. 

(3) Absatz 1 Nummer 2 gilt nicht für nach Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über 
nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel (ABl. L 404 vom 
30.12.2006, S. 9, L 12 vom 18.1.2007, S. 3, L 86 vom 28.3.2008, S. 34) zugelassene Anga-
ben.“ 
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A.5 Ergänzende Übersicht über ausgewählte Skalen zur Involvementmessung 

Autoren Skalenbezeichnung Beschreibung 

LASTOVICKA UND  
GARDNER 
(1979) 

Components of 
Involvement (CP) 

 Normative Wichtigkeit und Commitment als 
Komponenten des Involvements 

 22 Statements, die anhand einer Likert-Skala bewertet 
werden 

BLOCH, SHERELL UND 
RIDGWAY (1986) 

Enduring 
Involvement Index 

 Involvement als andauerndes/r 
Interesse/Enthusiasmus 

 5 Items: 
 Bedeutung der Produktkategorie für das soziale Leben 
und die Karriere des Individuums, 7er Skala (3) 

 Interesse, 4er Skala (1) 
 frequency of thought, 5er Skala (1) 

MCQUARRIE UND 
MUNSON 
(1987) 

RPII 

 Erweiterung von ZAICHKOWSKYS PII 
 3 Dimensionen: Importance, Pleasure, Risk 
 Semantisches Differential 
 14 Indikatoren, 7er Skala 

OPII 
 Erweiterung von ZAICHKOWSKYS PII 
 Semantisches Differential 
 16 Indikatoren, 7er Skala 

JAIN UND SRINIVASAN 
(1990) 

New Involvement 
Profile 

 5 Dimensionen: Relevance, Pleasure, Sign, Risk 
Importance, Risk Probability 

 Semantisches Differential 
 15 Indikatoren, 7er Skala 

 

  

                                                
761 Eigene Darstellung. Eine ausführliche Beschreibung der im Marketingbereich verwende-

ten Produktinvolvement-Skalen findet sich auch im Handbook of Marketing Scales (Be-
arden et al. (2011): 237 ff.). 

 

Tabelle A—5: Übersicht weiterer Skalen zur Involvementmessung761 
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B. Fragebogen 
 
Umfrage zur Lebensmittelkennzeichnung 
Das Ziel dieser Befragung ist es, Ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Einstellungen be-
züglich der Kennzeichnung von Lebensmitteln zu ermitteln.  

Die Ergebnisse dieser Studie sollen helfen, den lebensmittelbezogenen Verbraucherschutz 
in Deutschland besser an den Bedürfnissen der Konsumenten auszurichten. Damit dies ge-
lingen kann, möchte ich Sie bitten, so ehrlich wie möglich zu antworten.  
Selbstverständlich werden Ihre Angaben anonym erfasst. 
 
Fragen zur Person 
Zu Beginn möchte ich Sie bitten, kurz ein paar Angaben zu Ihrer Person zu machen. 

Sind Sie allein oder zusammen mit (einem) anderen für den Lebensmitteleinkauf Ihres 
Haushalts zuständig? 
 

 Ja 
 Nein 

 
Wie ist Ihr Geschlecht? 
 

 weiblich 
 männlich 

 
Wie alt sind Sie? 
 

 bis 24 Jahre 
 25 bis 34 Jahre 
 35 bis 44 Jahre 
 45 bis 54 Jahre 
 55 Jahre und älter 

 
Was ist Ihr höchster Schulabschluss? 
 

 noch in schulischer Ausbildung/ohne allgemeinen Schulabschluss 
 Haupt-(Volks)schulabschluss 
 Abschluss der polytechnischen Oberschule 
 Realschule oder gleichwertiger Abschluss 
 Fachhochschul-oder Hochschulreife 
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Einführung 
Nun würde ich gerne ganz allgemein etwas über Ihre Erfahrungen beim Lebensmitte-
leinkauf erfahren. Bitte geben Sie hierfür an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen 
zustimmen. 
 

 Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Stimme 
voll zu 

(8) 

"Ich kann die Qualität von Lebens-
mitteln beim Einkauf in der Regel gut 
beurteilen." 

        

"In der Regel bin ich mit meiner  
Lebensmittelauswahl auch nach  
dem Kauf zufrieden." 

        

"Die Auswahl an Lebensmitteln im 
Supermarkt überfordert mich oft." 

        

"Es fällt mir leicht, die Verpackungs-
informationen auf Lebensmitteln 
sofort zu verstehen." 

        

 

 

Was würden Sie sagen, inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu? 
 
 Trifft  

überhaupt 
nicht zu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Trifft 
voll zu 

(8) 

"Bei der Zubereitung meiner Mahl-
zeiten probiere ich gerne neue Re-
zepte aus." 

        

"Es macht mir Spaß,  
Lebensmittel zu probieren, die  
ich noch nicht kenne." 

        

"Ich esse am liebsten Nahrungsmit-
tel, die ich kenne." 

        

"Lebensmittel, die mir nicht vertraut 
sind, machen mich neugierig." 
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Schaden 
Im Folgenden sehen Sie verschiedene Produkte. Bitte geben Sie an, wie viel Sie für 
jedes dieser Produkte maximal bezahlen würden. 
Wenn Sie eines dieser Produkte grundsätzlich nicht konsumieren, stellen Sie sich bit-
te vor, Sie würden das Produkt für ein Familienmitglied oder einen Freund einkaufen. 
Würden Sie auch das unter keinen Umständen tun, lassen Sie das entsprechende Feld 
bitte frei. 
(Bitte geben Sie den Betrag auf den Cent genau an, z.B.: 8,75 €.)

€

€
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Powerlessness 
Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen? 
 
 Stimme 

überhaupt 
nicht zu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Stimme 
voll zu 

(8) 

"Als durchschnittlicher Kunde hat es 
grundsätzlich nur wenig Sinn, sich 
bei einem Lebensmittelanbieter zu 
beschweren." 

        

"Wir Verbraucher können durch un-
ser Kaufverhalten das Lebensmittel-
angebot im Supermarkt bestimmen." 

        

"Wenn ein Lebensmittelprodukt nicht 
meinen Ansprüchen genügt, gibt es 
genug Alternativen." 

        

"Als Verbraucher habe ich keinerlei 
Macht, das Lebensmittelangebot im 
Supermarkt zu beeinflussen." 

        

 
Konzentrieren wir uns nun stärker auf die Kennzeichnung von Lebensmitteln. Wie ist 
Ihre Meinung zu folgenden Aussagen?  
(Bitte beachten Sie: Wenn im Rahmen dieser Befragung der Begriff "Täuschung" verwendet 
wird, sind Fälle gemeint, in denen dem Verbraucher der Eindruck vermittelt wird, das Produkt 
habe eine höhere Qualität als dies tatsächlich der Fall ist. Fälle, in denen Lebensmittel eine 
Gesundheitsgefährdung darstellen (z.B. durch Verderb, mikrobielle Verunreinigungen etc.),  
sind hier nicht gemeint.) 
 
 Stimme 

überhaupt 
nicht zu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Stimme 
voll zu 

(8) 

"Die Lebensmittelhersteller versu-
chen mit allen Mitteln, die Verbrau-
cher über's Ohr zu hauen." 

        

"Die meisten Lebensmittelanbieter 
bemühen sich um verbraucher-
freundliche Produktinformationen auf 
der Verpackung." 

        

"Die Verbreitung von Lebensmit-
teltäuschung wird von den Medien 
übertrieben dargestellt." 

        

"Wird man als Kunde von einem 
Lebensmittelanbieter getäuscht, gibt 
es nichts was man tun kann, wenn 
sich das Unternehmen weigert, den 
entstandenen Nachteil auszuglei-
chen." 
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Verfügbarkeit 
Was würden Sie sagen, wie oft liefern Ihnen die Verpackungsinformationen einen 
wahrheitsgetreuen Eindruck von der Qualität der folgenden Produkte? 
Bitte klicken und ziehen Sie den Schiebereglergriff, um Ihre Antwort einzugeben.  
(0 = nie; 100 = immer) 
 
 
Fruchtjoghurt 

 

 
 
Cerealien/Müsli 

 

 
 
Fertiggerichte 

 

 
 
Wie ist Ihre Meinung zu folgenden Aussagen? 
 
 Trifft  

überhaupt 
nicht zu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Trifft 
voll zu 

(8) 

"In den Medien nehme ich ständig 
Berichte über Lebensmitteltäu-
schung wahr." 

        

"Ich habe das Gefühl, in den Medien 
wird kaum über Fälle von Lebensmit-
teltäuschung berichtet." 

        

"Ständig berichten mir Freunde, Fa-
milienmitglieder oder Bekannte, dass 
sie sich von einem Lebensmittelpro-
dukt getäuscht fühlen." 

        

"Ich habe das Gefühl, in meinem 
sozialen Umfeld kommt es kaum vor, 
dass sich jemand von der Aufma-
chung eines Lebensmittels getäuscht 
fühlt." 

        

"Ich hatte im Nachhinein schon oft 
das Gefühl, beim Lebensmittelein-
kauf getäuscht worden zu sein." 

        

"Von Täuschungen beim Lebensmit-
teleinkauf bin ich bisher weitestge-
hend verschont geblieben." 

        

"Ich denke, insgesamt täuscht die 
Aufmachung von Lebensmittelverpa-
ckungen die Verbraucher sehr oft 
über die wahre Qualität des Produk-
tes." 
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Erläuterung des Begriffs "Täuschung" zur Erinnerung:  
Wenn im Rahmen dieser Befragung der Begriff "Täuschung" verwendet wird, sind Fälle gemeint, in 
denen dem Verbraucher der Eindruck vermittelt wird, das Produkt habe eine höhere Qualität als dies 
tatsächlich der Fall ist. Fälle, in denen Lebensmittel eine Gesundheitsgefährdung darstellen (z.B. 
durch Verderb, mikrobielle Verunreinigungen etc.), sind hier nicht gemeint.) 
 
Fallen Ihnen spontan Fälle von Lebensmitteltäuschungen ein? (optional) 
 

 
 
 
Täuschungsgrund 
Aus Ihrer Erfahrung als Lebensmittelkonsument/in: Was glauben Sie, sind die häufigs-
ten Ursachen, wenn es dazu kommt, dass sich ein Verbraucher durch die Aufmachung 
eines Lebensmittels getäuscht fühlt? 
Bitte verschieben Sie alle genannten Ursachen in die rechte Liste und sortieren Sie sie dort nach ihrer 
Häufigkeit. Platzieren Sie dabei bitte die wichtigste Ursache ganz oben und die unwichtigste ganz 
unten. 
 

Zu wenige Informationen auf der Verpackung  

Unwahre Informationen auf der Verpackung  

Der Verbraucher nimmt sich zu wenig Zeit, um  
die Verpackungsinformationen zu lesen.  

Unverständliche Informationen auf der Verpa-
ckung  

Versteckte Informationen auf der Verpackung  
 

Erläuterung des Begriffs "Täuschung" zur Erinnerung:  
Wenn im Rahmen dieser Befragung der Begriff "Täuschung" verwendet wird, sind Fälle gemeint, in 
denen dem Verbraucher der Eindruck vermittelt wird, das Produkt habe eine höhere Qualität als dies 
tatsächlich der Fall ist. Fälle, in denen Lebensmittel eine Gesundheitsgefährdung darstellen (z.B. 
durch Verderb, mikrobielle Verunreinigungen etc.), sind hier nicht gemeint.) 
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Schutzvorkehrungen 
Welche der folgenden Maßnahmen ergreifen Sie, um beim Lebensmitteleinkauf nicht 
getäuscht zu werden? 
 
 Stimme 

überhaupt 
nicht zu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Stimme 
voll zu 

(8) 

"Ich kaufe nur Produkte bzw. Mar-
ken, die ich bereits kenne." 

        

"Ich verzichte darauf, neue interes-
sante Produkte bzw. Marken auszu-
probieren." 

        

"Wenn ich ein Lebensmittelprodukt 
zum ersten Mal kaufe, nehme ich mir 
Zeit, um die Verpackungsinformatio-
nen genau zu studieren." 

        

"Berichte über Täuschungsfälle bei 
Lebensmitteln verfolge ich sehr auf-
merksam." 

        

"Ich informiere mich grundsätzlich 
intensiv über Lebensmittel und deren 
Herstellung (z.B. im Internet)." 

        

"Wenn ich eine Information auf der 
Lebensmittelverpackung nicht ver-
stehe, suche ich aktiv nach einer 
Erklärung (z.B. im Internet)." 

        

 
Erläuterung des Begriffs "Täuschung" zur Erinnerung:  
Wenn im Rahmen dieser Befragung der Begriff "Täuschung" verwendet wird, sind Fälle gemeint, in 
denen dem Verbraucher der Eindruck vermittelt wird, das Produkt habe eine höhere Qualität als dies 
tatsächlich der Fall ist. Fälle, in denen Lebensmittel eine Gesundheitsgefährdung darstellen (z.B. 
durch Verderb, mikrobielle Verunreinigungen etc.), sind hier nicht gemeint.) 
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Szenario „Pizza“ 
Bitte versetzen Sie sich in folgende Situation:  
Sie sind im Supermarkt. Für das Abendessen kaufen Sie die Pizza „Mozzarella“ eines 
bekannten Markenherstellers. Zu Hause werfen Sie einen Blick auf das Zutatenver-
zeichnis und stellen fest, dass die Pizza mehr Edamer (9,2%) als Mozzarella (6,6%) 
enthält.  
Wie ist Ihre Meinung zu dieser Situation? * 
 
 Stimme 

überhaupt 
nicht zu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Stimme 
voll zu 

(8) 

"Ich fühle mich von dem Pizzaher-
steller getäuscht." 

        

"Das ist mir völlig egal."         

"Ich ärgere mich, dass ich das nicht 
schon im Supermarkt bemerkt habe." 

        

 

Warum fühlen Sie sich in der beschriebenen Situation nicht getäuscht?  
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus: 
 

 "Mir reicht es, dass überhaupt Mozzarella enthalten ist."  
 "Das Produkt wird durch den Edamer doch nicht schlechter!" 
 "Mir reicht es, wenn die genaue Zusammensetzung in der Zutatenliste steht." 

 
 Sonstiges: 

 
 

Szenario „Honig“ 
Bitte versetzen Sie sich in folgende Situation:  
Sie sind im Supermarkt. Sie kaufen einen Blütenhonig, der laut Verpackungsinforma-
tionen aus ökologischem Landbau stammt und „ohne Gentechnik“ hergestellt wurde. 
Am nächsten Morgen lesen Sie in Ihrer Tageszeitung, dass in eben jenem Blütenhonig 
Bestandteile von gentechnisch veränderten Pollen gefunden worden sind.  
Wie ist Ihre Meinung zu dieser Situation? 
 
 Stimme 

überhaupt 
nicht zu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Stimme 
voll zu 

(8) 

"Ich fühle mich von dem  
Honiganbieter getäuscht." 

        

"Das ist mir völlig egal."         
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Warum fühlen Sie sich in der beschriebenen Situation nicht getäuscht?  
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus: 
 

 "Das kann doch mal passieren." 
 "Mich stören gentechnisch veränderte Bestandteile in Lebensmitteln nicht." 

 
 Sonstiges: 

 
 

Intensität und Fairness (Pizza) 
Widmen wir uns der beschriebenen Situation im Folgenden noch ein bisschen genau-
er.  
Wie bewerten Sie diesen Vorfall ganz allgemein? 
 

 Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Stimme 
voll zu 

(8) 

"Ich finde, dies ist ein ernstzuneh-
mender Vorfall." 

        

"So etwas darf einfach nicht passie-
ren!" 

        

"Ich finde den Vorfall nicht schlimm."         

"Ich empfinde das Verhalten des 
Pizzaherstellers als unfair." 

        

"Meiner Meinung nach hat sich der 
Pizzahersteller fair verhalten."  

        

 

Was würden Sie sagen, wie fühlen Sie sich, wenn Ihnen so etwas passiert? 
 
 Stimme 

überhaupt 
nicht zu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Stimme 
voll zu 

(8) 

"Ich bin dem Pizzahersteller gegen-
über verärgert." 

        

"Ich ärgere mich über mich selbst."         

"Ich bin wütend auf den Pizzaherstel-
ler." 

        

"Ich bin frustriert."         

"Ich bin enttäuscht."         

"Ich bin empört."         
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Die Beschreibung des Vorfalls zur Erinnerung:  
Sie sind im Supermarkt. Für das Abendessen kaufen Sie die Pizza „Mozzarella“ eines bekannten 
Markenherstellers. Zu Hause werfen Sie einen Blick auf das Zutatenverzeichnis und stellen fest, dass 
die Pizza mehr Edamer (9,2%) als Mozzarella (6,6%) enthält. 
 

Intensität und Fairness (Honig) 
Widmen wir uns der beschriebenen Situation im Folgenden noch ein bisschen genau-
er.  
Wie bewerten Sie diesen Vorfall ganz allgemein? 
 
 Stimme 

überhaupt 
nicht zu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Stimme 
voll zu 

(8) 

"Ich finde, dies ist ein ernstzuneh-
mender Vorfall." 

        

"So etwas darf einfach nicht passie-
ren!" 

        

"Ich finde den Vorfall nicht schlimm."         

"Ich empfinde das Verhalten des 
Honiganbieters als unfair." 

        

"Meiner Meinung nach hat sich der 
Honiganbieter fair verhalten."  

        

 
Was würden Sie sagen, wie fühlen Sie sich, wenn Ihnen so etwas passiert? 
 
 Stimme 

überhaupt 
nicht zu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Stimme 
voll zu 

(8) 

"Ich bin dem Honiganbieter gegen-
über verärgert." 

        

"Ich ärgere mich über mich selbst."         

"Ich bin wütend auf den Honiganbie-
ter." 

        

"Ich bin frustriert."         

"Ich bin enttäuscht."         

"Ich bin empört."         

 
Die Beschreibung des Vorfalls zur Erinnerung:  
Sie sind im Supermarkt. Sie kaufen einen Blütenhonig, der laut Verpackungsinformationen aus ökolo-
gischem Landbau stammt und „ohne Gentechnik“ hergestellt wurde.  
Am nächsten Morgen lesen Sie in Ihrer Tageszeitung, dass in eben jenem Blütenhonig Bestandteile 
von gentechnisch veränderten Pollen gefunden worden sind. 
 
  

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



Anhang  279 
 

 

Verantwortlichkeit (Pizza) 
Wenn sich Verbraucher in einem Fall wie dem zuvor Beschriebenen getäuscht fühlen, 
wer ist Ihrer Meinung nach dafür verantwortlich? 
 
 Stimme 

überhaupt 
nicht zu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Stimme 
voll zu 

(8) 

"Vor allem äußere Umstände (wie 
z.B. hoher Wettbewerbsdruck) sind 
verantwortlich dafür, wenn Verbrau-
cher auf diese Art getäuscht wer-
den." 

        

"In diesem Fall trägt allein der Pizza-
hersteller Schuld an der Täuschung." 

        

"In dieser Situation hätte der Pizza-
hersteller absehen können, dass 
Verbraucher getäuscht werden." 

        

"In solch einem Fall hätte sich der 
Verbraucher einfach besser informie-
ren müssen." 

        

"Der Pizzahersteller hätte die Ursa-
che der Täuschung verhindern kön-
nen." 

        

 
Die Beschreibung des Vorfalls zur Erinnerung:  
Sie sind im Supermarkt. Für das Abendessen kaufen Sie die Pizza „Mozzarella“ eines bekannten 
Markenherstellers. Zu Hause werfen Sie einen Blick auf das Zutatenverzeichnis und stellen fest, dass 
die Pizza mehr Edamer (9,2%) als Mozzarella (6,6%) enthält. 
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Verantwortlichkeit (Honig) 
Wenn sich Verbraucher in einem Fall wie dem zuvor Beschriebenen getäuscht fühlen, 
wer ist Ihrer Meinung nach dafür verantwortlich? 
 
 Stimme 

überhaupt 
nicht zu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Stimme 
voll zu 

(8) 

"Vor allem äußere Umstände (wie 
z.B. hoher Wettbewerbsdruck) sind 
verantwortlich dafür, wenn Verbrau-
cher auf diese Art getäuscht wer-
den." 

        

"In diesem Fall trägt allein der Ho-
niganbieter Schuld an der Täu-
schung." 

        

"In dieser Situation hätte der Ho-
niganbieter absehen können, dass 
Verbraucher getäuscht werden." 

        

"In solch einem Fall hätte sich der 
Verbraucher einfach besser informie-
ren müssen." 

        

"Der Honiganbieter hätte die Ursa-
che der Täuschung verhindern kön-
nen." 

        

 
Die Beschreibung des Vorfalls zur Erinnerung:  
Sie sind im Supermarkt. Sie kaufen einen Blütenhonig, der laut Verpackungsinformationen aus ökolo-
gischem Landbau stammt und „ohne Gentechnik“ hergestellt wurde.  
Am nächsten Morgen lesen Sie in Ihrer Tageszeitung, dass in eben jenem Blütenhonig Bestandteile 
von gentechnisch veränderten Pollen gefunden worden sind. 
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Strafinstrumente (Pizza) 
Sie befinden sich in der beschriebenen Situation. Wie reagieren Sie? 
 
 Auf keinen 

Fall 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Auf jeden 
Fall 
(8) 

"Ich beschwere mich telefonisch 
beim Pizzahersteller." 

        

"Ich beschwere mich per Email oder 
über ein Kontaktformular auf der 
Homepage beim Pizzahersteller." 

        

"Ich kaufe weniger Produkte dieses 
Pizzaherstellers als bisher." 

        

"Ich kaufe überhaupt keine Produkte 
mehr von dem Pizzahersteller." 

        

"Ich rate meinem sozialen Umfeld  
davon ab, Produkte dieses Pizza-
herstellers zu kaufen." 

        

 
Die Beschreibung des Vorfalls zur Erinnerung:  
Sie sind im Supermarkt. Für das Abendessen kaufen Sie die Pizza „Mozzarella“ eines bekannten 
Markenherstellers. Zu Hause werfen Sie einen Blick auf das Zutatenverzeichnis und stellen fest, dass 
die Pizza mehr Edamer (9,2%) als Mozzarella (6,6%) enthält.  
 
 
 
Strafinstrumente (Honig) 
Sie befinden sich in der beschriebenen Situation. Wie reagieren Sie? 
 
 Auf keinen 

Fall 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Auf jeden 
Fall 
(8) 

"Ich beschwere mich telefonisch 
beim Honiganbieter." 

        

"Ich beschwere mich per Email oder 
über ein Kontaktformular auf der 
Homepage beim Honiganbieter." 

        

"Ich melde mich bei dem Honigan-
bieter, um mehr über die Hintergrün-
de des Vorfalls zu erfahren." 

        

"Ich kaufe weniger Produkte dieses 
Honiganbieters als bisher." 

        

"Ich kaufe überhaupt keine Produkte 
mehr von dem Honiganbieter." 

        

"Ich rate meinem sozialen Umfeld  
davon ab, Produkte dieses Honigan-
bieters zu kaufen." 
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Die Beschreibung des Vorfalls zur Erinnerung:  
Sie sind im Supermarkt. Sie kaufen einen Blütenhonig, der laut Verpackungsinformationen aus ökolo-
gischem Landbau stammt und „ohne Gentechnik“ hergestellt wurde.  
Am nächsten Morgen lesen Sie in Ihrer Tageszeitung, dass in eben jenem Blütenhonig Bestandteile 
von gentechnisch veränderten Pollen gefunden worden sind.  
 
 
 
Strafinstrumente 2 (Pizza) 
Welche der folgenden Maßnahmen würden Sie außerdem ergreifen? 
 
 Auf keinen 

Fall 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Auf jeden 
Fall 
(8) 

"Ich berichte meinem sozialen Um-
feld von dem Vorfall." 

        

"Ich berichte in Internetforen 
und/oder sozialen Onlinenetzwerken 
von diesem Vorfall." 

        

"Ich schreibe einen Beschwerdebrief 
an den Pizzahersteller." 

        

"Ich kaufe die Produkte des Pizza-
herstellers im gleichen Umfang wie 
bisher." 

        

"Ich rate anderen Menschen in Inter-
netforen und/oder sozialen Online-
netzwerken davon ab, Produkte des 
Pizzaherstellers zu kaufen." 

        

 
Die Beschreibung des Vorfalls zur Erinnerung:  
Sie sind im Supermarkt. Für das Abendessen kaufen Sie die Pizza „Mozzarella“ eines bekannten 
Markenherstellers. Zu Hause werfen Sie einen Blick auf das Zutatenverzeichnis und stellen fest, dass 
die Pizza mehr Edamer (9,2%) als Mozzarella (6,6%) enthält. 
 
  

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



Anhang  283 
 

 

Strafinstrumente 2 (Honig) 
Welche der folgenden Maßnahmen würden Sie außerdem ergreifen? 
 
 Auf keinen 

Fall 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Auf jeden 
Fall 
(8) 

"Ich berichte meinem sozialen Um-
feld von dem Vorfall." 

        

"Ich berichte in Internetforen 
und/oder sozialen Onlinenetzwerken 
von dem Vorfall." 

        

"Ich schreibe einen Beschwerdebrief 
an den Honiganbieter." 

        

"Ich kaufe die Produkte des Ho-
niganbieters im gleichen Umfang wie 
bisher." 

        

"Ich rate anderen Menschen in Inter-
netforen und/oder sozialen Online-
netzwerken davon ab, Produkte des 
Honiganbieters zu kaufen." 

        

 
Die Beschreibung des Vorfalls zur Erinnerung:  
Sie sind im Supermarkt. Sie kaufen einen Blütenhonig, der laut Verpackungsinformationen aus ökolo-
gischem Landbau stammt und „ohne Gentechnik“ hergestellt wurde.  
Am nächsten Morgen lesen Sie in Ihrer Tageszeitung, dass in eben jenem Blütenhonig Bestandteile 
von gentechnisch veränderten Pollen gefunden worden sind.  
 
 
 
Strafinstrumente 3 (alle) 
Wie hoch ist Ihre Bereitschaft, in solch einer Situation dritte Institutionen einzubezie-
hen? 
 
 Auf 

keinen 
Fall 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Auf jeden 
Fall 
(8) 

Diese Mög-
lichkeit ist 
mir nicht 
bekannt. 

"Ich melde den Vorfall bei der 
Amtlichen Lebensmittelüber-
wachung." 

         

"Ich melde den Vorfall bei der 
Verbraucherzentrale." 

         

"Ich melde das Produkt bei 
www.lebensmittelklarheit.de." 
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Wenn Sie sich in der beschriebenen Situation an die Amtliche Lebensmittelüberwa-
chung, eine Verbraucherzentrale oder www.lebensmittelklarheit.de wenden würden: 
Was würden Sie sich davon versprechen? (optional) 
 

 
 
Strafmotive (Pizza) 
Was beabsichtigen Sie mit Ihrem Verhalten in der beschriebenen Situation? 
"Ich möchte... 
 
 Stimme 

überhaupt 
nicht zu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Stimme 
voll zu 

(8) 

... den Pizzahersteller bezüglich ei-
nes solchen Verhaltens für die Zu-
kunft abschrecken." 

        

... sicherstellen, dass sowas nicht 
noch mehr Verbrauchern passiert." 

        

... mein Geld zurück."         

...den Pizzahersteller in seinem Ver-
halten bestärken." 

        

 
Inwieweit stimmen Sie hierbei auch den folgenden Aussagen zu? 
 
 Stimme 

überhaupt 
nicht zu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Stimme 
voll zu 

(8) 

"Ich möchte den Pizzahersteller be-
strafen." 

        

"Ich möchte dafür sorgen, dass sich 
der Pizzahersteller verbraucher-
freundlicher verhält." 

        

"Ich möchte entschädigt werden."         

 
Die Beschreibung des Vorfalls zur Erinnerung:  
Sie sind im Supermarkt. Für das Abendessen kaufen Sie die Pizza „Mozzarella“ eines bekannten 
Markenherstellers. Zu Hause werfen Sie einen Blick auf das Zutatenverzeichnis und stellen fest, dass 
die Pizza mehr Edamer (9,2%) als Mozzarella (6,6%) enthält. 
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Strafmotive (Honig) 
Was beabsichtigen Sie mit Ihrem Verhalten in der beschriebenen Situation? 
"Ich möchte... 
 
 Stimme 

überhaupt 
nicht zu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Stimme 
voll zu 

(8) 

... den Honiganbieter bezüglich eines 
solchen Verhaltens für die Zukunft 
abschrecken." 

        

... sicherstellen, dass sowas nicht 
noch mehr Verbrauchern passiert." 

        

... mein Geld zurück."         

...den Honiganbieter in seinem Ver-
halten bestärken." 

        

 
 
 
Inwieweit stimmen Sie hierbei auch den folgenden Aussagen zu? 
 
 Stimme 

überhaupt 
nicht zu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Stimme 
voll zu 

(8) 

"Ich möchte den Honiganbieter be-
strafen." 

        

"Ich möchte dafür sorgen, dass sich 
der Honiganbieter verbraucher-
freundlicher verhält." 

        

"Ich möchte entschädigt werden."         

 
Die Beschreibung des Vorfalls zur Erinnerung:  
Sie sind im Supermarkt. Sie kaufen einen Blütenhonig, der laut Verpackungsinformationen aus ökolo-
gischem Landbau stammt und „ohne Gentechnik“ hergestellt wurde.  
Am nächsten Morgen lesen Sie in Ihrer Tageszeitung, dass in eben jenem Blütenhonig Bestandteile 
von gentechnisch veränderten Pollen gefunden worden sind. 
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Realisiertes Strafverhalten 
Fühlten Sie sich schon einmal von der Aufmachung eines Lebensmittels getäuscht? 
 

 ja 
 nein 

 

Welche der folgenden Maßnahmen haben Sie in der Vergangenheit selbst bereits er-
griffen, wenn Sie sich von der Aufmachung eines Lebensmittels getäuscht fühlten? 
 

 
Ja, mehr-

mals 
Ja, 

einmal 

Nein, das 
war mir zu 
aufwendig 

Nein, das 
bringt doch 

sowieso 
nichts. 

Nein, diese 
Möglichkeit 

war mir 
nicht be-

kannt. 

Nein, aus 
sonstigen 
Gründen 

Beschwerde direkt beim 
Unternehmen 

      

Beschwerde bei der Amtli-
chen Lebensmittelüberwa-
chung 

      

Meldung bei 
www.lebensmittelklarheit.de 

      

Im sozialen Umfeld vom 
Kauf abraten 

      

In Internetforen/sozialen 
Netzwerken vom Kauf abra-
ten 

      

Beschwerde bei einer Ver-
braucherzentrale 

      

Dauerhafter Verzicht auf 
den Kauf der Produkte des 
Anbieters 

      

 
Wenn Sie bei einer oder mehreren Antwortmöglichkeiten "Nein, sonstige Gründe" 
ausgewählt haben: Welche waren das? (optional) 
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Involvement (Pizza) 

Widmen wir uns nun kurz ganz allgemein Ihrem Einkaufsverhalten bei Tiefkühlpizza. 
Wie viel Wert legen Sie auf die richtige Auswahl einer Tiefkühlpizza aus allen im Su-
permarkt verfügbaren Varianten und Marken? 

"Es ist mir egal, welche Pizza 
ich kaufe." 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) "Ich lege großen Wert darauf, die 
richtige Pizza auszuwählen."         

          
Wenn Sie im Supermarkt eine Tiefkühlpizza auswählen, machen Sie sich dann viele 
Gedanken über das Ergebnis Ihrer Kaufentscheidung?  

"Ich mache mir überhaupt keine 
Gedanken." 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
"Ich mache mir 

viele Gedanken."         

          
Finden Sie, dass sich die verschiedenen im Supermarkt verfügbaren Varianten und 
Marken von Tiefkühlpizzen sehr ähneln oder sehr unterschiedlich sind?  

"Die Pizzavarianten und  
-marken sind gleich." 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) "Die Pizzavarianten und 
-marken sind sehr 

verschieden." 
        

          

Wie wichtig ist es Ihnen, bei Tiefkühlpizza die richtige Kaufentscheidung zu treffen?  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  
„Überhaupt nicht wichtig“         „Überaus wichtig“ 
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Involvement (Honig) 

Widmen wir uns nun kurz ganz allgemein Ihrem Einkaufsverhalten bei Honig. 
Wie viel Wert legen Sie auf die richtige Auswahl eines Honigs aus allen im Supermarkt 
verfügbaren Varianten und Marken? 

"Es ist mir egal, welchen Honig 
ich kaufe." 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) "Ich lege großen Wert darauf, den 
richtigen Honig auszuwählen."         

          
Wenn Sie im Supermarkt Honig auswählen, machen Sie sich dann viele Gedanken 
über das Ergebnis Ihrer Kaufentscheidung?  

"Ich mache mir überhaupt keine 
Gedanken." 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
"Ich mache mir 

viele Gedanken."         

          
Finden Sie, dass sich die verschiedenen im Supermarkt verfügbaren Varianten und 
Marken von Honig sehr ähneln oder sehr unterschiedlich sind?  

"Die Honigvarianten und  
-marken sind gleich." 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) "Die Honigvarianten und 
-marken sind sehr 

verschieden." 
        

          

Wie wichtig ist es Ihnen, bei Honig die richtige Kaufentscheidung zu treffen?  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  
„Überhaupt nicht wichtig“         „Überaus wichtig“ 
 

 

Ernährungswissen 
Abschließend möchte ich Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer Wahrnehmung konkreter 
Elemente der Lebensmittelkennzeichnung stellen. Hierbei geht es nicht darum, Sie zu 
testen. Es ist vielmehr das Ziel, einen realistischen Einblick in die Verbraucherwahr-
nehmung zu bekommen. Je ehrlicher Sie hier antworten, desto stärker unterstützen 
Sie die Verbesserung des lebensmittelbezogenen Verbraucherschutzes. Aus diesem 
Grund möchte ich Sie bitten, nur Antworten auszuwählen, bei denen Sie sich sicher 
sind. 
 
Was würden Sie sagen, wie ist die Zutatenliste eines Lebensmittels aufgebaut? 
 

 Aufsteigend-alphabetisch: Zutaten, die mit 'A' beginnen, stehen vorne usw. 
 Absteigend nach Geschmack: Zutaten, die den Geschmack am stärksten beeinflussen, 
stehen vorne usw. 
 Absteigend nach Mengenanteil: Zutaten, die am meisten enthalten sind, stehen vorne 
usw. 
 Das liegt im Ermessen des Herstellers und ist immer unterschiedlich. 
 Bin nicht sicher/Weiß nicht 

 
  

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



Anhang  289 
 

 

Was glauben Sie, welche Bedeutung hat das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Lebensmit-
telverpackungen? 
Nach Ablauf des Datums... 
 

 ... ist das Produkt verdorben. 
 ... ist der Verzehr des Produktes gesundheitsgefährdend. 
 ... kann die Qualität des Produktes beeinträchtigt sein. 
 ... darf das Produkt nicht mehr verkauft werden. 
 Bin nicht sicher/Weiß nicht 

 
Was trifft auf Produkte zu, die mit folgendem Logo gekennzeichnet sind?  
 

 
 Alle Inhaltsstoffe stammen aus Mitgliedsstaaten der EU. 
 Das Produkt enthält nur gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe. 
 Das Produkt besteht aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen (vegan). 
 Das Produkt wurde ohne den Einsatz synthetischer Pflanzenschutzmittel produziert. 
 Bin nicht sicher/Weiß nicht 

 
Was glauben Sie, darf eine Produktabbildung zeigen, die mit dem Hinweis "Serviervor-
schlag" gekennzeichnet ist? 
 

Ausschließlich den Verpackungsinhalt in zubereiteter Form. 
 Ausschließlich den Verpackungsinhalt in zubereiteter Form und Essutensilien (Geschirr, 
Besteck etc.), die vom Verbraucher hinzugefügt werden müssten. 
 Den Verpackungsinhalt in zubereiteter Form plus Essutensilien (Geschirr, Besteck etc.) 
und Garnitur-Lebensmittel (z.B. Petersilie), die vom Verbraucher hinzugefügt werden 
müssten. 
 Den Verpackungsinhalt in zubereiteter Form plus Essutensilien (Geschirr, Besteck etc.) 
und weitere Lebensmittel (z.B. Garnitur, Beilagen), die vom Verbraucher hinzugefügt wer-
den müssten. 
 Bin nicht sicher/Weiß nicht 

 
Was glauben Sie, woraus besteht eine "Kalbswurst"? 
 

 aus 100% Kalbsfleisch 
 aus mindestens 90% Kalbsfleisch (plus Gewürze o.ä.) 
 aus mehr als 50% Kalbsfleisch 
 aus mindestens 15% Kalbsfleisch 
 Bin nicht sicher/Weiß nicht 

 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
Bitte verlassen Sie die Umfrage über den folgenden Link.  
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C. Deskriptive Statistik der Befragungsergebnisse762 

 

 
                                                
762 Alle Abbildungen basieren auf eigenen Berechnungen. Mögliche Abweichungen zu den 

Angaben der Darstellungen im Text sind auf die Rundung der Zahlen zurückzuführen. 
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 "Als durchschnittlicher Kunde hat es
grundsätzlich nur wenig Sinn, sich bei einem

Lebensmittelanbieter zu beschweren."

 "Wir Verbraucher können durch unser
Kaufverhalten das Lebensmittelangebot im

Supermarkt bestimmen."

"Wenn ein Lebensmittelprodukt nicht meinen
Ansprüchen genügt, gibt es genug

Alternativen."

"Als Verbraucher habe ich keinerlei Macht,
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beeinflussen."
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nichts was man tun kann, wenn sich das
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Abbildung C-1: Deskriptive Statistik - Wahrgenommene Konsumkompetenz (n = 1001) 

Abbildung C-2: Deskriptive Statistik - Wahrgenommene Hilflosigkeit (n = 1001) 
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„In den Medien nehme ich ständig Berichte über 
Lebensmitteltäuschung wahr.“ [VBmedien] Gesamt starke 

Ablehnung 
schwache 
Ablehnung 

schwache 
Zustimmung 

starke 
Zustimmung 

„Die Verbrei-
tung von Le-
bensmittel-

täuschung wird 
von den Medi-
en übertrieben 

dargestellt.“ 
[OWmedien] 

st
ar

ke
  

Ab
le

hn
un

g Anzahl 62 120 94 70 346 
% innerhalb von 
OWmedien 17,9% 34,7% 27,2% 20,2% 100,0% 

% innerhalb von 
VBmedien 36,9% 31,5% 32,0% 44,3% 34,6% 

sc
hw

ac
he
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le
hn

un
g Anzahl 58 189 100 37 384
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% innerhalb von 
OWmedien 16,8% 38,1% 29,4% 15,8% 100,0%

% innerhalb von 
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allen Mitteln, die Verbraucher über's Ohr zu

hauen."

"Die meisten Lebensmittelanbieter bemühen
sich um verbraucherfreundliche

Produktinformationen auf der Verpackung."

"Die Verbreitung von Lebensmitteltäuschung
wird von den Medien übertrieben

dargestellt."

"Ich denke, insgesamt täuscht die
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die Verbraucher sehr oft über die wahre
Qualität des Produktes."

Stimme überhaupt nicht zu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Stimme voll zu (8)

Abbildung C-3: Wahrgenommene, allgemeine Opferwahrscheinlichkeit (n = 1001) 

Tabelle C—1: Kreuztabelle - Verfügbarkeit und Bewertung der Medienberichte  
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Trifft überhaupt nicht zu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Trifft voll zu (8)
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"Ich kaufe nur Produkte bzw. Marken, die ich
bereits kenne."

"Ich verzichte darauf, neue interessante
Produkte bzw. Marken auszuprobieren."

"Wenn ich ein Lebensmittelprodukt zum
ersten Mal kaufe, nehme ich mir Zeit, um die

Verpackungsinformationen genau zu…

"Berichte über Täuschungsfälle bei
Lebensmitteln verfolge ich sehr

aufmerksam."

"Ich informiere mich grundsätzlich intensiv
über Lebensmittel und deren Herstellung

(z.B. im Internet)."

"Wenn ich eine Information auf der
Lebensmittelverpackung nicht verstehe,

suche ich aktiv nach einer Erklärung (z.B.…

Stimme überhaupt nicht zu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Stimme voll zu (8)

Abbildung C-4: Deskriptive Statistik - Verfügbarkeit von Lebensmitteltäuschung (n = 1001) 

Abbildung C-5: Deskriptive Statistik – Schutzvorkehrungen (n = 1001) 
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"Bei der Zubereitung meiner Mahlzeiten
probiere ich gerne neue Rezepte aus."

"Es macht mir Spaß, Lebensmittel zu
probieren, die ich noch nicht kenne."
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kenne."
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machen mich neugierig."

Trifft überhaupt nicht zu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Trifft voll zu (8)

Abbildung C-6: Deskriptive Statistik - VarietySeekingTendency (n = 1001) 
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"Ich verzichte darauf, neue interessante 
Produkte bzw. Marken auszuprobieren." 

(kategorisiert) 

Mittelwert 
Faktorwert „Variety-
Seeking-Tendenz“ 

N Standardabweichung 

starke Ablehnung  ,5278338 356 ,92859000 

schwache Ablehnung -,2330963 412 ,83279917 

schwache Zustimmung -,3763770 166 ,90422440 

starke Zustimmung -,4387248 67 1,32545324 

Insgesamt ,0000000 1001 1,00000000 

 
  

Abbildung C-8: Faktorwert VST x VS-Verzichtsbereitschaft 

Abbildung C-7: Ergebnisse des Kruskal-Wallis-Tests (n = 1001) 
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"Ich fühle mich von dem Pizzahersteller getäuscht." 
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"Ich fühle mich von dem Honiganbieter getäuscht." 

Stimme überhaupt nicht zu (1)
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(7)

Stimme voll zu (8)

Abbildung C-9: Deskriptive Statistik – Bewertung des Szenarios „Pizza“ (n = 488) 

Abbildung C-10: Deskriptive Statistik - Bewertung des Szenarios "Honig" (n = 513) 
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"Ich ärgere mich, dass ich das nicht schon im
Supermarkt bemerkt habe." (Pizza)

Stimme überhaupt nicht zu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Stimme voll zu (8)

28,9% 

50,3% 

42,2% 

"Mir reicht es, dass überhaupt Mozzarella
enthalten ist."

"Das Produkt wird durch den Edamer doch
nicht schlechter!"

"Mir reicht es, wenn die genaue
Zusammensetzung in der Zutatenliste steht."

"Warum fühlen Sie sich nicht getäuscht?" 
(Mehrfachnennung möglich) 

35,1% 

42,6% 

"Das kann doch mal passieren."

"Mich stören gentechnisch veränderte
Bestandteile in Lebensmitteln nicht."

"Warum fühlen Sie sich nicht getäuscht?" 
(Mehrfachnennungen möglich) 

Abbildung C-11: Deskriptive Statistik - Sonstige Bewertung der Szenarien (n = 488/513) 

Abbildung C-12: Deskriptive Statistik - Gründe für Täuschungsverneinung (Pizza) (n = 173) 

Abbildung C-13: Deskriptive Statistik - Gründe für Täuschungsverneinung (Honig) (n = 94) 
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"Ich finde, dies ist ein
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Abbildung C-14: Deskriptive Statistik - Wahrgenommene Intensität (n = 488/513) 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

7



298  Anhang 

 

 
 
  

6 4 

27 

45 

6 

3 

18 

18 

8 

5 

17 

8 

16 

10 

15 

14 

12 

8 

8 

4 

15 

12 

7 

6 

14 

20 

3 
2 

23 

38 

4 2 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pizza Honig Pizza Honig

"Ich empfinde das Verhalten des
Pizzaherstellers/Honiganbieters als

unfair."

"Meiner Meinung nach hat sich der
Pizzahersteller /Honiganbieter fair

verhalten."
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Abbildung C-15: Deskriptive Statistik - Fairness (n = 488/513) 
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"In diesem Fall trägt allein
der Anbieter Schuld an der

Täuschung."

"In dieser Situation hätte
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können, dass Verbraucher
getäuscht werden."
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Abbildung C-16: Deskriptive Statistik - Wahrgenommene Verantwortlichkeit 1 (n = 488/513) 
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Abbildung C-17: Deskriptive Statistik - Wahrgenommene Verantwortlichkeit 2 (n = 488/513) 
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telefonisch."

"Ich beschwere mich per
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Homepage."
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Abbildung C-18: Deskriptive Statistik – Beschwerdebereitschaft (n = 315/419) 
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"Ich kaufe weniger
Produkte dieses
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"Ich kaufe überhaupt
keine Produkte mehr von

dem [Anbieter]."

"Ich kaufe die Produkte
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bisher."

"Sie befinden sich in der beschriebenen Situation. Wie reagieren Sie?" 
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Abbildung C-19: Deskriptive Statistik – Bereitschaft, Unterstützung zu reduzieren 

(n = 315/419) 
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Abbildung C-20: Deskriptive Statistik - Bereitschaft zu negativer Mundpropaganda  

(n = 315/419) 
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Abbildung C-21: Deskriptive Statistik - Bereitschaft zum Einbezug Dritter (n = 315/419) 
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Abbildung C-22: Deskriptive Statistik - Präventionsstreben (n = 315/419) 
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Abbildung C-23: Deskriptive Statistik – Vergeltungsstreben(n = 315/419) 
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Abbildung C-24: Zahlungsbereitschaft für die verschiedenen Produktvarianten 
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Abbildung C-25: Deskriptive Statistik – Psychologischer Schaden 1 (n = 488/513) 
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Abbildung C-26: Deskriptive Statistik – Psychologischer Schaden 2 (n = 488/513) 
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Abbildung C-27: Deskriptive Statistik – Selbstärger (n = 488/513) 
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HTMT-Wert 

90% Konfidenzintervall 
 untere Grenze obere Grenze 
Fairness -> Beschwerde -0,194 -0,276 -0,114 
Hilflosigkeit -> Beschwerde -0,006 -0,100 0,091 
Hilflosigkeit -> Fairness -0,017 -0,118 0,090 
Intensität -> Beschwerde 0,390 0,324 0,451 
Intensität -> Fairness -0,937 -0,991 -0,893 
Intensität -> Hilflosigkeit 0,077 -0,027 0,160 
Involvement -> Beschwerde 0,296 0,220 0,358 
Involvement -> Fairness -0,235 -0,318 -0,151 
Involvement -> Hilflosigkeit -0,098 -0,201 0,005 
Involvement -> Intensität 0,387 0,313 0,463 
Prävention -> Beschwerde 0,534 0,488 0,584 
Prävention -> Fairness -0,642 -0,707 -0,575 
Prävention -> Hilflosigkeit 0,041 -0,062 0,136 
Prävention -> Intensität 0,745 0,698 0,786 
Prävention -> Involvement 0,424 0,350 0,490 
Reduktion -> Beschwerde 0,409 0,342 0,463 
Reduktion -> Fairness -0,709 -0,765 -0,649 
Reduktion -> Hilflosigkeit 0,083 -0,022 0,177 
Reduktion -> Intensität 0,755 0,698 0,805 
Reduktion -> Involvement 0,381 0,307 0,448 
Reduktion -> Prävention 0,686 0,625 0,736 
Verantwortlichkeit -> Beschwerde 0,283 0,220 0,346 
Verantwortlichkeit -> Fairness -0,806 -0,858 -0,748 
Verantwortlichkeit -> Hilflosigkeit 0,160 0,065 0,250 
Verantwortlichkeit -> Intensität 0,674 0,616 0,722 
Verantwortlichkeit -> Involvement 0,319 0,235 0,390 
Verantwortlichkeit -> Prävention 0,625 0,570 0,680 
Verantwortlichkeit -> Reduktion 0,635 0,566 0,694 
Vergeltung -> Beschwerde 0,639 0,579 0,693 
Vergeltung -> Fairness -0,460 -0,529 -0,387 
Vergeltung -> Hilflosigkeit 0,170 0,083 0,265 
Vergeltung -> Intensität 0,653 0,590 0,700 
Vergeltung -> Involvement 0,314 0,240 0,388 
Vergeltung -> Prävention 0,769 0,728 0,804 
Vergeltung -> Reduktion 0,593 0,525 0,646 
Vergeltung -> Verantwortlichkeit 0,520 0,463 0,571 
negWoM -> Beschwerde 0,690 0,632 0,740 
negWoM -> Fairness -0,514 -0,578 -0,454 
negWoM -> Hilflosigkeit 0,120 0,025 0,210 
negWoM -> Intensität 0,630 0,575 0,674 
negWoM -> Involvement 0,379 0,306 0,449 
negWoM -> Prävention 0,719 0,675 0,756 
negWoM -> Reduktion 0,699 0,648 0,746 
negWoM -> Verantwortlichkeit 0,494 0,436 0,558 
negWoM -> Vergeltung 0,736 0,688 0,783 
Ärger -> Beschwerde 0,489 0,427 0,546 
Ärger -> Fairness -0,781 -0,824 -0,738 
Ärger -> Hilflosigkeit 0,143 0,054 0,233 
Ärger -> Intensität 0,876 0,843 0,902 
Ärger -> Involvement 0,409 0,345 0,475 

 

Abbildung D-2: Diskriminanzvalidität - HTMT-Wert 
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Fortsetzung Abbildung D-2: Diskriminanzvalidität - HTMT-Wert 

 
HTMT-Wert 

90% Konfidenzintervall 
 untere Grenze obere Grenze 
Ärger -> Prävention 0,710 0,666 0,753 
Ärger -> Reduktion 0,729 0,677 0,778 
Ärger -> Verantwortlichkeit 0,674 0,623 0,720 
Ärger -> Vergeltung 0,704 0,654 0,745 
Ärger ->negWoM 0,709 0,664 0,746 

 

 

  SSO SSE Q¬  (=1-SSE/SSO) 

Beschwerde 3.003,000 2.301,555 0,234 

Dritte 3.003,000 2.348,409 0,218 

Fairness 2.002,000 2.002,000  

Hilflosigkeit 2.002,000 2.002,000  

Intensität 3.003,000 1.735,998 0,422 

Involvement 4.004,000 4.004,000  

Prävention 3.003,000 1.841,816 0,387 

Reduktion 2.002,000 1.315,878 0,343 

Verantwortlichkeit 3.003,000 2.014,206 0,329 

Vergeltung 3.003,000 1.877,507 0,375 

negWoM 4.004,000 2.620,257 0,346 

Ärger 3.003,000 1.248,885 0,584 

* ConstructCrossvalidatedRedundancy 

 

  

Abbildung D-3: Vorhersagevalidität* 
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E. Güte und Beschreibung der täuschungsbezogenen Konsumentencluster 
 

Korrelationen 
 FAC_OWall3 FAC_SVinfo FAC_KK FAC_VB 

S
pe

ar
m

an
-R

ho
 

FAC_OWall3 Korrelationskoeffizient 1,000 -,275** ,153** -,384** 

Sig. (2-seitig) . ,000 ,000 ,000 

N 1001 1001 1001 1001 

FAC_SVinfo Korrelationskoeffizient -,275** 1,000 ,160** ,361** 

Sig. (2-seitig) ,000 . ,000 ,000 

N 1001 1001 1001 1001 

FAC_KK Korrelationskoeffizient ,153** ,160** 1,000 -,160** 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 . ,000 

N 1001 1001 1001 1001 

FAC_VB Korrelationskoeffizient -,384** ,361** -,160** 1,000 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 . 

N 1001 1001 1001 1001 

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 

 

Ergebnisse der Diskriminanzanalyse 
 

Gleichheitstest der Gruppenmittelwerte 

 Wilks-
Lambda 

F df1 df2 
Signi-
fikanz 

Wahrgenommene Täuschungsverbreitung [FAC_OWall3] ,555 266,954 3 997 ,000 
Informationssuche als Schutzvorkehrung [FAC_SVinfo] ,569 251,653 3 997 ,000 
Wahrgenommene Konsumkompetenz [SV_KK] ,436 430,085 3 997 ,000 
Verfügbarkeit von Lebensmitteltäuschung [SV_VB] ,576 244,499 3 997 ,000 

 
Standardisierte kanonische Diskriminanzfunktionskoeffizienten 

 Funktion 

1 2 3 

Wahrgenommene Täuschungsverbreitung [FAC_OWall3] ,670 -,143 ,247 
Informationssuche als Schutzvorkehrung [FAC_SVinfo] -,266 ,652 -,537 

 Wahrgenommene Konsumkompetenz [SV_KK] ,675 ,666 ,237 
Verfügbarkeit von Lebensmitteltäuschung [SV_VB] -,548 ,156 ,815 

 
  

Abbildung E-1: Korrelationen zwischen den Faktoren 
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Wilks' Lambda 

Test der Funktion(en) Wilks-Lambda Chi-Quadrat df Signifikanz 

1 bis 3 ,117 2138,754 12 ,000 
2 bis 3 ,441 815,083 6 ,000 
3 ,987 13,135 2 ,001 

 
Eigenwerte 

Funktion Eigenwert % der Varianz Kumulierte % 
Kanonische Korrela-

tion 

1 2,777a 69,0 69,0 ,857 
2 1,237a 30,7 99,7 ,744 
3 ,013a ,3 100,0 ,114 

a. Die ersten 3 kanonischen Diskriminanzfunktionen werden in dieser Analyse verwendet. 
 

Berechnung der mittleren Diskriminanzkoeffizienten 
 FAC_OWall3 FAC_SVinfo FAC_KK FAC_VB 

Funktionskoeffizient 1 0,67 0,266 0,675 0,548 

Eigenwertanteil 1 0,69 0,69 0,69 0,69 

Funktionskoeffizient 2 0,143 0,652 0,666 0,156 

Eigenwertanteil 2 0,307 0,307 0,307 0,307 

Funktionskoeffizient 3 0,247 0,537 0,237 0,815 

Eigenwertanteil 3 0,03 0,03 0,03 0,03 

Mittlerer Diskriminanz-
koeffizient 0,513611 0,399814 0,677322 0,450462 

 
Klassifizierungsergebnissea 

  

Cluster-Nr.  des Falls 

Vorhergesagte Gruppenzugehörigkeit 

Gesamt   1 2 3 4 

Original Anzahl 1 143 3 0 0 146 

2 7 301 0 6 314 

3 0 0 271 2 273 

4 0 3 8 257 268 

% 1 97,9 2,1 ,0 ,0 100,0 

2 2,2 95,9 ,0 1,9 100,0 

3 ,0 ,0 99,3 ,7 100,0 

4 ,0 1,1 3,0 95,9 100,0 

a. 97,1% der ursprünglich gruppierten Fälle wurden korrekt klassifiziert. 
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Clusterbeschreibung 
 

Faktor: Wahrnehmung der allgemeinen Verbreitung von Täuschung 
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Abbildung E-2: Clusterbeschreibung für Item [OWinsgesamtK] 

Abbildung E-3: Clusterbeschreibung für Item [OWohrK] 
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Faktor: Informationssuche als Täuschungsschutzmaßnahme 
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"Die meisten Lebensmittelanbieter bemühen sich um 
verbraucherfreundliche Produktinformationen auf der Verpackung." 
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"Wenn ich ein Lebensmittelprodukt zum ersten Mal kaufe, nehme ich 
mir Zeit, um die Verpackungsinformationen genau zu studieren." 

Stimme voll zu (8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

Stimme überhaupt
nicht zu (1)

Abbildung E-4: Clusterbeschreibung für Item [OWmuehe] 

Abbildung E-5: Clusterbeschreibung für Item [SVzuerst] 
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"Berichte über Täuschungsfälle bei Lebensmitteln verfolge ich sehr 
aufmerksam." 
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"Ich informiere mich grundsätzlich intensiv über Lebensmittel und 
deren Herstellung (z.B. im Internet)." 

Stimme voll zu (8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

Stimme überhaupt
nicht zu (1)

Abbildung E-6: Clusterbeschreibung für Item [SVbericht] 

Abbildung E-7: Clusterbeschreibung für Item [SVinternet] 
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Faktor: Wahrgenommene Konsumkompetenz 
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"Wenn ich eine Information auf der Lebensmittelverpackung nicht 
verstehe, suche ich aktiv nach einer Erklärung (z.B. im Internet)." 

Stimme voll zu (8)
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(5)

(4)

(3)

(2)

Stimme überhaupt
nicht zu (1)
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"Ich kann die Qualität von Lebensmitteln beim Einkauf in der Regel gut 
beurteilen." 

Stimme voll zu (8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

Stimme überhaupt
nicht zu (1)

Abbildung E-8: Clusterbeschreibung für Item [SVverst] 

Abbildung E-9: Clusterbeschreibung für Item [SBgut] 
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"In der Regel bin ich mit meiner Lebensmittelauswahl auch nach dem 
Kauf zufrieden." 

Stimme voll zu (8)
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Stimme überhaupt
nicht zu (1)
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"Es fällt mir leicht, die Verpackungsinformationen auf Lebensmitteln 
sofort zu verstehen." 

Stimme voll zu (8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

Stimme überhaupt
nicht zu (1)

Abbildung E-10: Clusterbeschreibung für Item [SBzufr] 

Abbildung E-11: Clusterbeschreibung für Item [SBverst] 
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Faktor: Verfügbarkeit von Lebensmitteltäuschung 
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"In den Medien nehme ich ständig Berichte über 
Lebensmitteltäuschung wahr." 
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(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

Trifft überhaupt
nicht zu (1)

6 
16 

46 

8 
8 

22 

27 

15 
14 

15 

14 

15 
16 

28 

8 

17 
18 

13 

3 

18 
17 

4 1 

13 
10 

1 0 
10 11 

0 0 3 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4
Cluster 

"Ständig berichten mir Freunde, Familienmitglieder oder Bekannte, 
dass sie sich von einem Lebensmittelprodukt getäuscht fühlen." 

Trifft voll zu (8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

Trifft überhaupt
nicht zu (1)

Abbildung E-12: Clusterbeschreibung für Item [VBmedien] 

Abbildung E-13: Clusterbeschreibung für Item [VBsoz] 
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"Ich hatte im Nachhinein schon oft das Gefühl, beim 
Lebensmitteleinkauf getäuscht worden zu sein." 

Trifft voll zu (8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

Trifft überhaupt
nicht zu (1)

Abbildung E-14: Clusterbeschreibung für Item [VBerf] 
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Ernährungswissen 

 
 

Abbildung E-15: Clusterunterschiede im Ernährungswissen 
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